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EINLEITUNG 

Die Entstehung des thurgauischen Staates. 
Johannes Morell und Joseph Anderwert 

Der Kanton Thurgau - bisher bloßer Verwaltungsbezirk des Helvetischen 
Einheitsstaates - erlangte seine Selbständigkeit als souveräner Stand durch die 
Mediationsakte von1 I 9. Februar I 803. 

Ende I 802 berief Napoleon Bonaparte eine helvetische Consulta nach Paris, 
«un1 die zur Herstellung der Eintracht und R.uhe, zur Versöhnung der Parteien 
dienlichen Mittel anzugeben».1 1111 Gegensatz zu den n1eisten andern Kantonen 
ließ sich der Thurgau in Paris nicht durch einen eigenen Deputierten vertreten. 
Die Kantonstagsatzung von13. Noven1ber 1802, an der die Anhänger des Einheits
staates die Mehrheit besaßen, beschloß, den Gesandten der Helvetischen Republik 
in Paris, Philipp Albert Stapfer, niit der Vertretung der thurgauischen Interessen 
zu beauftragen und ihm eine Instruktion zuzusenden. 2 Die Kantonstagsatzung ließ 
sich zu diesen1 Entscheid in erster Linie durch den Wunsch nach Sparsamkeit be
\vegen. Sie glaubte aber auch, ein Diplomat, der in Paris Einfluß besitze, könne 
die Interessen des Kantons besser geltend machen als thurgauische Deputierte 
selber. Es fehlten im Thurgau die Männer, die sich für eine diplo1natische Sendung 
nach Paris eigneten. 3 Später wurde von verschiedenen Seiten den Personen, die 
1802 an der Spitze des Kantons standen, besonders den1 Regierungsstatthalter 
Santer, vorgeworfen, sie hätten aus Sparsa1nkeit nicht für eine kräftige Vertretung 
der thurgauischen Interessen gesorgt und überdies die Instruktion n1angelhaft ab
gefaßt. 4 Da während der Beratungen der Consulta keine fortlaufende Korrespon
denz zwischen den thurgauischen Behörden und Stapfer geführt wurde, 5 läßt sich 
nicht genau feststellen, was dieser für den Thurgau tat. 

Es steht aber außer Zweifel, daß er sich ehrlich um die Wahrung der thur
gauischen Interessen bemüht hat. Als Unitarier stand er dein Regierungsstatthalter 
Sauter und der Mehrheit der Kantonstagsatzung vo1n 3. November 1802 gesin
nungsmäßig nahe. Als Aargauer konnte er gegen das Schicksal des Thurgaus, der 
wie sein Heimatkanton die Freiheit der Revolution verdankte, nicht gleichgültig 
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bleiben. Bereits als helvetischer Minister der Künste und Wissenschaften hatte sich 
Stapfcr in1 Streit zwischen dein Thurgau und Zürich tun den «Landfriedensfonds,) 
n1.it Eifer der thurgauischcn Sache a11genon1.n1en. 6 Auch in späteren Jahren blieb 
er stets geneigt, besondere Wünsche des Kantons Thurgau der französischen lZe
gierung zu cn1pfchlcn. 

Aber auch IZcgicrungsstatthaltcr Sautcr verdient die Vorwürfe, die gegen ihn 
erhoben wurden, nicht. Die thurgauische Instruktion von1 4. Novcinbcr 1802 

enthielt allerdings keine detaillierten Vorschläge für eine Kantonsverfassung. Das 
läßt sich danüt erklären, daß die Kantonstagsatzung der Meinung war, die Schweiz 
,verde durch die Verrnittlung Bonapartes eine neue zentralistische Verfassung 
erhalten. 7 Die völlig überraschende Stellungnahn1e des Ersten Konsuls für den 
Föderalismus zwang nun aber die schweizerischen Deputierten, sofort die V er
fassungcn der 19 Kantone zu entwerfen. 8 Stapfer hatte keine Zeit inehr, neue 
Instruktionen einzuholen. Er arbeitete die thurgauische Verfassung nach seinen 
eigenen W orten ohne Kenntnis des Volkswillens und der lokalen Verhältnisse 
aus. Die V crfassung des Kantons Aargau diente ihm dabei als Vorbild. Die Ar
beiten der Consulta hatten sich ganz nach den1 Willen Bonapartes zu richten. 
Der definitive Entscheid stand weder Stapfer noch irgendeinen1 andern schweize
rischen Deputierten zu. Der Thurgau konnte sich glücklich schätzen, daß er durch 
die Mediationsakte wenigstens die Selbständigkeit gewann. 

Neben der Ausarbeitung der Verfassungen hatten die Abgeordneten der neuen 
Kantone die schwierige Aufgabe, ihren Ständen eine inaterielle Grundlage zu 
sichern. 1798 waren die Don1änen der ehemals regierenden Orte als Nationalgut 
erklärt und den Kantonen zur Verwaltung überwiesen worden, in deren Gebiet 
sie lagen. Jetzt erhoben die alten Kantone Anspruch auf ihren früheren Besitz. 
Während den Kantonen Waadt und Aargau die bernischen Staatsgüter ausdrück
lich zugesprochen ,vurden, gelang es Stapfer nicht, dein Thurgau die in seinem 
Territoriurn gelegenen Don1.änen der alten Kantone zu sichern. Diesen wurde 
durch die Mediationsaktc die vorläufige Verwaltung ihres Eigentuins zurück
gegeben. Die helvetische Liquidationsko111111.ission sollte dann nach Tilgung der 
«Nationalschuld» die Domänen definitiv ihren früheren Besitzern zuteilen. 9 Den 
Klöstern rnußte ihr V crmögen, das seit 1798 unter staatlicher V er,valtung stand, 
zurückerstattet werden. Es n1uß sich uns die Frage aufdrängen, weshalb der 
Thurgau schlechter behandelt wurde als die W aadt und der Aargau. Die thur
gauischen Ansprüche auf Staatsdomänen alter Kantone richteten sich gegen Zü
rich, dessen Interessen der spätere Bürgermeister Hans von Rcinhard n1.it Geschick 
vertrat. Aber die Gewandtheit des Zürcher Deputierten war wohl nicht der 
eigentliche Grund dafür, daß die thurgauischen Wünsche nicht in Erfüllung 
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gingen. Eine einleuchtende Erklärung ist in einem späteren Schreiben Stapfers 
enthalten: Bern, W aadt und Aargau seien als vollberechtigte Erben des alten, 
nicht n1ehr bestehenden Standes Bern und seines Eigentun1s betrachtet worden; 
der Thurgau sei zwar als Erbe in die Hoheitsrechte der acht alten Orte eingetreten, 
die Don1änen aber blieben als Privateigentutn ihren ehen1aligen Besitzern, die 
sozusagen unverändert wieder erstanden seien.10 Zu dieser Erwägung gesellte sich 
das V erlangen, Bern ün Interesse der Gleichheit zwischen den Kantonen n1öglichst 
schwach zu erhalten. 11 Dan1it dürften die wichtigsten Gründe genannt sein, wes
halb der Thurgau, verglichen mit Aargau und Waadt, 1803 derart benachteiligt 
wurde. Ob ein anderer Vertreter der thurgauischen Interessen in Paris n1ehr hätte 
erreichen können, ist sehr zweifelhaft. 

Der Verlust der Dotnänen und des Klostergutes wirkte sich auf die n1aterielle 

Lage des jungen Kantons sehr ungünstig aus. Die finanziellen Mittel waren äußerst 
beschränkt; denn außer einem Kapital von 20 ooo fl., das auf dem Kloster Paradies 

angelegt war, besaß der Thurgau 1803 keinerlei Vern1ögen.12 Die Staatskasse war 
deshalb auf die Einnahmen aus direkten und indirekten Steuern angewiesen, die 

viel Unzufriedenheit im Volke erregten. Krieg und Einquartierung hatten schwere 
Wunden geschlagen, Bettler machten das Land unsicher. Die Organisation des 
Kantons mußte erst in mühsamer gesetzgeberischer Arbeit geschaffen werden.13 

Bei allen diesen Schwierigkeiten herrschte ein offensichtlicher Mangel an fähigen 
Männern, die gewillt waren, nlit ihren Kenntnissen am Aufbau des Staates tnit
zuwirken.14 

Das Verdienst, den Thurgau organisiert und über die n1aterielle Not der ersten 
Jahre hin weggeführt zu haben, ko1nmt vor allem drei hervorragenden Mitgliedern 
des Kleinen Ilates zu, die sich während Jahrzehnten- bis zum Umsturz von 1830/3 I 

- mit väterlicher Fürsorge des jungen Kantons annahn1en. Das ,varen die Regie
rungsräte Johannes Morell, Joseph Anderwert und Johann Konrad Freyenn1uth. 

Freyenmuth ordnete die thurgauischen Finanzen, förderte die Landwirtschaft 
und sorgte für den Straßenbau. Morell und Anderwert dagegen entwarfen nicht 
nur die Gesetze zur Organisation des Kantons, sondern sie leiteten auch die thur
gauische Außenpolitik. Da ihre Tätigkeit in1 Mittelpunkt dieser Arbeit steht, soll 
ihre Persönlichkeit, ihre Denkweise, ihre Herkunft und politische Vergangenheit 
kurz geschildert werden. 

Johannes Morell (1759-1835) hat bis heute keinen Biographen gefunden. Ein
zig einige Zeitgenossen, die Morell gut kannten, haben schriftliche Äußerungen 
über ihn hinterlassen: vor allen1 sein Neffe, der Staatsschreiber und spätere Re
gierungsrat Johann Peter Mörikofer, 15 und Morells Kollege in1 Kleinen Rat, 
Hemrich Hirzel.16 
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Die Aussagen Hirzels sind von einen1 persönlichen Gegensatz zu Morell be
einflußt und werden dessen Persönlichkeit und Verdienst llln den Kanton Thur
gau augenscheinlich nicht ganz gerecht. Es ist richtig, daß Morell eitles und recht
haberisches Wesen, eine Vorliebe für aristokratisches Gebaren vorgeworfen ,ver
den konnten, die in auflallende1n Gegensatz zu seiner Herkunft aus der arn1en 
Volksklasse standen.17 Seine eigenen Kollegen, auch Hirzel, rühn1ten an ihn1 seine 
Geschäftserfahrung, seine Uneigennützigkeit und seinen biederen, geradsinnigen 
Charakter. Die eigenen schriftlichen Äußerungen Morells, die zerstreut in seine1n 
Nachlaß,18 in1 thurgauischen Staatsarchiv19 und in der Zentralbibliothek Zürich 20 

liegen, können zwar kein anschauliches Bild seiner Persönlichkeit geben, gestatten 
uns aber doch, ihn besser kennenzulernen. Ohne gründliche Schulbildung, ohne 
Förderung durch einflußreiche Gönner, stieg Morell nur dank seiner eigenen 
Fähigkeit aus der untersten Schicht der Bevölkerung zu seiner späteren hohen 
Stellung in1 thurgauischen Staate en1por. Nachde111 er lange Jahre als Schreiber 
auf der zürcherischen Kanzlei Andelfingen tätig gewesen war, trat Morell 1798 

in den Dienst der thurgauischen V erwaltungska1111ner, deren Präsident er schon 
nach kurzer Zeit ,vurde. An1 Ende der Helvetik ,var er helvetischer Senator. 
Leider geben keine schriftlichen Zeugnisse genauen Aufschluß über die politischen 
Anschauungen, die Morell in jener Zeit vertrat. Bekannt ist nur, daß er wie der 
thurgauische Regierungsstatthalter Sauter zu den Anhängern des Einheitsstaates 
gehörte; aus einem Brief, den er 1812 an Paul Usteri richtete, geht hervor, daß 
Morell auch dan1als noch den Urnsturz von 1798 als großes Ereignis durchaus 

bejahte. 2" 

In der Mediationszeit zeigte er sich - wie viele andere ehemalige Einheits
freunde aus neuen Kantonen - plötzlich als ein zäher und unerschütterlicher Ver
teidiger kantonaler Souveränitätsrechte. Er 111ißtraute den früher regierenden 
Orten; er fürchtete, daß sie ihre Mehrheit an der Tagsatzung zum Nachteil der 
neuen Kantone mißbrauchen würden. Den Urkantonen, die er verächtlich die 
«kleinen Kantone hochpreißlichen Andenkens» nannte, 22 war Morell am wenig
sten gewogen. Ihrn mangelte jegliche Pietät vor den Nachkornmen der Gründer 
des Bundes von 1291. Für ihn hatte mit dem Umsturz von 1798 eine neue Zeit 
begonnen, die nicht mehr nach der Vergangenheit fragte, sondern die Kantone 
nach ihrer gegenwärtigen Kraft und Leistungsfähigkeit beurteilte. Die Urkantone 
waren für Morell in erster Linie arn1e und kleine Gebiete; ihre auf der Geschichte 
beruhenden Ansprüche wies er als Ann1aßungen zurück. 

Aus Morells Haltung an der Tagsatzung geht hervor, daß er es als seine vor
nehmste Pflicht betrachtete, die Selbständigkeit und Gleichberechtigung des Kan
tons Thurgau - das größte Gut, das dieser der Revolution zu verdanken hatte -
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unter veränderten U1nständen ungesch111älert zu erhalten. 23 Morells offener und 

zäher V crteidigung kantonaler H.echte \Var es wohl in erster Linie zuzuschreiben, 

daß der Thurgau schon nach kurzer Zeit eine geachtete Stellung unter seinen 

Mitständen cinnah111. 

Joseph Ander,vert ( I 767-1841) ist dank einer Biographie von Johann Caspar 
Mörikofer, der ein reiches Qucllc11111atcrial benutzen konnte, 24 und dank seines 

Nachlasses an Briefen und politischen Abhandlungen viel besser bekannt als 

Morcll. 25 

Andcrwcrt darf wohl niit H.echt neben Frcyen111uth als die geistig regsan1stc, 

interessanteste Persönlichkeit in der thurgauischen lZcgierung zur Mcdiationszcit 

bezeichnet werden. Nach cincn1 juristischen Studiun1 an der Universität Freiburg 

iin Breisgau hatte er schon vor der Revolution seine politische Laufbahn als Se

kretär des thurgauischcn Gerichtsherrenstandes begonnen. Gleichzeitig bekleidete 

er die Stelle eines Obcra1nt1nanns des Klosters Münsterlingcn. Urunittelbar vor 

der Erhebung des Thurgauer Volkes licß Anderwcrt eine Flugschrift verbreiten, 

betitelt: « Aufruf an n1eine lieben Mitbürger von cincn1 Landn1ann in1 Thurgau.» 

Er ern1ahntc die Thurgauer zun1 Gchorsan1 gegen die regierenden Orte und pries 
den bisherigen politischen Zustand des Landes; er lehnte die «schwulstigen Vor

stellungen von Vernunft und Menschlichkeit», das «Lännen von Menschenrechten 

und -pflichten» ab. 26 Aus seiner Feindschaft gegen die Revolution 1nachte Andcr

wert nie ein Hehl. 27 Nicht nur seine enge Beziehung zum privilegierten Gerichts

herrenstand und seine unerschütterliche Treue zun1 Katholizis1nus bewirkten diese 

Abneigung gegen die Revolution. Sie war in Anderwerts innersten1 W escn be

gründet. Andcrwert war eine aristokratische Natur, ohne Liebe zu Neuerungen, 

in seincn1 Auftreten bescheiden, ein Mensch, der lieber in der Stille wirkte und 

allc111 lärmenden Parteigeist feind war. 28 Seinen Grundsätzen blieb er unerschüt

terlich treu; aber er suchte doch stets zwischen den Parteien Brücken zu schlagen, 

zu vermitteln. Er licß sich nicht von abstrakten Theorien leiten, sondern faßtc -

seinem praktischen W csen entsprechend - stets den konkreten Einzelfall ins Auge. 29 

Voll unermüdlichen Arbeitswillens und in den Staatsgeschäften gewandt, emp

fand Anderwert doch nie eigentliche Freude an seiner Tätigkeit. Er fühlte sich 

oft isoliert und verletzt und harrte nur deshalb in seinem A1ntc aus, weil er es für 

seine Pflicht hielt, nach besten Kräften seiner Heimat zu dienen. 30 

Nur die Überzeugung, er dürfe sein Vaterland in der Stunde größter Gefahr 

nicht im Stich lassen, bewog Anderwert 1798, den Ruf in den Großen Rat der 

Helvetischen Republik anzunehmen. 31 Er blieb ein Feind des Einheitsstaates, der 

ihm als unrepublikanisch erschien, da die Exekutive alle Macht in sich vereinige. 

Er verwarf das Repräsentativsyste1n nach der Kopfzahl der Bevölkerung als eine 
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Vergewaltigung der kleinen Kantone, als Widerspruch zur ganzen geschichtlichen 
Entwicklung der Schweiz. Eine saubere Trennung von exekutiver und legislativer 
Gewalt betrachtete Anderwert als undurchführbar, als theoretische Überspannung, 
die mit schweren1 Nachteil für die staatliche Organisation verbunden sei. Die 
Helvetik - und dan1it die französische Revolution - war Anderwert verhaßt, 
weil sie nicht nur die Mißbräuche des alten Systen1s beseitigte, sondern radikal 
1nit der Vergangenheit brach, vveil sie alles, was in jahrhundertelanger Ent
wicklung entstanden und dein Menschen vertraut geworden war, gewalttätig 
niederriß, um auf Grund theoretischer Postulate, ohne Berücksichrigung der 
Realität, eine völlig neue Organisation des Staates und der 1nenschlichen Ge
sellschaft zu schaffen. 

Andervvert bewunderte die Den1okratie der Urkantone; dort hatten nach 
seiner Überzeugung wahre Freiheit und republikanischer Sinn geherrscht. Ander
wert war überzeugter Föderalist; er sah jedoch ein, daß eine zentrale Behörde 
für Außenpolitik und Militärwesen nötig sei. Trotz seiner Mäßigung stand er in 
Gegensatz zu den thurgauischen Zentralisten, zu Sauter, Morell und ihrer Gefolg
schaft. Anderwert trat an die Spitze des Kantons Thurgau, als sich dieser in1 Sep
tember 1802 der Erhebung gegen die helvetische Zentralregierung anschloß. Doch 
schon nach wenigen Wochen kehrten die Anhänger des Einheitsstaates n1it Hilfe 
Frankreichs an die Macht zurück. Anderwert war tief erschüttert. Er fürchtete 
dan1als, die Schweiz werde eine neue Zentralregierung mit Bonaparte oder einem 
fren1den Fürsten an der Spitze erhalten. 32 Auch die überraschende Stellungnahme 
Bonapartes zugunsten des Föderalis1nus konnte das Mißtrauen und den Pessimis-
1nus Anderwerts nicht überwinden. Er äußerte den Wunsch, der Zürcher Hans 
von Reinhard möchte sich an der Consulta in Paris für die V ereinigtu1g des Kan
tons Thurgau 1nit St. Gallen einsetzen. Anderwcrt hielt das für das einzige Mittel, 
seinen Hein1atkanton «den Händen der Jakobiner zu entrcißen». 33 Es ist bekannt, 
daß er sich da1nals um eine Anstellung in der Markgrafschaft Baden bewarb. 34 

Die thurgauische Mediationsverfassung gefiel ihn1 gar nicht. Anderwert fürchtete 
neue Unordnung, «die für höhere Pläne vielleicht notwendig» sei. Er hielt es 
zwar für 1nöglich, daß die Revolution in den alten Kantonen beendet sei, blieb 
aber überzeugt, daß sie sich in den neuen un1 so kräftiger behaupten werde. Er 
fand die neue Organisation des Kantons Thurgau überdies zu kostspielig und 
glaubte, man werde nicht genug geeignetes Regierungspersonal finden. 35 , 

Nach der Darstellung Mörikofers ließ sich Anderwert, der bei der direkten 
Wahl in den Großen Rat übergangen wurde, erst durch die Be1nühungen seiner 
bisherigen politischen Gegner Sauter und Morell zum Eintritt in die Kantons
regierung bewegen. 



II 

Als Vertreter der katholischen Minderheit hatte Anderwert keinen leichten 
Stand innerhalb des Kleinen R.ates. 36 Ein persönlicher Gegensatz zwischen ihm 
und Morell blieb zunächst bestehen; ihre Charaktere waren verschieden. Nur die 
kluge Mäßigung und bescheidene Zurückhaltung Anderwerts, der sich nach außen 
mit der Stellung des zweiten zu begnügen wußte, ern1öglichte die jahrzehntelange 
enge Zusan1111enarbeit zwischen den beiden Regierungsräten. 



I. TEIL 

Der Kanton Thurgau und die Bundesgewalt 

I. I(apitcl 

Kantonale Souvcriinitiitsrcchte 5;cgc11 Ansprüche der Tagsatz1111g 
und des La11da111111a1111s der Sch1/Jciz 

Aus den Wahlen von1 Frühjahr 1803 gingen in den 1neisten neuen Kantonen 
Regierungen hervor, die sich größtenteils aus gen1äßigten « Republikanern» zn
sa1nn1ensetzten.1 In den alten Kantonen dagegen gewann die ehen1als regierende 
Schicht das Übergewicht. Diese Tatsache weckte in den neuen Kantonen die 
Befürchtung, ihre neugewonnenen Souveränitätsrechte könnten von der Tag
satzung, wo die alten Stände die Mehrheit besaßen, eingeschränkt werden. Gegen 
eine derartige Bedrohung betrachteten die neuen Kantone die Mediationsakte, 
die ihre Selbständigkeit und Gleichberechtigung gewährleistete, als einzigen Schutz. 
Im Gegensatz zu ihrer früheren Anhänglichkeit an den Einheitsstaat wurden sie 
nun nicht n1üde, die strikteste Beobachtung der föderalistischen Mediationsakte 
zu verlangen. Die alten Kantone aber zeigten sich oft zu Zentralisierungen ge
neigt. Die Stände schieden sich an den ersten Tagsatzungen der Mediationszeit 
häufig in die beiden Lager der alten und der neuen Kantone; diese verteidigten 
allen Besitz und alle Rechte, die ihnen zugefallen waren, unter Berufung auf ihre 
« Souveränität». 

In der thurgauischen Regierung vertrat Ander,vert eine gemäßigte außen
politische R.ichtung: er suchte Streitigkeiten nut den alten Kantonen möglichst zu 
vermeiden. 2 Seine versöhnliche Haltung läßt sich nicht nur damit begründen, 
daß Anderwert Katholik war und früher 1nit führenden Persönlichkeiten der f öde
ralistischen Partei zusammengearbeitet hatte. Anderwert war überzeugt, daß nur 
durch gegenseitige Mäßigung und Versöhnlichkeit die Existenz der gesamten 
Schweiz gerettet, eine neue Intervention Bonapartes verhindert und die Revolu
tion überwunden werden könne. 3 Anderwerts maßvolle, kluge Zurückhaltung, 
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seine Bereitschaft zun1 Kon1proniiß vvar detn innerschweizerischen Frieden sehr 
förderlich. Dagegen hinderte sie ihn daran, sich nlit äußerster Konsequenz für die 
Interessen seines Heitnatkantons einzusetzen. 

l)er Kanton Thurgau 1nußte sich, als er I 803 als selbständiges Staats,vesen in 
den V er band der eidgenössischen Stände eintrat, gleichsatn die Anerkennung von 
seiten der alten Kantone erst erringen. Er brauchte eine Persönlichkeit, die sich 
offen und hartnäckig, ohne alle henunenden R.ücksichten, für seine l\echte und 
Ansprüche einsetzte. Es ist das Verdienst Morells, diese H.olle überno1nn1en und 
seinetn Kanton in kurzer Zeit eine geachtete Stellung in der Eidgenossenschaft 
verschafft zu haben. Morell, der - vvie der Thurgau seine Freiheit und Selbständig
keit - seinen ganzen Aufstieg der l\evolution von 1798 verdankte, war wie kein 
anderer geeignet, die Rechte seines Kantons gegen jede Bedrohung zu verteidigen. 
Die Tatsache, daß der helvetische Senator und Einheitsfreund Morell bereits in1 
Son1n1er I 803 als einer der hartnäckigsten Verteidiger kantonaler Souveränitäts
rechte auftrat, zeigt die ganze Un1wälzung, die sich in der Schweiz vollzogen hatte. 
In Morell verkörperte sich der thurgauische Wille nach Selbständigkeit und 
Gleichberechtigung. Wo Morell seinen Kanton benachteiligt glaubte, reagierte 
er voller Mißtrauen und En1pfindlichkeit. An1 19. August I 803 schrieb er an seine 
Kollegen itn Kleinen Rat: «Gegen unsern Kanton scheint überall das Losungswort 
zu sein: Neh1nen ist seliger als Geben! »4 

In der ersten thurgauischen Tagsatzungsinstruktion tritt uns Morells Einfluß 
in aller Klarheit entgegen; die Gesandtschaft wurde beauftragt, die H.echte des 
Kantons gegen jeden Majoritätsbeschluß, welcher die Mediationsakte einseitig 
erläutern, die kantonale Souveränität gefährden und einzelnen Kantonen Vor
teile über andere einräun1en würde, feierlich zu wahren. 5 

Als in der Klosterfrage einige alte Stände versuchten, der Tagsatzung Kompe
"tenzen zu verschaffen, die ihr eine Einmischung in innere thurgauische V erhält
nisse erlaubt hätten, gab Morell ganz scharf den Willen des Kantons Thurgau 
kund, völlig gleiche Rechte wie die alten Kantone zu genießen und wie diese 
souveräner Herr itn eigenen Bereiche zu sein. Die thurgauischen Klöster hatten 
vor der Revolution von 1798 nicht nur Liegenschaften von bedeutendetn Wert 
besessen, sondern als Inhaber von Gerichtsherrschaften auch niedere Gerichtsbar
keit ausgeübt. 6 Da 1nit der Revolution die Anschauung siegte, daß die Souveräni
tät unteilbar sei, konnte I 803 von einer Wiedereinsetzung der Klöster in herr
schaftliche Rechte nicht n1ehr die Rede sein. Dagegen verpflichtete die Mediations
akte den Kanton Thurgau, den Klöstern ihr Eigentun1 zurückzugeben. Anderwert, 
das geistige Haupt der katholischen Minderheit in1 Kleinen und in1 Großen R.at, 
versuchte deshalb gleich nach seiner Wahl in die Regierung, den Klöstern wieder 
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zu ihren Besitzungen zu verhelfen. 7 J)och die protestantische Mehrheit zeigte keine 
Eile, die Vorschrift der Mcdiationsaktc zu befolgen. Der Kleine Rat begnügte 
sich vorläufig 1nit der Ernennung einer Ko1nn1ission, die ein Gutachten über das 
künftige V crhältnis der Klöster zun1 Kanton vorlegen sollte! 8 

Da irn folgenden v:icdcrholt von einer «protestantischen Mehrheit» und einer 
«katholischen Minderheit» in1 thurgauischcn Kleinen und Großcn R.at die R.cdc 
sein wird, so 1nöchtc ich hier betonen, daß es sich nur un1 die rein äußcrliche, 
mit heutigen Parteibezeichnungen vergleichbare Unterscheidung zwischen Pro
testanten und Katholiken in den thurgauischcn Behörden handelt - un1 eine 
Unterscheidung, die in der Mediations- und R.cstaurationszcit allgc111ei11 üblich 
war. Über die Weltanschauung der betreffenden Politiker soll danlit nichts aus
gesagt werden. 

Aus denÄußerungcn Morells an der Tagsatzung geht hervor, daß die Mehrheit 
des Kleinen R.atcs dcn1 Staate das unbedingte J)ispositionsrccht über die Klöster, 
das heißt die Entscheidung über ihre W citcrexistcnz oder Aufhebung, vorbehielt. 9 

Ob die thurgauischc IZcgierung bereits 1803 ernsthaft daran dachte, die Klöster 
aufzuheben, läßt sich aus dcn1 vorliegenden Quellcnn1atcrial nicht 111it Sicherheit 
feststellen. Anderwert glaubte jedenfalls, es genüge das Beispiel eines andern 
Kantons, u1n die gänzliche Aufhebung der thurgauischcn Klöster zu bewirken. 
Er war überzeugt, daß die protestantische Mehrheit nur aus politischer Klugheit 
vorläufig die Klöster weiterbestehen lasse.10 

Es kann kaum bezweifelt werden, daß die Protestanten nur ungern auf den 
Klosterbesitz verzichteten, der 1804 einen W crt von zirka drei Millionen Gulden 
hatte und dem arn1cn Kanton unermeßliche Dienste hätte leisten können. 1804 

wurde wenigstens die Verwaltung des Klostervermögens unter staatliche Kontrolle 
gestellt und seine Abwanderung aus dem Kanton vcrhindcrt. 11 Bereits damals 
sprachen finanzielle Erwägungen gegen die Fortdauer der Klöster - die gleichen 
Überlegungen, die in der klosterfcindlichcn Bewegung der Jahre 1836-1848 eine 
äußerst bedeutsame Rolle spielen sollten. überdies richtete sich gegen die Klöster 
der Sclbständigkeitswille des jungen Staates, der für sich die uneingeschränkte 
Landeshoheit und von den Klöstern eine Tätigkeit in seinem Dienste zum Nutzen 
der Gemeinschaft vcrlangtc.12 Anderwert erkannte frühzeitig die Gefahr, in wel
cher die thurgauischcn Klöster und - wie er glaubte - mit ihnen die katholische 
Minderheit im allgemeinen schwebten. Er betrachtete ihre Rettung als eine seiner 
wichtigsten Aufgaben und verfaßtc deshalb mehrere Abhandlungen, die sich mit 
dem Schicksal der thurgauischen Klöster beschäftigen.13 

Anderwert hielt unerschütterlich daran fest, daß Eigentum und Selbstverwal
tung den Klöstern zurückerstattet und ihnen die Novizcnaufnahme wieder erlaubt 
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werden n1üssc. In klarer Würdigung der inncrn V crhältnisse seines Kantons, wo 

die Katholiken nur ein fünftel der Großratsn1itglicdcr stellten, war jedoch Ander

wcrt zu bedeutenden Zugeständnissen an die protestantische Mehrheit bereit: 

Die Klöster sollten in weltlichen Dingen dcn1 gewöhnlichen IZichtcr unterworfen 

sein; dan1it wollte Anderwert von vornherein alle Befürchtungen, die Klöster 

könnten sich eine vo1n Staate unabhängige Stellung ann1aßcn, entkräften. Der 

l{egierung behielt er die Kontrolle über die klöster liehen Vern1ögensvcrhält

nisse vor; das sollte durch jährliche Vorlegung der Rechnungen geschehen. Nur 

1nit Zustinunung des Kleinen llates sollte den Klöstern die V eräußerung oder Ver

pfändung und der Ankauf von Liegenschaften gestattet sein. Der Klosterbesitz 

sollte wie alles andere Eigentun1 vo111 Staate besteuert werden. Anderwert ging 

niit seinen Zugeständnissen noch weiter. Er betrachtete eine Betätigung der 

Klöster, wodurch der ganze Kanton an ihrer Weiterexistenz interessiert würde, 

als einziges Mittel, sie auf die Dauer zu schützen. Er hielt es für ausgeschlossen, daß 

ün Thurgau ein Kloster «als bloß konte1nplative Gesellschaft» in Zukunft bestehen 

könne. Deshalb e111pfahl er den Klöstern die Einrichtung von Schulen und von 

Arn1cn- und. Krankenanstalten, in die auch Protestanten eintreten könnten. Zu 

ihrcn1 eigenen schweren Nach teil schenkten jedoch die thurgauischcn Klöster den 

klugen Ratschlägen Ander\vcrts zu wenig Gehör. 

Die Klosterfrage war in ihren Anfängen eine innere Angelegenheit des Kan

tons Thurgau, die zu einer Auseinandersetzung zwischen der protestantischen 

Mehrheit und der katholischen, klosterfreundlichen Minderheit in1 Kleinen Rat 

Anlaß gab.14 Den auswärtigen Klöstern wurde ihr Besitz irn Thurgau sofort 

zurückerstattet ;15 dagegen blieb das V ennögen der thurgauischen Klöster bis zur 

genauen Bestil1llnung ihrer Stellung zun1 Kanton unter staatlicher Verwaltung. 

Ein definitiver Entscheid über ihr Schicksal war noch nicht gefällt, als am 

19. August 1803 die Gesandtschaft von Uri der Tagsatzung einen dreifachen 

Antrag stellte: 

I. Die Rückgabe des Klostereigentu1ns und seiner freien Verwaltung sollte 

genau nach Vorschrift der Mediationsakte und in allen Kantonen stattfinden. 

2. Die Tagsatzung sollte den Klöstern ihre Weiterexistenz garantieren und das 

Verbot der Novizenaufi1ahme in der ganzen Schweiz aufheben. 

3. Die Tagsatzung sollte das Verhältnis der Klöster zu ihren Kantonen näher 

bestimn1en.16 

Der Antrag Uris, der von den übrigen katholischen Kantonen unterstützt 

wurde, suchte die Tagsatzung zum obersten Garanten der Klöster zu machen. Von 

diesem Augenblick an wurde die Klosterfrage für den Kanton Thurgau ein Kampf 
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un1 die Verteidigung seiner Souveränitätsrechte gegen die oberste Bundesbehörde. 
Die protestantische Mehrheit wollte auf keinen Fall dulden, daß den katholischen 
Kantonen die Möglichkeit gegeben ,vürde, sich auf dein Wege über die Tag
satzung als Schutzherren der Klöster in die innern Verhältnisse des Kantons Thur
gau einzuniischen, das heißt einen Zustand herzustellen, der an die Kastvogtei 
der VIII alten Orte vor der R .. evolution erinnerte. Welches auch die kloster
feindlichen Motive der thurgauischen Protestanten sein 1nochten, so ,varen diese, 
Morell an ihrer Spitze, jedenfalls 1803 die Verteidiger der kantonalen Hoheits
rechte, der thurgauischen Selbständigkeit und Gleichberechtigung nüt allen andern 
Kantonen. Ander,vert dagegen konnte sich aus konfessionellen Gründen nicht 
für den Kanton Thurgau einsetzen. Er ,vünschte ün Gegenteil die Garantie der 
Klöster durch die oberste Bundesbehörde.17 An der Tagsatzung trat er ganz hinter 
Morell zurück, der als Gesandter allein für den Kanton Thurgau stin11nen konnte. 
Anderwerts Oppositionsstellung gegen seinen Kollegen Morell \Vird aber da
durch beleuchtet, daß er in die Klosterkon11nissio11 der Tagsatzung gewählt 
,vurde, obwohl Morell in1 Namen des Kantons Thurgau die Einsetzung dieser 
Kon11nission überhaupt verworfen hatte.18 

An1 27. August 1803 verfügte die Tagsatzung die Rückgabe des gesa1nten 
Eigentunis und der Selbstverwaltung an die Klöster und beauftragte den Land
an1111ann der Schweiz 1nit der Vollziehung des Beschlusses. Den Kantonsregie
rungen wurde erlaubt, genaue Aufsicht über die Klöster zu üben, sich jährlich 
Rechnung ablegen zu lassen, das Klostereigentun1 zu besteuern und seine Ent
fren1dung zu verhindern. 19 Die Frage, ob die oberste Bundesbehörde ko1npetent 
sei, das Verhältnis der Klöster zu den Kantonen zu bestiinn1en, ,vurde noch nicht 
entschieden. Die Tagsatzung e1npfahl aber den Ständen, kein Klostergut jen1als zu 
andern Zwecken als für Institutionen der Religion und der Erziehung zu verwen
den. 

Gegen die Beschlüsse der Tagsatzung erhob Morell scharfen Protest. Ent
schiedener und zäher als in allen andern Konflikten z,vischen neuen Kantonen und 
der Tagsatzungs1nehrheit setzte sich der Thurgau in der Klosterfrage für die kan
tonalen Hoheitsrechte ein. Morell verlangte das alleinige Dispositionsrecht der 
Kantone über ihre Klöster und bestritt der Tagsatzung die Kompetenz, sich mit 
der Klosterfrage zu beschäftigen. 

Morells Protesterklärung von1 27. August 1803 wies der thurgauischen Politik 
in der Klosterfrage eine H.ichtung, die sie in den folgenden Jahren unverändert 
beibehielt. 

Das erste thurgauische Klosterdekret von1 r r. Mai r 804 20 bezeugte erneut den 
Willen nach Unabhängigkeit: 
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I. Den Klöstern wurde zwar ihr Eigentun1 zurückgegeben, die Selbstver,val
tung aber nur den1 Buchstaben nach; denn die llechnungsführung hatte in 
jeden1 Kloster ein von der Regierung ernannter Buchhalter zu besorgen. Der 
Thurgau fügte sich also den Beschlüssen der Tagsatzung von I 803 nicht. 

2. Nur niit Bewilligung der IZegierung durften die Klöster wieder Novizen 
aufnehrnen. Eine Hauptforderung Anderwerts war abgelehnt. Der dauernde 
Bestand der Klöster erschien schwer gefährdet; denn die 1nehrheitlich pro
testantische Regierung konnte durch Verweigerung der Novizenaufnahn1e 
ein Kloster auf den Aussterbeetat setzen. 

Das Bestreben der llegierung, die Klöster nach Möglichkeit zn kontrollieren, 
spricht auch daraus, daß sie die Inventarisierung des Klostervennögens anordnete; 
diese sollte durchgeführt ,verden, bevor die Klöster ihr Eigentu111 zurückerhielten. 

Anderwert, der in dauernder Opposition zur Klosterpolitik des Kleinen R.ates 
stand, geriet durch seine Haltung in eine isolierte Stellung. Seine Gegner hielten 
ihn für einen « Advokaten der Klöster, der Geistlichen, der alten Kantone». 21 Be
greiflicherweise verniied es Anderwert, nüt seinen protestantischen Kollegen über 
Wert und Unwert der Klöster zu diskutieren. Dagegen suchte er den Kleinen llat 
zu überzeugen, daß die Eintracht zwischen den Kantonen ein Entgegenko1m11en 
in der Klosterfrage fordere. 22 Als seine Vorstellungen erfolglos blieben, sah sich 
Anderwert nach fren1der Hilfe llln. Es entsprach seinen1 zurückhaltenden, schwer 
durchschaubaren Wesen, daß er nicht offen und frein1ütig wie Morell für seine 
Ziele warb; in eine1n Privatschreiben 111achte er den ihm nahestehenden Zürcher 
David von Wyß den Jüngeren auf die gefährlichen Folgen aufinerksa1n, ,velche 
«zu strenge Maßregeln - auch nur eines einzigen Kantons ( das heißt des Thurgaus) 
- bei dein unbedingten Dispositionsrecht über Klöster und deren Eigentum vis-a
vis denjenigen Kantonen nach sich ziehen könnten, welche den größten Teil 
dieser Güter als Kircheneigentum betrachteten.» Ich sehe in diesen Andeutungen 
eine Aufforderung an die Zürcher Regierungsräte, bei ihren protestantischen 
Thurgauer Kollegen ein Wort für die Klöster einzulegen. 23 

Aber die Mehrheit des thurgauischen Kleinen Rates ließ sich durch nichts von 
den1 festen Willen abbringen, die Klöster unter n1öglichst strenger Bevonnundung 
zu halten. Morell, den Anderwert widerwillig zun1 zweitenmal als Legationsrat 
begleiten mußte, 24 verteidigte auch an der Tagsatzung von 1804 das uneinge
schränkte Dispositionsrecht der Kantone über ihre Klöster. 25 Er anerkannte nur 
die bestiintnten Vorschriften der Mediationsakte über die Rückerstattung des 
Klosterbesitzes, die der Thurgau durch das Klosterdekret vom I I. Mai I 804 

erfüllt habe. Die Tagsatzung stellte jedoch einhellig fest, daß die Einsetzung von 

2 
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Buchhaltern gegen die I 803 verfügte R.ückgabe der Selbstverwaltung an die 

Klöster verstoße. 26 l)a Morell gegen diese Ein1nischung der Tagsatzung prote

stierte, schien es einen Augenblick, der Thurgau \volle allen seinen Mitständen 

Trotz bieten. Morcll hielt es dann aber doch für klüger, cincn1 neuen Tagsatzungs

bcschluß dadurch auszuweichen, daß er versprach, sich selber für eine Abänderung 

des thurgauischen Klosterdekrets zu verwenden. Wirklich entließ der Kleine R.at 

des Kantons Thurgau an1 15.Juni 1805 die 13uchhalter; die Klöster erhielten die 

volle Selbstverwaltung zurück unter der Verpflichtung, jährlich iin Mai der 

R.egierung die Rechnung über Einnahrnen und Ausgaben einzureichen. 27 l)a

gegen \Nar nun Morell entschlossen, keinen Schritt 111ehr nachzugeben. Seine In

struktion wies ihn an, jeden Beschluß der Tagsatzung über die künftige Stellung 

der Klöster zu den Kantonen und über die Novizenaufi1ahn1e als Ein111ischung in 

kantonale Rechte abzulehnen. 28 Morell hatte die Genugtuung, daß die Mehrheit 

der Stände es nicht wagte, einen bindenden Entscheid über die Zukunft der Klö

ster zu fällen. 29 

Die Klosterfrage \Vurdc zur \vcitcrcn Beratung einer Sonderkonferenz der 

katholischen und paritätischen Kantone vorgelegt, die a1n 2 5. Juli I 804 drei 

Grundsätze als Basis für ein späteres Konkordat aufstellte: 

r. Klöster dürfen nur in Folge eines Konkordates nüt der Kurie aufgehoben 

werden. 

2. Die Novizenaufnahn1c darf nicht derart beschränkt \Vcrdcn, daß die Existenz 

eines Klosters gefährdet wird. 

3. Die Klöster werden verpflichtet, sich dcn1 Staate und der Gesellschaft « auf 

eine dem Geist ihrer Stiftung angcn1csscnc W eise ge1neinnützig zu 1nachcn.» 

Andcrwcrt, der den Thurgau an dieser Konferenz vertrat, versprach wie die 

Gesandten von St. Gallen, Aargau und Tessin, seiner R.cgierung die Annah1ne der 

drei Grundsätze zu e1npfchlen. Persönlich war er über den Ausgang der Tag

satzungsvcrhandlungcn enttäuscht. Nach seiner Meinung nahn1 sich die oberste 

Bundesbehörde der Klöster nicht n1it genug «Ernst und Nachdruck» an und stärkte 

durch ihre Zurückhaltung noch die ohnehin schon hohen Begriffe von Kantons-

Souveränität». 30 Anderwert glaubte aber wohl doch, daß seine protestantischen 

Kollegen bereit wären, bloße Etnpfehlungen der Tagsatzung, die keine Beeinträch

tigung der kantonalen Souveränitätsrechte bedeuteten, anzunehmen. 

Doch die protestantische Mehrheit im Kleinen und Großen Rat zeigte sich 

unnachgiebig; sie wehrte sich nicht nur gegen Tagsatzungsbeschlüsse, sondern 

weigerte sich auch, ein freiwilliges Konkordat einzugehen «in Sachen, welche 

einer jeden Regierung besonders obliegen». 31 Als der päpstliche Nuntius die thur-
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gauische Regierung ersuchte, 1nöglichst bald den drei Grundsätzen von1 25. Juli 
r 804 zuzustin1n1en, 32 antwortete ih1n der Kleine llat a1n 9. Dezen1ber I 804 n1it 
eine111 Schreiben, das den Anspruch des Kantons Thurgau auf die unbeschränkte 
Hoheit über seine Klöster besonders scharf fonnuliert. Die thurgauische Ilegie
rung teilte den1 Nuntius 1nit, sie werde sich «erträu1nte Unabhängigkeit, Unver
tragsan1keit und An1naßung» der I(löster nie gef.1llen lassen. Sie versprach, aus 
eige11en1 Entschluß gegen die Klöster gerecht zu sein, versicherte aber, sie werde 
nie einer «inkon1petentcn Wirkung auf sie Spielrau1n lassen». Da1nit ,var jede 
fren1de Ein111ischung in die thurgauische Klosterfrage noch ein1nal scharf abge
vviesen. Der Kleine R.at begnügte sich niit unbestin1111ten Zusicherungen über die 
Weiterexistenz der thurgauischcn Klöster: «Wir werden ihnen den landesherr-, 

liehen Schutz nie entziehen, so lange sie sich dessen nicht selbst unwürdig be
zeigen . . . Ihre Existenz wird nicht gefährdet ,verden, insofern sie sich für die 
Religion, den Staat und die Gesellschaft nützlich zu 111achen suchen». 33 

l)cr letzte Entscheid über die Fortdauer der Klöster blieb den1 Staate vor

behalten, der prüfte, ob sie die ihnen auferlegte Verpflichtung erfüllten und sich 
der Gen1cinschaft nützlich 111achten. I)er Staat behielt auch die Kontrolle über die 

Novizenaufnahn1e, die von der obrigkeitlichen Be,villigung abhängig blieb. 
Die Tagsatzung brach I 805 endgültig die Beratung über die Klosterfrage ab 

und verzichtete dan1it auf eine Gewährleistung der Klöster. Ohne jede Störung 
von außen konnte nun der thurgauische Große Rat durch das Klostergesetz von1 
9. Mai I 806 34 definitiv das Verhältnis der Klöster zun1 Staat regeln. 

Die wichtigsten Bestiin111ungen des Gesetzes waren folgende: 

I. Die Weiterexistenz der Klöster wurde gewährleistet, aber an Bedingungen 

geknüpft: 
Die Klöster sollten sich «für die Religion, den Staat und die bürgerliche 

Gesellschaft gemeinnützig» 111achen. Ihr Bestand wurde überdies nur so lange 
gewährleistet, als «nicht Mangel an hinreichenden Unterhalts111itteln oder 
eintretende besonders wichtige Gründe gegen ihre weitere Existenz» sprechen 

würden. 
Diese Bedingungen unterwarfen die Klöster endgültig der staatlichen 

Oberhoheit. Sie hatten durch ihre Tätigkeit und durch ihre ökonomischen 
Mittel dem Staate den Beweis zu erbringen, daß sie weiterzuleben verdienten; 
überdies blieb den1 Kanton stets die Möglichkeü, ein Kloster aufzuheben, 

wenn « besonders wichtige Gründe>> es verlangten. 

2. Die Klöster wurden verpflichtet, zu111 Unterricht der Jugend mitzuhelfen 
oder mit ihrem Vermögen Beiträge an Kirchen-, Schul- und Armenanstalten 
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zu leisten. Die Art und W eise, wie sich jedes Kloster nützlich n1achen könne, 
bestin1n1te der Staat. 

3. Den Klöstern wurde die N ovizenaufnah111e be,villigt; aber das l{losterdekret 
setzte eine Höchstzahl der Novizen fest. Genaue Vorschriften erschwerten 
den Eintritt kantonsfren1der Personen in die thurgauischen Klöster. 

4. Die Klöster durften ihr Eigentu111 dein Dekret von1 r 5. Juni T 805 entsprechend 
selbst verwalten. 

5. Der Staat garantierte das Klostervennögen. Bei Aufhebung eines Klosters 
durfte sein Besitz nur für Kirchen-, Schul- und Arn1enanstalten verwendet 
werden. I)er Thurgau bekannte sich da1nit zu einen1 Grundsatz, den bereits 
die Tagsatzung von 1803 den Ständen e1npfohlen hatte. 

Mit den1 Klostergesetz von1 9. Mai I 806 ,var die Diskussion über die Zukunft 
der thurgauischen Klöster für die Dauer von Jahrzehnten abgeschlossen. Nach 
Vorschrift der Mediationsakte und unter dein Druck der Tagsatzung hatte der 
Thurgau seinen Klöstern zuerst ihr Eigentu1n, später auch die volle Selbstverwal
tung zurückgegeben. Aber er siegte in der Hauptsache, in der Wahrung seiner 
Souveränitätsrechte. Der Kanton selber garantierte die Existenz seiner Klöster, 
solange sie ihre Verpflichtungen erfüllten. Zwar wurden die von der Sonder
konferenz der katholischen und paritätischen Kantone a1n 25. Juli 1 804 aufge
stellten Grundsätze teilweise in das thurgauische Klostergesetz aufgenon1n1en. 
Aber der Thurgau fügte sich dan1it nicht einen1 höhern Befehl, sondern er stinnnte 
den Grundsätzen «aus eigener Überzeugung und zun1 Beweis seiner liberalen und 
schonenden Gesinnungen» bei. 35 Er behauptete sein unbeschränktes Dispositions
recht gegen jede Einn1ischung von außen. Den Erfolg verdankte er zu einem 
großen Teil Morell, der unerschütterlich für seinen jungen Kanton gekän1pft hatte. 

In der Frage der Parität machten die katholischen Kantone einen neuen V er
such, der Tagsatzung ein Einmischungsrecht in innere Verhältnisse der neuen 
paritätischen Kantone zu verschaffen. Am 25. August 1803 stellte nän1lich der 
~anton Uri der Tagsatzung den Antrag, bei der Besetzung von Än1tern in pari
tätischen Ständen sollten nach den1 Landfrieden von 1712 Parität und Alternative 
genau beobachtet werden. 36 Schwyz, Unterwalden, Zug und Solothurn unter
stützten den Antrag. 

Ander,vert billigte als Katholik den Vorstoß Uris; er hätte es gerne gesehen, 
wenn die Beobachtung des Paritätsverhältnisses in1 Thurgau durch die Tagsatzung 
gewährleistet worden wäre. 37 Morell dagegen trat wieder 1nit ganzer Kraft für die 
bedrohten Souveränitätsrechte seines Kantons ein. Er behauptete, daß «sowohl im 



21 

Kleinen als Großen lZat 1nehrere (sie!) Katholiken seien, als die Bevölkerung mit 
sich bringen würde», und versicherte, infolge der «liberalen Grundsätze» des 
Thurgauer Volkes sei nicht die geringste Störung des konfessionellen Friedens 
zu befürchten. Da auch die Gesandten von Aargau und St. Gallen mitteilten, in 
ihren Kantonen werde die Parität bereits beobachtet, so trat die Tagsatzung auf 
den Antrag Uris nicht ein. I)anüt ,var ein neuer Angriff gegen die Souveränitäts
rechte der neuen Kantone gescheitert; diese ,vachten selber - ohne Ein1nischung 
der Tagsatzung - über die gerechte Verteilung der An1tsstellen zwischen den 
beiden Konfessionen. 

l)ie V ersuche der katholischen Kantone, die Klöster und die Beobachtung 
der Parität unter die Garantie der Tagsatzung zu stellen, und die Ansprüche ein
zelner alter Kantone auf frühere Besitzungen und lZechte in den ehemaligen 
gen1einen Herrschaften38 erbitterten die thurgauische R.egierung und steigerten 
ihr Mißtrauen. Anderwert allerdings erstrebte stets eine Verständigung mit den 
alten Kantonen. 39 Ihre Ansprüche waren in seinen Augen nur die Antwort auf 
«ein unglücklich-übel berechnetes Oppositionssystem und einzelne revolutionäre 
Verfügungen» verschiedener neuer Kantone. Mit seiner Mißbilligung der Politik 
der neuen Kantone blieb jedoch Anderwert ün thurgauischen Kleinen IZat allein. 
Es scheint, daß die n1eisten IZegierungsräte und ein großer Teil des Volkes be
fürchteten, es bestehe ein Plan gegen die Existenz der neuen Kantone. In hohen1 
Grade verdächtig erschien der Anspruch der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Appenzell und Zug auf Gefälle und Güter, die sie in den früheren gen1einen Herr
schaften nicht als Landesherren, sondern als Privateigentü1ner besessen hatten. 
Unterwalden, das die Forderung r 803 der Tagsatzung vortrug, vermied es, be
stiinn1te Objekte zu nennen. Darüber geriet Morell in Erregung. Er forderte die 
Gesandten der «kleinen» Kantone auf, «daß sie doch auch gerade herausrücken 
1nöchten, wenn sie etwa auch die Setzung der Landvögte vorbehalten wünschen 
sollten». 40 Diese scharfe Entgegnung Morells wirft wiederun1 ein schlagartiges 
Licht auf seinen Kan1pf für den Kanton Thurgau, den er von allen Seiten bedroht 
glaubte. Sie klingt wie eine Drohung, daß der Thurgau jedem V ersuch, seine 
Selbständigkeit zu beeinträchtigen, hartnäckigsten Widerstand leisten werde. In 
seinem Abwehrwillen wurde Morell zweifellos durch den früheren helvetischen 
Minister Stapfer bestärkt, der die neuen Kantone zu einer «vernünftigen und 
wachsan1en Opposition» aufforderte. Stapfer wünschte, daß sie gegen alle Zen
tralisierungsversuche der alten Kantone « die Unabhängigkeit ihrer innern Ver
waltung, ihre Souveränität und Selbständigkeit n1it 1nöglichster Kraftanstrengung 
und hohem Selbstgefühl behaupten und den Foederalteil der neuen Verfassung 
als die wahre Schutzwehr ihrer Freiheit betrachten n1öchten». 41 
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Das Mißtrauen der neuen Kantone äußerte sich an der Tagsatzung von I 804 
in ihrer Opposition gegen die geplante eidgenössische Militärorga11isatio11, deren 
Krönung ein ge111eineidgenössischer Generalstab bilden sollte. Der Plan, das 
schweizerische Heer unter die einheitliche Leitung einer Zentralbehörde zu stel
len, verdient Anerkennung als erster V ersuch, der Schweiz eine stärkere Stellung 
nach außen zu verschaffen. Die neuen Kantone aber fürchteten, daß die einheitlich 
geführte Arn1ee nur eine Waffe in den Händen der alten Stände sein würde, 1nit 
der sie unter günstigeren Verhältnissen die Wiederherstellung der alten Ordnung 
versuchen könnten. Trotz dieser Gefahr, die für den Thurgau noch größer war 
als für andere, einflu.ßreichere neue Kantone, war die thurgauische R_egierung 
offenbar da von überzeugt, daß die geplante Militärorganisation notwendig sei. 42 

Während die W aadt jede Zentralisation des Militärwesens heftig bekä1npfte und 
Aargau und St. Gallen sich zu einer ähnlichen Haltung geneigt zeigten, sti1111nte 
der Thurgau grundsätzlich der Militärorganisation zu; er billigte die Einsetzung 
eines Generalstabes und die Gründung eines eidgenössischen Militärinstituts. Es 
fällt auf, daß der Thurgau, der in der Klosterfrage so entschieden seine kantonalen 
Souveränitätsrechte geltend 111achte, sich an der Diskussion über die Militärorgani
sation kaun1 beteiligte und zur Frage, ob die Tagsatzung einen bindenden Be
schluß fassen oder ein einzelner Kanton sich von der allge111einen Organisation 
fernhalten könne, keine Stellung bezog. 43 I)iese ge111äßigte Haltung des Kantons 
Thurgau hatte ihre Ursache ohne Zweifel in den 1nateriellen Schwierigkeiten, 
die sich der Organisation seines eigenen Militärwesens entgegenstellten. 

N achden1 die Militärorganisation unter Vorbehalt der l{atifikation angeno111-
men worden war, beschloß die Tagsatzung, den Generalstab sofort zu wählen. 
Erst jetzt trat Morell auf die Seite der opponierenden neuen Kantone; Luzern, 
St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt enthielten sich der Sti1111ne, als 
die Tagsatzung a1n r8.Juli 1804 den Generalstab 1nit Alois von Reding an der 
Spitze bestellte. 44 Alle Gewählten hatten einst der föderalistischen Partei an
gehört - eine Tatsache, die den Argwohn der neuen Kantone noch vergrößern 
111ußte. Morell protestierte gegen die Wahl des Generalstabes; er wies darauf hin, 
daß die Militärorganisation von den Kantonen noch gar nicht ratifiziert sei und 
deshalb nicht bereits in Kraft gesetzt werden könne. Er griff also auch jetzt nicht 
den Generalstab an sich, sondern nur das juristisch unkorrekte Vorgehen der 
Tagsatzung an. Aargau und St. Gallen forderten eine genaue Festlegung der 
Ko1npetenzen der zentralen Militärbehörde und die Garantie, daß die kantonale 
Souveränität nicht gefährdet werde. Die ge111äßigte Haltung des Kantons 
Thurgau in der Militärfrage veranlaßte einen Regierungsrat eines alten Kan
tons, den Schaffhauser Johann Georg Müller, zu der lobenden Äußerung, 
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dcrThurgau lasse sich wenigstens noch leiten; die W aadt dagegen wünschte 

Müller « bciin Teufel». 45 

Der an1 I 8. Juli I 804 gewählte eidgenössische Generalstab trat jedoch nicht 

in Funktion; denn Napoleon gab sehr bald seine Mißbilligung zu erkennen. Da 

er kein Interesse an einer 1nilitärischcn Erstarkung der Schweiz hatte, wollte er ihr 

auch keine dauernd einheitlich geführte Anncc zugestehen. Unter seinem Druck 

n1ußtc Landa1nn1ann von Watten wyl, einer der eifrigsten Befürworter der neuen 

Militärorganisation, selber die Kantonsregicrungen ersuchen, die Ratifikation der 

Bcstin1n1ungcn über den Generalstab zu hintertreiben. 

Der Ausgang der Wahlen in den Generalstab verstin1mtc den thurgauischcn 

Kleinen llat und erzeugte eine wachsende Abneigung gegen die zentrale Militär

behörde an sich. 46 Nun genügte die erste Kunde davon, daß Napoleon den Ge

neralstab 1nißbillige, zu dessen Verwerfung durch den Großcn llat. Dieser rati

fizierte die Militärorganisation unter ausdrücklicher Ablehnung «einer Zentral

Militär-Gewalt, welche verfassungswidrig in die llechte der Kantone eingreifen 

.... würde.» 47 

Einzig Andcrwcrt befür,vortetc entschieden die Einsetzung eines Generalstabes. 

Dessen W crt beurteilte er in erster Linie in Hinsicht auf die innereidgcnössische 

Politik; er glaubte, das bloßc Vorhandensein von geschulten Truppen würde zur 

inncrn I3cruhigung beitragen. Obwohl ihn1 der Wille des französischen Kaisers 

bekannt ,var, setzte sich Andcr,vert in z,vci Sitzungen des Großen Rates für den 

Generalstab ein. Er bedauerte es tief, daß seine Ansichten nicht durchdrangen. 

Die V er,vcrfung des Generalstabes erschien ihn1 als Sclbstinord, als schändliche 

I(apitulation vor Frankreich. Besser als durch die entschiedene V crteidigung des 

Generalstabes, auch gegen den Willen Napoleons, kann Andcrwcrts kluge Ein

sicht in die Bedürfnisse des gesamten Vaterlandes, aber auch sein unerschütterlich 

treues Beharren an dcn1 von ihm als richtig Erkannten, nicht bc,viescn werden. 

Tatsächlich ,var die Sch,vciz ohne zentrale niilitärischc Leitung nicht in der Lage, 

die Fesseln ihrer Abhängigkeit von Frankreich zu lockern. Die Regierungen der 

neuen Kantone, ,vahrscheinlich auch Morell und die n1eisten seiner Kollegen, 

fühlten sich jedoch von einer neuen Bedrohung ihrer Selbständigkeit befreit. 

Auch der Bocl:cnkrit.([ trieb die neuen Kantone zur Opposition, weil sich der 

Landan1111ann der Schweiz bei der Unterdrückung des Aufstandes eine Kon1pe

tenzü berschreitung erlaubte. 

Trotz eine111 allgemeinen Bedürfnisse nach R.uhc, trotz den1 Willen zur Über

windung revolutionärer Parteileidenschaften ,var die Einführung der neuen V er

fassungcn in vielen Kantonen keine leichte Aufgabe. Materielle Lasten verursach

ten Unzufriedenheit. Volksschichten, die sich durch die neue Ordnung benach-
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teiligt fühlten, fanden sich nicht ohne weiteres n1it ihr ab. Die Gärung itn Zürcher 
Landvolk, das durch die ihn1 ungünstigen Zehntloskauf gesetze in Erregung ge
raten war, führte itn März 1804 zun1 offenen Aufruhr gegen die R.egierung, zu111 
Bockenkrieg. 

Es läßt sich feststellen, daß auch die thurgauische llegierung zu Beginn der 
Mediationszeit gegen die Unzufriedenheit der Landbevölkerung anzukän1pfen 
hatte. Besonders die Diskussion über Zehnten und Grundzinse versetzte die Thur
gauer Bauern in Erregung; denn sie berührte die 111ateriellen Interessen der Landbe
völkerung sehr stark. Wie bei den V erfassungs:inderungen von 18 r4 und I 8 30/ 3 r 
äußerte sich a111 Anfang der Mediationszeit das V erlangen des einfachen Volkes 
nach möglichst geringen finanziellen Lasten, nach n1öglichst günstigen wirt
schaftlichen Existenzbedingungen. 1111 Juni r803 wurde eine von 28 Gen1einde
räten unterzeichnete Adresse den1 Großen R.at eingereicht. Sie verlangte die V er
werfung der regierungsrätlichen Vorschläge über den Zehntbezug und erregte 
durch ihren «Sansculottenton» das lebhafte Mißfallen des Großen llates. 49 Dieser 
betrachtete die Adresse als so gefährlich für die innere lluhe des Kantons, daß er 
die Regierung beauftragte, die Urheber zur V erant,vortung zu ziehen. 50 Ander
wert, der allerdings pessitnistisch urteilte und nicht an eine lange Dauer der Me
diationsverfassung glaubte, erwartete irn Herbst 1803 ernsthafte Unruhen. Seine 
13efürchtungen waren übertrieben, wohl vor allem deshalb, weil der thurgauische 
Große R.at in seinen1 Gesetz von1 25. Septen1ber 1804 über den Loskauf der Zehn
ten und Grundzinse 51 bedeutend rnehr R.ücksicht auf die Landbevölkerung nah1n 
als die legislative Behörde des Kantons Zürich. 

Größere Gefahr aber drohte der innern Ordnung in1 Kanton Thurgau plötz
lich in1 März I 804 - auffallenderweise fast zur gleichen Zeit, als in1 Kanton Zürich 
der Bockenkrieg begann. Ein vom Großen llat nlit knapper Mehrheit angenom
n1enes Gesetz übertrug die Fertigung der Schuldprotokolle von den Ge1neinde
räten an die Friedensrichter, das heißt: an von der Ilegierung eingesetzte Unter
bean1te. 52 Nun weigerten sich die drei Gen1einden Uttwil, Keßwil und So111meri, 
die Schuldprotokolle herauszugeben, und kündeten den1 vo111 Kleinen R.at abge
ordneten früheren llegierungsstatthalter Sauter den Gehorsan1 auf. 53 

Leider fehlen schriftliche Äußerungen aus den drei Gemeinden selber. Ohne 
Zweifel ,vurde aber der Widerstand gegen die Ilegierung durch den Willen nach 
lokaler Selbstverwaltung hervorgerufen, durch das Mißtrauen gegen Bean1te, die 
von oben eingesetzt wurden und keiner Kontrolle durch die Gen1einden unter
lagen. Über die Art, wie der Auflehnung gegen die Obrigkeit zu begegnen sei, 
herrschten im thurgauischen Kleinen Rat geteilte Meinungen. Da die Regierung 
über keine 1nilitärischen Machtmittel verfügte, hielt es Anderwert für das klügste, 
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die widerspenstigen Gen1einden durch ruhige Belehrung und persönliche Über
redung ztun Gehorsa111 zurückzuführen. 54 Die R.egierungsn1ehrheit aber beschloß, 
ein auf 48 Stunden befristetes Ultiinatun1 an die rebellischen Ge1neinden zu rich
ten 55 und sofort ein Milizkorps von zirka 500 Mann zu organisieren, un1 nötigen
falls eine 111ilitärische Exekution durchführen zu können. Da der Thurgau gar 
keinen Munitionsvorrat besaß, wurde die zürcherische R.egierung ersucht, r 5 ooo 
bis 20 ooo Patronen zu liefern; bereits erwog der Kleine Rat eine Anzeige an den 
Landan1n1ann der Sch,veiz. 

Ein direkter Zusanunenhang zwischen der Auflehnung der Gen1einden Uttwil, 
Keß,vil und Son1111eri und den eben in1 Kanton Zürich ausbrechenden Unruhen 
läßt sich nicht nach,veisen; aber die beiden einander zeitlich so naheliegenden 
Ereignisse lassen darauf schließen, daß die Volksstün111ung in beiden Kantonen 
eine ähnliche war. Überraschend ähnlich und für die neue politische Ordnung 
bezeichnend war auch die Reaktion der beiden R.egierungen. Wie die größtenteils 
aus alten «Aristokraten» zusan11nengesetzte Zürcher R.egierung bereitete auch der 
thurgauische Kleine Rat, an dessen Spitze der aus der R.evolution hervorgegangene 
Morell stand, sofort die nülitärische Exekution vor. 

Nach Anderwerts Schilderung ergab das Truppenaufgebot in1 Kanton Thur
gau ein klägliches R.esultat: « Die . . . Musterungen fielen gar schlecht aus: die 
einen kan1en gar nicht; die anderen weigerten sich, Dienste zu tun, und die dritten 
lärn1ten bald ärger als jene, gegen welche sie hätten n1arschieren sollen.»56 Zun1 
Glück gelang es den1 zuständigen Friedensrichter, die widerspenstigen Gen1eii1den 
zur Unterwerfung zu überreden. 57 Dan1it nahrn die R.uhestörung ü11 Thurgau 
ohne weitere Folgen ein friedliches Ende. 

Aber solange der Aufruhr in1 Kanton Zürich dauerte, blieb auch das Thurgauer 
Volk in gereizter und erregter Stin11nung. 58 Die Spannung, die ün Frül~ahr I 804 

iin Thurgau herrschte, läßt sich an verschiedenen Gerüchten erkennen; diese spra
chen bald von1 Aufenthalt zürcherischer R.ebellen in thurgauischen Dörfern, bald 
von einer verdächtigen Verbindung der Ge1neinde Neunforn 1nit benachbarten 
zürcherischen Ortschaften und brachten jedesn1al den Kleinen Rat in Aufregung. 59 

Dieser versicherte z,var die Zürcher Regierung seiner Hilfsbereitschaft. Aber 
an1 Bockenkrieg beteiligten sich keine thurgauischen Truppen. Auf Wunsch der 
Zürcher Standeskon1111ission stellte der Thurgau Militärwachen an der Zürcher 
Kantonsgrenze und an den Grenzpässen nach Deutschland auf. Sie sollten ent
vveichende Rebellen festnelunen und eine Fühlungnah1ne thurgauischer Gen1eü1-
den nüt den unruhigen Gebieten verhindern. Schließlich forderte die Regierung 
die jungen Thurgauer zur Bildung eines Freiwilligenkorps auf, das in1 Notfall nach 
Zürich gesandt werden sollte. 60 
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Die Zurückhaltung des Kantons Thurgau im Bockenkrieg ist zun1 Teil darauf 
zurückzuführen, daß er wie St. Gallen und Luzern von Landan1111ann von Watten
wyl, der sich lieber an llegierungen 111it mehr «aristokratischer» Tendenz wandte, 
gar nicht zur Hilfeleistung aufgefordert v1urde. Überdies reizte die schlechte 
Erfahrung, die der Kleine llat wenige Tage vorher 111it <lern ersten Truppen
aufgebot gernacht hatte, sicher nicht zu einer Wiederholung des Versuches. 
Die Ilegierung fürchtete bedenkliche Auftritte, wenn Truppen zun1 Einsatz 
gegen die Zürcher Aufständischen ausgehoben werden sollten. 61 Die erregte 
Volksstin1111ung z,vang den Kleinen llat zu Vorsicht und Zurückhaltung. Seine 
Hauptsorge war wohl, ein Übergreifen der Unruhen auf den eigenen Kanton 
zu verhindern. 

Der Bockenkrieg hatte ein Nachspiel an der Tagsatzung. In be,vußter Über
schreitung seiner Kon1petenzen hatte Landa1111nann von W attenwyl ein Kriegs
gericht zur Aburteilung der Ilädelsführer eingesetzt. l)ieses eigenn1ächtige, ver
fassungswidrige Vorgehen des Bundeshauptes gab dern stets ,vachen Mißtrauen 
der neuen Kantone frische Nahrung. Es ließ sich daher erwarten, daß sie an der 
Tagsatzung Vorwürfe gegen von Wattenwyl erheben würden. Zahlreiche Mit
glieder der obersten Behörden des I(antons Thurgau verurteilten die Handlungs
weise des Landan11nann der Schweiz und der Zürcher Standeskon1n1issio11. Di
striktspräsident Johann Ulrich Kesselring von W einfelden, der Morell zie1nlich 
nahestand und eines der einflußreichsten Großratsrnitglieder ,var, forderte noch 
vor den1 Abschluß des Bockenkrieges den Kleinen Ilat auf, den1 Landan1n1an11 
und der Zürcher llegierung eine Untersuchung und schiedsgerichtliche Entschei
dung des Konfliktes durch unparteiische Kantone vorzuschlagen. Kesselring gab 
z,var den Rebellen nicht recht; er war aber überzeugt, daß die Zürcher R.egierung 
durch ihre Verfügung Fehler begangen habe und daß die Klagen der Unzufrie
denen gehört werden sollten. 62 

In1 Gegensatz zu Kesselring billigte Anderwert, obwohl grundsätzlich ein 
Feind jeder Gewaltpolitik, die Unterdrückungsn1aßnahn1en von Wattenwyls. 63 

Seine Stellungnah111e zu den Ereignissen irn Kanton Zürich enthüllt seine unver
söhnliche Feindschaft gegen die Revolution: In der Volksbewegung irn Nachbar
kanton, in der V olksstin11nung in den n1eisten anderen Ständen sah Anderwert 
drohende Ankündigungen einer neuen Revolution, der er ein ähnliches Ende wie 
in Frankreich und Italien durch eine Militärdiktatur prophezeite. Er ,vünschte 
deshalb nichts sehnlicher als eine rasche Erstickung der Unruhen irn Keirne. Ander
wert verteidigte vor den1 thurgauischen Großen Rat die Haltung des Landa1n
n1anns der Sch,veiz. Seinen Be1nühungen hatte es von Wattenwyl zu verdanken, 
daß der Thurgau an der Tagsatzung von 1804 keinen Tadel gegen sein Benehmen 
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aussprach, sondern ihn1 - ,vie alle andern Kantone außer Luzern - für die Wieder
herstellung der R.uhe dankte. 64 

Der Bockenkrieg ließ die thurgauische Regierung jedoch klar erkennen, wie 
leicht ein außerordentliches Ereignis Kon1petenzüberschreitungen der Zentral
behörden zur Folge haben konnte. Nien1and gab ihr Gewähr, daß der Landan1-
111ann der Schweiz nicht auch ein1nal seine Befugnisse zuungunsten des Kantons 
Thurgau ausdehnen würde. Daher verlangte der thurgauische Gesandte an der 
Tagsatzung erneut die genaue Befolgung der Mediationsakte, die bei Unruhen 
iin Innern die Einberufung der Tagsatzung vorschrieb. 65 

2. Kapitel 

Bestreln1nge11 zur Ü/Jer111ir1du11g kantonaler Schranken 

Es wäre falsch, aus den1 vorangehenden Kapitel den Schluß zu ziehen, der 
Thurgau habe durch ständiges Betonen seiner Souveränitätsrechte überhaupt 
jeden allgen1einverbindlichen Beschluß der Tagsatzung, der sich nicht auf den 
Wortlaut der Mediationsakte stützen konnte, zu verhindern gesucht. 

In Fällen, wo seine Gleichberechtigung n1it den andern Ständen nicht in Frage 
gestellt war und seine eigenen Interessen nicht verletzt wurden, war der Thurgau 
bereit, kantonale Schranken abzubauen - besonders auf wirtschaftlichen1 Gebiet. 

Die Instruktion, welche der thurgauische Große Rat der Gesandtschaft an die 
erste Tagsatzung der Mediationszcit niitgab, enthielt n1ehrere Anträge, die eine 
Erleichterung von Handel und Verkehr zwischen den Kantonen zun1 Ziele hatten :1 

Festsetzung eines einheitlichen Posttarifs für alle Kantone, Gleichförn1igkeit 
in Maß und Gewicht, Annahn1e allgen1einer Handels- und Wechselrechte. 

Diese Vorschläge gingen über das, was die Mediationsakte in1 Sinne ,virt
schaftlicher Vereinheitlichung vorschrieb, hinaus. Die Tagsatzung beschäftigte 
sich ,viederholt mit den 1neisten von ihnen; da die I{antone sich aber nicht einigen 
konnten, blieben die Anträge fron1n1e Wünsche. 2 

Die Grenzen, die der Thurgau seiner Bereitschaft zur Beseitigung kantonaler 
Verkehrsschranken setzte, zeigten sich in den Beratungen über das schweizerische 
Münz\vesen. Nachdem die Kantone dein von der ersten Tagsatzung festgesetzten 
Münzfuß zugestin1mt hatten, legte ihnen die Tagsatzung von 1804 eine Überein
kunft über das Mi.inz,vesen zur Ratifikation vor und unterbreitete ihnen überdies 
fünf E1npfehlungen, die sich gegen den Zufluß fren1der Scheide1nünzen richteten 
und die Ausstellung öffentlicher Rechnungen in Franken, Batzen und Rappen 
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befürworteten. 3 l)er Thurgau stin1111te der Übereinkunft nur unter der Bedingung 

zu, daß alle Kantone sie annehn1en würden; andernfalls behielt er sich alle V er

fügungen vor, «\velche die Mediationsakte nicht ausdrücklich in die Hände der 

Tagsatzung legte». 4 Auf keinen Fall ,vollte sich der Thurgau an Vorschriften bin

den, die andere Kantone verwarfen und dann durch Verordnungen nach eige

nen1 Gutdünken ersetzen konnten. 

Die En1pfehlungen von t 804 über die fren1den Scheide1niinzen lehnte der 

Thurgau ab; er begründete dies 1nit seinen Beziehungen zun1 angrenzenden Aus

land. 5 Der Thurgau folgte der Tendenz der an l)eutschland grenzenden Kantone, 
sich an das deutsche Münzsyste111 anzulehnen. n Er war daher nur bereit, die l\ech

nungen für die eidgenössische Zentralkasse nach de111 schweizerischen Systen1 

in Franken, Batzen und l\appen auszustellen. 7 Nur so,veit es die örtlichen V er

hältnisse erlaubten, wollte der Thurgau auf die E1npfehlungen der Tagsatzung, 
den Un1lauf fren1der Münzen einzuschränken, l\i.icksicht neh111en. l)as Interesse, 

das der Thurgau an der Erleichterung des Grenzverkehrs, an der Förderung des 

Handels nüt den deutschen Nachbarstaaten hatte, veranlaßte ihn, seine Teil

nah1ne an einer gen1eineidgenössischen Münzgesetzgebung zu verweigern und 

sein Gebiet fren1den Geldsorten ,veiter offenzuhalten. Die unerfreuliche Folge 

der thurgauischen Münzpolitik war allerdings, daß der Kanton 1nit schlechten 

deutschen Scheiden1ünzen überschwe1nmt wurde. Es erscheint deshalb n1indestens 

als frag,vürdig, ob der Thurgau durch die Ablehnung eidgenössischer Münzvor

schriften seinen1 wirklichen Interesse diente, ob er nicht diesn1al seinen kanto

nalen Egoisn1us zu weit trieb und sich selber schädigte. 

In der Zol(fragc führte der Thurgau einen unablässigen Kan1pf gegen die 

innerschweizcrischcn Schranken und wurde damit zu1n eifrigen Verfechter eines 

Postulates, das erst ein halbes Jahrhundert später seine Verwirklichung fand. 

Die Mediationsakte überließ die Grenzzölle den Grenzkantonenen, die jedoch 

verpflichtet wurden, ihre Zolltarife der Tagsatzung zur Bestätigung vorzulegen. 

Iin Innern der Schweiz durften keine «Eingangs-, Durchpaß- oder Zollgebühren 
eingeführt werden>>. 8 

Die Tagsatzung von I 803 interpretierte diese Verfassungsbestin11nung so, daß 

zwar die Einführung neuer Binnenzölle verboten sei, daß dagegen bereits be

stehende innere Zölle auch fortan erhoben werden dürften. Es wurde den Kan

tonen sogar gestattet, Gesuche un1 Erhöhung von Binnenzöllen der Tagsatzung 

einzureichen. 9 Die Folge war, daß in der ganzen Schweiz eine Menge Handel und 
Verkehr henunender Zollschranken wieder errichtet wurden, die sich in den fol

genden Jahren noch um verschiedene von der Tagsatzung bewilligte Weg- und 
Brückengelder vennehrten. 



Der Thurgau wehrte sich nach Kräften gegen die Binnenzölle. Es ist 111öglich -
aber nicht beweisbar - daß Anhänglichkeit an die unter der Helvetik verwirk
lichte Wirtschaftseinheit und Verständnis für die Bedürfnisse des schweizerischen 
Handels und der Industrie die thurgauische Haltung beeinflußten. Sicher ist aber, 
daß die Zollfrage die finanziellen Interessen des arn1en Kantons sehr stark be
rührte. Infolge seiner geographischen Lage bildeten die Grenzzölle eine wichtige 
Einnalunequelle für den Kanton Thurgau, die er 1nöglichst ergiebig zu n1achen 
trachtete.10 Daher hatte er ein großes Interesse an der Förderung des Grenzhandels. 
Dieser war jedoch durch die Binnenzölle gefährdet; denn die Binnenzölle be
vvirkten, daß sich der Transitverkehr venninderte und die fren1den Warentrans
porte die Sch,veiz zu un1gehen begannen. Überdies Z\vangen sie die Grenzkan
tone, die Grenzzölle niedriger zu halten, llln die Ein- und Ausfuhrgüter nicht zu 
sehr zu verteuern. Die Zollfrage interessierte die thurgauische l(egierung so sehr, 
daß sie Stapfer un1 seine Meinung befragte; sie trug sich offenbar niit der Hoffi1ung, 
Frankreich werde einen Druck auf die Tagsatzung ausüben und diese dadurch zur 
Abschaffung der Binnenzölle z,vingen. 11 Stapfer versprach, niit französischen 
Persönlichkeiten in Verbindung zu treten.12 Der thurgauische Kleine Rat gewann 
jedoch den Eindruck, daß von Frankreich keine Unterstützung zu erwarten sei.13 

Auch ein Versuch des Kantons Thurgau, ein Einverständnis unter den Grenz
kantonen zustandezubringen, scheint gescheitert zu sein. 

Als die Tagsatzung von 1804 den Fortbestand der Binnenzölle bestätigte, er
hob Morell am 21.Juli 1804 scharfen Protest. Er verlangte die Anerkennung des 
Grundsatzes,« daß neben Weg- und Brückengeldern durchaus keine, weder früher 
üblich ge\vesene, noch neu aufzulegene Zölle in1 Innern stattfinden können.»14 

An der Tagsatzung von 1805 erneuerte Morell seinen Angriff auf die Binnen
zölle.15 Aber obwohl der Thurgau auch in den folgenden Jahren dieser Haltung 
treu blieb und ge1neinsa1n rnit Glarus auf die Beseitigung der Binnenzölle drang, 16 

gelang es ihn1 nicht, eine Regelung der Zollfrage nach seinen1 Wunsch zu erreichen. 
Daß der Thurgau nach Bedürfnis Gesuche um die Bewilligung neuer Weg

oder Brückengelder an die Tagsatzung richtete, 17 steht nicht in Widerspruch zu 
seinem Kan1pf gegen die Binnenzölle; denn die Mediationsakte gestattete aus
drücklich die Erhebung von Gebühren, die zun1 Unterhalt der Straßen benötigt 
wurden. Der Thurgau griff nie diese speziellen Zölle, sondern in1111er die Binnen
zölle an, die ganz verschiedenen Zwecken dienten. 

Sehr bald erfuhr der Kanton Thurgau die ungünstige Auswirkung der Bin
nenzölle. Seine finanzielle Schwäche zwang ihn, n1öglichst viel Einnahmen aus 
den Grenzzöllen zu ziehen. Der von der Finanzkonunission und einer Anzahl 

erfahrener Kaufleute gemeinsan1 ausgearbeitete thurgauische Zolltarif vorn 



15. Mai T 804 war höher als die Tarife der Nachbarkantone.18 Die thurgauischc 
Regierung glaubte das verantworten zu können, weil in den benachbarten Kan
tonen beträchtlichere 13innenzölle erhoben ,vurden. Das war ein R,echnungsfehler; 
denn die 111eisten Transitgüter wurden von den thurgauischen Grenzstellen aus 
nach St. Gallen geführt. Sie \Varen deshalb so,vohl de111 höhern Grenzzoll ün 
Thurgau als den Binnenzöllen in St. Gallen unterworfen und ka1nen teurer zu 
stehen, als wenn sie aus dein Ausland direkt in den Kanton St. Gallen eingeführt 
wurden.19 I)as hatte die unliebsa1ne Folge, daß der Transitverkehr seinen Weg 
nicht 111ehr durch thurgauisches Gebiet, sondern über St. Gallen oder Schaff. 
hausen nah111. Die Beschwerden der Speditoren in Arbon und Gottlieben und die 
Gefahr, wichtige Zolleinnahn1en zu verlieren, zwangen die thurgauische R,egie
rung, den Grenzzoll herabzusetzen. Sie 1nußte gegen ihre eigenen finanziellen 
Interessen auf die Binnenzölle in andern Kantonen llücksicht nehn1cn. Daran 
konnte Morells Erklärung an der Tagsatzung, daß der Thurgau « bloß freiwillig>> 
seinen Zolltarif herabgesetzt habe, nichts ändern. 20 

Der Thurgau gehörte zu den Kantonen, die für den Schweizerbürger nach 
der Vorschrift der Mediationsakte das Recht der freien .Yiedcrlass1111g und Ge\vcrbe
ausübung in der ganzen Eidgenossenschaft verlangten. 

An1 12. Mai 1804 nah111 der thurgauische Große llat ein Gesetz über die Nie
derlassung der Schweizerbürger i111 Kanton Thurgau an. Das Recht eines jeden 
Schweizers, sich iin Thurgau ohne erschwerende Bedingungen niederzulassen, 
wurde feierlich anerkannt, seine Gleichstellung 1nit den Kantonsbi.irgern hin
sichtlich freier Gewerbeausübung und des Rechts auf Ankauf von Liegenschaften 
gewährleistet. 21 Nachdem der Thurgau durch dieses Gesetz die Vorschriften der 
Mediationsakte erfüllt hatte, verlangte Morell an der Tagsatzung, daß nach den 
gleichen Grundsätzen die Niederlassungsfreiheit in der ganzen Schweiz verwirk
licht ,verde. 22 Er verwarf den Antrag des Kantons Schwyz, der den Sch\veizer
bürgern verbieten wollte, sich in einem Kanton anderer Konfession niederzulas
sen. Mit Erbitterung äußerte er sich über die « unsinnigen Niederlassungs-Gesetze» 
der «kleinen» Kantone. 23 1111 Kan1pfe für die Freiheit der Niederlassung, gegen 
alle Versuche, neue Schranken der Konfession und der Abstamn1ung zwischen 
den Eidgenossen aufzurichten, erscheint Morell - und nüt ihm der Kanton Thur
gau - als Hüter eines der wichtigsten Postulate der Revolution von 1798. 

Aber es bedurfte der Intervention Frankreichs, das sich über die Schwierig
keiten beschwerte, die der Niederlassung der Franzosen in einzelnen Kantonen 
bereitet wurden, damit die Tagsatzung 1805 ernsthaft auf die Niederlassungsfrage 
eintrat. 24 Gemeinsan1 nüt den Gesandten der übrigen neuen Kantone setzte sich 
Morell für die Annahn1e möglichst großzügiger Grundsätze ein. Ohne 111it ihrer 
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Ansicht durchzudringen, verlangten die neuen Kantone eine ausdrückliche 
Stellungnalune der Tagsatzung gegen alle Vorrechte, «da1nit die Rechte der Eid
genossen nicht durch Munizipal-Privilegien und Zunft-Einrichtungen beschränkt» 

würden. 
Die Tagsatzung verbot die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch 

konfessionelle 13edingungen, durch Personal- oder Geldbürgschaften. Sie ver
sprach den Niedergelassenen Gleichberechtigung n1it den Kantonsbürgern n1it 
Ausnahn1e der politischen H.echte und des Mitanteils an den Ge1neindegütern. 
Als aber die Urkantone und Appenzell sich weigerten, ihre Niederlassungsgesetze 
dein Beschlusse der Tagsatzung gen1äß abzuändern, schritt diese nicht zur Voll
ziehung ihres l)ekrets, sondern begnügte sich daniit, die ablehnenden Kantone 
zur Befolgung der Mediationsakte einzuladen. 25 Es gelang während der ganzen 
Mediationszcit nicht, dein Niederlassungsgesctz der Tagsatzung allge111eine An
erkennung zu verschaffen. Der Thurgau gehörte ,viederholt zu den Ständen, die 
Klage gegen die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch die «kleinen» 
Kantone erhoben. 

Die thurgauische Stellungnahn1e in der Niederlassungsfrage zeigt vielleicht 
a1n deutlichsten, daß der Kanton Thurgau sich trotz seines ausgeprägten Willens 
nach Selbständigkeit nicht etwa eigensinnig von seinen Mitständen abschließen 
wollte, sondern sich über alle Gegensätze hinweg als Teil eines größeren Vater
landes fühlte. In seinen1 Ka111pf für die Niederlassungsfreiheit lebte ein Rest der An
hänglichkeit fort, die der Thurgau den1 Einheitsstaat bis zu dessen Untergang 

bewiesen hatte. 



II. TE I L 

Auseinandersetzungen mit einzelnen Kantonen 

3. Kapitel 

Kol laturstrc iti_~kci ten 

Die Ansprüche alter Stände auf Kollaturrechte, die sie vor der Revolution von 
1798 in1 Thurgau besessen hatten,1 verursachten Konflikte, die die thurgauische 
Außenpolitik während Jahren beschäftigten. 

1111 Mittelpunkt der Kollaturstreitigkeiten stand die Auseinandersetzung 111it 
den1 Kanton Zürich. Sie gab Anlaß zu einer prinzipiellen Erörterung der Kollatur
frage durch die Tagsatzung. 

Bis zur R.evolution von 1798 hatte der Stand Zürich das Kollaturrecht in den 
thurgauischen Kirchge111einden Hüttlingen, Aadorf (katholisch und refonniert), 
Weinfelden, Neunforn, Schönholzerswilen und Neukirch an der Thur ausgeübt. 
Für die Besetzung der 111eisten übrigen evangelischen Pfarreien stellte der Kleine 
Rat von Zürich jeweils einen Dreiervorschlag auf; er besaß das Recht, die Wahl, 
,velche der Kollator getroffen hatte, zu bestätigen. Zürich übte die Aufsicht über 
die protestantischen Geistlichen, den Gottesdienst und die Kirchenzucht aus. Es 
leitete die evangelische Kirche in1 Thurgau. Dafür übernahn1 es die Pflicht, die 
1neist schlecht bezahlten Geistlichen durch Zulagen, die sogenannten Addita
mente und Stipendien, zu unterstützen. 2 

Als 1803 der souveräne Kanton Thurgau ins Leben trat, fiel ihn1 die Hoheit 
über die evangelische Kirche zu. Die Zürcher Regierung zog aus der neuen Situa
tion die Konsequenz, inde111 sie den thurgauischen Kleinen Rat wissen ließ, die 
Bezahlung von Additamenten und Stipendien an thurgauische Pfarreien werde in 
Zukunft eingestellt werden. 3 Gleichzeitig aber erhob Zürich Anspruch auf die 
Kollaturrechte, die es früher im Thurgau besessen hatte. Es betrachtete sie als 
Privateigentum, das einst durch Kauf erworben worden war. 4 
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l)ie thurgauischc R.cgicrung aber stellte sich auf den entgegengesetzten Stand
punkt, Kollaturrcchtc seien ein <<Ausfluß» der Souveränität und deshalb durch die 
Mcdiationsaktc in ihrer Gcsa1nthcit an die souveränen Kantone gefallen. 5 Sie 
,volltc I--Icrr iin eigenen Lande sein und betrachtete die Besetzung thurgauischcr 
Pfarreien durch eine fre1ndc Kantonsrcgicrung als unvereinbar niit der Selbst
ständigkeit des Kantons Thurgau. 6 

Die H.ückgabc der Kollaturrcchte an Zürich hätte für den Thurgau freilich 
keine finanzie llc Ein bußc bedeutet. In1 Gegenteil 1nußtc er n1it der Ausübung der 
Kollaturrcchtc die V crpflichtung übcrnchn1en, für die Besoldung der Geistlichen 
und den Unterhalt der Gebäude (Kirche und Pfarrhaus) zu sorgen. Ich vcrn1ute, 
daß nicht zuletzt finanzielle Erwägungen den thurgauischcn Kleinen R.at ver
anlaßtcn, in Kon1pron1ißvcrhandlungcn 111it Zürich einzutreten. V crlockend 
,virktc wohl die Aussicht, Zürich werde, falls der Thurgau ihn1 entgegcnkonunc, 
wenigstens einen Teil der Additan1cntc und Stipendien wcitcrbezahlen. 7 

Als ün März r 804 in Frauenfeld die ersten V crhandlungcn zwischen zürche
rischen und thurgauischcn Deputierten aufgcnon1mcn wurden, venniedcn es 
beide Parteien, die Kollaturfragc in ihrer Gcsan1thcit und prinzipiell zu erörtern. 
Die thurgauischc Abordnung erklärte sich bereit, Zürich für diesn1al die alleinige 
Besetzung der vakanten Pfarrei Schönholzerswilen zuzugestehen, gegen die förm
liche Versicherung, daß dadurch die Ansprüche des Kantons Thurgau auf die 
Gesan1thcit der Kollaturrechtc nicht beeinträchtigt würden. Auf alle Fälle aber 
sollte sich Zürich verpflichten, dein Pfarrer von Schönholzerswilen weiterhin 
Additan1cnte zu bezahlen. 8 In1 Prinzip zwar lehnte der Thurgau alle zürcherischen 
Kollaturansprüche ab; aber er beharrte nicht w1nachgiebig auf seinen1 Standpunkt. 
Seine Arn1ut ließ ihn erkennen, wie wertvoll finanzielle Beiträge aus Zürich für 
seine evangelische Kirche waren. 

Aber die grundsätzliche Auseinandersetzung über die Kollaturrcchte blieb dein 
Thurgau nicht erspart. 1111 Frühjahr r 805 111ußtc die Pfarrei I--Iüttlingcn neu besetzt 
werden. Die thurgauische R.egierung hoffte zt1nächst auf eine Kon1pronüßlösung; 
sie wollte Zürich die Einsetzung eines Vikars zugestehen. 9 Eine allgcn1einc Unter
handlung über die zürcherischen Kollaturrccbte sollte 111öglichst b:tld eingeleitet 

werden. 
Aber auf einer Konferenz in Zürich konnten die Deputierten der beiden 

Kantone keine Einigung erzielen.10 Darauf appellierte Zürich an die Tagsatzung. 
Diese suchte einen allgen1einen Grundsatz über die Kollaturrechte aufzustellen, 
der den1 Syndikat als oberstc1n Gericht bei der Entscheidung der einzelnen 
Konflikte als R.ichtlinie dienen konnte. In der prinzipiellen Auseinandersetzung 
an der Tagsatzung verfocht Morell zu1n erstenmal mit aller Schärfe den Stand-

3 
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punkt seiner Regierung, daß Kollaturrechte ein « Ausfluß der Souveränität>> seien11 

und daru111 auf keinen Fall von einen1 Kanton auf den1 Gebiete eines andern aus
geübt werden dürften. Morell bestritt der Tagsatzung überhaupt die Kon1petenz, 
sich in den Kollaturstreit einzuniischen. Als sie trotzde1n an1 26. Juni I 805 1nit 
16 Stin1n1en den Entscheid fällte, Kollaturrechte könnten auch Privatbesitz sein, 
gab der thurgauische Gesandte eine feierliche Verwahrung gegen jede Auswirkung 
dieses Grundsatzes zu Protokoll.12 Seiner Instruktion ge1näß behielt er den« lZekurs 
an den höchsten Vennittler» vor. l)er Thurgau 111aß der Kollaturfrage eine der
artige Bedeutung bei, daß er da1nit drohte, gegen den ih1n ungünstigen Entscheid 
der Tagsatzung an Napoleon zu appellieren. 

Morells Verwahrung rief unter den Gesandten lebhafte Entrüstung hervor. 
Der thurgauische Vorbehalt über den IZekurs an Napoleon wurde nicht ins Proto
koll aufgenon1n1en, da er «1nit der Würde der Tagsatzung, niit den R.echten der 
Schweiz und ihrer Unabhängigkeit nicht verträglich gewesen ,väre.» Es scheint, 
daß die andern Kantone nicht verstanden, was der Kollaturstreit für den Thurgau 
überhaupt bedeutete, daß sie die ganze Angelegenheit als unwichtig und einen 
Appell an Napoleon als leichtfertige Gefährdung der schweizerischen Selbständig
keit betrachteten.13 

Die IZückgabe der begehrten Kollaturrechte an Zürich n1ußte eine lästige Ein
nüschung des Nachbarkantons in innere Angelegenheiten des Kantons Thurgau 
zur Folge haben. Der thurgauische Kleine Rat faßte das als eine Beeinträchtigung 
der kantonalen Selbständigkeit und als eine Zurücksetzung gegenüber Zürich 
auf, d. h. als eine Verletzung der durch die Mediationsakte gewährleisteten Gleich
berechtigung der Kantone.14 

Aber der Konflikt niit Zürich, bei den1 es sich um die Besetzung von insgesa1nt 
7 Pfarreien handelte, härte allein wahrscheinlich doch nicht eine derart hart
näckige thurgauische Opposition geweckt. Doch gleiche Anrechte wie Zürich 
hatten als ehemalige Eigentümer thurgauischer Kollaturen eine ganze Anzahl von 
Kantonen, Korporationen und Privatpersonen, nän1lich die Stände St. Gallen, 
Schaffhausen, Luzern, die Urkantone, die Stadt St. Gallen, fast alle thurgauischen 
Klöster und die ehemaligen weltlichen Gerichtsherren.15 Wenn sich der Kanton 
Thurgau dem Entscheid der Tagsatzung unterwarf, so 1nußte er dan1it rechnen, 
daß alle ehemaligen Inhaber von Kollaturen diese als Privateigentum zurückver
langen würden. Das aber hätte tatsächlich eine wesentliche Schmälerung der 
kantonalen Souveränitätsrechte und eine wenigstens teilweise Wiederherstellung 
von vorrevolutionärcn Zuständen bedeutet. 

Da die Tagsatzung erklärt hatte, Kollaturrcchte könnten auch Privatbesitz 
sein, so war es kaum zweifelhaft, daß das Syndikat den Kollaturstreit zugunsten 
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Zürichs entscheiden würde. 16 In dieser bedenklichen Situation entschloß sich der 
thurgauische Kleine R.at, den Schritt, n1it den1 Morell an der Tagsatzung ge
droht hatte, zu ,vagen und gegen den Entscheid der obersten Bundesbehörde an 
Napoleon zu appellieren. l)a das thurgauische Begehren begreiflicherweise nicht 
den1 sch,veizerischen Gesandten in Paris anvertraut werden konnte, wandte sich 
die diplon1atische Konunission des Kleinen llates an den ehen1aligen helvetischen 
Minister Stapfer. l)er Thurgau v,ar nicht der erste Kanton, der bei Napoleon 
Unterstützung gegen die Tagsatzung suchte.17 Als « V erniittler» hatte Napoleon 
1803 die Gewährleistung der Mediationsakte und aller Kantonsverfassungen i.iber
nonunen. Der Appell an den französischen Kaiser konnte n1it der Verfassungs
garantie begründet werden und erschien während der Mediationszeit nicht als 
etwas Ungeheuerliches. In1111erhin bezeichnete ihn die Tagsatzung als unvereinbar 
1nit der Unabhängigkeit der Schweiz. 

Der llekurs an Napoleon zeigt sehr eindrücklich den unbändigen, trotzigen 
Selbständigkeitswillen des Kantons Thurgau, der einen ihn1 ungünstigen Ent
scheid der verfassungsn1äßigen obersten Bundesbehörde einfach nicht anerkannte, 
sondern dagegen eine fren1de Macht anrief. Die thurgauische Regierung scheint 
wenig darnach gefragt zu haben, ob unter ihren1 Appell an Napoleon die Un
abhängigkeit der gesan1ten Schweiz leide; die Behauptung der Selbständigkeit 
und Gleichberechtigung ihres Kantons was ihr wichtigstes Anliegen. Mit den1 
R.ekurs an Frankreich wurde die durch Morell verkörperte Politik des Mißtrauens 
und der unbedingten Wahrung kantonaler Rechte auf die Spitze getrieben. Es 
ist nicht daran zu zweifeln, daß Morell dem Kleinen Ilat den Appell an Napoleon 
vorschlug. Er war auf thurgauischer Seite die treibende Kraft in dieser prinzipiel
len Auseinandersetzung über die Kollaturrechte. Das geht schon daraus hervor, 
daß Stapfer seine Mitteilungen zur K.ollaturfrage durch Paul Usteri an Morell 
gelangen ließ.18 Ander,vert dagegen empfand mit Bitterkeit, wie starke Bande 
sein Vaterland bereits an den übermächtigen Nachbarn ün Westen fesselten. Jeder 
Schritt, der eine neue französische Einmischung veranlassen konnte, empörte ihn. 

Als in1 Somn1er I 806 die Tagsatzung wieder zusanunentrat und daniit ein Ent
scheid des Kollaturstreites durch das Syndikat in bedrohliche Nähe rückte, war 
die Korrespondenz zwischen der thurgauischen Regierung und Stapfer bereits 
eingeleitet. Da aber noch keine endgültige Antwort aus Paris eingetroffen war, 
wählte Morell eine ausgesprochene Verzögerungstaktik. Er schlug Zürich neue 
Ausgleichsverhandlungen vor und versprach, der Kanton Thurgau werde binnen 
sechs Monaten sich grundsätzlich über die Kollaturfrage erklären.19 Dan1it suchte 
er einen Urteilsspruch des Syndikats, von dem er sich nichts Gutes für den Thur
gau versprach, um jeden Preis zu verhindern. Da aber Zürich für sich die un-



bedingte Besetzung der Pfarrei Neunforn vcrlangtc 20 und der Thurgau ihn1 nur 
die Ernennung eines Vikars einräun1cn vvollte, 21 konnte die Ein1nischu11g des 
Syndikats nicht 1nchr vcrniiedcn vverdcn. Zürich trat als J{läger auf und forderte, 

auf Grund des Tagsatzungsentscheides vo1n 26. Juni I 805 solle der Kanton Thur
gau angehalten werden, ihn1 die Ausübung seiner Kollaturrechte zu überlassen. 22 

Morell aber hielt sich nicht an seine Instruktion, die ihn beauftragte, sän1tlichc 
Kollaturrcchte als «Ausfluß» der Souveränität für seinen Kanton zu beanspruchen 
und sich auf den Rekurs an Napoleon zu berufen. Er suchte vieln1chr seine Ver

zögerungstaktik fortzusetzen. Er behauptete, über den Streitfall gar nicht instruiert 
zu sein; die zürcherischen R.echtstitel seien überdies dein Thurgau ganz unbekannt. 
Morcll erneuerte das Versprechen, der Thurgau \Verde sich binnen sechs Monaten 

grundsätzlich zur l{ollaturfrage äußern. 
I)ic Art, wie Morcll es vernüed, eine Instruktion zu befolgen, die vvahrschein

lich das Syndikat zu cine111 eindeutigen Entscheid gegen den Thurgau heraus
gefordert hätte, verrät zweifellos diplo111atisches Geschick. Sie zeigt aber auch die 

große Selbständigkeit Morells seinen Kollegen und dein Großen R.at gegenüber; 
er war das eigentliche Haupt des thurgauischcn Staates. 

Tatsächlich erreichte er, daß das Syndikat den definitiven Entscheid un1 ein 
Jahr verschob. Nicht nach seinen1 Wunsch war es dagegen, daß Zürich die Er
laubnis erhielt, einstweilen seine Kollaturrechte in1 Thurgau auszuüben. 

' 
Die Tatsache, daß nun Zürich doch wieder Pfarrer in1 Thurgau einsetzen 

durfte, obwohl der Streit noch nicht entschieden war, verletzte die thurgauische 
Regierung. Sie anerkannte die von Zürich gewählten Geistlichen nur als Vikare 
und scheute sich nun nicht n1ehr, offen auf ihren Appell an Napoleon hinzuwei
sen, «in der hoffi1ungsvollsten Erwartung des nahen Augenblicks», da der Kaiser 
den1 Thurgau recht geben werde. 23 Als der Landan1111ann der Schweiz sein Miß
fallen an1 Rekurs an Napoleon äußerte, 24 weigerte sich die thurgauische Regie
rung «in1 Gefühl der Reinheit ihrer Grundsätze und Handlungen», die V orvvürfc 
des Bundeshauptes überhaupt entgegenzunehn1en. 25 Die thurgauische Antwort 
an den Landa111n1ann, die von Morell entworfen wurde, ist überaus bezeichnend 
für das Selbstgefühl des jungen Kantons, der überzeugt war, durch den Entscheid 
der Tagsatzung in seinen Rechten gekränkt worden zu sein, und daher nie1nan
de111 - auch nicht den1 verfassungs1näßigen Bundeshaupt - über seine Handlungen 
Rechenschaft ablegen wollte. 

Allen thurgauischen Hoffi1ungen entgegen zeigte sich Napoleon, der da1nals 
Preußen niedergeworfen hatte und östlich der Weichsel gegen die R.ussen Ün 
Felde stand, begreiflicherweise nicht geneigt, sich in die Kollaturstreitigkeiten 
einzu111ischen. 26 Die diplon1atische Ko1111nission beantragte daher den1 Kleinen 
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R.at, niit Zürich einen Vergleich abzuschließen. l)er Thurgau hoffte, auf diese 
W eise ,venigstens einen Urteilsspruch des Syndikats zu vern1eiden und dadurch 
der Annahn1c des für die H.echte des Kantons gefährlichen Grundsatzes, daß Kol
laturrechtc Privateigentu111 sein könnten, auszuweichen. 27 Dabei aber suchte die 
thurgauische H.egierung nach außen den Schein zu ,vahren, als ob ihr Rekurs an 
Napoleon iin1ner noch Aussicht auf Erfolg hätte und sie nur zu Ausgleichsver
handlungen bereit ,väre, tun ein letztes Mittel zur Einigung zu versuchen. 

l)er Kollaturstreit wurde dann an der Tagsatzung von r 807 auf Privatkonfe
renzen z,vischcn der zürcherischen und der thurgauischen Gesandtschaft beigelegt. 
Die thurgauische Gesandtschaft suchte bei den Verhandlungen den von der Tag
satzung aufgestellten Grundsatz sorgfältig zu un1gehen und ,var zu sehr großen 
Zugeständnissen bereit, nur un1 einen Entscheid durch das Syndikat zu verhindern. 28 

Das Ziel der thurgauischen Politik ist klar: l)er Thurgau gab zwar den Ansprü
chen Zürichs nach, wollte aber die Annahn1e eines allge1neinen Grundsatzes, der 

dann auch den übrigen ehe1naligen Kollatoren zur Begründung ihrer Ansprüche 
hätte dienen können, venneiden. 

In der Konvention von1 2 7. J uni 180729 drang Zürich zur Hauptsache nut 
seinen Forderungen durch. Es erhielt das \V :1hlrecht für die Pfarreien Neunforn, 
Hüttlingen, W einfelden, Schönholzerswilen, Neukirch, Aadorf (katholisch und 
reforn1iert) und Felben. 30 Dein Kanton Thurgau blieb das landesherrliche Be
stätigungsrecht. Daniit wahrte der Thurgau forn1ell seine Hoheitsrechte; aber 
Zürich gelangte in den tatsächlichen Besitz der von ih111 geforderten Kolla
turen. Es hatte seine Auffassung durchgesetzt, daß die Kollaturrechte sein Privat
eigentun1 seien. Der thurgauische Kleine R.at zeigte zuerst Bedenken, die I{on
vention 111it Zürich anzunehn1en; denn er fürchtete eine schlin1n1e Aus,virkung 
auf die Kollaturstreitigkeiteu 111it St. Gallen und den katholischen Kantonen. Da ja 
Zürich tatsächlich seine Kollaturrechte zurückgegeben wurden, konnten alle andern 
früheren Kollatoren 111it gleichen1 lZecht für sich ähnliche Abn1achungen verlangen 

C. 

und die Kantonsregierung 111it den1 landesherrlichen Bestätigungsrecht abfinden. 31 

Anderwert verteidigte den Vergleich 111it Zürich 1nit einer Gründlichkeit, 32 

die es als wahrscheinlich erscheinen läßt, daß er selber zu111 Abschluß der den1 
Thurgau eher ungünstigen Konvention viel beigetragen hatte. Solange Morell 
an der Tagsatzung unerschütterlich die Rechte seines Kantons verteidigte, solange 
Aussicht auf französische Unterstützung bestand, war Anderwert iin Hintergrund 
geblieben. Jetzt aber, da der Thurgau alle Hoffi1ung auf einen Sieg aufgeben 
mußte und nur noch auf eine Ko1npro1nißlösung hoffen konnte, war Ander
wert dank seiner gen1äßigten Haltung der geeignete Mann, den Rückzug anzu

treten und den Vergleich n1it Zürich zu schließen. 



Er setzte es durch, daß der Kleine IZat ohne Befragung des Großcn IZatcs die 
Konvention von1 27. Juni I 807, die Andcrwcrt als die bcstn1öglichc Lösung be
zeichnete, sofort ratifizierte. 33 

Der Thurgau zog jeden Vertrag, n1ochtc er noch so schwere Opfer 111it sich 
bringen, der einfachen Anerkennung des Grundsatzes, daß Kollaturrechte Privat
eigcntu111 sein könnten, vor. I)as zeigte sich deutlich iin Kollat11rstreit 1nit St. Gal
le11. Der Kanton St. Gallen erhob Anspruch auf die Besetzung der Pfarrei Hagen
wil, 34 wo vor der Revolution der Abt von St. Gallen das Kollaturrccht ausgeübt 
hatte. l)cr Streit wurde dadurch kompliziert, daß St. Gallen gleichzeitig auch das 
Jurisdiktionsrecht über Kirche, Pfarr- und Mesner haus in Hagen wil verlangte. 
Der Kollaturstrcit verband sich 111it ci11cn1 Streit un1 die Territorialhoheit. 

Die thurgauische lZegicrung lehnte die st. gallischen Jurisdiktionsansprüchc 
entschieden ab und rief iin Son1n1er I 808 das eidgenössische Syndikat an. 35 Da
gegen zeigte sie sich bestrebt, in der Kollaturfragc ohne großes Aufsehen zu einer 
Verständigung zu gelangen. 36 Da sie auf alle Fälle den Grundsatz, den die Tag
satzung 1805 aufgestellt hatte, unerwähnt lassen wollte, lag es in ihren1 Interesse, 
den Kollaturstrcit ohne Intervention der obersten Bundesbehörde zu erledigen. 
Un1 St. Gallen zufricdcnzustcllen, überließ ihm der Thurgau für cin111al die Pfarr
wahl in Hagenwil. 

Aber iin Februar 1809 verlangte St. Gallen alle jene Kollaturrechte in1 Thur
gau zurück, welche Privateigentu1n der Abtei St. Gallen gewesen waren. 37 Der 
Kollaturstreit erhielt dadurch eine für den Thurgau höchst unerfreuliche Aus
dehnung. 

Die thurgauische R.egierung erklärte sich bereit, niit St. Gallen einen ähnlichen 
Vertrag wie 1nit Zürich zu schließen. 38 St. Gallen ging aber auf diesen Vorschlag 
nicht ein. Die Korrespondenz zwischen den beiden Kantonsregierungen zeigt, 
wie der Thurgau Schritt für Schritt zurückweichen 1nußte und sich zuletzt den 
Wünschen St. Gallens fügte. 39 Der Thurgau verzichtete ganz auf die Kollaturen 
Hagenwil, Rickcnbach und katholisch Sitterdorf und übergab St. Gallen sogar 
das Schulgut in Hagenwil zur Ver,valtung. Dagegen ließ St. Gallen alle Ansprüche 
auf die übrigen Kollaturrechte der Abtei im Thurgau fallen, aber ohne die gering
sten finanziellen V erpfiichtungen auf sich zu nehn1cn. 

Gleichzeitig niit der Kollaturfrage wurde der Jurisdiktionsstreit entschieden. 
Im Gegensatz zu seiner Niederlage in1 Kollaturstreit behauptete der Thurgau in 
der Konvention vo1n 27. April 1809 seine Territorialhoheit über Kirche, Pfarr
und Mesnerhaus in Hagenvvil. Er 1nachte St. Gallen nur das Zugeständnis, daß 
die Bewohner der umstrittenen Gebäude, sofern sie St. Galler Bürger wären, in 
Steuer- und Militärsachen den st. gallischen Gesetzen unterworfen sein sollten. 40 
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Die Nachgiebigkeit des Kantons Thurgau in der Kollaturfrage enthüllt die 
Schwäche seiner Position. Nachden1 sich die Tagsatzung gegen die thurgauische 
Auffassung der Kollaturrechte entschieden hatte, ,var der Thurgau aller wirksa1nen 
V erteidigungs1nittel beraubt und 111ußte nüt seinen Zugeständnissen so weit 
gehen, bis sich die Gegenpartei zufrieden erklärte. 

Günstiger für den Thurgau war der Ausgang des Bischojszcllcr Kollaturstreites. 
[)ie Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unter,valden, Zug und katholisch Glarus 
erhoben Anspruch auf die alternative Besetzung der Chorherrenstellen iin Stifte 
Bischofszell. 41 1111 Unterschied zu Zürich, das zuerst eine Einigung durch direkte 
Unterhandlungen nüt der thurgauischen l{egierung versucht hatte, gelangten die 
katholischen Kantone 1nit ihre1n Begehren unn1ittelbar an die Tagsatzung 
(20. August I 803). Ihr Vorgehen bedeutete eine Unfreundlichkeit dein Thurgau 
gegenüber. Es veranlaßte Nlorell zu der bittern Äußerung, die «kleinen» I(antone 
,vürden wohl an1 liebsten gleich auch die «landvögtlichen H.echte» wiederher
stellen. 42 Die Tagsatzung forderte die katholischen Kantone auf, direkte V er
handlungen nüt den1 Thurgau einzuleiten. 43 l)och dieser Einladung ,vurde keine 
Folge geleistet. Die katholischen Kantone zogen es vor, 1804 an das Syndikat zu 
appellieren, von dessen Entscheid sie sich offenbar n1ehr versprachen als von 
direkten Unterhandlungen nüt den1 widerspenstigen Thurgau. 44 Das be,veist, 
daß die Beziehungen zwischen den1 Thurgau und den Kantonen, die Morell 
geringschätzig die «kleinen» nannte, nicht die besten waren. Erst als das Syndikat 
den streitenden Parteien gütliche Ausgleichsversuche e1npfahl, ka1nen in1 Früh
jahr 1805 in Zürich Besprechungen zwischen Deputierten der katholischen Kan
tone und den Thurgauern Morell und Anderwert zustande. 45 

Die katholischen Kantone beriefen sich darauf, daß sie das Kollaturrecht in 
Bischofszell von den Päpsten Paul V. und Innozenz X. geschenkt erhalten hätten; 
wie Zürich betrachteten sie es als Privateigentu1n. 46 Der Kanton Thurgau aber 
faßte die Kollaturrechte als «Ausfluß» der landesherrlichen Souveränität auf und 
cn1pfand die Ansprüche der katholischen Kantone als Beeinträchtigung seiner 
Selbständigkeit. ln1n1erhin war er zu Zugeständnissen bereit, sofern sie keine 
Sclunälerung seiner Souveränitätsrechte bedeuteten. Die thurgauischen Deputier
ten an der Konferenz von Zürich 111achten deshalb das Angebot, die katholi
schen Kantone sollten noch eine oder höchstens zwei Kanonikatsstellen besetzen 
und auf alle andern Ansprüche verzichten oder dann ihre gesan1ten ehen1aligen 
Kollaturrechte den1 Thurgau gegen bares Geld abtreten. 47 

Da keine Einigung möglich war, wurde der Bischofszeller Kollaturstreit am 
19. Juli 1805 durch das Syndikat entschieden. Für das Urteil war der kurz vorher 
von der Tagsatzung aufgestellte Grundsatz, daß Kollaturrechte auch Privat-
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eigentun1 sein könnten, 111aßgebcnd. I)as Syndikat verfügte deshalb die Wiederein
setzung der katholischen Kantone in ihre Kollaturrcchte an1 Stifte Bischofszell. 48 

])er l{anton Thurgau anerkannte den Entscheid des Syndikats so ,venig \Vie 
den allgen1eincn Grundsatz der Tagsatzung. ])er Konflikt dauerte fort. Erst als 

der Thurgau die I-Ioffin1ng, von Napoleon in der Kollaturfrage unterstützt zu 
werden, aufgeben 1nußte, begann er, nach einen1 Kon1pron1iß 111it den katholi
schen Kantonen zu suchen. I)ie thurgauische R.egicrung fühlte, daß sie auf die 
Dauer den Entscheid des Syndikats doch nicht einfach n1ißachten dürfe. 

Aber erst 1810 fand der Streit dadurch ein Ende, daß der 1"hurgau den katho
lischen Kantonen ihre Kollaturrcchte gegen 2 T ooo Gulden abkaufte. 49 Der Kan
ton Thurgau n1ußte also ein finanzielles Opfer auf sich neh111en; dafür aber ,var 

fortan jegliche Einntischung der katholischen l{antone in seine innern Angelegen
heiten ausgeschlossen. 

C 

Obwohl die katholischen Kantone vor der Tagsatzung und vor den1 Syndikat 
recht erhalten hatten, gaben sie schließlich nach - wahrscheinlich, \veil sie die 

thurgauische Loskaufau111n1e zur Stärkung ihrer eigenen Finanzen gut brauchen 
konnten, und weil sie de111 Thurgau gegenüber doch nicht die gleichen Druck-
111ittel besaßen ,.vie seine beiden großen Nachbarkantone Zürich und St. Gallen. 

4- Kapitel 

Tcrritoria ljrczr;cn 

Auf schweizerischer Seite hatte der Thurgau während der ganzen Mediations
zeit nur 1nit den1 Kanton St. Gallen einige Grenzkonflikte auszutragen. Das eine 
Mal stand die Territorialhoheit über ein alleinstehendes Haus in der Nähe von 
Wil, das «Mädersche» Haus, zur Diskussion,1 das andere Mal die Jurisdiktion über 
Kirche, Pfarr- und Mcsnerhaus in Hagcnwil. 2 Beide Kantone beharrten so hart
näckig auf ihren Ansprüchen, daß sich sogar das eidgenössische Syndikat mit den 
beiden Konflikten beschäftigen mußtc. 3 Besonders der Streit u1n das « Mädersche>> 
Haus endete erst nach jahrelangen Erörterungen mit cine1n Kon1promiß. 4 Diese 
an sich unbedeutenden Streitigkeiten verdienen darurn erwähnt zu werden, weil 
sie trotz ihrer Geringfügigkeit zu einer ernsthaften Entzweiung zwischen zwei 
neuen Kantonen, die an der Tagsatzung oft in enger Verbindung standen, führen 
konnten. Sie zeugen datnit von dein starken Staatsgefühl, das die Regierungen 
der neuen Kantone beseelte und es ihnen fast un1nöglich 1nachte, auch nur auf 
einen winzigen Bruchteil ihres Territoriu1ns freiwillig zu verzichten. 
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5- Kdpitcl 

Die Do111d11c11Jragc 

Bis zun1 Un1sturz von I 798 besaß der Stand Zürich in der Landgrafschaft 
Thurgau die Herrschaften Neunforn, Weinfelden, Wellenberg, Steinegg und 
Pfyn. l)ie da111it verbundene niedere Gerichtsbarkeit ging durch die lZevolution 
an die Organe des helvetischen Einheitsstaates über. Liegenschaften und Gefälle 
,vurden als Nationalgut erklärt und der thurgauischen V erwaltungskan11ner an
vertraut. In der Instruktion für den Minister Stapfer sprach die thurgauische 
Kantonstagsatzung von1 3. Nove111ber 1802 den doppelten Wunsch aus, es sollten 
alle gerichtsherrlichen Rechte aufgehoben bleiben und jede111 Kanton die in seine111 
Gebiet gelegenen Staatsdo111änen zufallcn.1 

Die Mcdiationsaktc bestin1n1te ausdrücklich, es könnten keine !Zechte auf den 

ehetnaligen politischen Zustand der Sch,veiz 111chr geltend gen1acht werden. Von 
einen1 Anspruch Zürichs auf seine früheren herrschaftlichen llechte iin Thurgau, 
die niit der Selbständigkeit des neuen Kantons unvereinbar gewesen wären, konnte 
deshalb keine llede 1nehr sein. Dagegen verfügte die Mediationsakte, die National
güter - bewegliche und unbewegliche - sollten nach Bezahlung der «National
schuld» ihren ehe1naligen Besitzern zufallen. 

Diese Bestin1111ung der neuen Bundesakte berührte die finanziellen Interessen 
des Kantons Thurgau sehr e1npfindlich; denn da gleichzeitig auch den Klöstern 
ihr Besitz zurückerstattet werden 111ußte, sah er sich gezwungen, seine selbständige 

Existenz fast ohne Vennögen zu beginnen. 
Die thurgauische Ilegierung wollte ihren1 Kanton eine finanzielle Basis sichern. 

Sie machte deshalb trotz der Bestii11111ungen der Mediationsakte den V ersuch, 
wenigstens einen Teil des Nationalgutes für sich zu behalten. Daraus entstand ein 
Konfiikt tnit Ziirich. 

Kaun1 hatten sich die helvetischen Behörden aufgelöst, als der Kanton Zürich 
an1 25. März r 803 von der thurgauischen IZegierungskon1niission die Rück
erstattung seiner Don1änen in1 Thurgau forderte. Ohne zu dein Begehren grund
sätzlich Stellung zu nehn1en, versprach die thurgauische llegierungskon1n1ission 
eine freundschaftliche Aussprache, sobald die verfassungsn1äßigen Kantonsbehör
den in1 An1te seien. 2 Diese ausweichende Ant,vort beleuchtet die ungünstige Lage, 
in der sich der Thurgau in der Do1nänenfrage von Anfang an bef..1nd. Aus finan
ziellen Gründen ,vünschte der junge Kanton, einen 1nöglichst großen Teil der 
Zürcher Don1änen zu behalten. Die Bestin1111ungen der Mediationsakte, die gegen 
seinen Wunsch ausgefallen waren, entzogen ihm aber die juristische Grundlage 

seiner Ansprüche. 
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Zürich war von seine111 Recht überzeugt. Es ,vollte von Verhandlungen nichts 
wissen und n1eldete den Konflikt den1 Landanunann der Schweiz. 3 Es wiederholte 
seine Forderung, nachde1n sich der Thurgau der Mediationsverfassung gen1äß 
konstituiert hatte. Un1 seine Unnachgiebigkeit noch stärker zu betonen, ließ 
Zürich die thurgauische R.egierung wissen, daß die zürcherische Finanzkon11nis
sion bereits beauftragt sei, einen Bevolhnächtigten zur Übernahn1e der l)on1änen 
in den Thurgau abzuordnen. 4 

Der Kanton Thurgau konnte sich keine Hoffnung 111ehr 111achen, durch direkte 
Verhandlungen mit Zürich eine für ihn günstige Einigung zu erzielen. Deshalb 
wandte er sich an eine unparteiische Instanz, die Liquidationskon1nüssion, die mit 
der Tilgung der helvetischen «Nationalschuld» und der Verteilung der überschüssi
gen Nationalgüter beauftragt ,var. 

Das thurgauische Schreiben an die Liquidationskon1111ission (29. April I 803) 

zeigt, daß der Thurgau darauf hinzielte, die unbedingte Anwendung der Media
tionsakte auf die Zürcher Don1änen zu verhindern. 5 Diese Absicht stand in krassem 
Gegensatz zu Morells wiederholten Forderungen nach peinlichster Beobachtung 
der Mediationsakte durch die Tagsatzung. Sie liefert den interessanten Beweis, daß 
der kleine und arn1e Kanton Thurgau - kaun1 von den Fesseln der Untertänigkeit 
befreit - bereits eine Politik betrieb, deren oberstes Prinzip die Wahrung der 
kantonalen Interessen war: Inan pochte auf die Mediationsakte, wenn sie die 
Rechte des Kantons schützte; Inan suchte sie aber zu un1gehen, wenn sie den thur
gauischen Interessen entgegenstand. - Der Liquidationskoininission gegenüber 
behauptete der Thurgau, daß die Zürcher Domänen zun1 Teil zwar Stadtgut, 
zum größten Teil aber «Souverängut» gewesen seien, ohne daß bis 1798 eine 
klare Trennung bestanden hätte. Auf das «Souverängut» aber könnten die Ver
fügungen der Mediationsakte nicht angewandt werden. Diese zweite Behauptung 
begründete der Thurgau interessanterweise niit der «unausgesprochenen Tendenz 
der Mediationsakte», daß die Domänen, die früher unn1ittelbar einen1 Landes
herrn gehört hätten, vvie die hoheitlichen Rechte den1 Kanton zufallen sollten, in 
dessen Gebiet sie gelegen seien. 

Die ganze Argun1entation, die sich unbestirnmt auf die «unausgesprochene 
Tendenz» der Verfassung beruft, beweist deutlich, daß dem Thurgau präzise 
Belege für seine Ansprüche fehlten. 

Nachdein die Don1änenfrage der Liquidationskointnission überwiesen war, 
glaubte der thurgauische Kleine Rat, die zürcherischen Forderungen ablehnen 
zu können. 6 Die Folge war, daß Zürich den Landammann der Schweiz ersuchte, 
ihm wieder zu seinen Domänen im Thurgau zu verhelfen. Landamn1ann d' Affry 
richtete ein sehr scharfes Schreiben an die thurgauische Regierung, der er - ge-
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stützt auf seine oberste Gewalt und auf die bcstin11ntc Vorschrift der Mediations

aktc - kurzerhand befahl, Zürich sofort die vorläufige Verwaltung seiner l)on1änen 

zurückzugeben. Der Liquidationskon1niission ,volltc er einzig den definitiven 
Entscheid über das Eigcntu1n überlassen. 7 

Tatsächlich lautete eine Bcstim111ung der Mediationsaktc unn1ißverständlich: 

«Die Verwaltung der Nationalgüter ... wird vorläufig den Kantonen überlassen, 

deren Eigentun1 sie warcn.» 8 Die thurgauischc Regierung durfte deshalb die Auf

forderung des Landan1111anns nicht grundsätzlich zuri.ick,vciscn. Sie war aber in 

ihrcn1 Sclbstbewußtscin durch die Beschuldigungen d' Affrys, der ihr vorwarf, 

«grundlose Hoffi1ungcn und vorgebliche Konvcnienzcn» 9 der genauen Anwen

dung der Mcdiationsaktc entgegenzustellen, zu sehr verletzt, un1 sogleich nach

zugeben. Sie fürchtete ,vohl auch, die l{ückgabc der Verwaltung an Zürich könnte 

als endgültiger Verzicht auf das Eigcntun1 ausgelegt wcrden. 10 

Morell appellierte deshalb in seiner Antwort an die «unbefangene>> Gesinnung 

d' Affrys und suchte ihn zu überzeugen, daß keine Notwendigkeit für die sofortige 

Rückgabe der Verwaltung bestehe, da keine Zehnten und Grundzinse fällig seien. 

Erst cinen1 zweiten Befehl des Landan1111anns der Schweiz fügte sich der Thurgau 

widerwillig und übergab Zürich in1Juni 1803 die Verwaltung seiner Don1änen. 

Dagegen blieb die Eigcntun1sfragc bis zun1 Sol11111er 1804 ungelöst. An1 15.Juni 

1804 anerkannte die Liquidationskon1111ission die Güter und Gefälle der u111strit

tenen Don1äncn als Eigentun1 des Kantons Zürich.11 Sofort fragte die Zürcher 

Gesandtschaft an der Tagsatzung ihre Thurgauer Kollegen, ob ihr Kanton imtncr 
noch Ansprüche auf die Zürcher Dotnänen n1ache; wenn ja, so ,verde Zürich ans 

Syndikat appelliercn.12 Morcll und Ander,vert hatten keine Ahnung, daß der Ent

scheid der Liquidationskomn1ission bereits gefällt war, und wollten noch zuwarten. 

Besonders Morell war wohl zietnlich unangcnch1n überrascht, als die Zürcher 

Gesandtschaft nachwies, daß die Liquidationskomn1ission die Do1näncn bereits 

Zürich zugeteilt hatte. Dieses Ergebnis des Streites un1 die Zürcher Domänen 

war für den Thurgau sehr schn1erzlich. Selbst Morell hielt es jedoch für äußcrst 

schwierig, die thurgauischen Ansprüche ,veitcr zu verfechten, nachdetn die Liqui

dationskomn1ission, deren Entscheid der Thurgau angerufen hatte, sich zugunsten 

Zürichs ausgesprochen hatte. Vom Syndikat hoffte er gar nichts. Er riet deshalb 
den1 Kleinen l{at, die Domänen als zürcherisches Eigentum anzuerkennen, gleich

zeitig aber Zürich zu Verhandlungen über einen billigen Auskauf seiner thurgaui

schcn Besitzungen einzuladen. Morclls Vorschlag bedeutete den Verzicht auf die 

Dotnänen, die Preisgabe einer bedeutenden Einnahn1equelle. 
Offenbar hoffte jedoch Morell, durch den Auskauf der Zürcher Dotnänen dem 

Kanton Thurgau doch noch gewisse finanzielle Vorteile zu sichern. Wenn Zürich 
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seine Besitzungen zu günstigen Bedingungen abtrat, so konnte der Thurgau die 

Do111änen entweder selber ausnützen oder zu ci11cn1 höheren Preis ,vcitervcrkaufen 

- ,vic es kurz darauf nüt den von Baden erworbenen konstanzischen Besitzungen 

gcschah.13 überdies lag wohl Morells Vorschlag der Wunsch zugrunde, den 

Grundbesitz anderer I(antone auf thurgauischc111 Territoriurn nach Möglichkeit 

zu liquidieren. 

l)cr thurgauischc Großc H.at erteilte der H.cgierung a111 25. Scptcn1ber I 804 

Volhnacht zu Unterhandlungen n1it Zürich.14 Aber diese kan1cn nie zustande, 

offenbar weil Zürich es vorteilhafter fand, seine Do111änen in1 Thurgau einzeln an 

Private zu verkaufen.15 

Nach den1 Verzicht auf die Zürcher Dornäncn hoffte die thurgauische lZegic

rung noch, ihrcn1 l{anton wenigstens die Güter zu erhalten, die auf seincn1 Gebiet 

einst der Abt von St. Gal!cll besessen hatte. Da das Kloster St. Gallen 1798 auf

gehoben und 1803 nicht wiederhergestellt ,vurde, betrachtete der Thurgau die 

ehcn1aligen Klosterdo111änen Hagen,vil, lZoggwil und IZ0111anshorn als sein Eigen

turn.16 Als der in St. Gallen ,vohnhaftc V cr,valter der drei 13esitzungen die Ein-

11ahn1en von I 803 der st. gallischen Finanzko1n1nission zustellte, 17 erhob der Thur

gau Einsprache und forderte St. Gallen auf, die V erwaltungsrcchnungcn für I 803 

und den Kassasaldo der Klostergüter Hagenwil, R.oggwil und R.01nanshorn aus

zuliefern.18 Es 111uß aufL1llen, daß das ultiinativc thurgauischc Begehren an St.Gal

len nur wenige Tage nach dcn1 Verzicht auf die Zürcher Don1äncn abgesandt 

,vurdc. Ich vcrn1utc, daß eine kausale Beziehung zwischen den beiden Beschlüssen 

der thurgauischen H.cgicrung bestand: Nach der Preisgabe der Zürcher Do111änen 

wollte der Thurgau wenigstens die st. gallischen Klostergüter fest in die Hand 

beko111111cn. 

Die st. gallische R.egicrung war jedoch entschlossen, alle außerhalb des I{an

tons liegenden Besitzungen des früheren Klosters gegen Eingriffe zu schützen; sie 

lehnte die thurgauischc Forderung ab.19 

Als der thurgauischc Kleine R.at bald darauf in Erfahrung brachte, daß die 

1unstritte11c11 Klostergüter von der Liquidationsko111111ission noch nicht St. Gallen 

zuerkannt ,varcn, beeilte er sich, dieser seine Ansprüche zu n1cldcn. 20 Er konnte 

nicht ,vie in1 Don1änenstrcit 1nit Zürich dan1it argurncntieren, daß das St. Galler 

Klostereigentum « Souverängut» gc,vesen sei; denn das Kloster St. Gallen hatte 

keinen Anteil an der Landeshoheit über den Thurgau besessen. Der Kleine Rat 

gab zu, daß das Klostergut zurückgegeben ,verden n1üßte, wenn das Kloster 

St. Gallen fortbestände. Auf die Tatsache, daß es aufgehoben war, gründeten sich 

die thurgauischen Ansprüche. Unter Berufung auf das Hein1fall- oder Epaven

recht suchte der Kleine lZat klarz11111achen, daß der Kanton St. Gallen gar kein 
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Recht auf die Besitzungen des früheren Klosters itn Thurgau habe, sondern daß 
diese den1 Kanton Thurgau als den1 Landesherrn zufallen n1üßten. 

Die Liquidationskonunission befaßte sich aber gar nicht nüt den1 Streit. Sie 
hielt sich nicht für ko1npetent, zu entscheiden, ob ein Kloster rechtlich säkulari
siert sei. 21 Daher konnte sie auch nicht über die Berechtigung der thurgauischen 
Ansprüche urteilen. 

l)a St. Gallen beharrlich Verhandlungen ablehnte, 22 blieb dein Thurgau nur 
noch der Appell an das Syndikat übrig. Wohl in Anlehnung an das Beispiel Zürichs 
in der Kollaturfrage und in der Hoffi1ung, auf diese W eise eher einen günstigen 
Bescheid zu erhalten, verlangte der Thurgau, daß die Tagsatzung zuerst einen 
allgen1einen Grundsatz auf,telle, ob bei Säkularisation eines Klosters seine in 
andern Kantonen liegenden Güter dein Landesherrn zufallen sollten oder nicht. 
Erst nachher sollte der konkrete Streitfall zwischen St. Gallen und den1 Thurgau 
dein Syndikat voro-elegt ,verden. 23 

0 C 

An1 r6. Juli I 806 unterbreitete Morell der Tagsatzung die allge111eine Frage, 
ob das Heitnfallrecht zwischen sch,veizerischen Kantonen ausgeübt werden könne. 
Er setzte sich für die Bejahung der Frage ein, da die Kantone souveräne Landes
herren seien und das Hein1fallrecht zwischen einzelnen Staaten als Grundsatz des 
europäischen Staatsrechts anerkannt werde. 24 Morells Votun1 brachte erneut das 
Staatsbewußtsein des Kantons Thurgau deutlich zun1 Ausdruck. Der Thurgau 
faßte seine Beziehungen zu andern Kantonen als Verhältnis von Staat zu Staat auf 
und begründete seine Ansprüche an einen Nachbarkanton n1it einen1 «Grundsatz 
des europäischen Staatsrechts». 

St. Gallen dagegen berief sich auf die Mediationsakte, durch die den1 Kanton 
das gesa1nte Eigentu1n des aufgehobenen Klosters zugeteilt werde; das Epaven
recht sei in der Schweiz völlig unbekannt. 

Der Thurgau hatte \Venig Aussicht, 1nit seiner Auttc'lssung an der Tagsatzung 
durchzudringen. Der Landanunann der Schw-ciz n1ißbilligte die thurgauischen 
Ansprüche. Sie standen nach seiner Meinung in krassen1 Widerspruch zu der 
Energie, 111it welcher sich der Thurgau den deutschen Fürsten gegenüber für das 
Eigentun1 seiner eigenen I{löster einsetzte. 25 Allerdings konnte der Thurgau nüt 
Recht entgegnen, daß die sch,veizerischen Klöster, deren Besitz in Deutschland 
gefährdet war, nicht aufgehoben seien. 26 Aber durch den llegensburger lleichs
dcputationshauptschluß von 1803 wurde die Ausübung des Epavenrechts zwi
schen Deutschland und der Schweiz bei Säkularisation von Klöstern ausdrücklich 
untersagt. 27 Die Tagsatzung konnte nicht wohl das Hein1fallrecht für die Schweiz 
gültig erklären, ohne dadurch das schvveizerische Klostereigentun1 in Deutschland 
aufs schwerste zu gefährden. Sie beschloß deshalb a1n 30.Juni 1807 1nit 13 Sti111-
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Fast alle Gesandtschaften waren aber der Ansicht, das Hein1fallrecht dürfe zwischen 
schweizerischen Kantonen nicht ausgeübt \Verden. 28 Morell blieb nichts anderes 
übrig, als eine Verwahrung zugunsten des Hein1fallrechtes einzulegen. 

St. Gallen hatte bereits Anfang 1807 n1it dem V er kauf der un1strittenen Do
n1änen begonnen, 29 den es ohne weitere Störung zu Ende führte. Nach seiner 
Niederlage an der Tagsatzung ließ der Thurgau offenbar seine Ansprüche still
schweigend f:1llen. Jedenfalls enthalten die 1nir zur Verfügung stehenden Quellen 
keinen Hinweis auf eine Fortsetzung des Streites. 



III. TEIL 

Die Beziehungen zu den deutschen Nachbarstaaten 

6. Kapitel 

Konstanz 

Während der ganzen Mediationszeit war die Erwerbung von Konstanz eines 
der Hauptziele der thurgauischen Außenpolitik. 

Die Bestrebungen, die Stadt Konstanz nüt dein Thurgau zu vereinigen, ließen 
sich in den Augen thurgauischer Staats1nänner mit zahlreichen Gründen recht
fertigen :1 

I. Die Stadt bildete oberhalb Basel den einzigen deutschen Brückenkopf auf 
den1 linken l\heinufer. Die thurgauische Regierung begründete ihre An
sprüche auf Konstanz wiederholt n1it dessen geographischer Lage; sie for
derte, daß zwischen Deutschland und der Schweiz die «natürliche» Grenze 
hergestellt werde. 

2. Die wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile, die die Erwerbung von Kon
stanz dem Kanton Thurgau verhieß, waren wohl für die thurgauische Re
gierung entscheidend. 

Konstanz beherrschte den Verkehr auf Bodensee und Rhein und konnte 
den Handel zwischen der Ostschweiz und Deutschland schwer behindern. Es 
war ein wichtiger Marktplatz, mit der benachbarten thurgauischen Land
schaft wirtschaftlich eng verbunden. Durch Zölle und Gefälle flossen der 
Stadt bedeutende Einnahmen zu. Morell berechnete sie I 807 auf zirka 30 ooo 
Gulden iin Jahr, die jährlichen Ausgaben dagegen nur auf zirka 20 ooo fl. 
Daraus ergab sich ein für den Thurgau verlockender Einnahmenüberschuß. 

Als uralter Bischofssitz verfügte Konstanz über reiche Stifter und Klöster 
und über eine Menge öffentlicher Gebäude, die für den Kanton Thurgau von 
großem Wert sein konnten. 2 

3. Die Vereinigung der Stadt Konstanz mit den1 Thurgau bedeutete eine Grenz
verbesserung m militärischer Hinsicht. 



4. Konstanz selber litt schweren ökono111ischen Schaden, als sich infolge des 
R.egensburger R.eichsdeputationshauptschlusses die Trennung Z\vischen deut
schen1 und sch,veizerischen1 Territoriun1 viel schärfer als bisher geltend 
111achte; denn der Grenzhandel 111it der thurgauischen Nachbarschaft hatte 
stets eine bedeutende R.olle für die Stadt gespielt. Sie hatte überdies aus 
Liegenschaften iin Kanton Thurgau wichtige Einkünfte bezogen. Konstanz 
hatte daher selber ein Interesse an der Vereinigung n1it der Sch,veiz. Tat
sächlich fanden die thurgauischen Bestrebungen bei einzelnen Konstanzern 
gehein1e Unterstützung. 3 

5. Der Kanton Thurgau bedurfte einer richtigen I-Iauptstadt. Der kleine I-Iaupt
ort Frauenfeld besaß ,veder ein Gebäude für die dringend benötigte kantonal~ 
Lehranstalt, noch eine genügend breite Schicht gebildeter Einwohner, die 
gegen geringe Entschädigung in den Staatsdienst treten konnten. Die 111eisten 
Mitglieder der obersten Behörden n1ußten aus entfernten Gebieten des Kan
tons nach Frauenfeld un1siedeln. Der Staat n1ußte sie deshalb höher besolden. 
Dadurch aber wurden die Verwaltungskosten vern1ehrt. 

freilich bestand seit nahezu 300 Jahren keine politische \ 1 erbindung 111ehr 
zwischen Konstanz und der Schweiz. l)ie thurgauischen Be111ühungen, eine Stadt 
zu gewinnen, die nie eidgenössisch ge,vesen \var und seit den1 16. Jahrhundert 
unter österreichischer Herrschaft stand, n1ögen heute sonderbar erscheinen. Sie 
,varen jedoch in der Zeit der R.evolutionskriege und der allgerneinen territorialen 
Un1wälzungen nichts Außergewöhnliches; war doch auch das österreichische 
Fricktal 1nit Laufenburg und Rheinfelden 1802 der Sch\veiz zuge,viesen worden. 
Es darf zuden1 nicht vergessen ,verden, daß der Kanton Thurgau zu Beginn des 
19. Jahrhunderts ein ganz junger Staat ,var, der die Grenzen, die er erst wenige 
Jahre vorher erhalten hatte, noch nicht als unverrückbar betrachtete. 

Der einzige Weg zur Verwirklichung der thurgauischen Wünsche war der 
diplomatische. Schon 1799 hatte Ander,vert - dan1als Mitglied des helvetischen 
Großen R.ates - in einer Note an das Direktoriun1 die Vereinigung der Stadt 
Konstanz rnit den1 Kanton Thurgau verlangt. Während der Mediationszeit blieb 
Anderwert der eifrigste und unennüdlichste Förderer aller Bestrebungen, welche 
die Erwerbung von Konstanz zun1 Ziele hatten. Von seiner Hand stanunen (1st 
alle thurgauischen Noten zur Konstanzer Angelegenheit. Er ließ keine Gelegen
heit unbenutzt, die ihn1 zur Verwirklichung der thurgauischen Wünsche geeignet 
schien. 

Anderwerts Noten zur Konstanzer Frage enthüllen seine diplornatische Ge
wandtheit. Da der Thurgau zu schwach war, un1 allein zu handeln, verfolgte 
Anderwert das Ziel, n1ächtigere Instanzen für seine Bestrebungen zu interessieren 



49 

und sich ihre Unterstützung und Vernüttlung zu sichern. In seiner Note an das 
helvetische Direktoriun1 betonte er, daß die Einverleibung der Stadt Konstanz 
für die Sicherheit der Schweiz unerläßlich sei, da Konstanz sonst das Landgericht 
irn Thurgau wieder für sich beanspruchen und dan1itÖsterreich gegen die Schweiz 
in Be,vegung setzen könnte. 4 Als Anderwert hoffte, durch die Vennittlung Na
poleons Konstanz für den Thurgau zu ge,vinnen, betonte er in seinen Noten, daß 
durch die Erwerbung der Stadt die nülitärische Position der Schweiz gegen Osten 
verbessert und überdies der Sclnnuggel init Kolonialwaren unterbunden werden 
könnte. 5 Nach den1 Sieg der alliierten Mächte suchte Anderwert den österreichi
schen Gesandten von Schraut für seine Pläne zu interessieren. Er wies darauf hin, 
daß die Er,verbung von Konstanz nicht nur die Verteidigung der sch,veizerischen 
Neutralität erleichtere, sondern den1 Kanton Thurgau erst die Möglichkeit gebe, 
seine neue Verfassung nach den Wünschen der alliierten Großn1ächte zu ge
stalten. 6 

Anderwert gebührt das Verdienst, die große Bedeutung der Stadt Konstanz 
für seinen Kanton erkannt und sich für ihre Er,verbung zu einer Zeit, da noch 
durchaus Aussicht auf Erfolg bestand, init Zähigkeit eingesetzt zu haben. 

Es ,väre aber falsch zu übersehen, daß Anderwert sich nicht nur als Thurgauer, 
sondern auch als Katholik, das heißt aus konfessionellen Gründen, un1 Konstanz 
ben1ühte. Als katholische Stadt hätte Konstanz den katholischen Teil des Thur
gauer Volkes nicht nur zahlenn1äßig verstärkt, sondern ihm auch politisch ein 
bedeutend größeres Ge,vicht verschafft. Anderwert wünschte, aus Konstanz einen 
Bischofssitz für die Kantone der östlichen Schweiz zu inachen, falls die Stadt nüt 
dein Thurgau vereinigt würde. 7 Wahrscheinlich aus konfessionellen Gründen und 
aus Angst vor großen außerordentlichen Ausgaben lieh die Mehrheit des thurgaui
schen Kleinen Rates Anderwerts Ben1i.ihungen 11111 Konstanz nur schwache Unter
stützung. 8 Morell allerdings erkannte, welchen Wert die Stadt Konstanz besonders 
in wirtschaftlicher Hinsicht für seinen Kanton haben würde. Ob,vohl er das eigent
liche Haupt der thurgauischen Protestanten war, unterstützte er die Bestrebungen 
Anderwerts kräftig. 9 Er stellte das Interesse des Kantons Thurgau über konfes
sionelle Erwägungen. Dagegen war die Kantonshauptstadt Frauenfeld naturgeinäß 
allen Plänen, die die Erwerbung von I(onstanz zum Ziele hatten, feindlich gesinnt. 
Durch sein lokales Interesse ließ sich Frauenfeld zur Schritten verleiten, die gegen 

den Anschluß von Konstanz an den Thurgau gerichtet waren.1° 
Obwohl also seine Pläne itn Thurgau selber keine eininütige Unterstützung 

fanden, konnte Anderwert sich dank den zahlreichen günstigen Gelegenheiten, 
die die territorialen Umgestaltungen in Süddeutschland boten, mehrmals dein 
Erfolge nahe glauben.II 

4 
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Einen ersten V ersuch, Konstanz für den Thurgau einzuhandeln, hatte bereits 

Stapfer I 802/03 in Paris unternon1111e11 - zu der Zeit, als die Mehrzahl der geist

lichen Fürstentü1ner und freien l\eichsstädte in Deutschland unter ,veltliche Für

sten verteilt wurde. Stapfers Ben1ühunge11 war jedoch der Erfolg versagt. 12 Die 

Stadt Konstanz blieb österreichisch. 
Mehrere Versuche, l{onstanz zu ge,vinnen, standen in1 Zusan1111enhang nüt 

Verhandlungen, die das österreichische Inka1nerationsedikt von1 4. Dezen1ber 
18031:i veranlaßte. Als der Landanunann der Sch,veiz dein österreichischen Ka

binett Entschädigungsobjekte für das inkan1eriertc sch,veizerische Eigcntu1n vor

schlug, nannte er in1 Einverständnis 1nit der thurgauischen llegierung auch die 

Stadt Konstanz ( r 3. April I 805 ).14 Der Plan scheiterte aber, ,veil ()sterreich Kon

stanz nur in1 Austausch gegen die Landeshoheit über IZa111sen und Stein a111 Ilhein 

abtreten wollte. 15 

Eine viel günstigere Gelegenheit schien sich zu bieten, als Österreich nach 

seiner Niederlage in1 dritten Koalitionskrieg auf die «Vorderen Lande» Verzicht 

leisten 111ußte; infolgedessen ,vechselte Konstanz den Herrn. Anderwert hielt den 

entscheidenden Augenblick für gekon1111en und veranlaßte den Kleinen I\at, die 

thurgauischen Wünsche in der Konstanzer Angelegenheit dein Schaffhauser Säckel

n1eister David Stokar zu en1pfehlen ;16 dieser war von1 Landamn1ann der Schweiz 

zun1 eidgenössischen Kon1nüssär für die Verhandlungen bestin1111t, die der Schweiz 

wieder zu ihren1 in Deutschland inka111erierten Eigentun1 verhelfen sollten. Der 

Plan, Konstanz für den Thurgau zu erwerben, wurde ,viedcr 111it der Inka111e

rationsangelegenheit verbunden. Aber nicht als Entschädigungsobjekt sollte Kon

stanz der Schweiz zufallen, sondern zusan1111en mit den1 inka111erierten Eigentu111, 

das durch den Preßburger Frieden in die Hände Badens, Bayerns und Württe111-

bergs geraten war. Dafür anerbot sich der Kanton Thurgau, für die Stadt Kon

stanz den für seine finanziellen Verhältnisse hohen Preis von 50-60 ooo französi

schen Louisdor zu bezahlen.1 7 

Gleichzeitig traten der Landatnmann der Schweiz und etwas später 111it seiner 

Zustimn1ung der Berner Staatsrat in Unterhandlung nüt den1 französischen Bot

schafter Vial. Die schweizerischen Wünsche betrafen ebenfalls die Rückerstattung 

des inkamerierten Eigentums und Grenzverbesserungen gegen Deutschland.18 In 

den Ralunen dieser Verhandlungen gehörten Besprechungen über das Schicksal 

der Stadt Konstanz. Der Berner Staatsrat stellte den1 französischen Botschafter 

ein Geschenk von 100 ooo Franken in Aussicht, falls durch seine Be111ühungen 

die Wünsche der Schweiz in Erfüllung gingen. 

Das Resultat der Verhandlungen wie auch der Schritte, die der Thurgau selb

ständig unternahm, hing vom Willen Napoleons ab, der als Sieger über Österreich 



51 

das letzte Wort über die territoriale Neuordnung in Süddeutschland zu sprechen 
hatte. l)er französische Kaiser aber enttäuschte die sch,veizerischen Hoffi1ungen, 
v..-ohl deshalb, ,vcil es in scine1n Interesse lag, die süddeutschen Staaten Bayern, 

Württe1nbcrg und 13aden als Gegengewicht gegen Österreich zu stärken und an 
Frankreich zu fesseln. Konstanz fiel an den Kurfürsten von Baden, 1nit den1 Na
poleon gerade da1nals in ver,,·andtschaftlichc Beziehungen trat. 

Ein V ersuch Andcr,,-crts, die Stadt Konstanz direkt von Baden zu kaufen, 
scheitertL' an dessen Ablehnung.19 Deshalb blieb Frankreich die einzige Macht, 
von welcher der 1"hurgau die Erfüllung seiner Wünsche erhoffen konnte. 

So bald der Ausbruch des französisch-österreichischen Krieges von 1 809 neue Aus
sichten auf territoriale V erändcrungcn in Süddeutschland eröffi1etc, ergriff wieder 
Andcr,vcrt die Initiative zu V crhandlungcn über Konstanz. 20 Seine I{orrespondcnz 
1nit Morcll, der sich als Gesandter an der Tagsatzung in Freiburg aufhielt, zeigt die 
enge Zusan1n1cnarbcit der beiden lZegierungsrätc in der Konstanzer Angelegenheit 
sehr schön. Morell riet seinc111 Kollegen, den1 Kleinen Rat ein Schreiben an den 
Landa1111nann der Schweiz zu beantragen; er forderte ihn sogar auf, sich dein 

Kleinen IZat gegenüber zu gebärden, als ob die Initiative zu neuen Verhandlungen 
über Konstanz nicht von1 Thurgau selber ausgehe, sondern von1 Zürcher Bürger
n1eister Hans von IZeinhard, der sich als eidgenössischer Gesandter kurz zuvor bei 

Napoleon in Regensburg aufgehalten hatte, 21 Morells Vorschlag zeigt, 1nit wie 
großcr Selbständigkeit er und Ander,vert die thurgauische Außenpolitik lenkten; 
nach eigene1n Gutdünken setzten sie außenpolitische Ziele fest und zogen ihre Kol
legen ganz einfach nüt sich fort, Sie scheuten sich auch nicht, ilu1en einn1al die volle 

Wahrheit vorzuenthalten, wenn sie es zur Erreichung eines Zieles nötig fanden. 
Durch schlechte Erfahrungen belehrt, ben1ühte sich diesn1al der Thurgau, die 

Konstanzer Frage von der Inka1nerationsangelegenheit zu trennen; denn diese gab 
stets Anlaß zu langwierigen und kon1plizierten Verhandlungen. Überdies sträubte 
sich die thurgauische Regierung gegen den Gedanken, Konstanz bloß als Tausch
objekt für das inkan1erierte Eigentun1 in En1pfang neht11en zu n1üssen. 22 

Gestützt auf ein ausführliches Schreiben des Kleinen Rates, trug Morell die 
thurgauischen Wünsche Landa1nn1ann d' Affry vor; er betonte besonders die Vor
teile, welche die ganze Schweiz aus der Erwerbung von Konstanz ziehen würde. 23 

Da sich aber Morcll nach den früheren Enttäuschungen yon der Unterstützung 
durch eidgenössische Unterhändler keinen sicheren Erfolg versprach, forderte er 
den Kleinen Rat auf, auch den französischen Botschafter Talleyrand un1 Unter
stützung zu bitten. 24 Er selber en1pfahl die Wünsche seines Kantons noch dem 
gewandten eidgenössischen Kanzler Mousson und dein französischen Gesandt

schaftssekretär Rouyer. 25 
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Trotz diesen Bernühungen erhielt der Kanton Thurgau Konstanz nicht. Es 
scheint, daß sich Landan1111ann d' Affry nicht sehr stark für die thurgauischen 
Wünsche interessierte. Zwar sorgte er dafür, daß sie an1 ro. August r 809 Napoleon 
unterbreitet wurden. Mehr aber wollte er auf keinen Fall unterneh1nen, da er 
fürchtete, unbescheiden zu erscheinen. Als ihn der thurgauische Kleine R.at an1 
I 3. N overnber r 809 noch einn1al aufforderte, sich für die Abtretung von Konstanz 
zu verwenden, 26 lehnte d' Affry niit den W orten ab: «Noch teurer als der Vorteil 
irgendeiner Erwerbung ist für uns die Pflicht, uns selbst gleichzubleiben.>> 27 

Die Gebietsverändertu1gen in Deutschland ,varen für die Erfüllung der thur
gauischen Wünsche nicht günstig. Konstanz blieb unter der Herrschaft seines 
bisherigen Landesherrn, des Großherzogs von 13aden. 

Bereits i111 Son11ner r 809 hatte die thurgauische lZegierung kein volles V er
trauen rnehr auf eine energische Unterstützung durch den Landanunann der 
Schweiz oder eidgenössische Kon11nissäre. l)as be,veist ihr Auftrag an Morell, 
sich auch in direkte Verbindung 1nit den1 französischen Botschafter zu setzen. 28 

Der Mißerfolg des Jahres 1809 bestärkte offenbar den Kleinen Rat in der Mei
nung, die Gesan1teidgenossenschaft interessiere sich nicht stark für die Er,verbung 
von Konstanz. Als sich zwei Jahre später noch1nals eine Gelegenheit zur V erwirk
lichung ihrer Wünsche bot, appellierte daher die thurgauische lZegierung über
haupt nicht 111ehr an den Landan1n1ann der Schweiz, sondern ging völlig selb
ständig vor. 

Nachdem italienische Truppen in1 Oktober rSro den Tessin besetzt hatten, 
forderte Napoleon eine Grenzberichtigung zur Abrundung des I(önigreichs 
Italien. 1111 Thurgau erwachte die Hoffi1ung, Konstanz könnte als Austauschobjekt 
gegen Gebietsabtretungen in1 Tessin für die Schweiz gewonnen werden. 29 Ego
istisch wollte also der Thurgau aus der bedrängten Lage des Kantons Tessin eigene 
Vorteile ziehen. Morell und Anderwert waren sich bc,vußt, daß ihr Plan von den 
übrigen Kantonen 1nißbilligt würde. An der Tagsatzung von I 8 Ir gab sich Morell 
Mühe, die Gesandtschaften der Mitstände davon zu überzeugen, daß der Thurgau 
keine egoistischen Absichten hätte; er schreckte auch nicht vor Unwahrheiten 
zurück und behauptete, der Thurgau habe gar kein Interesse an Konstanz, « da 
dem Kanton dadurch nur größere Lasten zugehen würden». Dagegen betonte er, 
wie vorteilhaft die Er,verbung von Konstanz für die gesarnte Schweiz sein würde. 30 

Morell, der an den Tagsatzungen durch seine zähe Verteidigung kantonaler Rechte 
bekannt geworden ,var, stellte jetzt auf einn1al die gesamtschweizerischen Inter
essen in den Vordergrund. Er 111achte dan1it einen letzten V ersuch, die Tagsatzung 
für Konstanz, dessen Erwerbung für seinen Kanton so wichtig war, zu interes
sieren. Als die Tagsatzung trotzdern beschloß, nur eine Entschädigung für den 
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Tessin zu verlangen, entschieden sich Anderwert und Morell endgültig für selb
ständige Verhandlungen init Frankreich. 

Auf ihren Antrag trat der thurgauische Kleine R.at insgeheit11 in direkte V er
bindung init den1 französischen Botschafter Talleyrand, un1 durch seine V ernlitt
lung Konstanz zu erhalten. 31 

Der Thurgau setzte sich dan1it heitnlich über alle gesainteidgenössischen In
stanzen hinweg und suchte ,,,ie ein völlig unabhängiger Staat selbständig seine 
eigenen Interessen zu wahren. Zwar erhob die thurgauische R.egierung in ihrein 
Schreiben an Talleyrand nur für den Fall Ansprüche auf Konstanz, daß für den 
Tessin selber keine Gebietsentschädigung gefunden werden könnte. Aber in den 
späteren Verhandlungen nüt den1 französischen Botschafter ,var von1 Tessin über
haupt keine Rede n1ehr; ohne Bedenken setzte sich die thurgauische R.egierung 
über die Interessen eines andern Kantons hinweg und suchte ihre eigenen Wünsche 
zu verwirklichen. Den1 Schreiben an Talleyrand (12. Novernber 1811) folgte ein 
Briefwechsel zwischen den1 thurgauischen Kleinen Rat und dein französischen 
Gesandtschaftssekretär Rouyer. Daraus geht hervor, daß der Thurgau nicht nur 
die Stadt Konstanz allein, sondern auch ihren gesamten Besitz auf deutschein 
Gebiet begehrte; als Grenzlinie ,vünschte er nicht den Talweg des Rheins, sondern 
das jenseitige Flußufer. 32 Diese Forderungen zeigen, daß sich der Thurgau von 
der Erwerbung der Stadt Konstanz in erster Linie wirtschaftliche Vorteile ver
sprach. Er ,vollte den Rheinzoll unter seine Kontrolle bringen. 

Die Verhandlungen verliefen wieder erfolglos, obwohl die thurgauische l~e
gierung als Preis für Konstanz eine Sumine von 20 ooo französischen Franken 
anbot. Der Ausbruch des französisch-russischen Krieges stellte Napoleon vor viel 
zu gewaltige Problen1e, als daß er sich noch nüt Grenzberichtigungen itn Tessin 
und mit den1 Schicksal der Stadt Konstanz hätte beschäftigen können. 

Die letzte und wohl beste Gelegenheit zur Erwerbung von Konstanz bot sich 
durch die Neuordnung Europas nach den1 Zusanunenbruch der französischen 
Vorherrschaft. 

Anderwert nahn1 die Gunst des Augenblicks sofort wahr und unterbreitete 
von sich aus - ohne Bevolln1ächtigung durch den Kleinen Rat - die thurgauischen 
Wünsche dern österreichischen Gesandten von Schraut. 33 Sein Schreiben ist ein 
Meisterstück diplomatischer Gewandtheit. Er suchte zu beweisen, daß Kon
stanz für den Großherzog von Baden von ganz geringem Wert sei. Österreich 
scl1I11eichelte er rnit der Versicherung, daß nie1nand daran gedacht hätte, Kon
stanz mit der Schweiz zu vereinigen, solange die Stadt habsburgisch gewesen 
sei; da sie nun aber nicht mehr das Glück habe, den Segen der österreichischen 
Herrschaft zu genießen, so könne ihr nur die Vereinigung niit dein Thurgau eine 
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neue Blüte bringen. Anderv,ert vergaß auch nicht zu betonen, daß der Thurgau 

eine bedeutende Stadt \vie Konstanz brauche, un1 seine Verfassung den1 Wunsche 

der konservativen Großn1ächte ge111äß un1zugestalten; erst \Venn der Thurgau 

Konstanz besitze, so könne «den1 gebildeteren Teil (der Bevölkerung) die Lei

tung der öffentlichen Angelegenheit eingeräu1nt» und daniit erreicht \Verden, daß 

«die lluhe stets gesichert bleibe». 

Diese Argumentation war für Anderwert ein Mittel, u111 Österreich für die 
L 

thurgauischen Wünsche zu interessieren. Sie entsprach aber auch seiner eigenen, 

der llevolution feindlichen Überzeugung. Ander,vert hoffte, der Thurgau vverde 

durch die Er\verbung von Konstanz ein reiches, gebildetes und konservatives 

Stadtbürgertun1 gewinnen, das die künftige innenpolitische Entvvicklung des 

Kantons inaßgebend beeinflussen könne. 34 

Anderwerts Note an Schraut (22. April 1814) 111uß nur als erste Anineldung der 

thurgauischen Ansprüche bei den alliierten Mächten betrachtet vverden. Erst der 

Wiener Kongrcji bot Aussicht auf die Verwirklichung. Anderwert, der die Ini

tiative behielt, wählte einen doppelten Weg, un1 Konstanz für seinen Kanton zu 
. 

gewinnen: 

I. Er richtete ün N ainen des Kleinen Rates ain 9. Septeinber I 8 I 4 ein Meino

randun1 an die Tagsatzung. In dieser Schrift wurden noch eininal die wichtig

sten Gründe zusanu11engefaßt, die für die Erwerbung der Stadt Konstanz 

sprachen: die geographische Lage, die Interessen des gesan1tsch weizerischen 

und des thurgauischen Handels, das Bedürfiüs nach n1ilitärischer Sicherheit 

und das Wohl der Stadt Konstanz selber. 35 

Das thurgauische Meinorandun1 wurde in die Instruktion für die offizielle 

schweizerische Deputation an den Wiener Kongreß aufgenoinmen. Die Tag

satzung fügte die Erklärung bei, daß sich die Abtretung von Konstanz «als 

ein wesentliches Erfordernis zur Behauptung der Neutralität» en1pfehle. 36 

Mit dein Hinweis auf die schweizerische Neutralität, die auch in1 Interesse 

der Großmächte lag, sollten diese für das Begehren des Kantons Thurgau 

gewonnen werden. 

2. Anderwert übergab dein Deputierten des Kantons Aargau in Wien, Dr. Al

brecht Ilengger, eine noch ausführlichere Denkschrift über Konstanz. 37 Er 

begnügte sich darin nicht daniit, die Bedeutung der Stadt Konstanz für den 

Thurgau und die Schweiz nachzuweisen, sondern er gab Anregungen zur 

Frage, auf vvelche Weise Konstanz erworben werden könnte. Anderwert 

versprach sich ain 1neisten Erfolg, wenn Österreich die Stadt von Baden zu

rückfordere und dann der Sch\veiz abtrete. Er erklärte sich bereit, iin äußer

sten Fall das von Baden inkainerierte thurgauische Eigentuin im Werte von 
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zirka 300 ooo fl. als Tauschobjekt für I(onstanz anzubieten. Dieses Zuge
ständnis, das der Thurgau seit 1805 vervveigert hatte, bevveist, daß Anderwert 
entschlossen vvar, für Konstanz jeden überhaupt noch erschwinglichen Preis 
zu bezahlen. 

Trotz diesen Anstrengungen Anderwerts, die von den1 Konstanzer Kaufn1ann 
David Macaire tatkräftig unterstützt wurden, 38 sprach die Deklaration der Wiener 
Signatarn1ächte vo1n 20. März I 8 I 5 Konstanz der Sch vveiz nicht zu. 

Es vvar jedenf1lls verhängnisvoll, daß Anderwert keinen Auftrag erhielt, per
sönlich die thurgauischen Interessen in Wien zu vertreten. Daran waren Zurück
haltung und Passivität des Kleinen Rates schuld; dieser legte nur geringen Wert 
auf die Ervverbung einer Stadt, die dan1als zusehends verannte. Die n1eisten R.e
gierungsn1itglieder scheuten sich überdies teils aus persönlichen, teils aus konfes
sionellen Gründen, selbständig einen entscheidenden Schritt zu unternehn1en. 39 

Ander,vert hoffte vergeblich, daß die thurgauische Regierung von Wien aus ein
geladen vverde, eine eigene Deputation abzuordnen. 40 

l)ie Verhandlungen über Konstanz blieben deshalb Rengger und den offiziellen 
sch ,veizerischen Gesandten überlassen; diese konnten auch bein1 besten Willen 
das Anliegen des Kantons Thurgau nur vorbringen. Sie waren aber außerstande, 
nähere Aufschlüsse zu geben oder selbständig Ab1nachungen über Entschädigun
gen zu treffen. 41 

Das war ein schwerer Nachteil; denn vonseiten ausländischer Mächte erhob 
sich Widerstand gegen die Abtretung von Konstanz an die Schweiz. Nicht nur 
Baden widersetzte sich, sondern auch Württemberg, das selber Konstanz zu er
halten hoffte. Es gelang weder der offiziellen Gesandtschaft noch Rengger, die 
Großn1ächte, welche allein alle Schwierigkeiten hätten überwinden können, für 
die thurgauischen Wünsche zu gewinnen. 42 

In seiner Biographie Anderwerts schiebt Johann Caspar Mörikofer die Haupt
verantwortung für den Mißerfolg den1 schweizerischen Gesandten Hans von 
Reinhard zu, der in1 Interesse Zürichs die Abtretung von Konstanz an die Schweiz 
stets «niit diplon1atischer Feinheit zu hintertreiben gevvußt habe>>. 43 . Diese Be
schuldigung läßt sich nicht beweisen. Es ist allerdings 111öglich. daß die Deputa
tion von Frauenfeld, die kurz vor Reinhards Abreise nach Wien 1nit ihn1 sprach, 44 

den1 Zürcher Bürgern1eister den Eindruck gab, der Thurgau selber wünsche 
Konstanz gar nicht, und daß sich Reinhard deshalb zu ,venig uni die Abtretung 
der Stadt ben1ühte. Sicher urteilt aber Mörikofer zu scharf, ,venn er Reinhard 
vorwirft, er habe die Konstanzer Frage der Inkamerationsangelegenheit unter
geordnet und absichtlich den günstigen Zeitpunkt verstreichen lassen. Denn 
vvenige Tage vor der Bekanntgabe der Wiener Erklärung bat R.einhard erst un1 
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111üssen, daß Konstanz für die Schweiz verloren sei. 45 

Mit dem Jahre 1815 endeten die Versuche, Konstanz für den Thurgau zu 

ge\vinnen. 46 

l)er endgültige V erzieht auf eine Stadt, die durch ihre geographische Lage und 
durch jahrhundertealte wirtschaftliche und kirchliche Beziehungen eng niit dein 
Thurgau verbunden war, hatte für die Zukunft des Kantons eine große Bedeu
tung. Ohne Zweifel hätte dieser niit Konstanz als Hauptstadt in \virtschaftlicher 
wie in kultureller Beziehung eine viel angesehenere Stellung in der Eidgenossen
schaft einnehn1en können. Allerdings wäre die Assi111ilation einer katholischen 
Stadtbürgerschaft, die seit dein 16.Jahrhundert unter der Herrschaft eines fren1den 
Fürstenhauses gelebt hatte, an die größtenteils noch ländliche und über\viegend 
protestantische Thurgauer Bevölkerung 1nit großen Schwierigkeiten verbunden 
gewesen. Überdies hätte die Abtretung von Konstanz an den Thurgau doch sehr 
wohl Anlaß zu späteren Konflikten 111it dein nördlichen Grenznachbarn geben 

können. 
hnmerhin wäre in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, als deutsche Terri

torien völlig willkürlich unter die verschiedensten Herren verteilt wurden, die 

politische Vereinigung der Stadt Konstanz 1nit dein Thurgau noch durchaus 1nög
lich gewesen. Sie scheiterte in erster Linie an den ihr entgegenstehenden ausländi
schen Interessen und dann wohl auch an der ungenügenden Unterstützung, die 
Anderwert und Morell im Thurgau selbst und in der Schweiz fanden. In spä
teren Jahrzehnten, als sich die Staaten im1ner stärker gegeneinander abschlossen und 
schließlich Baden im Deutschen Reich aufging, konnte an eine Grenzverschiebung, 
durch die Konstanz thurgauisch geworden \väre, nicht 1nehr gedacht werden. 

7. Kapitel 

Der Regensburger ReichsdeputationshauptschltuJ und der Auskauf der konstanzischen 
Besitzungen und Gefälle in der Sch111eiz 

Durch Artikel 29 des Regensburger Reichsdeputationshauptschlusses vo1n 
25. Februar 1803 \vurden alle Lehensrechte und Gerichtsbarkeiten deutscher 
Fürsten und Stände in der Schweiz und schweizerischer Herren in Deutschland 
aufgehoben.1 Damit wurde auf rechtliche1n Gebiet eine saubere Scheidung zwi
schen dem schweizerischen und dem deutschen Territoriun1 durchgeführt. 

Dagegen gewährleistete der gleiche Artikel 29 das Eigentun1 schweizerischer 
Klöster, Gemeinden und Privatbesitzer in Deutschland; in gleicher W eise wurde 
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der deutsche Besitz in der Schweiz garantiert. Aber von der Gewährleistung 

waren einige Besitzungen schweizerischer Klöster in Deutschland ausgenon1n1en; 

sie ,vurden durch den R,cgensburgcr lZcichsdeputationshauptschlu.ß deutschen 

Fürsten zugeteilt. l)iese Ausnal11ne bedeutete nicht nur eine Benachteiligung der 

Sch,veiz. Die Tatsache, daß einige sch,veizerische Herrschaften wie deutsche be

handelt und säkularisiert ,vurden, gab Anlaß zu übergriffen deutscher Herren auf 

anderes Schweizer Eigentun1. 

I)ie Bestiin1nungen des Regensburger Reichsdeputationshauptschlusses be

rührten die thurgauischen Interessen sehr stark; denn einerseits besaßen thurgaui

sche Klöster, vor allen1 Kreuzlingen, Liegenschaften und zun1 Teil auch herr

schaftliche !Zechte auf deutschen1 Gebiet, anderseits war das Fürstbistu1n Konstanz, 

das 1803 durch Säkularisation an den Markgrafen von Baden fiel, in1 Thurgau reich 

begütert. 2 Während alle herrschaftlichen Rechte auf deutsche111 Territoriun1 an 

deutsche Fürsten übergingen, blieb den thurgauischen Klöstern ihr Eigentu111 in 

Deutschland durch den IZegensburger Reichsdeputationshauptschluß erhalten. 

Einzig die kreuzlingische Herrschaft Hirschlatt (bei Friedrichshafen) fiel ge

sa1nthaft an den Fürsten von Hohenzollern-Hechingen. 3 

l)iese Ausnahn1ebestünn1ung gab Anlaß zu einen1 Konflikt zwischen den1 

kleinen süddeutschen Territorialherrn und den1 Kanton Thurgau; denn der Fürst 

von Hohenzollern-Hechingen versuchte, auch noch andere Besitzungen des 

Klosters I{reuzlingen als « Appertinenzien» der Herrschaft Hirschlatt einzuziehen. 4 

Dabei konnte er sich darauf stützen, daß bisher verschiedene Liegenschaften und 

Gefälle des Klosters Kreuzlingen auf deutschem Gebiet durch den Pfleger der 

Herrschaft Hirschlatt verwaltet worden ,varen. 

Der H.egensburger lZeichsdeputationshauptschluß war durch die Vern1ittlung 

Frankreichs zustande gekonunen. Die thurgauische Regierung konnte daher so 

wenig wie die Tagsatzung daran denken, seine Besti111111ungen anzufechten. Wohl 

aber wollte sie nicht die geringste willkürliche Ausdel111ung der Verfügungen, die 

in Regensburg getroffen worden waren, dulden. Die von Hohenzollern-Hechin

gen beanspruchten «Appertinenzien» bildeten rechtlich keinen Bestandteil der 

Herrschaft Hirschlatt; sie waren nur aus praktischen Gründen n1it dieser gemein

sam verwaltet worden. Daher erhob der Abt von Kreuzlingen scharfen Protest, als 

der Fürst von Hohenzollern-Hechingen in1 Mai I 803 nicht nur Hirschlatt, sondern 

auch andere Besitzungen des Klosters an sich zog. Die Kantonsregierung unter

stützte den Prälaten von Kreuzlingen kräftig. 5 Sie betrachtete den Klosterbesitz 

gewissermaßen als kantonales Eigentum, das sie auf keinen Fall in fren1de Hände 

gelangen lassen wollte. Die thurgauischen Proteste hatten den Erfolg, daß die 

Übergriffe des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen auf kreuzlingische Be-
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sitzungen, die in österreichischcn1 und fürstenbergischen1 Territoriuin gelegen 

waren, rückgängig gen1acht ,vurden. 6 I)a der Fürst aber bei Bayern Unterstützung 
fand, blieb den1 Thurgau ein voller Erfolg versagt. 7 

In einen1 Konflikt zwischen dein Kloster Krcuzlingen und dein Fürsten von 

Fürstenberg war die Stellungnahine der thurgauischen Regierung viel weniger 
entschieden. Fürstenberg erhob Anspruch auf die Jurisdiktions- und Patronats

rechte über die kreuzlingische Propstei lZiedern (in Sch\varzwald). Der Abt 

protestierte dagegen aufs sch:irfste und rief die Unterstützung der Kantonsre

gierung an. 8 Diese konnte nicht daran denken, Fürstenberg die Übergabe der 

Jurisdiktionsrechte zu verweigern; denn der lZeichsdeputationshauptschluß hob 

jede schweizerische Gerichtsbarkeit auf deutschen1 Territoriun1 auf. 9 

Unklar blieb die Frage der Patronatsrechte; denn Artikel 29 des Reichs

deputationshauptschlusses verfügte darüber nichts. Fürstenberg faßte sie als 

«honorifische» Rechte auf, die gleich wie alle lehensherrlichen lZechte durch den 

IZeichsdeputationshauptschluß aufgehoben seien.10 Das hieß n1it andern Worten: 

Die Kollaturrechte sollten künftig durch den Landesherrn selber ausgeübt wer

den. Das gleiche Ziel suchte der Thurgau selbst in den Kollaturstreitigkeiten init 

andern Kantonen zu erreichen. Ohne ihre eigenen Kollaturansprüche preiszu

geben, konnte es daher die thurgauische lZegierung nicht \Vagen, den Forderungen 

Fürstenbergs entschieden entgegenzutreten. Diese erschienen uni so berechtigter, 

als an1 6. Februar 1804 durch die Konvention zwischen Baden und der Schvveiz 

ausdrücklich die gegenseitige Aufhebung der Kollaturrechte ausgesprochen 

wurde. 

Der Thurgau beschränkte sich darauf, init Fürstenberg Verhandlungen auf

zunehmen. Dieses willigte schließlich ein, die Entscheidung des Konfliktes bis 

zur Einsetzung eines neuen Geistlichen in IZiedern zu verschieben. 11 

Dieser Streit zwischen Fürstenberg und den1 Kloster Kreuzlingen wurde nie 

ausgetragen. Durch die Rheinbundsakte von1 12. Juli I 806 wurde das Fürstentun1 

Fürstenberg n1ediatisiert; die Propstei Riedern gelangte unter die Landeshoheit 

des Großherzogs von Baden. Sie wurde wenige Jahre später nüt allen Gütern und 

Gefällen vom Kloster Kreuzlingen gegen eine Suinme von zirka 55 ooo Gulden 

an Private veräußert. Kreuzlingen verzichtete damit auch endgültig auf die Aus

übung des Kollaturrechtes.12 

Im Gegensatz zu diesen doch recht unerfreulichen Folgen des R.eichsdeputations

hauptschlusses steht der günstige Ausgang, den der Konflikt zwischen dem Kan

ton Thurgau und dem Johanniterorden nah111. Der Johanniter- oder Malteser

orden, den der Reichsdeputationshauptschluß von I 803 bestehen ließ, besaß im 

Thurgau die Kon1turei Tobel mit Jurisdiktions- und Kollaturrechten in den um-
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liegenden Gen1einde11. Seine gerichtsherrlichen IZechte wurden durch Artikel 29 

des lZeichsdeputationshauptschlusses aufgehoben. 
Der Thurgau vvar der Ansicht, 111it der Gerichtsbarkeit seien auch die Kollatur

rechte des Johanniterordens an die kantonalen Behörden übergegangen; nicht 
nur vertrat er die gleiche Anschauung andern Kantonen gegenüber, sondern er 
konnte sich auch darauf berufen, daß deutsche Fürsten ehen1alige schweizerische 
Kollaturrechte in Deutschland an sich gezogen hatten.13 

Der Johanniterorden faßte die Kollaturrechte jedoch als seine «Eigentün1lich
keit» auf. Als die thurgauische lZegierung den paritätischen Kirchenrat beauftragte, 
die V ervvaltung des Kirchengutes in Affeltrangen und Märwil zu untersuchen, 14 

erhob der Adniinistrator der Ko1nturei Tobel Protest,15 und der Johanniter-
111eister in deutschen Landen wandte sich I 806 sogar 111it einer Beschwerde an die 
Tagsatzung.16 Diese hatte ein Jahr zuvor in1 Kollaturstreit zwischen Zürich und 
dein Thurgau ausdrücklich erklärt, Kollaturrechte könnten auch Privateigentu1n 
sein. Die thurgauische Gesandtschaft vern1ied es daher, in1 Konflikt 1nit den1 Jo
hanniterorden gleiche Argun1ente vorzubringen wie im Zürcher Kollaturstreit. 
Sie verteidigte die thurgauischenAnsprüche, indem sie darauf hinwies, daß deutsche 
Fürsten bereits aus Artikel 29 des Reichsdeputationshauptschlusses die Berechti
gung abgeleitet hätten, schweizerische Kollaturrechte an sich zu ziehen; daher 
könnten die schweizerischen Kantone für sich das gleiche Recht beanspruchen. 
Die Tagsatzung billigte diese Auffassung. Sie beauftragte den Landa1nmann der 
Schweiz, die thurgauischen Ansprüche auf die Patronatsrechte der Komturei Tobel 
zu unterstützen. 

Der Thurgau behielt nicht nur die u111strittenen Kollaturrechte. Durch die 
Rheinbundsakte vom 12. Juli 1806 fiel der weltliche Besitz des Johanniterordens 
in Süddeutschland an Baden und Württemberg. Der Orden löste sich auf. Bereits 
die Tagsatzung von I 803 hatte 1nit dieser Möglichkeit gerechnet und erklärt, in1 
Falle der Auflöstu1g des Malteserordens stehe den1 Landesherrn, d. h. den Kanto
nen, das Hein1[11lrecht zu. Die Veräußerung des Johannitereigentums in der 
Schweiz war 1803 untersagt worden.17 An der Tagsatzung von 1807 stellten einige 
Kantone den Antrag, die Besitzungen des Johanniterordens auf eidgenössische1n 
Gebiet sollten zugunsten der in Deutschland geschädigten Stände verwendet 
werden.18 Der Vorschlag wurde von den Kantonen Aargau, Thurgau und Lu
zern, in deren Territorien Johanniterko1ntureien gelegen waren, zurückgewiesen; 
diese drei Stände behielten sich ihr unbedingtes Eigentums- und Dispositionsrecht 
vor. Da die Tagsatzung keinen Beschluß über das endgültige Schicksal des 
Johannitereigentu1ns faßte, konnten die Kantone nach eigenem Gutdünken Ver
fügungen treffen. 
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l)ie thurgauische Regierung beschloß bereits Ende I 807 die Inventarisation 
der Johannitergüter. 20 An1 14. Septen1ber r809 ergriff der Kanton 13esitz von der 
Ko1nturei Tobel. 21 l)er bisherige Korntur, Prinz Karl Philipp von Hohenlohe
Schillingsfürst, \vurde niit einer lebenslänglichen Jahresrente von 400 Louisdor 
entschädigt. 22 

In dicsc111 einen Fall gelangte das Hciinf:1llrccht, das der IZegensburger IZeichs

deputationshauptschluß ausdrücklich beseitigte und das die Tagsatzung iin Kon
flikt LllD das St. Galler Klostergut ablehnte, doch zur Anwendung - wohl nur 
deshalb ohne Schwierigkeiten, \Vcil kein Gcsa1nterbc auf die Besitzungen des 
Malteserordens Anspruch erhob. 

!)er Hci111fall der Ko1nturei Tobel, die einen Gesan1t\vert von über 200 ooo 
Gulden bcsaß, brachte dcn1 Kanton Thurgau eine bedeutende finanzielle Entlastung. 
Er erlangte jetzt zu111 ersten1nal eine Staatsdo1näne 111it eigenen Einkünften. l)ie 
Gebäude der Ko1nturei konnten als Zucht- und Arbeitshaus eingerichtet werden, 
während bisher der Thurgau gcz\vungen gewesen war, seine Sträflinge unter 
beträchtlichen Kosten in andern Kantonen oder iin Ausland unterzubringen. 

Von größtcr Bedeutung war für den Thurgau - wie für die andern Kantone 
der Nord- und Ostschweiz - die Säkularisation des f'iirsthist11111s Ko11stm1z. Es 
wird in einc1n späteren Kapitel von den Folgen gesprochen, die dieses Ereignis 
auf kirchliche111 Gebiete hatte. Hier soll nur crwälmt werden, daß es schweizeri
schen Wünschen nach Lösung der kirchlichen Verbindung 1nit Deutschland -
Wünschen, die schon während der Helvctik laut gc\vorden \Varcn - neuen Auf
trieb gab. 23 Sollte aber ein sch\veizerischcs Bistun1 gegründet \Vcrdcn, dann 1nußte 
es nüt V crn1ögcn ausgestattet werden. Die Eidgenossenschaft \VÜnschtc deshalb, 
die schweizerischen Besitzungen des Bistu1ns Konstanz vor der Säkularisation 
durch den Markgrafen von Baden zu retten und für die Dotation eines künftigen 
schweizerischen Bistu1ns sicherzustellen. 

V crhandlungen, die noch die helvetische IZegierung führte, blieben erfolglos. 
Nun ließ aber der Regensburger Reichsdcputationshauptschluß der Schweiz 
wenigstens die Möglichkeit, die konstanzischen Besitzungen, die auf ihrem Gebiet 
gelegen waren, durch gütliche Übereinkunft n1it Baden zu cr\verben. 

An1 8. August 1803 erteilte die Tagsatzung dem Landa1nn1ann der Schweiz 
Volln1acht, durch zwei eidgenössische Ko1nnlissäre die Verhandlungen mit Baden 
zu führen. 24 Dan1it übernah1n die Eidgenossenschaft in ihrer Gesamtheit die 
Sorge für eine befriedigende Verteilung des konstanzischcn «Erbes». Die be
sonders interessierten Kantone Zürich, Schaffhausen, Aargau und Thurgau sowie 
die übrigen Kantone der Diözese Konstanz \vurden aber eingeladen, eigene De
putierte zu den Verhandlungen mit Baden abzuordnen. 
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Auf dein Kongreß in Schaffhausen, der an1 5. Dezen1ber I 803 eröffi1et wurde 
und nach zwei Monaten 1nit einer Einigung zvvischen den badischen und schwei
zerischen Abordnungen endete, vertraten Morell und Anderwert den Kanton 
Thurgau. Sie nah1nen Verzeichnisse n1it, aus denen hervorging, daß die konstan
zischen Güter und Gefälle in1 Thurgau einen Gesanltwert von I Ir 6 7 r 4 Gulden 
erreichten. 25 l)ie von Morell entworfene Gesandtschaftsinstruktion lehnte sich in1 
allgen1einen an diejenige an, welche die Tagsatzung für die beiden eidgenössischen 
Kon1nüss'.1re aufgestellt hatte. Sie beanspruchte die Kollaturrechte deutscher Her
ren für die sch,veizerischen Kantone und lehnte alle Verhandlungen über lehens
herrliche H.echte ab, da diese bereits durch den R.eichsdeputationshauptschluß 
aufgehoben ,vorden seien. Das konstanzische Eigentun1 sollte klar geschieden 
werden in Besitz des Bischofs und Besitz des Fürsten; der Kanton Thurgau 
,vünschte, alles bischöfliche Eigentun1 auf Sch,veizerboden zur Ausstattung eines 
neuen Bistu1ns zu bewahren. 26 Diese Forderung hatte bereits der Schaffhauser 
David Stokar als helvetischer Gesandter in Regensburg aufgestellt. 27 Sie wurde 
von den eidgenössischen Kon11nissären an1 Schaffhauser Kongreß wiederholt. 28 

Der Mitarbeit der thurgauischen Gesandten an den Verhandlungen n1it Baden 
lagen keine neuen Gesichtspunkte zugrunde. Sie darf hier tun so eher übergangen 
werden, als Morell und Ander,vert wie allen Kantonsdeputierten von Anfang 
an nur eine beratende Funktion zuka111. 

Durch die Schaffhauser Konvention vo1n 6. Februar 1804 trat 13aden alle Güter 
und Gefälle, welche Fürstbischof, Do1nkapitel und l)on1propstei von Konstanz, 
die Kollegiatsstifte St. Johann und St. Stephan und das Kloster R.eichenau auf 
schweizerischen1 Gebiete besessen hatten, an die Eidgenossenschaft ab. 29 Der 
Gesa1ntwert der veräußerten Besitzungen und Gefälle betrug r 288 249 Gulden 
40 I(reuzer. Auf dieser Su1nn1e lasteten Schuldforderungen in der Höhe von 
548 249 Gulden 40 Kreuzern; ßadea verzichtete auf 300 ooo Gulden, die zur 
Dotation eines künftigen sch,veizerischen Bistun1s dienen sollten. Die restlichen 
440 ooo Gulden hatte die Schweiz in sechs Jahresraten den1 Kurfürsten von Baden 
zu bezahlen. 

Die wichtigste Aufgabe der kantonalen Kongreßdeputationen bestand nun 
darin, die von 13aden i.ibernon1n1enen Besitzungen und Gefälle sowie die V er
pflichtungen gegenüber dein Kurfürsten und der Diözese auf die interessierten 
Kantone zu verteilen. Mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit vertrat die thurgauische 
Gesandtschaft die Interessen ihres Kantons. Sie erhob die Forderung, bei der V er
teilung des Passivkapitals solle den1 Thurgau «etwas zugute gehalten werden». 30 

Mit andern W orten: Den1 Thurgau sollte ein großes Passiv kapital zugewiesen 
werden, das sodann durch eine bedeutendere Zuteilung an Gütern und Gefällen 
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gedeckt ,verden 111ußte. Morell und Anderwert begründeten ihre Ansprüche niit 

bevorstehenden kostspieligen Kirchenreparaturen. Als die andern I)eputierten 

heftige Opposition leisteten, drohte die thurgauische Gesandtschaft 1nit den1 Ab

bruch der Verhandlungen. Sie erreichte da1nit, daß dein Thurgau zur T)eckung 
von «Besch,verden» auf den von ih111 üben1ou11nenen l{ollaturen eine Su1111ne von 

40 ooo Gulden gutgeschrieben ,vurde, ,vährend Zürich und Schaffhausen sich 

111it je ro ooo Gulden begnügen 1nußte11. I)as zähe Markten der thurgauischen Ge

sandtschaft un1 eine Geldsun11ne, die heute gering erscheinen 111ag, läßt sich zu 

einen1 großen Teil 1nit der n1ateriellen 13edrängnis des Kantons Thurgau erklären. 

Es zeigt aber auch in aller l)eutlichkeit, ,vie unnachgiebig die thurgauische IZe

gierung ,vurde, sobald sie die Interessen ihres Kantons gefährdet glaubte. l)er 

Wunsch, ihren1 I{anton eine Erleichterung zu verschaffen, führte die thurgauische 

Gesandtschaft an1 Schaffhauser Kongreß so ,veit, n1it eiern Abbruch der Verhand

handlungen zu drohen und daniit deren ganzes, 1nühsa1n errungenes IZesultat aufs 

Spiel zu setzen. 

Ein z,veiter, ebenfalls an1 6. Februar 1804 unterzeichneter V ertrag, der gleich

zeitig n1it der ersten Konvention von den Kantonen und der Tagsatzung ratifiziert 

werden n1ußte, regelte die Verteilung der konstanzischen Güter und Gefälle und 

der auf ihnen lastenden Passiven unter die einzelnen Kantone. 31 Dein Thurgau 

fiel ein Aktivkapital von 733 500 Gulden zu. I)ieses deckte eine gleich hohe Ge

sa1ntsun1111e an Passiven, die sich folgendern1aßen verteilten: 

I. Ablösungssun1rne an den Kurfürsten von Baden. . . . . 440 ooo fl. 

2. Schuld an Amtmann Rogg in Frauenfeld . . . . . . . . . . 800 fl. 

3. Beschwerden auf den Kollaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ooo fl. 

4. 1\nteil an der Dotationssun1111e des künftigen Bistun1s 252 700 fl. 
-------~ 
Total 733 500 fl. 

Als Unterpfand der Ablösungssu1nme an Baden blieben alle konstanzischen 

Besitzungen und Gefälle iin Thurgau verhaftet. 32 Dieser übernahn1 durch den 

zweiten Schaffhauser V ertrag die Verpflichtung, die gesan1te Schuld von 440 ooo 

Gulden den1 Kurfürsten von Baden in sechs Jahresraten zu bezahlen. 33 Das fiel 

den1 finanzschwachen Kanton nicht leicht. Nachden1 er r 807 und r 808 je zirka 

5000 Gulden schuldig geblieben war, 34 sah er sich gezwungen, in Zürich ein An
leihen von 80 ooo Gulden aufzuneh1nen. 35 

Aber trotzdern n1achte der Kanton Thurgau mit den1 Auskauf der konstanzi
schen Güter und Gefälle ein gutes Geschäft. Eine von1 Kleinen Rat ernannte 

Spezialkommission, bestehend aus zwei Regierungsräten und zwei Privatpersonen, 

übernahn1 auf den I. Januar r 805 vom badischen Direktoriurn in Mcersburg die 



Besitzungen, die in Schaffhausen dein Thurgau zugeteilt worden ,varen. 36 Zehnten 
und Grundzinse ,vurdcn kapitalisiert und ,varen nach der Kantonsverfassung los
käuflich. !)er \veitaus größte Teil der Liegenschaften in1 Werte von 218 142 Gul
den ,vurde verkauft. !)er gesa111te von 13aden überno1nn1ene Besitz bildete den 
<<Meersburgerfonds», den die verantwortliche Spezialkon1111ission 111it solchen1 
Geschick ver,valtete, daß er bereits 1805 einen Vorschlag von 125 637 Gulden 

L. 

38 Kreuzern ergab; 1810 \Var der Vorschlag auf 154 052 Gulden 16 Kreuzer an-
gestiegen. Es vvar da1nit den1 I{anton Thurgau bereits nach z,veijähriger selb
ständiger Existenz gelungen, sein bisher recht bescheidenes Staatsvern1ögen be
deutend zu vern1ehren. I)urch Sparsa1nkeit und durch eine geschickte Finanz
verwaltung vvurden da1nals die n1ateriellen Grundlagen geschaffen, auf denen sich 
der Kanton Thurgau spiiter vveirerentwickcln konnte. 

8. I<:apitcl 

Die I11kan1eratio11sucrha11dlu11gen 

Ein Dekret der österreichischen Regierung von1 4. Deze111ber I 803 erklärte 
unter dein Vorwand des I-lein1fallrechtes allen schweizerischen Besitz an Liegen
schaften und Kapitalien auf österreichischen1 Gebiet als eingezogen und inkan1e
riert.1 Die Auswirkungen dieses österreichischen Inkan1erationsedikts trafen nicht 
den Thurgau allein, sondern die ganze Nordostschweiz. Die Eidgenossenschaft 
als Gesan1theit führte deshalb die Verhandlungen, die die Aufhebung der In
kameration zun1 Ziele hatten. Aber der Thurgau nah111 als einer der an1 stärksten 
in Mitleidenschaft gezogenen Kantone ein hervorragendes Interesse an der wei
tern Entwicklung der Inkamerationsangelegenheit. Er gab oft den Anstoß zu 

neuen Unterhandlungen. 
Die Inkameration begann in1 Januar I 804, ohne daß eine offizielle Mitteilung 

an die Schweiz erfolgte. Thurgauische Klöster erfuhren zuerst die Wirkung des 
österreichischen Dekrets. 

Als die Äbtissin von Feldbach gegen das Vorgehen des österreichischen Ober
amtmanns von Stockach Klage erhob, glaubte der thurgauische Kleine Rat noch 
an ein Mißverständnis oder eine bloße Eigen111ächtigkeit eines untern Bean1ten; 
er begnügte sich 111it einen1 Protest bein1 Oberan1t Stockach. 2 

Doch an1 12. Januar 1804 verschaffte ih111 eine Meldung des Abtes von Kreuz
lingen, der eine Kopie des österreichischen Inkamerationsediktes beigefügt war, 
volle Klarheit. Sofort ordnete der Kleine Rat eines seiner Mitglieder, Rogg, nach 



Schaffhausen ab, ,vo zu jener Zeit die Verhandlungen zwischen eidgenössischen 

Kornmissären und badischen Abgeordneten geführt ,vurden. 3 Der Thurgau über

gab danüt die Verantwortung für Beschlüsse gegen die österreichische Inkarnera

tion der Gesan1teidgenossenschaft. 

I)as hinderte ihn nicht, selbständig bei den benachbarten österreichischen Ä1n
tern gegen die fortschreitende Inkan1eration thurgauischen Eigenturns zu prote

stieren. 4 Der Wunsch, Österreich gegenüber gewisse Druckniittel in der Hand 

zu behalten, veranlaßte den Kleinen R.at zu vorläufigen Maßnahn1en gegen das 

österreichische Eigenturn itn Kanton. l)urch ein Kreisschreiben vorn 2 I. Januar 

I 804 erhielten die Distriktspräsidenten von Gottlieben, Steckborn und W einfelden 

den geheirnen Auftrag, die Abgabe von österreichischen Gefällen und Kapitalien 

aus ihren Bezirken n1öglichst zu verhindern. Sie durften jedoch weder einen 

öffentlichen Sequester verhängen noch gegen Verkäufe österreichischen Eigenturns 

Gewalt anwenden. 5 Diese Weisungen zeugen zwar von1 Willen des Kleinen 

R.ates, Österreich Widerstand zu leisten, aber auch von großer Vorsicht; sie ent

sprangen der richtigen Erkenntnis, daß der Thurgau nicht von sich aus R.epres

salien ergreifen dürfe, sondern die Entschlüsse des Landa1n1nanns der Schweiz 

abwarten 111üsse. 

Landan11nan von Wattenwyl erhob sofort gegen die österreichische Inka1ne

ration als gegen eine schwere Verletzung von Artikel 29 des R.egensburger Reichs

deputationshauptschlusses Protest und bat die französische R.egierung un1 Unter

stützung. 6 Trotzden1 fuhr Österreich ungehindert fort, durch seine Bean1ten von 

schweizerischern Eigentun1 Besitz zu ergreifen. In1 Thurgau erlitten besonders die 

Klöster Münsterlingen, Kreuzlingen, Feldbach und St. Katharinenthal und die 

Ge1neinde Dießenhofen durch die Inkan1eration schweren Schaden. 7 Die Ge

samtsw111ne des inkan1erierten thurgauischen Eigentun1s erreichte beim Zusa1n-

1nentritt der Tagsatzung von 1804 die Höhe von 429 544 Gulden 5 Kreuzer. Da

von entfielen auf den Kanton und auf die Klöster 378 842 Gulden 23 Kreuzer. 
Bis zun1 Januar 1805 stieg der Wert des inkamerierten thurgauischen Eigentun1s 

auf 556 088 Gulden 9 Kreuzer. Das war rund ein Sechstel der Gesan1tsu1n1ne 

des inkan1erierten schweizerischen Besitzes, die 3 082 184 Gulden 12 Kreuzer 

betrug. Da1nals war der Thurgau nach Graubünden der am 111eisten geschädigte 

Kanton. 8 

Als Ersatz für das verlorene Eigentun1 bot Österreich der Schweiz seinen gc

sa1nten Besitz auf eidgenössischem Gebiet an. Es bezeichnete eine solche gegen

seitige Inkameration als die beste Methode zur « Schließung» der Territorien. 9 Da 

jedoch der österreichische Besitz in der Schweiz an Wert bei weitem nicht dem 

inkamerierten schweizerischen Eigentun1 gleichkan1, so hütete sich die Tagsatzung, 



das J\ngebot Österreichs anzunehn1en. Sie verlangte vieln1ehr eine genaue Schät
zung der Tauschobjekte und eine Entschädigung der benachteiligten Partei; zu 
diesen1 Z,veck sollten Verhandlungen nüt Österreich angeknüpft werden.10 Den 
Kantonen wurde verboten, eigenn1ächtig IZepressalien zu ergreifen, da Österreich 
dies als Annahn1e seines Angebotes ausgelegt hätte; danüt aber wären weitere 
Unterhandlungen un1nöglich geworden. 

Die Darstellung der Verhandlungen, die in1 Laufe des Jahres I 805 auf n1ehre
ren Konferenzen in Bern z,vischen den1 österreichischen Gesandten von Crun1-
pipen und z,vei eidgenössischen Konnnissären geführt \Vurden, würde den IZah-
1nen meiner Arbeit überschreiten.11 Sie scheiterten daran, daß die Schweiz eine 
Entschädigung für das inkan1erierte Eigentu1n der Kantone und der Klöster und 
die Rückgabe des Privatbesitzes verlangte, ()sterreich dagegen die Inkan1eration 
als ganz ungenügenden Ersatz für wichtige Hoheitsrechte bezeichnete, welche der 
Kaiser in der Schweiz verloren habe. Unter die bisherigen kaiserlichen Rechte 
,vurde - wohl zur nicht geringen Überraschung der thurgauischen lZegierung -
das e,vige Wiedereinlösungsrecht auf die Vogtei Frauenfeld, die Grafschaft K y
burg, Winterthur und das Landgericht in1 Thurgau gezählt! 

An den Konferenzen in Bern ließ sich der Thurgau wie andere interessierte 
Kantone durch eine eigene Deputation vertreten, die wieder aus Morell und 
Anderwert bestand. Ihre Aufgabe war nicht eine direkte Teilnahn1e an den Ver
handlungen, sondern die Unterstützung der eidgenössischen Kon1n1issäre durch 
sachkundige Ratschläge und Belege. Während Anderwert von tiefen1 Pessimisn1us 
erfüllt war und von Anfang an nicht an ein günstiges Resultat der Verhandlungen 
glaubte, ja sogar ein geheiines Einverständnis zwischen Frankreich und Österreich 
durchaus für 1nöglich hielt, 12 blieb Morell unerschütterlich in seinen1 Vertrauen 
auf die Hilfe des französischen Kaisers,13 dessen Intervention der Landan1111ann 
der Schweiz wiederholt vergeblich anrief. 

Der Ausbruch des dritten Koalitionskrieges bereitete im Herbst r 805 den 
resultatlosen Verhandlungen mit Österreich ein Ende. Dagegen schien nun, als 
die Österreicher nach ihren ersten Niederlagen die Gebiete räu1nen 1nußten, in 
denen der Hauptteil des inkamerierten schweizerischen Eigentunis lag, für die 
Schweiz der günstigste Augenblick geko1nn1en, durch die Vernüttlung Napo
leons den ihr entrissenen Besitz zurückzugewinnen. 

Die thurgauische Regierung ergriff die Initiative, inden1 sie den Landa1n1nann 
der Schweiz ersuchte, dem französischen Kaiser die schweizerischen Beschwerden 
gegen die Inkameration zu unterbreiten.14 Landamn1ann Glutz entsprach dieseln 
Wllllsche. Er richtete an Napoleon die Bitte, alles inkamerierte Eigentum durch 
den Friedensvertrag den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben und gegen jeden 

5 
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Eingriff Österreichs zu schützen.15 Die diplomatischen Schritte, die danlit ein
geleitet wurden, beschränkten sich nicht auf Hilfegesuche an Frankreich. Die 
Schweiz versuchte auch, auf direkte1n Wege von Bayern,Württe1nberg und Baden, 
den Erben Österreichs in Südwestdeutschland, die R.ückerstattung des inka1nc
ricrtcn Eigentun1s zu erlangen. 

Gleichzeitig bcn1i.ihtc sich die thurgauischc Regierung, in kleincrcn1 Rah1ncn 
die kantonalen Interessen zu vvahrcn. Landa1nn1ann Glutz forderte sie Ende I 805 

auf, durch direkte Intervention bei untergeordneten Behörden der deutschen 
Nachbarschaft thurgauischcs Eigentu111 wieder in Besitz zu nchn1cn, als ob nie 
eine Inkameration existiert hätte.16 Nachrichten aus dcn1 Kloster St. Katharincn
thal und aus Dießcnhofen licßen zwar vern1uten, daß Baden willens sei, in den 
ih1n zufallenden Gebieten die Inkan1eration aufzuheben. Dagegen belegte Wi.irt
ten1berg Gefälle des Klosters St. Katharinenthal mit Sequcstcr17 und beanspruchte 
überhaupt alles von Österreich inkan1erierte Eigentu111 als seinen Besitz. Die thur
gauischc Regierung fand es daher nötig, dein Schaffhauscr Stokar, der wegen der 
Inkamcrationsangelcgenhcit nach Stuttgart reiste, ihre Wünsche noch besonders 
zu en1pfehlcn. Sie verlangte die Rückerstattung des gesamten inkan1crierten thur
gauischen Eigentun1s an Liegenschaften und Gefällen und anerbot sich, 5 % davon 
an die V erhandhu1gskostcn beizusteuern.18 

Der Kurfürst von Baden erklärte a1n 24. Januar 1806, er wolle die Schweiz 
in ihren Besitzungen w1d Rechten keineswegs beeinträchtigen. 1111 März 1806 er
stattete Baden deshalb das inkamcrierte schweizerische Eigentum auf seine1n Ge
biet zurück.19 Dagegen ließen Bayern und Württemberg die Inkan1eration unver
ändert fortbestehen. 

Damit ging der Augenblick vorüber, der am geeignetsten gewesen wäre, die 
österreichische Inka1neration rückgängig zu 1nachcn. Der geringe Erfolg der 
schweizerischen Bemühungen war zur Hauptsache darauf zurückzuführen, daß 
Napoleon auch diesn1al der Schweiz jede Unterstützung versagte. In den Monaten, 
die der Gründung des Rheinbundes vorangingen, lag es itn Interesse des franzö
sischen Kaisers, sich die süddeutschen Fürsten günstig zu stitnmen; er wollte sie 
nicht durch eme wohlwollende Geste zugunsten der Schweiz vor den Kopf stoßen. 

Fortan waren die Bemühungen des Landammanns und der Tagsatzung haupt
sächlich darauf gerichtet, durch direkte Besprechungen Bayern und Württe1nberg 
zur Herausgabe des schweizerischen Besitzes zu veranlassen. Der Thurgau gehörte 
zu den Kantonen, die am eifrigsten direkte V erhandlw1gen mit den beiden Nach
barstaaten verlangten. 1808 schlug der thurgauische Große Rat in der Tagsatzungs
instruktion eine Konferenz zwischen Abgeordneten Bayerns und Wi.irttembergs 
einerseits und der interessierten Kantone anderseits vor. 20 



Aber verschiedene Schwierigkeiten stellten sich der Aufnahme von V erhand
lungen in den Weg. Bayern und Württen1berg, deren Ansichten so sehr i.iberein
stünn1te11, daß Anderwert ein gegenseitiges Einverständnis vermutete, 21 verlang
ten als Voraussetzung jeder Unterhandlung die Eingabe genauer Verzeichnisse des 
inkamerierten schweizerischen Eigentun1s. 22 Neue territoriale Veränderungen in 
Deutschland erschwerten jedoch die Aufi1alu11e der geforderten Tabellen und 
zwangen zu Abänderungen. Die Folge war, daß mehrere Jahre verstrichen, ohne 
daß die gewünschten Verhandlungen aufgenonunen werden konnten. 

hn Thurgau litten besonders die Klöster schwer unter der andauernden In
kan1eration. Da keine Gefälle bezogen werden konnten, erhöhten sich die Ver
lustziffern fortwährend; an1 18. Januar 1808 erreichte der Gesamtverlust für den 
Kanton Thurgau (Staat, Klöster und Private) die Sunune von 426 844 Gulden in 
Wi.irtten1berg und von 430 999 Gulden in Bayern. 23 

Erst in1 Septen1ber 1810 wurden in Schaffhausen Verhandlw1gen zwischen 
den1 wi.irtten1bergischen Gesandten von Arand und den beiden eidgenössischen 
Konunissären Reinhard von Zürich und Stokar von Schaffhausen aufgenommen. 
Morell und Anderwert wohnten der Konferenz als Abgeordnete des Kantons 
Thurgau bei. 

Die thurgauische Instruktion verlangte die unbedingte Aufrechterhaltung des 
Regensburger IZeichsdeputationshauptschlusses von 1803, der das schweizerische 
Eigentun1 in Deutschland gewährleistete. Da1nit wurde die Auffassung bestritten, 
daß Württemberg als Rechtsnachfolger Österreichs legitimer Besitzer des inka
merierten Eigentums sei; denn Österreich habe dieses nie rechtmäßig besessen 
und es deshalb nicht an andere Staaten weitergeben können. 

Der Thurgau war jedoch bereit, bei Abtretung von annähernd gleichwer
tigen Gütern auf seinen Staats- und Privatbesitz in Wi.irtten1berg zu verzichten. 24 

Da der Preßburger Friede vo1n 26. Deze1nber 1805 keine Bestin11nw1g über 
das inka1nerierte Eigentu1n enthielt, konnte Württemberg behaupten, dieses sei 
il1111 von Österreich rechtn1äßig abgetreten worden. Arand betonte, daß sein Kö
nig aus freiem Willen der Schweiz wenigstens einen Teil des inkamerierten Be
sitzes zurückerstatten wolle. 25 

Die Konferenz vom September 1810 führte zu keiner Einigung. In Süddeutsch
land vollzogen sich neue territoriale Verschiebungen, die die thurgauischen Inter
essen stark berührten. Durch einen Vertrag von1 2. Oktober 1810 trat Württem
berg die Landgrafschaft Nellenburg 26 an Baden ab. 27 In diesem Gebiet lag ein 
großer Teil des inkamerierten schaffhausischen und thurgauischen Eigentums; 
über seine Rückerstattung mußte nun nicht mehr mit Württe1nberg, sondern mit 
Baden verhandelt werden. 
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Fast zur gleichen Zeit trat Bayern durch Vertrag von1 6. Novcn1bcr 18 ro Ge

biete in Sch,vabcn an Württcrnbcrg ab. 28 Danlit gelangte ein Teil des in Bayern 

inka1ncricrtcn Eigcntu111s an Württcn1bcrg. Das Interesse der Sch\vciz an V cr

handlungen n1it Bayern verringerte sich. Diese Tatsache trug wohl dazu bei, daß 

nie Inkan1crationsvcrhandlungcn z,vischcn der Schweiz und Bayern zustande 

kan1cn. 
Dagegen führten die Unterhandlungen nlit Wiirtte111berg noch an1 Ende der 

Mcdiationszcit zu einer Kon1pron1ißlösung. A111 30. April 1813 konnte der eid

genössische Kon11nissär Stokar der thurgauischen R.egierung n1itteilen, daß Würt

te1nberg zur R.ückcrstattung der Hälfte des Klosterbesitzes und des gesa111ten 

schweizerischen Staats- und Privateigentu1ns bereit sei. 29 In der klaren Erkenntnis 

daß Württe1nberg keine wcitcrn Zugeständnisse 111achen werde, erklärte sich der 

thurgauischc Kleine R.at zufrieden und wünschte nur, Württen1berg solle den 

schweizerischen Anteil auskaufen oder gegen eigene Gefälle in der Schweiz aus

tauschen. Dagegen verlangte er als Voraussetzung aller Verhandlungen die An

erkennung der schweizerischen Verzeichnisse durch Württe1nberg. 30 Nachdcn1 es 

schließlich den Unterhändlern beider Parteien gelungen ,var, die Verzeichnisse bis 
auf ,venigc Ausnahn1en 1niteinander in Übereinstinunung zu bringen, konnte der 

Landan11nann der Schweiz dein Thurgau an1 28.Juni 1813 den Vertragsentwurf 

1nittcilen. 31 

Die thurgauischc Instruktion vorn 4. Septen1ber 1810 hatte zwar verlangt, daß 

ein künftiger Vertrag 111it Württen1berg durch den Großen R.at ratifiziert werden 

1nüsse. 32 Das entsprach der Kantonsverfassung von 1803, die bestirnn1te, daß zur 

Veräußerung von Kantonseigentu1n die Zustimn1ung der Legislative eingeholt 

werden 1nüssc. Aber der Kleine Rat hatte keine Bedenken, auf Antrag Ander,verts 

die Ratifikation selber auszusprechen, da 111it jeder Verzögerung «in Hinsicht der 

politischen Verhältnisse und Lage Ge(--t!1r verbunden wäre, zuletzt gar nichts 111ehr 

zu erlangen. 33 Die politische Spannung in Europa, die bevorstehenden kriegeri

schen Auseinandersetzungen zwangen zu raschem Handeln. Mit seiner Sorge für 

die kantonalen Interessen glaubte der thurgauische Kleine Rat die Überschreitung 

seiner verfassungs1näßigen Kompetenzen rechtfertigen zu können. 

Nachde1n der Vertrag am 29. August 1813 unterzeichnet worden war, wurde 

die Ausscheidung des schweizerischen und des württen1bergischen Anteils a1n 

inkamerierten Eigentum noch irn Oktober 1813 in Schaffhausen vollzogen. 34 

Der Kurfürst von Baden hatte irn Frühjahr I 806 die inkameriertcn schweize

rischen Liegenschaften und Gefälle, die ihm durch den Preßburger Frieden zu

fielen, zurückerstattet. Als im Oktober 1810 Württemberg die Landgrafschaft 

Nellenburg an Baden abtrat, machte sich die thurgauischc Regierung Hoffnung, 



der Großherzog werde seinen früheren Grundsätzen treu bleiben und die Freigabe 
des neu i.ibernonunenen inkan1erierten Eigentun1s anordnen. Sie forderte deshalb 
die Gen1einde Dießenhofen und die Klöster Mi.insterlingen, Kreuzlingen, Feld
bach und St. Katharinenthal auf, ihre Gefälle in der Landgrafschaft Nellenburg 
,.vieder zu beziehen. 35 Der V ersuch n1ißlang; denn Baden war gewillt, die würt
ten1bergischen Inkan1erationsverfügungen vorläufig aufrechtzuerhalten. 36 Die 
einzige Hoffi1ung der geschädigten Kantone bestand darin, auch n1it Baden Ver
handlungen aufi1ehn1en zu können. Diese unterschieden sich dadurch von allen 
andern Inka1nerationsverhandlungen, daß wenigstens anfangs die beiden direkt 
interessierten Kantone Schaffhausen und Thurgau versuchten, selbständig 1nit 
ihren1 nördlichen Nachbarn zu einer Einigung zu kon1111en. 37 Die veränderte 
Haltung Badens war darauf zurückzuführen, daß z,vischen den1 Großherzogtu1n 
und dein Kanton Aargau ein Streit un1 das Priorat Sion, das früher zun1 badischen 
Stifte St. Blasien (in1 Schwarzwald) gehört hatte, ausgebrochen war. 38 Baden 
,vollte nur unter der Voraussetzung, daß der Aargau die Okkupation des Priorats 
aufhebe, Verhandlungen über die Inkameration aufi1eh1nen. Die großherzogliche 
R.egierung glaubte überdies auch Grund zu Beschwerden gegen den Kanton 
Thurgau zu haben. Sie klagte ihn unfreundlicher Gesinnungen an, weil der Kleine 
R.at trotz badischer Proteste angeordnet habe, daß die Plombierung fren1der Im
portartikel künftig nicht 1nehr in Konstanz, sondern in Gottlieben stattfinden 

.. 
lllUSSe. 

Auf einer Konferenz in Andelfingen berieten die Regierungen von Schaff
hausen w1d Thurgau an1 r6. Mai r8rr darüber, wie Baden gegenüber vorzugehen 
sei. 39 Unmittelbar darauf richtete jeder der beiden Kantone eine Note an die 
badische lZegierung. Die thurgauische Note vom 3 r. Mai I 8 r r enthielt die Ver
sicherung, daß sich der Kleine Rat bei der aargauischen Regierung zugunsten einer 
Einigung nüt Baden verwenden werde, daß er aber die Souveränität des Kantons 
Aargau nicht beeinträchtigen dürfe. 40 Mit vollem Recht erinnerte der Thurgau 
daran, daß sich die Schweiz 1804 trotz der österreichischen Inka1neration nicht an 
badischen1 Eigentun1 schadlos gehalten, sondern dieses ausgekauft habe, obwohl 
Baden wie Österreich damals ein Glied des deutschen Reichsverbandes gewesen 
sei. Der Thurgau hielt die Vennengung der Inkamerationsangelegenheit n1it dem 
Konflikt zwischen Baden und den1 Aargau für ganz willkürlich und ungerecht
fertigt und verlangte die Rückerstattung seines Eigentun1s auch in dem Fall, wenn 
eine Übereinkunft zwischen dem Aargau und Baden unn1öglich wäre. Schaff
hausen und Thurgau n1ußten jedoch bald die Hoffi1ung auf geben, durch selb
ständige Verhandlungen 1nit Baden zu einer Einigung zu gelangen. Sie sahen sich 
gezwungen, die Unterstützung der Tagsatzung anzurufen. 41 
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Aber alle Anstrengungen waren zun1 Scheitern verurteilt, solange der Kon
flikt zwischen Baden und dem Aargau nicht beigelegt war. Schaffhausen und 
Thurgau ermahnten daher die Tagsatzung, eine Verständigung zwischen dem 
Aargau und Baden herbeizuführen. 42 Doch diese wurde durch neue Forderungen 
Badens an das Fricktal unmöglich gernacht. 43 

Erst als nach dem Zusammenbruch der napoleonischen Herrschaft Europa 
durch den Wiener Kongreß eine neue Ordnung erhalten sollte, schien sich der 
thurgauischen Regierung eine günstige Gelegenheit zu bieten, endlich ihre Eigen
tumsansprüche gegenüber Baden durchzusetzen. Nach einer vertraulichen Be
sprechung reichten die Gesandten von Schaffhausen und Thurgau im September 
1814 der Tagsatzung eine ausführliche Denkschrift über die Entwicklung der 
Inkamerationsangelegenheit seit 1803 ein. 44 Das Men1orandu1n wurde in die In
struktion für die schweizerische Gesandtschaft zum Wiener Kongreß aufgenon1-
men, ebenso Klagen, die Schaffhausen und Thurgau gegen Baden irn besondern 
erhoben. Die Gesandten der beiden Kantone betonten, daß infolge der badischen 
Inkameration «mehrere ihrer frommen Stiftungen und bürgerlichen sowohl als 
religiösen Korporationen sich ... in den traurigsten Verfall versetzt» sähen. Der 
Gesamtverlust, den der Thurgau durch die badische Inkameration bisher erlitten 
hatte, wurde mit 312 686 Gulden 2 Kreuzern angegeben. 

Da die schweizerische Gesandtschaft atn Wiener Kongreß gleichzeitig einige 
Grenzverbesserungen gegenüber Baden - vor allein Konstanz, aber auch einige 
Ortschaften an der Schaffhauser und Zürcher Grenze - zu fordern hatte und die 
Schweiz sich kaum Hoffnung auf die Erfüllung aller Wünsche machen durfte, 
war der Gedanke naheliegend, die Grenzfrage mit der Inkamerationsangelegen
heit zu verbmden. Die Gesandtschaft erhielt darum den Auftrag, nötigenfalls das 
mkamerierte Eigenturn in Baden als Tauschobjekt für Grenzberichtigungen zu
gunsten der Kantone Thurgau, Schaffhausen und Zürich anzubieten. 

Aber die Inkamerationsangelegenheit wurde durch den Wiener Kongreß 
ebensowenig erledigt wie ein Jahr später durch den zweiten Pariser Frieden. 45 

Erst 1820 kam ein Vertrag zwischen Baden und der Schweiz zustande. Die ge
schädigten Kantone erhielten drei Fünftel der inkamerierten Güter, Gefälle und 
Kapitalien zurück, während der Rest an Baden fiel. 



9. Kapitel 

Zölle und Handel 
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Die Zollpolitik der süddeutschen Nachbarstaaten berührte die Interessen des 
Kantons Thurgau infolge seiner geographischen Lage sehr stark. Bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts hatte ihn ein reger Handel mit der deutschen Nachbarschaft 
verbunden. Aber nachden1 das Deutsche Reich 1803 eine gründliche Un1gestal
tung durchge1nacht hatte, betrachteten die süddeutschen Staaten die bisherigen 
Verträge nlit der Sch,veiz als erloschen. Sie gingen unverkennbar zu einer Wirt
schaftspolitik über, die durch fiskalische Interessen bestimmt war. Die Einfuhr 
suchten sie durch Zölle n1öglichst herabzudrücken, die Ausfuhr eigener Produkte 
dagegen zu steigern. Die neue Wirtschaftspolitik der süddeutschen Staaten setzte 
in einer Zeit ein, als Napoleon durch seine rücksichtslose Zollpolitik dem schwei
zerischen Handel und der Industrie schweren Schaden zufügte, und traf deshalb 
die Kantone der Ostschweiz besonders hart. 

A1n 9. Oktober 1806 erließ Württemberg eine Verordnung, die auf in1por
tierten Wein einen Zoll in1 Werte von 50 Prozent des Ankaufspreises setzte.1 Im 
Kanton Thurgau wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr viel Wein gewonnen 
und nach Deutschland ausgeführt. Den Weinexport bezeichnete der Kleine Rat 
sogar als den «ausschließlichen Erwerbszweig» der Bevölkerung. 2 Jedenfalls war 
eine wichtige Einnahmenquelle der Thurgauer Landbevölkerung durch den hohen 
württembergischen Einfuhrzoll bedroht. 3 

Noch schwereren Schaden erlitten der Kanton Thurgau und die ganze Ost
schweiz durch eine neue bayrische Zoll- und Mautordnung, die den thurgauischen 
Interessen in doppelter Hinsicht zuwiderlief: 

1. Bayern belegte die Einfuhr von Wein, Most, Essig und Obst mit hohen 
Zöllen. Das hatte für den Thurgau die unangenehme Folge, daß nun der 
Weinexport auch nach dem Königreich Bayern unterbunden wurde. 

2. Bayern erhob einen progressiven Zoll auf die Getreideausfuhr, d. h. eine 
Gebühr, die mit dem Getreidepreis anstieg. In Zeiten schlechter Ernte war 
der Thurgau auf die Getreideeinfuhr aus Süddeutschland angewiesen; er 
mußte in diesem Fall das Getreide aus Bayern zu sehr hohen Preisen beziehen. 
Die Folge war Teuerung. In guten Jahren dagegen, wenn die Getreidepreise 
niedrig waren, sank auch der bayrische Ausfuhrzoll und konnte sogar ganz 
wegfallen. Dann konnte billiges Getreide aus Bayern importiert werden. 
Darunter litt aber der Thurgauer Bauer, der durch die bayrische Konkurrenz 
gezwungen wurde, sein eigenes Getreide auch billig zu verkaufen. 4 
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Ausfuhrzölle auf Holz und Vieh verschliin1nerten noch die Wirkung der bayri
schen Zollordnung. Wie sehr die thurgauische Landbevölkerung - besonders des 
Grenzgebietes - besti.irzt \Var, geht aus einer Beschwerdeschrift hervor, die sämt
liche Gen1einden des Distrikts Gottlieben an1 5. Februar 1808 an den Kleinen lZat 
richteten. Sie klagten darüber, daß durch die neuen bayrischen Zölle aller Handel 
und V er kehr nüt der deutschen Nachbarschaft unterbunden und die thurgauischen 
Grenzgebiete «in die drückendste Lage versetzt» würden. 5 Die bayrischen Zölle und 
die mit ihnen zusa1runenhängende Erhöhung der Lebenskosten wurden als ganz 
unerträglich e1npfunden. Sie mußten mit schwerwiegenden Folgen für die wirt
schaftlichen Verhältnisse in1 Thurgau verbunden sein. Wenn der Weinexport nicht 
fortgesetzt werden konnte, so sah sich der Thurgauer Bauer zu einer V ennin
derung des Rebbaus und zu einer Vern1ehrung des Ackerbaus und der Viehzucht 
gezwungen. 6 In diesen1 Fall war der Thurgau nicht n1ehr darauf angewiesen, aus 
Bayern Getreide und Vieh zu importieren. Die bayrischen Zolln1aßnah1nen 111ußten 
sich also - wenn auch erst nach einer für den Thurgau kritischen Übergangszeit -
für den bayrischen Export nach der Ostschweiz als schädlich erweisen. 

Die thurgauische Regierung hielt es daher für 1nöglich, Bayern und auch 
Württen1berg zu einer Abänderung ihrer Zollpolitik der Schweiz gegenüber zu 
veranlassen. Sie wollte es aber nicht dulden, daß die Schweiz sich 111it Beschwerden 
begnüge, sondern die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen zu den deutschen 
Nachbarstaaten auf eine neue vertragliche Basis stellen. Deshalb verlangte die 
thurgauische Tagsatzungsinstruktion von1 16. Mai 1808 den Abschluß von Han
delsverträgen mit den süddeutschen Staaten; für den Fall, daß die Tagsatzung 
keinen allgemeinen Beschluß fassen würde, forderte der Thurgauer Vollmacht zu 
selbständigen Verhandlungen. 7 Daraus spricht ein gewisses Mißtrauen, die Be
fürchtung, die Tagsatzung möchte sich für die Handelsbeziehungen zu Süd
deutschland zu wenig interessieren. Der Thurgau täuschte sich; die Tagsatzung 
gewährte den geschädigten Kantonen ihre volle Unterstützung. 8 Die Zoll- und 
Handelsbesprechungen 1nit süddeutschen Staaten wurden deshalb fast ausnahn1slos 
nicht von einzelnen Kantonen, sondern im Namen der Gesamteidgenossenschaft 
durch Bevollmächtigte des Landammanns der Schweiz geführt. 

Noch bevor die Schweiz von Württemberg und Bayern das geringste Zuge
ständnis erreicht hatte, wurden die Interessen der nordöstlichen Grenzkantone 
durch eine Zollordnung des Großherzogtutns Baden erneut verletzt. Als Repres
salie gegen die bayrischen Zölle belegte Baden das Salz, einen Hauptexportartikel 
Bayerns, mit einem Zoll und errichtete in Stiegen (bei Oehningen) an1 Ausfluß 
des Untersees eine neue Zollstätte. 9 Baden wollte damit den Salzhandel auf 
Bodensee und Rhein einer schärferen Kontrolle unterwerfen. 
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Ganz besonders für den angrenzenden Kanton Thurgau, aber auch für Schaff
hausen und Zürich, wirkte sich der Zoll von Stiegen, der die Schiffahrt hcn1n1tc, 
äußcrst lästig aus. Auf einer Konferenz in Winterthur vereinbarten Abgeordnete 
der drei Kantone, nachdrückliche V orstcllungcn gegen den Zoll von Stiegen an 
den Landa111111ann der Schweiz zu richten.10 Die thurgauischen Schiffleutc aber 
griffen zur Selbsthilfe; sie richteten a1n « Fähnlibach» bei Ma111n1crn eine neue 
Landungsstelle ein, u111 auf diese \V eise den badischen Zoll urngchcn zu können. 
Als a111 20. Februar I 809 ein thurgauisches Salzschiff arn « Fähnlibach» landen 
wollte, ,vurdc es in unrnittclbarer Nähe des Schwcizcrufers von zwei bewaffi1eten 
badischen Jagdschiffen angehalten tu1d nach Stiegen gcführt.11 l)icsc Verletzung 
der sch,vcizerischcn Gebietshoheit rief in1 Thurgau einen Stunn der Entrüstung 
hervor. Ein Schreiben des badischen An1tes Bohlingcn an die thurgauischc R.c
gicrung enthielt statt einer Entschuldigung heftige Anklagen gegen die Schiff
lcutc, die den badischen Zoll zu un1gchen suchten,12 und goß wohl noch Öl ins 
Feuer. Zwar hütete sich der Thurgau, auf eigene Faust gegen die badische Nach
barschaft n1it Gewalt vorzugehen; irn Gegenteil erhielt der Distriktspräsidcnt von 
Stcckborn Befehl, zur Vcrn1cidung neuer Zwischenfälle vorläufig keine Schiffe 
n1chr nach Ma1nn1crn fahren zu lasscn.13 Aber der Kleine Rat ordnete sofort den 
Staatsschreiber Heinrich Hirzel zun1 Landanm1ann der Schweiz, d' Affry, ab; 
dieser wurde ersucht, entweder sofort diplomatisch in Karlsruhe zu intervenieren 
oder den Kanton Thurgau namens der Eidgenossenschaft zu bevollrnächtigen, « Ge
walt niit Ge,valt abzutreiben und auf solche Art eidgenössisches Territoriun1 re
spektieren zu machcn.»14 Das zeigt die außerordentlichc Gereiztheit, ja fast kriege
rische Stin1111ung, in die der Grenzzwischenfall bei Mammern - verbunden mit den 
ihrn vorangehenden Zollschikanen - die thurgauische R.egierung versetzt hatte. 

Der Landarnmann der Schweiz sandte sofort seinen Flügeladjutanten nach 
Karlsruhe und ersuchte den Kanton Thurgau, vorläufig keine Repressalien zu er
grcifen.15 Der Weg, den d' Affry einschlug, erwies sich als der richtige. Er führte 
ohne Schwierigkeiten zur friedlichen Verständigung niit dein Großherzog von 
Baden. Dieser bedauerte den Zwischenfall und erteilte Befehl, das schweizerische 
Salzschiff san1t seiner Ladung freizugeben. Außcrdc1n erklärte er sich bereit, niit 
der Schweiz einen Handelsvertrag abzuschließen, dcn1 nach seinem Wunsch auch 
Württemberg beitreten solltc.16 

Nachdcn1 alle bisherigen Beschwerden und Vorschläge der Schweiz auf kein 
Entgegenko1nmen von deutscher Seite gestoßcn waren, war die Anregung Ba
dens zu einern Handelsvertrag besonders erfreulich. Durch sie erlangte der Grenz
zwischenfall von Mammern eine neue Bedeutung: er gab den Anstoß zu direkten 
Zoll- und Handelsbesprechungen mit süddeutschen Staaten. 



74 

Da irn Frühjahr l 809 die politische Spannung in Deutschland wuchs, sah 
Landammann d' Affry zwar davon ab, sofort durch eine persönliche Abordnung 
1nit den süddeutschen Höfen Verhandlungen aufzuneh1nen. Dagegen verlangte 
er von den interessierten Kantonen bestirnn1te Anträge und genaue Angaben 
ihrer Begehren.17 In1 Frühjahr 1809 hielten deshalb Vertreter der Kantone Zürich, 
Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau zwei Konferenzen ab; die erste, während 
der außerordentlichen Tagsatzung in Freiburg, diente einer ersten Fühlungnah1ne ;18 

an der zweiten, die am 12. und 13. Mai 1809 in Frauenfeld stattfand, erhoben die 
ostschweizerischen Kantone vor allen1 Klage gegen die bayrischen und württern
bergischen Zölle auf schweizerische Getränke, gegen den bayrischen Getreide
zoll und gegen den badischen Zoll von Stiegen.19 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Konferenz von Frauenfeld bestand darin, 
Mittel vorzuschlagen, die die süddeutschen Staaten zu einem Entgegenko1nmen 
veranlassen konnten. Der Thurgau warnte davor, Repressalien zu beschließen; 
nur wenn diese gleichför1nig von allen Ständen ausgeübt würden, wollte er zu
stirnmen. 20 Dieses unbedingt notwendige Einverständnis der ganzen Schweiz 
ließ sich aber nicht erwarten, da Repressalien auch von Kantonen, die an der Zoll
frage nicht interessiert waren, bedeutende Opfer gefordert hätten. Maßregeln, 
die nur von einzelnen Kantonen ergriffen wurden, versprachen keine Wirkung und 
schädigten höchstens die Schweiz selber. Das föderative System der Eidgenossen
schaft schwächte ihre Position in den Verhandlungen mit den süddeutschen 
Staaten. 

Die Konferenz von Frauenfeld empfahl Unterhandlungen mit den deutschen 
Nachbarstaaten - eventuell durch Vermittlung Napoleons. Als günstigster Zeit
punkt wurde der Augenblick des allgemeinen Friedensschlusses in Deutschland 
betrachtet. Inzwischen sollten nur diplomatische Einleitungen getroffen werden. 
Der Thurgau allein verlangte sofortige Maßnal1men, um größeren Schaden zu 
verhüten. Er wünschte einen Handelskongreß mit jedem der süddeutschen 
Staaten. 

Die fast gleichzeitig abgefaßte Tagsatzungsinstruktion bringt die thurgauischen 
Wünsche deutlicher zum Ausdruck. Der Thurgau forderte einen allgemeinen 
Handelsvertrag rnit den süddeutschen Staaten oder - falls dieser Wunsch unerfüll
bar sein sollte - einzelne Verträge mit Bayern, Württemberg und Baden. 21 

Das thurgauische Begehren nach sofortigen Unterhandlungen, dem die übrigen 
Konferenzteilnehmer nicht beistimmten, beweist einerseits die schwere Schädi
gung der thurgauischen Interessen durch die Zollpolitik der süddeutschen Staaten. 
Es zeigt aber auch erneut, wie sich die Regierung unablässig um das Wohl des 
Kantons bemühte. Davon konnten sie selbst gesamteuropäische Umwälzungen 

I 
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wie der in1 Mai 1809 Mitteleuropa erschütternde Krieg zwischen Frankreich und 
Österreich nicht abhalten. 

Der Plan, einen gemeinsamen Handelsvertrag mit allen süddeutschen Staaten 
zu schließen, wurde bereits von der Tagsatzung von 1809 aufgegeben. 22 Statt 
dessen versuchte die Schweiz nun, mit jeden1 ihrer süddeutschen Nachbarstaaten 
zu einer besonderen Übereinkunft zu gelangen. Bayern allerdings lehnte Bespre
chungen über einen Handelsvertrag rundweg ab. 23 Dagegen konnten in den fol
genden Jahren 1nit Württernberg und Baden Verhandlw1gen aufgenommen werden. 

Der württen1bergische Gesandte von Arand reichte der Tagsatzung von 1809 

Vorschläge für einen Handelsvertrag ein. 24 Württe1nberg gab damit selber den 
Anstoß zu Verhandlungen. Diese wurden aber, da die Tagsatzung den württen1-
bergischen Anträgen nicht ganz zustinunen konnte und Gegenvorschläge 1nachte, 
erst in1 September 1810 aufgeno1nmen. 

Als Württemberg a1n 2. Oktober 1810 die Landgrafschaft Nellenburg an 
Baden abtrat, vern1inderte sich der Grenzverkehr zwischen der Schweiz und den1 
Königreich. Die Verhandlungen stockten. Der Thurgau litt jedoch nach wie vor 
darunter, daß der Weinexport nach Württemberg stark behindert war. 25 

Morell drang deshalb an der Tagsatzung von 1811 auf die Wiederaufnah1ne der 
Verhandlungen. 26 

Württen1berg selber reichte 1812 neue Vorschläge ein. Diese betrafen haupt
sächlich die Stadt Friedrichshafen. König Friedrich I. von Württemberg wollte 
aus dem Hafenort, der ihm kurz vorher von Bayern abgetreten worden war und 
dessen Namen er 1811 von Buchhorn in Friedrichshafen geändert hatte, einen 
wichtigen Stapelplatz für den durch die Schweiz gehenden Handel zwischen 
Deutschland und Italien machen. Sein Ziel war deshalb, Friedrichshafen im Ver
kehr 1nit der Schweiz Vergünstigungen zu verschaffen. Wie die andern interes
sierten Kantone wurde auch der Thurgau um seine Meinung befragt. Er verlangte 
die Einberufung einer Konferenz und wollte über eine Begünstigung Friedrichs
hafens nur im Rahmen einer allge1neinen Verhandlung diskutieren. 27 

Die Tagsatzung teilte die Ansichten des Kantons Thurgau; denn sie forderte 
den Landammann der Schweiz auf, mit Württemberg Verhandlungen auf der 
Basis der Instruktion von 1 809 und einer vollko1nmenen Gleichl1eit der Interessen 
einzuleiten. 28 Erst im Oktober 1813 sollte in Schaffhausen eine Handelskonferenz 
zwischen Bevollmächtigten Württe1nbergs und der Schweiz stattfinden. Die sich 
überstürzenden militärischen Ereignisse in Deutschland machten die Aufnahme 
von Verhandlungen unmöglich. 29 Die Instruktion, die der thurgauische Kleine 
Rat für die beiden Abgeordneten Morell und Freyenmuth entwarf, 30 zeigt aber 
noch einmal sehr schön, was der Thurgau in erster Linie von Württemberg ver-



langte: die Erleichterung der Einfuhr von Sch,veizerweinen. Der Thurgau lehnte 
das Angebot Württernbergs ab, «gegen R.eziprozität» der Schweiz die gleichen 
Begünstigungen zu gewähren \Vie allen anderen Nachbarstaaten; denn da Würt
ten1berg alle fren1den W eine rnit einen1 hohen Einfuhrzoll belegte, konnte sich 
der Thurgau auf diese W eise keine Erfüllung seines wichtigsten Begehrens ver

sprechen. 
Hinter der Forderung nach Ern1äßigung des W einzolles traten alle andern 

thurgauischen Anträge zurück. Sie bezweckten zun1 Teil, den V er kehr rnit 
Friedrichshafen in einem für den Thurgau vorteilhaften Sinne zu regeln, zu111 
Teil, die württen1bergischen Zölle generell auf einen gleichen Fuß 1nit den 
schweizerischen zu setzen. Der von Morell und Freyenn1uth postulierte Grund
satz eines vollkon11nen freien Verkehrs31 111uß wohl eher als ideales, aber vor
läufig nicht erreichbares Ziel bewertet werden. 

Nachdem der Großherzog selber der Schweiz einen Handelsvertrag angeboten 
hatte, 111ochte eine Einigung rnit Baden leicht erreichbar scheinen. Erste V erhand
lungen über ein badisches Projekt und schweizerische Gegenanträge zerschlugen 
sich aber, da Baden plötzlich seine früheren Vorschläge zurückzog und neue ein
reichte. 32 Unterdessen verschlechterten sich die wirtschaftlichen Beziehungen. 

Die thurgauische R.egierung konnte zwar vorläufig Baden davon abhalten, den 
Salztransitzoll in Konstanz von 4 auf 10 Kreuzer pro Faß Salz zu erhöhen. 33 Da
gegen erließ Baden ein Ausfuhrverbot für Holz und belegte die Einfuhr von 
W ein und Branntwein mit hohen Zöllen; diese Maßnahn1en schädigten besonders 
die thurgauische Unterseegegend. 34 Außer diesen neuen Zöllen ließ die Tatsache, 
daß die den Kanton Schaffhausen und Thurgau benachbarte Landgrafschaft 
Nellenburg 1810 unter badische Hoheit gelangt war, einen Handelsvertrag n1it 
dein Großherzogtum als wünschbarer denn je erscheinen. Die Tagsatzung be
auftragte deshalb den Landarnmann der Schweiz, so bald als n1öglich neue V er
handlungen 111it Baden aufi1ehmen zu lassen. 35 Der Erfolg blieb dies1nal nicht 
aus. Auf einer Konferenz in Schaffhausen (rr. Februar bis 19. März 1812) fanden 
die Zoll- und Handelsbeziehungen zwischen Baden und der Schweiz eine ge
san1thafte lZegelung. 36 

Die thurgauische Konferenzdeputation (Morell und Freyenmuth) bemühte 
sich, eine Ermäßigung der badischen Zölle zu erlangen, die dein Kanton Thurgau 
schädlich waren - vor allem der Zölle auf Einfuhr und Transit schweizerischer 
W eine. Sie bot, freilich eher zurückhaltend, ihre Mitwirkung an zur Erleichterung 
der See- und Rheinschiffahrt und zur Vereinfachung der Wasserzölle. Der Thur
gau wehrte sich gegen die Einführung neuer badischer Wasserzölle, wollte aber 
seinerseits um keinen Preis auf seinen eigenen Wasserzoll in Dießenhofen ver-
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zichten. I)anüt wird ein Hauptanliegen des Kantons Thurgau erkennbar, das 
111ehrere Artikel der Gesandtschaftsinstruktion und das Konferenzprotokoll noch 
verdeutlichen: die Erhaltung der thurgauischen Zolleinnah1nen. Die thurgau
ischc·n I)eputierten legten dicse111 Verlangen so großes Gewicht bei, daß sie nüt 
dein Abbruch der Verhandlungen drohten, als sie die Interessen ihres Kantons 
bei der Erhebung von Transitzöllen gesch111älert glaubten. Die Zolleinnah1nen 
bedeuteten für sie soviel, daß sie un1 ihretvvillen den Erfolg der Verhandlungen 
1nit 13aden aufs Spiel setzten, obwohl der Kanton Thurgau 111indestens so sehr wie 
die andern nördlichen Grenzkantone an der Verbesserung der Handelsbeziehun
gen nüt der deutschen Nachbarschaft interessiert war. 

Der Kanton Thurgau sah zwar durch den V ertrag 111it Baden lange nicht alle 
seine Wünsche erfüllt. 37 Aber er erreichte doch Vorteile, indem 13aden das Holz
ausfuhrverbot aufhob und den Einfuhrzoll auf Wein in einer Weise festsetzte, die 
den thurgauischen Begehren nahezu entsprach. Der Thurgau gab deshalb seine 
Zustin11nung zu den1 V ertrag, den die Tagsatzung an1 26. Juni r 812 ratifizierte. 38 

l)e1n Zoll- und Handelsvertrag wurde ein Separatabko1nn1en angeschlossen, 
in den1 Baden versprach, die Retorsionszölle gegen Bayern für die Schweiz auf 
das bayrische Salz zu beschränken. 39 

Danüt waren die Zoll- und Handelsbeziehungen zwischen der Sch\veiz und 
Baden in1 allgen1cinen geregelt. Sie konnten auch nach den1 Zusan1menbruch der 
napoleonischen Herrschaft in befriedigender W eise aufrechterhalten werden, 
ebenso Handel und V er kehr 1nit Württe1nberg. Eine schlimme Wendung trat 
erst ein, als sich in Deutschland Bestrebungen zur Zolleinigung geltend 1nachten. 
Württe1nberg und Bayern traten auf den r.Januar 1834 in den deutschen Zoll
verein ein, den1 sich r 8 3 8 auch Baden anschloß. Die Gründung eines einheit
lichen deutschen Zollgebietes war ein schwerer Schlag für die angrenzenden 
schweizerischen Kantone; denn damit hörten die alten, engen wirtschaftlichen 
Beziehungen zur deutschen Nachbarschaft fast völlig auf. 



IV. TEIL 

Die Bistumsfrage 

Durch den R.egensburger R.eichsdeputationshauptschluß vo1n 25. Februar 1803 

wurde das Gebiet des Bischofs von Konstanz und des Don1kapitels säkularisiert. 
Dagegen blieb das Bistu1n Konstanz als kirchliche Institution vorläufig erhalten. 

10. Kapitel 

Die Beziehungen des Kantons Thurgau zt11n Bisturn Konstanz 

Iin Na1nen des Bischofs und Kurfürsten-Erzkanzlers Karl Theodor von Dal
berg verwaltete der Freiherr Ignaz Heinrich von W essenberg während der Media
tionszeit als Generalvikar die Diözese Konstanz.1 Er nahn1 a1n 19. April 1803 durch 
einen Bevollmächtigten 1nit der thurgauischen Regierung Fühlung und ließ ihr 
vier Wünsche unterbreiten: 

1. Förderung des katholischen Gottesdienstes. 
2. Materielle Sicherstellung der Geistlichkeit durch Gewährleistung des kirch

lichen Eigentums und Entschädigung für die seit 1798 nicht bezogenen Ein
künfte. 

3. Gründung katholischer Erziehungs- und Unterrichtsanstalten. 
4. «Konkurspriifungen» für alle künftigen Pfarrer und Lehrer. 2 

Die Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen dein bischöflichen 
Generalvikar und einer Kantonsregierung, die zu zwei Dritteln aus Protestanten 
bestand, war keine leichte Aufgabe, besonders da es die protestantische Mehrheit 
im Bewußtsein ihres Übergewichts hie und da an der nötigen Rücksichtnahme auf 
katholische Wünsche fehlen ließ. 3 Die Eifersucht, mit der Morell an der Tag
satzung die souveränen Rechte seines Kantons verteidigte, richtete sich auch gegen 
die bischöfliche Gewalt; ängstlich wachten die obersten Kantonsbehörden dar
über, «daß den Rechten und der Souveränität der weltlichen Gewalt nichts ent-
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zogen werde». 4 W essenberg lernte die En1pfindlichkeit der thurgauischen Regie
rung kennen, als er iin Septen1ber 1806 die Geistlichkeit seiner Diözese aufforderte, 
Kirchensteuern zugunsten der Opfer des Goldauer Bergsturzes einzuziehen. Der 
Kleine Rat verbot diese Steuersa111mlung als Eingriff in seine «landesherrliche Be
fugsaine, welcher allein die Anordnung öffentlicher Steuern zustehe». 5 

Von diesem Z ,vischenfall und einigen Kollaturstreitigkeiten abgesehen, nahn1 
das Verhältnis zwischen den1 bischöflichen Generalvikar und der thurgauischen 
Regierung jedoch eine erfreuliche Entwicklung. Das war wohl vor allen1 dein 
Einfluß zweier Persönlichkeiten zuzuschreiben. 

Wessenberg selber ,var ein Anhänger des «religiösen Liberalisn1us»: 6 tolerant 
gesinnt, dem streng dogn1atischen Katholizismus eher abgeneigt und sehr refonn
freudig. Mit der Oberaufsicht des Staates über die Kirche fand er sich ab. Er wollte 
die katholische Geistlichkeit durch Unterrichtsanstalten und Prüfungen intellek
tuell heben; das geht deutlich aus den vier Wünschen hervor, die er 1803 der thur
gauischen Regierung vorlegen ließ. W essenbergs Interesse galt überdies vor allein 
der Förderung der Volksbildung. Er empfahl bereits 1803 detn thurgauischen 
Kleinen R.at die Gründung eines Lehrerseminars und die Prüfung der Lehrer durch 
eme ge1nischt geistlich-weltliche Kon1mission. 7 Wenn sich trotzdem Meinungs
verschiedenheiten zwischen der Kantonsregierung und dem Generalvikar zeigten, 
so wußte der gemäßigt und tolerant gesinnte Anderwert, der W essenberg persön
lich nahestand, zu vern1itteln. Anderwert war überzeugter Katholik; aber er lehnte 
jede extre111e Betonung der konfessionellen Unterschiede ab. Die päpstliche Politik, 
die die schweizerischen Kantone in möglichst große Abhängigkeit von Rom zu 
bringen suchte, erweckte sein lebhaftes Mißtrauen. 8 

Die thurgauische Regierung erfüllte zwar die «vier Wünsche» des bischöflichen 
Generalvikars nicht völlig; aber sie kam W essenberg entgegen. Das Klosterver
inögen ausgenomn1en, war das Eigentuin der katholischen Kirche Ün Thurgau gar 
nie gefährdet, und auch der Besitz der Klöster wurde schließlich durch das Kloster
dekret vom 9. Mai 1806 gewährleistet. Der Kanton Thurgau war allerdings zu 
arm, um aus eigenen Kräften die Geistlichkeit für das seit l 798 nicht bezogene 
Einkommen entschädigen zu können. Aber Morell versuchte, die Tagsatzung da
für zu interessieren, indem er 1803 den Antrag stellte, die Rückstände der Geist
lichkeit als Nationalschuld zu betrachten. 9 Der Vorschlag wurde an die helvetische 
Liquidationskommission weitergeleitet, die ihn aber nicht annahm.10 

Wollte der Thurgau katholische Unterrichtsanstalten und ein Lehrerseminar 
eröffnen, so war er auf die Unterstützung seiner Klöster angewiesen. Den Bestre
bungen W essenbergs kamen Anderwerts Bemühungen entgegen, die Klöster für 
gememnützige Tätigkeit zu gewinnen. Durch das Klostergesetz voin 9. Mai 1806 
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wurden die thurgauischen Klöster verpflichtet, beiin Unterricht der Jugend n1it

zuhelfen, falls sie keine andere Betätigung iin Dienste der Ge1neinschaft wählen 

wollten. Die Klosterschule in Fischingen und die auf Anregung W essenbergs wäh
rend kurzer Zeit durchgeführten Lehrerbildungskurse des Konventualen Meinrad 

Kerler in Kreuzlingen11 blieben jedoch das einzige, was die thurgauischen Klöster 
während der Mediationszeit itn öffentlichen Erziehungswesen leisteten. 

Die Beziehungen zwischen de111 bischöflichen Generalvikar und der thurgaui

schen lZegierung sollten I 806 ,veiter ausgedehnt werden. Aus einer Besprechung 

Wessenbergs n1it der diplo1natischen Kon1111ission des Kleinen IZates ging ein Kon

kordatsentwurf hervor. 12 Das Konkordat sollte vor allen1 die erzieherischen Pläne 

Wessenbergs verwirklichen. Es setzte nicht nur «Konkursprüfungen» fest, sondern 

enthielt auch Bestin1111ungen über die Gründung eines Priestersen1inars, das iin 

Kloster Kreuzlingen - verbunden 111it den1 Lehrerse1ninar Meinrad Kerlers - er

öffi1et werden sollte. Sehr klug gestand W essenberg der Kantonsregierung die 

letzte Entscheidung über die Gestaltung des Priestersen1inars zu. Z,veifellos ka1n 

er einen1 thurgauischen Wunsch entgegen, ,venn er versprach, die thurgauischen 

Pfarreien der Kapitel St. Gallen und Wil den1 Kapitel Frauenfeld zuzuteilen. Der 

Thurgau sollte dan1it die Übereinstin1111ung seiner kirchlichen und politischen 

Grenzen gegenüber St. Gallen gewinnen. 

Der Konkordatsentwurf wurde an118. Oktober 1806 der diplon1atischen Kon1-

n1ission zur Begutachtung überwiesen ;13 er blieb aber aus unbekannten Gründen 

liegen.14 

Daß der Kanton Thurgau im allgen1eir1en 1nit der Verwaltung der Diözese 

Konstanz durch Wessenberg zufrieden war, geht klar aus seiner Stellungnahn1e 

zur Frage der Trennung vo111 Bistum Konstanz hervor. 

rr. Kapitel 

Die Trennung vorn Bistinn Konstanz 

Bereits mit dem Un1sturz von 1798 war in der Schweiz der Wille erwacht, 

die kirchliche Verbindung n1it dem Deutschen Reich zu lösen und ein geschlos

senes schweizerisches N ationalbistu1n zu gründen. Der Reichsdeputationshaupt

schluß von l 803 verfügte die Säkularisation des Fürstbistums Konstanz und stellte 

überdies eine völlige Neuordnung der deutschen Diözesanverfassung in Aussicht.1 

Wenn auch die Diözese Konstanz in ihrem alten Umfang bestehen blieb, so wurde 

dieser Zustand von den ihr angehörenden schweizerischen Kantonen doch nur 



Sr 

noch als Provisoriun1 betrachtet; die Trennung von der Reichskirche war nur 
eine Frage der Zeit. Der Plan, ein sch,vcizerisches Bistum zu gründen, spielte eine 
Hauptrolle in den Verhandlungen, die 1803/04 n1it Kurbaden über den Auskauf 
der konstanzischen Besitzungen und Gefälle in der Schweiz geführt ,vurden. 
Durch die Konvention vom 6. Februar 1804 trat Baden den schweizerischen 
Kantonen der Diözese Konstanz eine Sun1111e von 300 ooo Gulden ab, die zur 
Dotation eines künftigen Bistun1s dienen sollte und fortan als Diözesanfonds be
zeichnet wurde. 2 Er ,vurde auf konstanzische Besitzungen und Gefälle in den 
Kantonen Thurgau, Aargau und St. Gallen angewiesen. 3 I)ie schvveizerischen 
Diözesankantone übernalnnen die Verpflichtung, den Bischof und die Don1-
kapitulare für die Fortdauer ihrer kirchlichen A1ntstätigkeit zu entschädigen, und 
z,var den Bischof nüt jährlich 10 ooo Gulden, die Do1nkapitulare für die Dauer 

von fünfzehn Jahren mit jährlich 3000 Gulden. 4 Die Zahlungsart wurde so ge
regelt, daß St. Gallen und Aargau die jährlichen Erträgnisse der Kapitalien, die 
sie den1 Diözesanfonds schuldig waren, dem Kanton Thurgau übergaben; dieser 
entrichtete jedes Jahr die gesan1te Entschädigungssu1111ne an das badische Zahla1nt 
in Meersburg. 5 Die schweizerischen Kantone der Diözese Konstanz handelten 
danüt als Gesa1ntheit. Als Gesan1theit traten sie auch in den Diözesankonferenzen 
auf, die während der Tagsatzungen der Mediationszeit stattfanden. Ihre wichtigste 
Aufgabe bestand neben der V crwaltung des Diözesanfonds darin, die Trennung 
von1 Bistun1 Konstanz und die Gründung eines oder mehrerer schweizerischer 
Bisti.i1ner vorzubereiten. 

Die Diskussion über die Trennungsfrage wurde durch ein Kreisschreiben des 
Landa1nmanns der Sch,veiz, Glutz, vom I I. Februar I 805 neu eröffnet. Glutz 
forderte die konstanzischen Diözesankantone auf, ih1n ihre Wünsche zu einen1 
Konkordat mit der Kurie einzureichen. 6 Vor allem die Urkantone wünschten die 

Trennung von Konstanz. 7 

Der Thurgau zeigte sich den Trennungsplänen abgeneigt. Solange das Bisttun 
Konstanz unverändert fortbestand, wollte er nichts von einer neuen Diözesan
einteilung wissen. Auf alle Fälle verlangte er, daß den «Wünschen der souveränen 
Kantone absolut Rechnung getragen werde». 8 Mit andern Worten: Der Thurgau 
wollte bei der Gründung eines neuen Bistums nicht bedingungslos mit den übrigen 
vorwiegend katholischen Diözesankantonen zusamn1engehen; er behielt sich die 
freie Entscheidung vor, welchem Bistun1 er künftig angehören wolle. Der Thurgau 
bekannte sich zu dem Grundsatz, daß jeder Kanton sich die Diözese, der er bei
treten wolle, selber auswählen könne. Vor ihn1 hatte bereits St. Gallen diesen 
Grundsatz aufgestellt, der schließlich den Verband der konstanzischen Diözesan

kantone sprengen mußte. 

6 



Vorläufig aber wollte der Thurgau in der alten Diözese Konstanz verbleiben. 
Dieser Entschluß wurde stark durch die Hoffi1ungen beeinflußt, die sich die thur
gauische R.egierung da1nals auf die Erwerbung der Stadt Konstanz 1nachte. Sie 
vvollte nüt der Trennung von1 Bistu1n Konstanz zuvvarten, bis die Grenzberich
tigung zwischen Österreich und der Schweiz entschieden wäre. Würde der Thur
gau Konstanz erhalten, so sollte die Stadt Sitz des Bischofs und des Don1kapitels 
für die schweizerischen Diözesankantone bleiben. 9 Das war ein Gedanke Ander
vverts; seine Verwirklichung lag aber nicht nur in1 Interesse der katholischen 
Minderheit, sondern des ganzen Kantons, der sich von1 Besitz eines kirchlichen 
Zentru1ns wirtschaftliche Vorteile versprechen konnte. 10 Daher wehrte sich der 
Thurgau dagegen, eine kirchliche Verbindung zu zerreißen, die sich später nie 
n1ehr herstellen ließ. 

Die Tagsatzung bevolln1ächtigte zwar den Landan1111ann der Schweiz a111 
13.Juli 1805, «in schickliche111 Zeitpunkte» nüt der Kurie Verhandlungen über 
eine neue Diözesaneinteilung einzuleiten und durch Abgeordnete der Diözesan
kantone ein Konkordat entwerfen zu lassen.11 Aber die Verhandlungen konnten 
aus politischen Gründen nicht aufgenonnnen werden. 1806 karn es zun1 Bruch 
zwischen den1 Papst und Napoleon. Da dieser den Bischof von Konstanz, Dal
berg, sehr begünstigte, durfte die Schweiz es nicht wagen, die Trennung vom 
Bisturn Konstanz zu verlangen. 

Erst am Ende der Mediationszeit bot sich die Möglichkeit, den Wunsch nach 
Befreiung der Schweiz von fremder bischöflicher Jurisdiktion zu verwirklichen. 
In Verbindw1g mit den1 päpstlichen Nuntius beschlossen die drei Urkantone a1n 
20.Januar 1813, an den Papst das Gesuch un1 Trennung vom Bistu1n Konstanz 
zu richten.12 Als katholischer Vorort lud Uri die übrigen Diözesanstände ein, 
sich den Urkantonen anzuschließen. Deren Vorgehen hatte seinen Grund in erster 
Linie in ihrem Konflikt 1nit dem bischöflichen Generalvikar Wessenberg.13 Danüt 
verband sich der Wnnsch, ein eigenes schweizerisches Bistum zu gründen. 

Der zweite Grund wurde im Kreisschreiben Uris an die Diözesankantone stark 
betont, um deren Zustin1I11ung zu erlangen. Der Thurgau zeigte sich auch jetzt 
sehr zurückhaltend. Er lehnte zwar den Trennungsplan nicht geradezu ab, erhob 
aber Vorstellungen gegen das plötzliche und selbständige Vorgehen der Urkantone. 
Er verlangte, daß während der künftigen Tagsatzung eine Konferenz der Diözesan
stände gleichzeitig nüt der Trennung vom Bistum Konstanz auch die neue Diözesan
einteilung erörtere.14 Der Thurgau sprach damit den Kantonen das Recht nicht 
ab, sich nach eigenem Gutdünken einem neuen Bistu1n anzuschließen; aber er 
vertrat die vernünftige Meinung, es sei eine neue Organisation zu schaffen, bevor 
der alte Diözesanverband aufgelöst werde. Die Initiative der Urkantone hatte den 



Erfolg, daß die Diözesanstände sich i111 So111111er I 8 I 3 111it der Trennungsfrage 
beschäftigten und schließlich den1 Entwurf eines Schreibens an den Bischof, den 
Fürstprin1as von Dalberg, zustin1111ten.15 Das Schreiben sprach den Wunsch nach 
Trennung von1 Bistu111 Konstanz aus und ersuchte den Bischof, durch l<-atschläge 
zur Begründung einer schweizerischen Bistun1sorganisation nützuhelfen. 

Während der Beratungen der Diözesankantone blieb der Thurgau zurück
haltend. Gen1einsa111 111it Luzern enthielt er sich der Sti111111abgabe und nahn1 die 
Beschlüsse der Konferenz nur «ad audiendun1 et referendu1n». Die Trennung vo111 
Bistu111 Konstanz erschien ih111 nicht dringlich und ,var il1111 wohl gar nicht er
wünscht. Trotzde111 stü11111te der thurgauische Kleine 1<-at auf Antrag Anderwerts 
nachträglich dein Schreiben an den Bischof zu.1 6 Hier läßt sich deutlich der 111äßi
gende, alle Schroff heiten ver111eidende Einfluß Anderwerts erkennen, der die 
thurgauische Politik in der Bistu111sfrage bestinu11te. Obwohl sich die Aussicht 
auf die Gründung eines unabhängigen sch,veizerischen Bistu1ns eröffi1ete, zeigte 
der Thurgau keine Begeisterung für die Trennung vo111 Bistu111 Konstanz. Er 
,vollte sich aber doch nicht von den übrigen Diözesanständen distanzieren, son
dern ging so gut als 1nöglich nüt ihnen zusa111111en und suchte sie von Über
eilung abzuhalten. 

Während der außerordentlichen Tagsatzung ün Nove1nber 1813 ,vollten die 
Urkantone die Un1wälzung der deutschen Machtverhältnisse benutzen, um von 

Dalberg, der sich vorübergehend in Zürich aufhielt, die schriftliche Einwilligung 
zur Trennung der Sch,veiz vorn BistLn11 Konstanz zu erlangen.17 Der Thurgau 
warnte; er betrachtete die Zeit großer politischer Un1wälzungen als ungeeignet 
für eine befriedigende Lösung der Bistumsfrage und verlangte in erster Linie den 
Entwurf einer neuen Diözesaneinteilung. Doch die Mehrheit der Diözesankantone 
ließ sich nicht mehr zurückhalten; 1nit Zustimmung Dalbergs wurde ein Schreiben 
an den Papst entworfen, das das Gesuch un1 eine neue Diözesaneinteilung und um 
Trennung von1 Bistu1n Konstanz enthielt. Auch diesern Schreiben sti1111nte der 
Thurgau - wieder auf Antrag Anderwerts - nachträglich zu.18 Er entschloß sich 
damit in letzter Minute, die Trennungsbestrebungen zu unterstützen. 

Das Schreiben an den Papst verlangte allerdings nicht die sofortige Trennung 
vorn Bistutn Konstanz; diese sollte erst dann vollzogen werden, wenn die Ein
richtung schweizerischer Bistütner genügend vorbereitet wäre.19 Dan1it konnte 
der Thurgau eines seiner wichtigsten Anliegen als erfüllt betrachten. 

Während des Jahres 1814 ließen die sich überstürzenden politischen Ereignisse 
die Bistumsfrage in den Hintergrund treten. Plötzlich aber überraschte die Kurie 

die schweizerischen Diözesankantone damit, daß sie sie auf den I.Januar 1815 

aus dem Bistun1 Konstanz entließ und unter die provisorische Leitung eines 



apostolischen Vikars stellte. Über die neue Diözesaneinteilung wurde nichts 
verfügt. 20 

Andcrwcrt - und nüt ih1n wohl die ganze thurgauischc R.cgicrung - konnte 
diese voreilige Trennung von Konstanz, bevor eine V crständigung über neue 
Verbindungen getroffen worden war, nicht billigen. 21 Nicht nur herrschten jetzt 
Verwirrung und Ungewißhcit über die künftigen Bistun1sgrenzen in der Schweiz; 
das apostolische Vikariat, dessen Dauer unbegrenzt war, drohte die konstanzischen 
Diözesankantone in völlige Abhängigkeit von1 päpstlichen Nuntius und der Kurie 
zu bringen. Für kurze Zeit allerdings steigerte die I3istun1sfrage in1 Thurgau die 
Hofli1ungen auf Erwerbung der Stadt Konstanz. Anderwert glaubte, wenn Kon
stanz zur Schweiz kom1nc, so ,verdc es Bischofssitz für die ehen1aligen Diözesan
kantone oder 1nindestens für die Ostschweiz bleiben. Er zog daraus die Folgerung, 
daß die Erwerbung von Konstanz n1ehr denn je in1 Interesse der gcsan1tcn Schweiz 
liege. 

Als diese Pläne gescheitert waren, begannen mühsarne, jahrelange Verhand
lungen über eine neue Diözesanordnung. 22 Der Thurgau setzte sich anfangs für 
die V crcinigung sän1tlicher konstanzischer Diözesankantone zu cincn1 neuen Bis
tun1 ein; später ging er in1 allgen1cinen 1nit den1 Aargau zusan1n1en. N achde1n 
durch ein Konkordat zwischen der Kurie und den Ständen Bern, Luzern, Solo
thurn und Zug das Bistu1n Basel neu errichtet und durch den Anschluß des Kan
tons Aargau erweitert worden war, trat der Thurgau an1 rr. April 1829 der neuen 
Diözese bei. 

Die Trennung vo1n Bistum Konstanz hatte für den Kanton Thurgau die Be
deutung, daß nun auch die kirchlichen Beziehungen zur deutschen Nachbarschaft 
aufhörten. Der Thurgau hatte sich nicht grundsätzlich gegen die Trennung ge
wehrt, aber sie hinauszuschieben gesucht, weil die Kantonsbchörden n1it der Bis
tu1nsverwaltung durch W essenberg zufrieden waren und weil itnn1er noch Hoff
nung bestand, die Stadt Konstanz zu erwerben und danüt dem Kanton den Bi
schofssitz für die Ost- und Zentralschweiz zu sichern. 

Anderwert leitete die thurgauischc Politik in der Bistumsfrage vernünftig und 
maßvoll; er wollte die konstanzischen Diözesankantone aus der alten Diözese 
direkt in neue wohlgcordnete Diözesanverbände überführen. Diese Politik endete 
mit der Niederlage vor den Urkantonen, die durch ihr ungeduldiges Drängen die 
heillose Verwirrung verursachten, die nach der Auflösung des alten Diözesan
verbandes entstand. 



V. TEIL 

Das Verhältnis zu Napoleon 

12. Kapitel 

1Vapolcons Einjltif] auf die thurgauischc Politik itn allgen1einen. 
Die Beurteilung des Kaisers durch die Regierungsräte Anderivert, More!! und Freyenrnuth 

An1 Anfang der Mediationszeit erblickten die neuen Kantone in Napoleon 
ihren Schutzherrn gegen V ergevvaltigungen durch die alten Stände. Es ist bekannt, 
daß die W aadt gegen die Wahl eines eidgenössischen Generalstabes1 und St. Gallen 
in seinen1 Streit nüt Zürich und Glarus um den Besitz von Sax und Werdenberg 2 

an Napoleon appellierte. Den gleichen Weg schlug der Thurgau in der Kollatur
frage ein. Auch in andern Angelegenheiten, die für den Kanton von Bedeutung 
waren, setzte die tburgauische Regierung große Hoffi1ungen auf die französische 
Hilfe - so in der Inkan1erationssache und in den Verhandlungen un1 Konstanz. Sie 
legte daher großen Wert darauf, bei Napoleon in Gunst zu stehen. In den politi
schen Berechnungen des Kaisers spielte nati.irlich der Thurgau eine ganz geringe 
oder gar keine Rolle. Napoleon wußte wohl kaun1, daß einer der neu11zehn 
schweizerischen Kantone den Nan1en Thurgau trug. Als der Zürcher Hans von 
Reinhard während einer Audienz am 25. April 1809 den französischen Kaiser dar
auf aufinerksan1 n1achte, daß die Erwerbung von Konstanz für die Schweiz sehr 
wertvoll wäre, entwickelte sich das folgende Gespräch: 3 

Napoleon fragte: «W en1 würde Konstanz zufallen,» Reinhard gab zur Ant
wort: «Dem Thurgau.» Darauf stellte Napoleon die Frage: «Welches ist dieser 
Kanton 1 Ist St. Gallen oder welche sonst seine Hauptstadt?» Dann ging die Dis
kussion auf andere Gegenstände über. Napoleons kurze Fragen verraten jedenfalls 
kein spezielles Interesse für den Kanton Thurgau. 

Trotzdem wurde die thurgauischc Regierung nicht n1üde, den1 «erhabensten 
Vermittler und Verbündeten»4 ihre Ergebenheit zu bezeugen. Die Geburt des 
Königs von Ron1 ,vurde I 8 Ir in1 Rathaus von Frauenfeld durch den versamn1elten 
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Kleinen und Großen Rat nlit Musik und Illun1ination gefeiert; noch itn Juni 1813, 

als das napoleonische Systen1 bereits erschüttert ,var, bereiteten die Mitglieder des 
Kleinen Rates den1 französischen Botschafter Talleyrand und seine1n Sekretär 
Rouyer einen glänzenden E1npfang, wobei sie «alles anstrengten, u111 die hohen 
Gäste nach Stande zu bewirten.»5 

Die einzige Zeitung des jungen Kantons, die «Thurgauer Zeitung», stin1111te 
ganz in den unterwürfigen Ton der offiziellen Regierungssprache ein. In hohen 
Tönen pries sie die glückliche Lage der Sch\veiz, die durch «Napoleon den Großen» 
gerettet worden sei. 6 

Ursache der (1st kriecherisch anmutenden Lobreden auf Napoleon, der 
Eilfertigkeit, allen seinen Befehlen nachzukon11nen, ,var gegen das Ende der Me
diationszeit auch in1 Thurgau in1mer unverkennbarer die Angst vor dein Zorne 
des Gewalthabers, der alle He1n1nungen und Rücksichten fallen gelassen hatte. Die 
Haltung des thurgauischen Kleinen Rates unterschied sich dabei nicht wesentlich 
von derjenigen anderer Kantonsregierungen. 

Die Abhängigkeit von Frankreich wirkte sich sogar auf die thurgauische H.echt
sprechung aus. Das zeigte sich besonders in der Verurteilung des Buchhändlers 
Andreas Pecht 7 und in der Behandlung eines Grenzzwischenfalls bein1 « Hörnli» 
(bei Kreuzlingen). 8 Beidemal wurde die außerordentlich harte Bestrafung der 
Schuldigen nicht durch rechtliche Tat bestände, sondern durch außenpolitische 
Erwägungen veranlaßt. Der Kanton Thurgau wollte Frankreich gegenüber seine 
gute Gesinnung beweisen. 

Dabei war die Beurteilung Napoleons durch die führenden Persönlichkeiten 
der damaligen Thurgauer Regierung sehr verschieden. 

Anderwert war in seinem Innern von Mißtrauen gegen die französischen 
Machenschaften erfüllt. 9 Er hatte bereits I 803 die Mediationsverfassung innerlich 
abgelehnt, weil er fürchtete, sie sei von Bonaparte nur dazu geschaffen, u1n in 
der Schweiz neue Unordnung zu erzeugen. Als Österreich die Inkameration über 
das schweizerische Eigentum verhängte, vern1utete Anderwert französische Ur
heberschaft oder doch ein geheimes Einverständnis zwischen den beiden Groß
mächten. Die Gerüchte über bevorstehende Abänderungen der Mediationsver
fassung und eine noch stärkere Unterordnung der Schweiz unter Frankreich be
unruhigten ihn und steigerten seinen Pessimismus. Anderwert hielt eine Versöhnung 
zwischen alten und neuen Kantonen für unerläßlich, wenn die Schweiz wenig
stens einen Rest von Unabhängigkeit bewahren wollte. Der Appell St. Gallens an 
Napoleon im Streit um Sax und Werdenberg e1npörte ihn; nicht viel anders mag 
er es empfunden haben, daß der thurgauische Kleine Rat in der Kollaturfrage an 
den französischen Kaiser appellierte. 



])ic politische Lage der Schweiz Z\vang allerdings Anderwert, in seinen offi
ziellen Äußerungen vorsichtig zu sein und iin allgetnein in den Ton der Huldi
gungen an Napoleon einzustin1n1cn.10 Er beugte sich vor dessen Macht und rief 
selber die französische Hilfe zur Ervverbung von Konstanz an.11 Anderwert fiel 
die Aufgabe zu, die Verfügungen über die Kontinentalsperre und die zweite Mi
litärkapitulation 1nit Frankreich vor dein thurgauischen Großen Rate zu verteidi
gen. Er betonte dabei, es sei nötig, der Schweiz die «wohlwollende Gesinnung» des 
französischen Kaisers zu erhalten und dieses Bestreben unzweideutig zu zeigen; 
in1111erhin verlangte Anderwert, daß das Gebaren der Schweiz «nlit der Würde 
eines selbständigen Staates» vereinbar sein n1üsse.12 

Ganz anders war die Wirkung, welche die Persönlichkeit Napoleons auf Mo
rell und den Staatskassier Freyenn1uth ausübte. 

Zwar fehlen von Morell intin1e Äußerungen; ich kann tnich nur auf einige 
Reden und auf seine Berichte von der Tagsatzung stützen. Morell fand sich offen
bar dan1it ab, daß sich die Schweiz nach dem Willen Napoleons zu richten hatte, 
und sah seine Hauptaufgabe darin, seinen eigenen Kanton zu organisieren und 
gegen alle Ansprüche der alten Stände zu verteidigen. Den Zustand, der durch die 
Mediationsakte geschaffen worden war, betrachtete er als einen glücklichen;13 

denn während andere Staaten von1 Kriege heimgesucht wurden, konnte sich die 
Schweiz wenigstens des Friedens erfreuen. In der Verherrlichung Napoleons ging 
Morell sehr weit. Bei der Eröffi1ung der Tagsatzung von 1809 pries er den fran
zösischen Kaiser als den« Unsterblichen», der die äußere Ruhe der Schweiz «durch 
sein nie gebrochenes Wort» gewährleiste.14 Zwei Jahre später verherrlichte Mo
rell die Geburt des Königs von Ron1; nach seinen Worten erblickte der Schwei
zer in diesetn Ereignis «eine neue Gewährleistung seines Glücks und des Glücks 
seiner nachkommenden Geschlechter.» Morell wünschte dem Sohne Napoleons 
«selbständige Geistesgröße», welche die sicherste Leiter sei, «auf welcher der große 
tatenreiche Herrscher über Jahrhunderte emporsteigt und die Grundsteine zur 
allgemeinen Glückseligkeit der Erdteile legt.»15 Eine solche Lobpreisung des 
«großen, heldenhaften Monarchen», des Universalherrschers, ließ sich nlit schwei
zerischem republikanischem Freiheitssinn nicht mehr vereinigen. Der junge 
Johann Adam Pupikofer, der in jener Zeit als Lateinschüler in Frauenfeld der Er
öffnung des Großen Rates beiwohnte, empfand tiefen Ärger über das Gebaren 
Morelis. Er äußerte sich später darüber: «Ich erinnere mich noch recht gut, mit 
welchem Pathos und nlit welchen geschwollenen Phrasen der Redner (Morell) 
das Glück pries, den Schutz des erhabenen Vermittlers und Bundesgenossen der 
Schweiz zu genießen.»16 Im Frühjahr 1814 wurde die thurgauische Regierung 
von ihren Gegnern im Kanton als bonapartistisch verschrien. Die schärfsten An-
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griffe richteten sich gegen Morell, welcher der Kriecherei vor Napoleon und der 
Verleugnung seiner früheren republikanischen Gesinnung beschuldigt wurde.17 

Auch Johann Konrad Freyenn1uth, der allerdings nüt seinen Anschauungen 
nicht in die Öffentlichkeit trat, war ein Verehrer Napoleons. Er hatte sich als 
junger Student in Paris für die Freiheits- und Gleichheitsideale der französischen 
Revolution begeistert18 und trat nach dein Umsturz von 1798 in den Dienst der 
helvetischen Republik. 19 Nach 1803 war er ein entschiedener Anhänger der Me
diationsverfassung, durch die nach seiner Meinung die Schweiz «vortrefflich or
ganisiert» war. 20 Sehr aufschlußreich sind einige Aufzeichnungen in Freyenmuths 
«Journal>>, die er unter den1 Eindruck des Niedergangs der napoleonischen Macht 
niederschrieb. 21 

Freyenn1uth hatte Napoleon it11111er von den1 Gesichtspunkt aus beurteilt, «daß 
durch ihn eine Hauptrevolution statthaben sollte.» Er glaubte, der französische 
Kaiser sei dazu bestin1111t, Europa umzuändern, Rußland durch die Entreißung 
einiger Provinzen zu schwächen und später der Macht der Türkei ein Ende zu 
bereiten. 1111 Herbst 18 I 3, als Österreich der Koalition gegen Frankreich beige
treten war, erhoben sich in Freyenmuth bange Zweifel, ob die französische Macht 
wohl ihren Höhepunkt erreicht habe und nun zu sinken anfange. Er bedauerte 
tief, daß sich die «schöne Aussicht» auf eine Un1gestaltung Europas durch Na
poleon verflüchtigte. Wahrscheinlich hatte Freyenmuth von Napoleon ervvartet, 
daß er einigen Postulaten der Revolution, vor allein dein der Rechtsgleichheit, 
in ganz Europa zum Siege verhelfen werde. Von Freude und Erleichterung über 
den Sturz des mächtigen Kaisers läßt sich in Freyenn1uths «Journal» keine Spur 
finden. Im Gegenteil: Napoleons Schicksal erregte sein Mitleid. Freyenmuth 
schrieb am 16. Oktober 1813: «Wie schmerzhaft mag es für den französischen 
Kaiser sein, seine schönen Lorbeeren so verwelken zu sehen - wie kränkend, wie 
niederschlagend für ihn, von allen Seiten das selbst zugezogene Unglück auf 
Frankreich losbrechen zu sehen.» Nach Freyen1nuths Meinung hatte also Napoleon 
sein Unglück selbst verschuldet. Darin liegt doch bereits ein Vorwurf, eine Ver
urteilung, die der folgende Satz noch deutlicher ausspricht: « Sein Übermut hat 
alle schönen Hoffnungen, so man auf ihn setzte, vereitelt. Er hat seine besten 
Freunde (zu denen sich wahrscheinlich Freyenmuth selber rechnete) getäuscht.» 
Obwohl er den Sturz der Mediationsakte und die neue Anarchie in der Schweiz 
tief beklagte, wandte sich Freyenmuth nun itnmer entschiedener von der Persön
lichkeit Napoleons ab. Er klagte ihn an, seine Gewalt maßlos niißbraucht, grenzen
losem Ehrgeiz gefrönt tu1d den eigentlichen Zweck seiner Regierung gänzlich 
1nißachtet zu haben. Napoleons Sturz erschien ihm deshalb als natürlich und ver
dient. Aber er konnte die persönliche Enttäuschung noch nicht verwinden: «Hätte 



es ( das Scbicksal) in N apolcon so viel Billigkeit und Güte vereinigt als Tätigkeit, 
An1bition, Hartnäckigkeit etc., wie viel Großcs hätte der Mann nicht leisten 
können.» 

Als Napoleon in1 März 1815 nacb Frankreich zurückkehrte, lehnte ihn Freycn-
111uth entschieden ab. Die neue Bedrohung der Schvvciz, die eben in1 Begriffe war, 
ihr inneres Gleichgewicht in1 neuen Bundesvertrag wiederzufinden, bewirkte, 
daß Frcycnn1uthjctzt sehr hart über Napoleon urteilte: «Ich hasse das chedcn1 von 
Napoleon gezeigte Systc1n; ich halte denselben für einen der Ruhe Europas ge
fährlichen Mann», schrieb er nun in sein Tagebuch. Diese heftige Ablehnung 
des einst von ihn1 bevvundertcn Kaisers hatte ihren Grund nicht nur darin, daß 
Freyenn1uth in Napoleon einen Ruhestörer erblickte. Er erhob gegen ihn den 
Vorwurf, er habe den1 Guten, das die lZevolution hätte hervorbringen können, 
durch seinen Übcn11ut geschadet. Denn in seinen1 Innersten blieb Freyenn1uth den 
Ideen der französischen IZevolution, die er als Fortschritt betrachtete, treu. «Ich 
1nöchte das Menschengeschlecht nicht retrogradieren sehen», schrieb er in Er
wartung des neuen Krieges gegen Frankreich. Auch als Napoleon zun1 zweitcn-
1nal gestürzt war, als die konservativen Groß111ächte triun1phierten, war Freycn
muths Glaube an den Sieg der neuen Ideen nicht erschüttert. Er schrieb a1n 11. Juli 
1815 in sein Tagebuch: «Dennoch kann der Einfluß der Revolution auf den Kul
turzustand, die Ansichten und Gesinnungen der ganzen Menschenn1asse von Eu
ropa nicht verkannt werden und wird auch durch alle Reaktion nicht unterdrückt 
,verden können.» 

Auch Morell wandte sich dan1als innerlich von Napoleon ab; der zweite 
Sturz des Kaisers gab ihn1 ein Gefühl der Erleichterung: «Nun wäre die Sache der 
Welt wieder in1 Geleise, wenn der Mann abtritt, der nie Ruhe geben könnte.» 22 

r 3. Kapitel 

Der Thurgau und die Werbung fiir die Schiveizerregi,nenter 
in Frankreich 

A111 27. Septen1ber 1803 wurde zwischen Frankreich und der Schweiz eine 
Militärkapitulation abgeschlossen; sie gab Frankreich das Recht, auf der Basis 
völliger Freiwilligkeit in der Eidgenossenschaft insgcsan1t r6 ooo Mann, eingeteilt 
in vier Regimenter, anzu,verben.1 

Diese Militärkapitulation wurde aber von Napoleon völlig ,villkürlich aus
gelegt. Nach seiner Auffassung war die Schweiz verpflichtet, ihm 16 ooo Mann 



zur V erfügtu1g zu stellen. Als die Schweizertruppen in den spanischen Feldzügen 
schwere Verluste erlitten, verlangte Napoleon sogar, die Schweiz 1nüsse die vier 
R.egünenter durch neue Lieferungen stets vollzählig erhalten. Er zvvang durch 
seine Drohungen den Landan1111ann der Sclr,veiz, die Truppenlieferungen an 
Frankreich nach der verfassungsn1äßigen Skala für das Bundesheer auf die l{antone 
zu verteilen. Obwohl der Forn1 nach an1 Grundsatz der freiwilligen Werbung 
festgehalten wurde, 1nußten nun die einzelnen Kantone dafür sorgen, daß sie 
stets ihren Beitrag an den von Napoleon verlangten Menschentribut leisten 
konnten. 

Der Wunsch, alles zu vern1eiden, was den Zorn des Kaisers erregen konnte, 
bestünmte die Haltung des Kantons Thurgau in der W erbungsangelegenheit. 2 

Der Thurgau, der sonst so eifersüchtig auf die Wahrung seiner Selbständigkeit 
bedacht war, ordnete sich in1 allgen1einen widerspruchslos allen Tagsatzungs
beschlüssen unter, durch die den Begehren des französischen Kaisers entsprochen 
wurde. Schon bevor die Werbung für den französischen Militärdienst einsetzte, 
erließ der thurgauische Kleine Rat am 10. Oktober 1805 eine erste Werbeverord
nung: Die Werbung Ün Kanton Thurgau wurde unter die Aufsicht einer W er
bungsko1n1nission gestellt. Die Werber benötigten ein Patent des Kleinen Rates. 3 

Unter französischen1 Druck beschloß die Tagsatzung an1 8. Juli 1806 ein all
gemeines W erbereglen1ent. Dieses wurde von der thurgauischen Gesandtschaft 
bedingungslos angenon11nen. 4 Der Kleine Rat des Kantons Thurgau ließ sofort 
ein neues kantonales W erbereglen1ent publizieren, das die frühere Verordnung 
in Übereinstimmung mit dem Tagsatzungsbeschluß brachte. 5 Iin Winter 1806/ 07 

forderte Napoleon ungeduldig die «Kompletierung» sän1tlicher Schweizerregi-
1nenter. Schließlich setzte er in ultin1ativer Form den 1. Mai 1807 als letzten Ter
n1in für die Ablieferung der verlangten 16 ooo Mann fest. 6 

Die thurgauische Regierung ben1ühte sich, ihre Verpflichtungen nach besten 
Kräften zu erfüllen. Abordnungen des Kleinen Rates begaben sich in die einzelnen 
Distrikte; sie verlasen vor den versammelten Friedensrichtern und Gen1einderäten 
eine Proklan1ation der Regierung vo1n 23. Februar 1807. 7 Die Proklamation 
sprach die Überzeugung aus, daß die Werbung eine Gelegenheit biete, die «Ge
sinnungen des Dankes und der Anhänglichkeit, 1nit welchen sämtliche Kantons
Einwohner dem hohen Vermittler und Stifter unserer Selbständigkeit ergeben 
sind, unzweideutig an den Tag zu legen.» Das Volk wurde darauf aufmerksam ge
macht, daß die Nichterfüllung der französischen Begehren für die gesamte 
Schweiz wie für die einzelnen Kantone schlimme Folgen haben könnte. Um den 
Worten durch Taten Nachdruck zu verschaffen, ernannte der Kleine Rat Werbe
gehilfen mit staatlicher Besoldung. 8 Jeder neugeworbene Rekrut sollte eine Prämie 

I 



von 1 Neutaler als Zuschuß zu111 französischen Handgeld erhalten. Jede Gemeinde 
wurde verpflichtet, eine bestinunte Anzahl I~ekruten ( 6 bis 8 Mann) zu stellen; 
nach Bedarf 111ußte sie die staatlichen Pränuen 111it eigenen Mitteln erhöhen. Die 
Werbung fiel deshalb hauptsächlich den Gen1einden zur Last. Bis zum 1. De
zen1ber 1809 beliefen sich die Unkosten des thurgauischen Staates für die fran
zösische Werbung auf 7200 Schweizerfranken, die der Gen1einden auf 6r 120 

Schweizerfranken. 9 

Die Maßnalunen der thurgauischen Regierung hatten zunächst Erfolg. An1 
2. Mai 1808 teilte Anderwert dein Großen Rat 1nit, der Thurgau habe als erster 
Kanton das von ih1n verlangte Rekrutenkontingent geliefert.10 Das war aller

dings eine Übertreibung. Der Thurgau war verpflichtet, 740 l~ekruten zu stellen. 
Bis zun1 1. April I 808 lieferte er 648 Mann, erfüllte also seine Pflicht nicht ganz. 
Basel und Solothurn waren als einzige Kantone in der Lage, bis zum I. April 1808 

ihr volles Rekrutenkontingent aufzubringen.11 

An der Tagsatzung von 1808 verlangte die thurgauische Gesandtschaft, alle 
Kantone sollten so rasch als möglich die noch fehlende Mannschaft Frankreich zur 
Verfügung stellen.12 Für die Lage der Urkantone, die früher ihr hauptsächlichstes 
W erbungsgebiet in der Landgrafschaft Thurgau besessen hatten und nun tnit 
der französischen Werbung bedenklich im l~ückstand blieben, zeigte der Kanton 
Thurgau kein Verständnis. Regierungsrat Hanhart, der als Legationsrat an der 
Tagsatzung teilnahn1, e1npfand es als Kurzsichtigkeit, daß Schwyz auf die Grw1d
sätze der Militärkapitulation pochte und den Regünentern selber die Sorge für 
ihre Vollständigkeit überlassen wollte.13 Die thurgauische Gesandtschaft verlangte 
ün Gegenteil, die Ko1npagnien für den französischen Militärdienst sollten dauernd 
auf die Stände verteilt («kantonalisiert») werden.14 Anders ausgedrückt: Die Kan
tone sollten verpflichtet werden, eine bestim111te Anzahl Kotnpagnien zu liefern 
und dann auch ständig vollzählig zu erhalten. Damit verzichtete der Thurgau be
reits auf den Grundsatz der freien Werbung - Jahre bevor Frankreich selber aus
drücklich diese Forderung erhob. Die Tagsatzung zeigte sich in der Erfüllung 
französischer Wünsche zurückhaltender; sie begnügte sich nut der Einladung 
an alle Kantone, die vorgeschriebene Truppenzahl zu liefern. Sie stellte es den 
Ständen, die bereits zuviel Mannschaft abgegeben hatten, frei, den Überschuß 
zugunsten anderer Kantone einschreiben zu lassen. 

Die thurgauische Gesandtschaft empfand diese Maßnahmen als völlig unge
nügend. Anderwert äußerte zurückl1altend wie immer seine Zweifel am «ge
wünschten Erfolg» der Tagsatzungsbeschlüsse. Sein Begleiter Hanhart dagegen 
gab offen seinem Unwillen und seinen «Besorgnissen für die Zukunft» Aus
druck.15 
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Die Verluste, welche die Schweizerregin1enter in den napoleonischen Feld
zügen erlitten, zwangen auch den Thurgau zu neuen Anstrengungen. Durch eine 
Verordnung des Kleinen Rates von1 4. Oktober 1808 wurden den Rekruten 
Prä1nien von 48 französischen Livres versprochen; auch Personen, die zur An
\Verbung von Rekruten n1ithalfen, sollten eine Belohnung erhalten.16 An dieser 
bedeutenden Steigerung der finanziellen Leistungen des Staates für die Werbung 
war nicht zuletzt die Tatsache schuld, daß Nachbarkantone durch höhere Präniien 
die R,ekruten anlockten. hn Februar 1810 berief der Kleine lZat Deputierte der 
Ge1neinden nach Frauenfeld. Sie \Vurden dringend an die «heilige Pflicht» erinnert, 
die französischen Forderungen nüt allen Kräften zu erfüllen und dadurch Napoleon 
«einen Beweis des Dankes, der Zuneigung und Ergebenheit zu geben.»17 Die 
Thurgauer Zeitw1g unterstützte die Be1nühungen der IZegierung durch Propa
ganda für die französische Werbung. Sie publizierte irn Mai 1810 den Brief eines 
Thurgauer Offiziers in französischen Diensten, der seine Erlebnisse in den 
goldensten Farben, als ein « wahrhaft paradiesisches Leben» scbilderte.18 

Die hohen Prä1nien veranlaßten tatsächlich zunächst eine genügende Anzahl 
junger Leute, in französische Dienste zu treten. Ende 1809 war der Thurgau ver
pflichtet worden, an eine Nachlieferung von 4000 R.ekruten einen Beitrag von 
185 Mann zu leisten. Bis zun1 I.Juni 1810 lieferte er 187 Mann ab, also sogar 
zwei zuviel.19 

Alln1ählich aber wurden die dienstlustigen jungen Leute selten. Von I 708 R,e
kruten, die z,vischen den1 1.Juli 1810 und den1 I. Mai 1811 ange,vorben wurden, 
lieferte der Thurgau nur 11; er leistete damit den kleinsten Beitrag an die Rekru
tierung. 20 Die Mittel, die die Kantonsregierung zur Förderung der Werbung 
anvvandte, wirkten nicht mehr. Pränüen von 100 bis 150 Gulden genügten nicht 
1nehr, u1n die jungen Männer zun1 französischen Kriegsdienst zu verlocken. 21 

Infolge der Kontinentalsperre stockten Handel und Gewerbe; aber selbst die er
werbslose 1nännliche Bevölkerung blieb lieber untätig zu Hause, als daß sie sich 
anwerben ließ. 22 Der Druck der Werbung, verbw1den 1nit der wirtschaftlichen 
Not, erbitterte das Volk. Besonders unbeliebt waren Drucknüttel, die einzelne 
Beamte anwandten. Es kan1 vor, daß junge Leute wegen geringer Frevel ange
klagt und dadurch veranlaßt wurden, in französische Dienste zu treten. Die 
Werbung bewirkte, daß der junge Pupikofer «frühzeitig einen Widerwillen ge
gen Napoleon e1npfand.» Ein großer Teil des Thurgauer Volkes mag ähnlich ge
fühlt haben. Der Druck, der auf den1 Lande lastete, ließ die guten Auswirkungen 
der Mediationsakte allmählich in Vergessenheit geraten. Sogar im thurgauischen 
Großen Rate 1nachte sich der Unwille über die Werbtu1g geltend. Zwar konnte 
er nicht wagen, die Werbung an sich zu mißbilligen. Er tadelte nur die Art, ,vie 
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sie in1 Kanton Thurgau betrieben wurde. Die Regierung wurde eingeladen, 
künftig für eine bessere Verteilung der Rekrutenzahl auf die Ge1neinden und für 
die Verhinderung der Prellerei zu sorgen. 23 

An1 8. Juni I 8 I I übergab der französische Botschafter Talleyrand den1 Land
an1111ann der Sch,veiz eine Note, in der Verhandlungen über die Einführung der 
obligatorischen Werbung begehrt wurden. Unter Berufung auf die Militär
kapitulation von I 803 wies die Tagsatzung an1 14. Juni 1811 den französischen 
Antrag zurück. 24 Einzig der Landan1n1ann der Schweiz (Solothurn), Thurgau 
und W aadt setzten sich dafür ein, n1it Frankreich die gewünschten Verhandlungen 
aufzunehn1en. 25 Die Einführung der obligatorischen \V erbung bot die Möglich
keit, die von1 Kanton Thurgau schon längst begehrte «Kantonalisation» vertraglich 
festzusetzen. Das war wohl ein wesentlicher Grund, weshalb Morell vor der 
Zurückweisung des französischen Antrags warnte. Auf das Prinzip der freiwilligen 
Werbung legte er keinen Wert 111ehr, da diese «nach den einn1al von sä1ntlichen 
Kantonen ge1nachten Schritten zur Beförderung der Werbung kaun1 n1ehr denkbar 
sein dürfte.» Morell zeigte sich als nüchterner Praktiker; er pochte nicht auf die 
prinzipiellen Grundlagen der Militärkapitulation, sondern gab den1 viel mehr 
Bedeutung, was in1 Laufe der Jahre bereits aus dein Vertrage von 1803 geworden 
,var. Er ern1ahnte die Tagsatzung, angesichts der europäischen Machtverhältnisse, 
an denen die Schweiz nichts ändern konnte, Frankreich nicht vor den Kopf zu 
stoßen. Wie begründet diese Warnung war, zeigte sich schon nach wenigen 
Wochen. An1 27. Juni 1811 überhäufte Napoleon die schweizerische Sonderge
sandtschaft in Paris n1it derartigen Vorwürfen und Drohungen, daß die Tag
satzung keinen Widerstand 1nehr zu leisten wagte. An1 1 r. Juli r 8 r I faßte sie 
den Beschluß, die Kantone hätten bis Ende Februar 1812 insgesan1t 4500 R.ekruten 
an Frankreich zu liefern. Der Thurgau mußte 230 Mann stellen. 

Am 20. Juli r 8 I I gingen die Tagsatzungsgesandtschaften auseinander, u1n neue 
Instruktionen für die Verhandlungen mit Frankreich einzuholen. Die thurganische 
R.egierung war durch die Drohungen Napoleons tief beeindruckt und beun
ruhigt. 26 Da Morell bereits früher der Tagsatzung die Annahme des französischen 
Begehrens angeraten hatte, 1nuß es geradezu als selbstverständlich erscheinen, daß 
der Große Rat an1 3. Septen1ber 1811 das Prinzip der freien Werbung endgültig 
preisgab. 27 Die Gesandtschaft erhielt den Auftrag, einer Übereinkunft znzu
stin1n1en, die die Schweiz verpflichten würde, «eine festgesetzte Anzahl Truppen 
auf bestimmte Zeit zu liefern.» Der Große Rat änßerte folgende Wünsche: 

I. Die Zahl der Schweizertruppen in französischen Diensten sollte herabgesetzt 
werden. 
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2. Die zu liefernde Mannschaft sollte unabänderlich auf die Kantone verteilt 
werden. 

3. Die Werbung sollte jedem Kanton nur Ün Un1f:'lnge des eigenen Gebiets ge
stattet sein. 

Der Kanton Thurgau sprach sich dan1it für eine absolut gleichn1äßige Verteilung 
der Lasten und gegen jede Begünstigung einzelner Stände aus. 

I)ie neue Militärkapitulation niit Frankreich wurde an1 28. März 1812 abge
schlossen. Die Eidgenossenschaft 111ußte sich verpflichten, 12 ooo Mann in fran
zösischen Dienst zu stellen. Durch ein jährliches Kontingent von 2000 Mann in 
Friedenszeiten und 3000 Mann ün Falle eines Krieges in Deutschland oder Italien 
n1ußten die Regin1enter vollzählig erhalten werden. 28 

Der thurgauische Große Rat nal11n die neue Militärkapitulation einstün1nig 
an. Er war der Ansicht, daß die von der Sch,veiz verlangten Opfer nicht als un
verhältnismäßig betrachtet werden könnten, «wenn den Forderungen der Zeit
un1s tände Recl111ung getragen» werde. 29 Durch eine neue Verordnung über die 
Werbung (27. Mai 1812) wurdejeden1 Kantonsbürger und Niedergelassenen, der 
sich in den folgenden zwei Monaten anwerben ließe, ein Handgeld von sieben 
Louisdors versprochen. Wer eü1en Dienstlustigen dein Gen1einderat zuführte, 
sollte ein «Anbringgeld» von sechs Neutalern erhalten. 30 Der Große Rat lud 
die Regierung a1n 6. Mai 1812 ein, Hein1atlose, welche uneheliche Kinder 
zeugten, und liederliche junge Leute ganz einfach zun1 französischen Dienst 
aufzubieten. 31 

Die Tagsatzung von 1812 beschloß die dauernde Kantonalisation der Wer
bung. 32 Der Thurgau wurde verpflichtet, jährlich 1 I I Mann zum französischen 
Dienst zu stellen. 33 

Es war für den Kanton Thurgau eine schwierige Aufgabe, sein Rekruten
kontingent aufzubringen. Die im Mai 1812 verfügten Maßnahmen erwiesen sich 
als völlig ungenügend. Die Regierung sah sich gezwungen, die Rekrutenliefe
rungen neuerdrngs nach Bevölkerungszahl und Vermögen auf die Ge1nernden ab
zuteilen. 34 Auf diese legte sich dadurch eine drückende Last. Sie mußten die Hand
gelder für den einzelnen Mann bis auf 20 und mehr Louisdors erhöhen und brach
ten auf diese Weise bis Ende 1812 ungefähr 50 Rekruten zusainmen. 35 Der thur
gauisehe Große Rat sah sich ün Deze1nber 1812 zu drastischen Maßnahmen ge
zwungen; er bevollmächtigte die Regierung, unsittliche Menschen zu vier
jährigem französischen Kriegsdienst aufzubieten. Als unsittlich galten: Müßig
gänger, Verschwender, Nachtschwärmer, vorbestrafte Raufbolde und Schläger, 
Väter unehelicher Kinder, die den Gemeinden zur Last fielen. Gleichzeitig wurde 
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den Hein1atlosen, die sich freiwillig zun1 Kriegsdienst 111eldeten, die unentgelt

liche Verleihung des Kantonsbürgerrechts versprochen. 36 

Jetzt, in1 letzten Jahre der napoleonischen Herrschaft, ,vurde die französische 

Werbung in1 Thurgau zu einer wahren Landplage. Die Gen1einden litten schwer 

unter finanziellen Lasten und allerlei Ungerechtigkeiten. 37 Da auch jetzt zu wenig 

llekruten geliefert wurden, befand sich die llegierung in größter Verlegenheit. 38 

U111 ihre Verpflichtungen erfüllen zu können, 1nußte sie oft rücksichtslos vorgehen: 

Einigen Gen1einden des I)istrikts W einfelden drohte sie 1nit unnachsichtlicher 

111ilitärischer Exekution, falls sie nicht binnen einiger Tage ihren Rückstand be

glichen hätten. 39 Aus einen1 Brief Morells an Paul Usteri geht hervor, daß die 

thurgauische Regierung sich Ende I 812 darauf gefaßt 111achte, die überall ver
haßte Konskription einführen zu 1nüssen. 40 

1111 Son11ner 1813 verlangte Napoleon von der Schweiz eine außerordentliche 

Ilekrutierung von 7000 Mann binnen Monatsfrist. Der Thurgau sah sich außer
stande, seine Verpflichtungen zu erfüllen, und schlug deshalb dein Landa1nmann 

der Schweiz die Einführung der Losziehung unter der jungen waffenfähigen 

Mannschaft vor. 41 Da er aber nicht vereinzelt vorgehen wollte, so lud der Kleine 

Rat Zürich und St. Gallen ein, gleichzeitig 1nit den1 Thurgau die Losziehung für 

den französischen Militärdienst einzuführen. 42 Die thurgauische Regierung drohte 

allen Munizipalgen1einden, die mit ihren Lieferungen in1 Rückstand bleiben 

würden, niit sofortiger Konskription. 43 Nur weil sowohl der Landa1nn1ann der 

Schweiz als auch Zürich und St. Gallen den thurgauischen Vorschlag ablehnten, 

verzichtete die Kantonsregierung auf die Zwangsstellung der Rekruten. 44 Sie 
ka1n aber sogar noch im Oktober 1813, als die französischen Ar1neen bereits die 

ersten schweren Schläge erhalten hatten, erneut auf ihren Antrag an den Land

anm1ann der Schweiz zurück. 45 

Erst als nut der Schlacht bei Leipzig die napoleonische Vorherrschaft in Mittel

europa zusammenbrach, hörte für den Thurgau wie für die ganze Schweiz der 

Druck der französischen Werbung plötzlich auf. 

Die Werbung hatte anfangs im Kanton Thurgau annähernd zu dem von 

Frankreich verlangten Ergebnis geführt. Sie war dann immer schwieriger ge
worden und hatte in ihrer letzten Phase den heftigen Unwillen des geplagten 

Volkes erregt. Die Behörden durften darauf keine Rücksicht nehmen. Wenn sie 

die Werbung bis zuletzt mit allen Kräften förderten und dabei die kantonalen 

Interessen wenig beachteten, so beugten sie sich dem Zwange der außenpolitischen 

Situation. Es muß aber doch auffallen, daß sich der Kanton Thurgau oft - be

sonders an der Tagsatzung von 1811 - französischen Wünschen gefügiger zeigte 
als die Mehrzahl der Stände. Er wollte nicht nur das Mindestmaß seiner Ver-



pflichtungcn schlecht und recht erfüllen, sondern bei Napoleon in Gunst stehen. 
Bis ans Ende der Mediationszeit hoffte die thurgauische Regierung auf die Hilfe 
des französischen I(aisers zur Verwirklichung außenpolitischer Ziele - vor allen1 
zur Erwerbung von Konstanz. 

14. Kapitel 

Der ]"hurgatt 1111d die Ko11ti11c11talspcrrc 

Durch ein Zolldekret von1 6. Brun1aire XII1 wurden die französischen Ein
fuhrgebühren auf Leinen- und Baun1wollfabrikate verdoppelt. 2 Danüt versetzte 
Napoleon der schweizerischen Industrie, deren wichtigstes Absatzgebiet in1 18.Jahr
hundert Frankreich gewesen war, einen ersten schweren Schlag. Durch neue Zoll
erhöhungen (1805) verfolgte Napoleon rücksichtslos sein Ziel, die Entwicklung 
der französischen Industrie durch Ausschaltung aller fren1den Konkurrenz n1ög
lichst zu fördern. Ein kaiserliches Dekret von1 22. Februar 1806 verbot schließlich 
überhaupt die Einfuhr von Baun1wollfabrikaten, auch von schweizerischen. 

Kurz darauf, ün April 1806, zwang Napoleon die Eidgenossenschaft, ihr Gebiet 
den englischen Waren zu verschließen. Die Schweiz 1nußte fortan an der Konti
nentalsperre teilnehn1en, durch die Napoleon England, das er 1nilitärisch nicht 
bezwingen konnte, wirtschaftlich vernichten wollte. Da die Kontinentalsperre die 
englische Konkurrenz ausschaltete, so hätte sie der schweizerischen Industrie eigent
lich sehr förderlich sein können. Aber dieser fehlte der wichtigste Absatz1narkt; 
denn die französischen Grenzen blieben für die schweizerischen Fabrikate ge
sperrt. Handel und Industrie wurden deshalb durch den wachsenden Druck der 
Sperre schwer geschädigt. Diese wurde in1 Herbst 1810 durch die Dekrete von 
Trianon, St-Cloud und Fontainebleau, die alle Kolonialwaren mit sehr hohen 
Zöllen belegten und die Verbrennung der englischen Fabrikate verfügten, ver
schärft. Wie die übrigen von Frankreich abhängigen Staaten 1nußte die Schweiz 
sich diesen Dekreten unterwerfen. Wochenlang lagen alle Kolonial waren, das 
heißt die für die Industrie unentbehrlichen Rohstoffe, unter Sequester; Handel 
und Gewerbe stockten völlig. Auch als wenigstens wieder die sogenannte «levan
tinische Baumwolle» emgeführt werden durfte, konnten die industriellen Betriebe 
die Arbeit nur teilweise wieder aufnehmen. Die Bevölkerung litt deshalb unter 
Erwerbslosigkeit und Teuerung. 

Erst als die Macht Napoleons im Herbst 1813 zusammenbrach, konnte es die 
Schweiz wagen, die Kontinentalsperre für ihr Gebiet aufzuheben. 3 
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Der Thurgau vvar zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ein vorwiegend land
vvirtschaftlicher Kanton ohne bedeutende Städte und ohne große Kapitalien. Die 
handel- und gevverbetreibende Bevölkerungsschicht \Var zahlen1näßig schwach. 4 

Der Kanton Thurgz,u wurde deshalb durch die französische Zollpolitik und an
fangs auch durch die Kontinentalsperre weniger schwer geschädigt als die Nach
barkantone Zürich, St. Gallen und Schaffhausen. 

Allerdings hatten sich an den wichtigsten Grenzorten - Horn, Arbon, Gott
lieben und Dießenhofen - Kaufleute niedergelassen. Die Gegend 11111 Arbon, Bi
schofszell und Hauptvvil besaß Lein\vandindustrie. Auch der Thurgau \Var des
halb an der Herstellung guter Handelsbeziehungen zu Frankreich interessiert. Das 
be\veist die Teilnahn1e thurgauischer Deputierter an eine1n Handelskongreß in 
Aarau (I)eze111ber I 803) ; sie verlangten die Beseitigung der hohen französischen 
Einfuhrzölle auf schvveizerische Fabrikate. 5 

Als der Landa1n1nann der Schweiz unter französischem I)ruck die Kantone 
auff<)rderte, vorläufige Einfuhrverbote gegen die englischen Waren zu erlassen, 6 

fügte sich der Thurgau sofort. ])urch eine Verordnung des Kleinen IZates vo111 
30. April 1806 vvurde die Einfuhr englischer Waren und ihre Ausfuhr nach 
Frankreich « gänzlich und auf das schärfste verboten». Schleichhändler sollten 
schwer bestraft vverden. 7 

An Unterwürfigkeit gegenüber Frankreich ließ es der Thurgau nicht fehlen. 
In der thurgauischen Tagsatzungsinstruktion vo1n 9. Mai 1806 wurde «gerechter 
Unwille» und «tiefe Bekün1111ernis» über den Schn1uggel 111it englischen Waren 
ausgedrückt. Der Gehorsan1 gegenüber Napoleon fiel de111 Thurgau schon deshalb 
nicht schwer, weil er diesn1al kau111 gegen thurgauische Interessen verstieß. 1111 
Gegenteil durfte von der Ausschaltung der englischen Konkurrenz eine Förderung 
der eigenen noch schwach entvvickelten Industrie erwartet vverden. Voraussetzung 
war allerdings, daß Frankreich nun die hohen Einfuhrgebühren auf Schweizer
fabrikate herabsetzte und die Einfuhrverbote aufhob. 8 

Ein Tagsatzungsbeschluß von1 5.Juli 1806 untersagte die Einfuhr aller eng
lischen Waren 111it Ausnahn1e des Bau1nwollgarns, das niit einer Einfuhrtaxe be
legt wurde. 9 In1 Thurgau blieben nur die Grenzübergänge in Gottlieben, Uttwil 
und Arbon für die Einfuhr und den Transit von «Kaufinannsgut» geöffi1et; da
gegen konnten Lebensn1ittel, Vieh und Baun1aterial vvie bisher überall eingeführt 
werden. In Gottlieben, Uttwil und Arbon ließ die Regierung Aufsichtsbureaux 
einrichten. Sie standen unter der Leitung eines Grenzko1n11iissärs, der die im
portierte Ware zu visitieren und 1nit eine111 Ste1npel zu versehen hatte.10 

Die Tatsache, daß die Grenze teilweise geschlossen werden 111ußte, berührte die 
Interessen des Kantons Thurgau weit stärker als das bloße Verbot der Einfuhr 

7 



englischer Waren; denn nun wurde der ganze Grenzverkehr behindert. Bei der 
Durchführung des Tagsatzungsbeschlusses gab sich die thurgauische R.egierung 
Mühe, die Handelsbeziehungen zur deutschen Nachbarschaft aufrechtzuerhaltcn.11 

Egoistisch versuchte sie, den V er kehr 111öglichst den eigenen Grenzstellen zuzu
leiten. Auf die Interessen seiner Nachbarkantone St. Gallen und Schaffhausen 
nahn1 der Thurgau keine IZücksicht. St. Gallen handelte nicht besser. An der 
Tagsatzung von .r8o6 bewirkte es, daß der thurgauischc Grenzübergang Horn für 
den Handel geschlossen wurde.12 Der Thurgau seinerseits verhinderte die nach
trägliche Öffi1ung der schaffhausischen Grenzstelle in Stein a1n Rhein für den 
Transit von «I(aufinannsgut».13 Er wollte nicht dulden, daß Stein a1n IZhcin be
günstigt ,vurdc, während die thurgauischen Ortschaften an1 Sec Not litten. 

Trotz der sch,veren Strafen, die das Tagsatzungsdekret den Schleichhändlern 
androhte, reizte das Einfuhrverbot geradezu zun1 Schn1uggel 111it englischen 
Waren. Schon iin Novc1nber 1806 beschwerte sich St. Gallen darüber, daß bei Kon
stanz englische Waren eingeschn1uggelt würden.14 Dort war eben die Grenze 
unübersichtlich und daher schwer zu über,vachen. Nach den Äußerungen Heinrich 
Hirzels, der r8rr-.r8r3 als Grenzinspektor die Aufsicht über die thurgauischcn 
« Grenzanstalten>> aL1sübte, stand der Schmuggel in voller Blüte; Hirzel war über
zeugt, daß nicht ein111al ein Zehntel der «Einschwärzungsfälle» entdeckt werde.15 

Erst durch das Dekret von Trianon (5. August 1810) wurde die Kontinental
sperre für den Thurgau drückend. Sän1tliche Kantonsregierungcn leisteten den 
Befehlen Napoleons sofort Folge und führten die von ih1n gewünschten Maß
nahmen durch. Der thurgauische Kleine Rat verfügte am r6. Oktober r8ro die 
sofortige provisorische Beschlagnah111c aller Kolonialwaren. Diese Waren - auch 
die bereits iin Kanton liegenden - ,vurden einer außerordentlichen Abgabe unter
worfen, die dem Tarif des Dekrets von Trianon entsprach. Künftig durften 
Kolonialwaren nur noch in Gottlieben, Uttwil und Arbon eingeführt werden. 
Die englischen Manufakturwaren wurden konfiszicrt. 16 

Durch diese Verordnung wurden Handel und Industrie iin Thurgau völlig 
lahmgelegt. Eine Sperre, welche die süddeutschen Staaten auf den Wunsch Na
poleons vorübergehend gegen die Schweiz verhängten, verschliin1nerte die Lage 
noch. Besonders schwer wurden die Kaufleute betroffen; sie verloren nicht nur 
ihre Erwerbsmöglichkeiten, sondern sie mußten noch für die Ware, die sich bereits 
in ihren Lagern befand, hohe Gebühren bezahlen.17 Selbst die Thurgauer Zeitung 
gab jetzt zu, die neuen Verfügungen seien «hart und drückend» und «he1nmend 
für Handel und Gewerbe».18 

Es zeigte sich bald, daß nicht nur die Kaufleute durch die Verschärfung der 
Kontinentalsperre geschädigt wurden; der Ruin des Handels hatte eine V erminde-
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rung der Geldzirkulation zur Folge, unter der alle Bevölkerungsschichten litten.19 

Die hohen Einfuhrzölle auf I{olonial\varen, verbunden nüt der Zollpolitik der 
süddeutschen Staaten, be,virkten Teuerung. Dadurch kam der thurgauischc 
Bauernstand in Not, der sich ohnehin nicht in einer glänzenden Lage befand. 
Die Ablösung der Zehnten und Grundzinse und der Wunsch ärmerer Leute, eige
nes Land zu besitzen, hatten viele Bauern veranlaßt, Geld zu entlelu1en. 20 Durch die 
Zölle der süddeutschen Staaten wurde die Ausfuhr von Wein und Obst erschwert. 
Die Thurgauer 13auern büßten dan1it die bisher einträglichste Einnahmequelle 
fast ganz ein. I)agegen vvurden die in1portierten Lebensn1ittel in1mer teurer. Der 
Thurgau war auf sie angewiesen; denn Ackerbau und Viehzucht waren noch nicht 
genügend ent\vickelt, tun zur Ernährung der eigenen Bevölkerung auszureichen. 
l)ic Dreifelderwirtschaft brachte es 111it sich, daß stets ein Teil des Bodens 
brach lag. Zwar be111ühte sich Regierungsrat Frcycn111uth, durch die Einführung 
der Wechselwirtschaft auf seinen1 Landgut «Rö111crstraßc» (bei Frauenfeld) der 
thurgauischen Bauernschaft ein gutes Beispiel zu geben. Durch die Aufhebung 
des Weidgangs 21 wurde eine intensivere Bewirtschaftung des Bodens mit ver
n1chrten1 Getreidebau eingeleitet. Die Einführung der Stallfütterung und der 
Anbau von Futterpflanzen ennöglichten eine Erhöhung des Viehbestandes. Aber 
die R.csultate dieser Entwicklung waren nicht sofort spürbar. Die Bauern gerieten 
in Ü11111er größere Schulden. Da dcn1 Thurgau eine Stadt 111it eincn1 kapitalkräf
tigen Bürgerstand fehlte, wurde das Geld 1neistens in andern Kantonen aufgenom-
111cn; die Folge war, daß der reine Ertrag des Landes zu cine111 großen Teil in 
frcn1de Hände karn. 

Die thurgauische Regierung war sich bewußt, daß Napoleon durch die neuen 
V erfügungcn ein bedeutendes Opfer gebracht wurde. Sie wagte es aber nicht, 
die Kontinentalsperre zu kritisieren, sondern 1nußtc sich n1it der Feststellung be
gnügen, Napoleon verfolge «einen allzu wichtigen Zweck ... , als daß neben ih111 
unsre daraus hcrflicßendc Bedrängnis seine ernstere Aufn1crksan1keit in Anspruch 
nchn1en könnte. 22 Der Kleine Rat durfte keine Rücksicht auf die eigenen wirt
schaftlichen Interessen nehmen, vvcnn er sich die «wohlwollende Gesinnung» 23 

des Kaisers erhalten wollte. Die Besetzung des Tessins durch italienische Truppen 
und die Einverleibung des Wallis' zeigten deutlich genug, was der Schweiz drohte, 
wenn sie sich den Befehlen Napoleons nicht fügte. 

Am 9. Novcn1ber 1810 verfügte der Landa1111nann der Schweiz die Einführung 
eines eidgenössischen Grenzzollsystems. Alle ünportierten Kolonialwaren wurden 
111it einer gen1cineidgenössischcn außerordentlichcn Abgabe belegt, die ün wesent
lichen mit dem Tarif des Dekrets von Trianon übereinstiin1ntc. Die 111eistcn bis
herigen Grenzpässe in der Nord- und Ostschweiz blieben geöffi1et. Der Land-
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a1nmann der Schvveiz behielt die oberste Kontrolle durch einen eidgenössischen 
Oberaufseher und durch einen Inspektor in jede1n Grenzbureau. 24 Durch diese 
Zentralisation der Grenzzölle, die allerdings auf bestin11nte Warengattungen be
schränkt war, überschritt zwar der Landa1111nann der Schweiz seine verfassungs
mäßigen Kompetenzen; aber kein Kanton widersprach. l)er Thurgau führte a1n 
I I. Dezen1ber I 8 ro das Grenzzollsyste1n ein: Zur Unterdrückung des Schleich
handels wurden an den Grenzpässen Arbon, Uttvvil und Gottlieben Polizeiposten 
eingerichtet. Pikettmannschaften übervvachten als Patrouillen die Grenze von 
Arbon bis Stein an1 IU1ein. 25 

Bi, ans Ende der Mediationszeit verringerte sich der wirtschaftliche Druck, 
der auf der Schweiz lastete, nicht 111ehr. Die Initiative zur Aufhebung der Sperr
maßnah1nen ging nicht von1 Kanton Thurgau aus. lZegierungsrat Freyen111uth 
zeigte sich erstaunt, als ihn1 der Appenzeller Landanunann Zelhveger in1 Oktober 
1813 sagte, die Kontinentalsperre sei unsinnig. 26 Freyenn1uth sträubte sich wohl 
deshalb gegen eine so scharfe Ablehnung der Kontinentalsperre, weil er sie ün1ner 
noch als bestes Mittel zur Ausschaltung der englischen Konkurrenz betrachtete. 

Das Thurgauer Volk vvar in diesen Wochen und Monaten zu1n Schweigen 
verurteilt. Erst in1 Frültjahr r 814 1nachte sich seine Unzufriedenheit über die 
wirtschaftliche Not geltend. 



VI. TEIL 

Die Krise des Jahres 1814 

r 5. Kapitel 

Charakter des th11rga11ischcn Staates der Mediatio11szcit 

Aus Mangel an schriftlichen Zeugnissen können wir uns heute nur schwer ein 
Bild über die Einstellung des Thurgauer Volkes zur Verfassw1g von 1803, die 
ihn1 nicht zur Abstin1n1ung vorgelegt wurde, und zur offiziellen Politik der 
Kantonsregierung während der Mediationszeit machen. 

Die Kantonsvcrfass1111g von1 19. Februar 1803 übernal1111 wichtige Postulate der 
französischen Revolution.1 Der Kanton Thurgau erhielt die Staatsforn1 der reprä
sentativen De1nokratie. Die Verfassung sprach den Grundsatz der Volkssouveräni
tät nirgends aus; sie bestim1nte nicht, wer der Souverän sei. Doch übertrug sie 
dem Großen Rat, der Legislative, die Ausübung der «höchsten Gewalt». Der Große 
R.at leitete aber seine Ko1npetenzen doch von1 Volke ab; denn er ging zun1 Teil 
aus direkter Volkswahl, zw11 Teil aus einer Kombination von direkter Wahl und 
Losziehung hervor. Der Volkswille bestin11nte also bei der Gesamterneuerung des 
Großen IZates, die alle fünf Jahre stattfand, die Zusanunensetzung der legislativen 
Behörde. Als die Mitglieder des Großen Rates sich a1n 14. April r 803 zun1 ersten-
1nal versan1melten, wurden sie von der Regierungsko1nmission als «Bürger IZe
präsentanten» angesprochen. 2 Daraus geht klar hervor, daß der Große Rat a1n 
Anfang der Mediationszeit als Stellvertretung des Volkes galt. Der Grundsatz 
der Rechtsgleichheit war durch die Bundesakte ausgesprochen und konnte in der 
thurgauischen Verfassung als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Die ober
sten Behörden des Kantons waren nach den1 Prinzip der Gewaltentrennung in 
Exekutive (Kleiner llat), Legislative (Großer Rat) und richterliche Gewalt (Ap
pellationsgericht) geschieden. Aber Einschränkungen verhinderten die restlose 
Durchführung dieses Grundsatzes. Durch Zensusbestimmungen sicherte die Ver
fassung das Übergewicht der reichen Grundbesitzer und der wohlhabenden Stadt
bürger in allen Behörden. Die subjektive Gewaltentrennung wurde nicht sauber 
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durchgeführt: Alle Mitglieder der Regierung gehörten auch dein Großen Rate an. 
Der Kleine R.at allein besaß das Gesetzesinitiativrecht. Der Große R.at konnte die 
Vorschläge der R.egierung entweder anneh111en oder ver\verfen, aber nicht ab
ändern. 3 Es kan1 vor, daß der Kleine R.at durch Verordnungen selbstherrlich in 
die Gesetzgebung eingriff. 4 Auch der Grundsatz der objektiven Gewaltentren
nung ,var da1nit durchbrochen. Sogar auf die untern Gerichtsinstanzen übte die 
Exekutive einen indirekten Einfluß aus; sie ,vählte die Mitglieder der Distrikts
gerichte aus eine111 dreifachen Vorschlag des Appellationsgerichtes, und der von 
ihr völlig abhängige Distriktspräsident (Bezirksstatthalter) vereinigte nüt seiner 
Exekutivge,valt das Amt des l)istriktsgerichtspräsidenten. 5 

Von Pressefreiheit und Öffentlichkeit der V er,valtung sagte die Verfassung 
von 1803 kein Wort. Die Exekutive \var nur verpflichtet, de111 Großen Rat über 
alle Gebiete der Staatsver,valtung IZechenschaft abzulegen. Die Legislative durfte 
Kritik üben und Wünsche äu.ßern. l)as uneingeschränkte Auf,ichtsrecht des 
Kleinen R.ates über alle untergeordneten Behörden wurde dadurch nicht iin inin
desten angetastet. 6 Das Überge,vicht der Exekutive, die alle untern Bea111ten und 
die Mitglieder der untern Gerichte wählte, über die be,vaffi1ete Macht verfügte 
und auf dein Verordnungswege selbst in das Gebiet der Gesetzgebung eingriff, 
gab dein thurgauischen Staate der Mediationszeit recht eigentlich das Gepräge. 

In seiner äußern Erscheinung näherte sich der Kanton Thurgau nach 1803 dem 
Obrigkeitsstaate. Die Regierung gewöhnte sich daran, in einen1 väterlich ,vohl
wollenden Tone zu ihren <<lieben und getreuen Mitbürgern» zu sprechen. 7 1804 

wurde die revolutionäre Anrede nüt der Bezeichnung «Bürger» abgeschafft. Fort
an lautete die Titulatur für die Mitglieder der R.egierung «Hochgeachtete Herren», 
für die Mitglieder des Großen Rates «Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren». 8 

In den Proklamationen des Kleinen Rates an das Volk wiederholten sich die Auf
forderungen zur Wahrung von Ruhe und Ordnung, zu1n Gehorsa1n gegenüber 
der Obrigkeit. Der Kleine Rat betrachtete das Volk wie ein Kind, das seiner weisen, 
väterlichen Führung bedurfte und dessen politische Tätigkeit sich auf Ge1neinde
angelegenheiten und auf die Großrats\vahlen zu beschränken hatte. 

Die thurgauische Regierung entfaltete ,vährend der Mediationszeit eine rege, 
auf das un1nittelbar Nützliche gerichtete Tätigkeit zun1 Wohle des Kantons. Durch 
eine u111fangreiche gesetzgeberische Arbeit der obersten Behörden wurde der 
Thurgau nach 1803 völlig neu organisiert. Durch Erhebung direkter und indirek
ter Steuern, durch die Erwerbung der Komturei Tobel und den günstigen Ver
kauf der konstanzischen Besitzungen gab die Regierung dem Kanton eine finan
zielle Grundlage. Die kantonale Miliz wurde organisiert und alln1ählich einheit
lich gekleidet und bewaffnet. Die Regierung bemühte sich um die Hebung der 
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Volksbildung. Ein Schulrat von 12 Mitgliedern erhielt die allgen1eine Aufsicht 
über die Schulen; er n1ußte für die Bildung der Lehrer und für gute Lehrmittel 
sorgen. Bereits ,vurde die Gründung von 13ezirksschulen oder einer Kantonsschule 
geplant. Ein Sanitätsrat übte die Oberaufsicht über Ärzte, Viehärzte und Apotheker 
aus und hatte Maßregeln gegen ansteckende Krankheiten zu treffen. Ein pari
tätischer Kirchenrat vernüttelte die Befehle und Wünsche der R.egierung an die 
Geistlichkeit und sorgte für Beobachtung gegenseitiger Toleranz zwischen den 
beiden Konfessionsteilen. R.egierungsrat Johann Konrad Freyenn1uth, der Staats
kassier, er,varb sich nicht nur durch die Ordnung der Finanzen und durch die 
Leitung des Sanitätswesens große Verdienste un1 den Thurgau, sondern ließ auch 
in rastloser Tätigkeit fast ohne staatliche Geld1nittel ein Straßennetz durch den 
Kanton anlegen. 

All das waren positive Leistungen einer llegierung, die gegen zahlreiche Schwie
rigkeiten zu kän1pfen hatte: Der Thurgau war ar1n und ohne städtisches Zentrurn; 
die größtenteils bäuerliche Bevölkerung besaß noch keine politische Schulung; 
ihr Gesichtskreis beschränkte sich auf die lokalen Interessen der Dorfgen1einschaft. 
Es herrschte Mangel an gebildeten Männern, an Geistlichen, Lehrern, Juristen und 
Ärzten. Die zur Übernahn1e von 1~mtern befähigten Personen waren selten. Die 
llegierung n1ußte überall selbst Ordnung schaffen. Sie gewöhnte sich, ihre 
Kontrolle bis auf Kleinigkeiten auszudehnen. 

Dieses Regierungssysten1 hatte den schweren Nachteil, daß es eine Kluft ent
stehen ließ zwischen den1 Kleinen Rate und der breiten V olksn1asse, die sozusagen 
nur passiv durch Steuern und n1ilitärische Leistungen a111 Staate Anteil nal1111 und 
überdies inuner 111ehr unter den1 Druck der Werbung und der Kontinentalsperre 
litt. Bereits r 804 - während des Bockenkrieges - hatte sich diese Kluft in Form 
der damals in1 Thurgau herrschenden Spannung gezeigt. Sie trat unter den Ein
wirkungen, die der Zusamn1enbruch der französischen Vonnachtstellung in Europa 
auf die schweizerischen Verhältnisse ausübte, neuerdings in Erscheinung. 

16. l(apitcl 

Das Ende der Mediationszeit im Thurlau 

Nicht nur ein Freyenmuth war beim Zusammenbruch der napoleonischen 
Macht von Unruhe und banger Erwartung erfüllt. Nach den1 Zeugnisse Pupi
kofers herrschte auch im Volke « düstere Stille und Bangigkeit über die kon1111en
den Weltereignisse».1 Der Sieg der konservativen Großrnächte bedeutete eine 
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Bedrohung des Kantons Thurgau, der seine Freiheit der R.evolution von I 798, 

seine selbständige Existenz Napoleon verdankte. 
Wachsende Nervosität ben1ächtigte sich I 8 I 3 des thurgauischen Kleinen Ra

tes. Als in1 August Österreich der Koalition gegen Frankreich beitrat und dadurch 
die Kriegsereignisse in die Nähe der Sch\\.:eiz rückten, erteilte die thurgauische 
R.egierung den Distriktspräsidenten den Befehl, Ruhe und Ordnung niit äußerster 
Strenge aufrechtzuerhalten. Leidenschaftlichkeit und Parteinahn1e in politischen 
Dingen ,varen verboten. Wer Gerüchte verbreitete, «die zu Gärungen Stoff geben 
könnten», wurde bestraft. 2 

Die Weisungen des I(leinen R.ates sollten in erster Linie dazu dienen, der 
Schweiz die Neutralität und daniit den1 Kanton Thurgau « die Vorteile seiner 
jetzigen, glücklichen Lage zu erhalten>> 3 • Daraus spricht in11ner noch die Angst 
vor Napoleon. Die thurgauische R.egierung ,vollte alle unvorsichtigen Äußerun
gen unterdrücken, un1 Frankreich keinen Anlaß zur Einn1ischung zu geben. Sie 
fürchtete aber nicht nur leidenschaftliche Diskussionen über die politischen und 
n1ilitärischen Ereignisse irn Ausland, sondern darüber hinaus « Gärungen» - das 
heißt eine gegen die Mediationsverfassung gerichtete Be,vegung iln Kanton Thur
gau und in der Schweiz iin allgen1einen. An der Mediationsverfassung, die die 
Selbständigkeit und Gleichberechtigung des Kantons Thurg:n1 gewährleistete, 
wollte der Kleine Rat um jeden Preis festhalten. Denn wer bürgte ihn1 dafür, daß 
in einer neuen Bundesverfassung den1 Thurgau der Platz, den er seit r 803 als 

gleichberechtigt neben den alten Kantonen innegehabt hatte, wieder eingerätunt 
würde, 

Der Einmarsch der alliierten Truppen in die Schweiz hatte für den Kanton 
Thurgau eine erhebliche materielle Belastung zur Folge. Hier kann davon nicht 
ausführlich gesprochen werden. 4 Die Einquartierungen, Fuhrleistungen und außer
ordentlichen Steuern waren z,var drückend für das einfache Volk; aber für die 
Zukunft des Kantons waren die politischen Folgen des Durchrnarsches entschei
dend. Sie beanspruchten die volle Auf111erksamkeit der Kantonsregierung. 

Bald nach den1 Einmarsch der alliierten Truppen machten es Äußerungen des 
österreichischen Gesandten von Lebzeltern und seines russischen Kollegen Capo 
d'Istria unz,veifelhaft, daß die Mediationsakte beseitigt werden n1üsse. 5 

Die Frage, welchen Weg die Eidgenossenschaft einschlagen werde, um zu 
einer neuen Verfassung zu gelangen, war für den Thurgau lebenswichtig. Am 
23. Dezember r 8 r 3 trat die Berner Mediationsregierung zurück; das Patriziat 
übernahm wieder die Herrschaft. Durch eine Proklarnation wurden alle « Unter
tanen» iin Aargau und in der Waadt aufgefordert, Ruhe und Ordnung zu wahren. 
Morell geriet in ungeheure Erregung. Wenn im Aargau und in der Waadt die 
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alte Ordnung \Viederhergestellt ,verden sollte, so hatte auch der Thurgau für 
seine Unabhängigkeit zu fürchten; denn diese war wie diejenige des Aargaus und 
der Waadt ein Ergebnis der R.evolution von 1798. Der Beauftragte Metternichs, 
Graf von Senfft-Pilsach, der den Un1sturz in Bern bewirkt hatte, gab in einer Note 
zu verstehen, daß nüt den1 Einn1arsch der Alliierten die «alten Rechtsbestände» in 
der Schweiz wieder hergestellt seien. Es tnochte scheinen, daß sich die alliierten 
Mächte bereits gegen die Weiterexistenz der neuen Kantone entschieden hätten. 
Morell befürchtete jedenfalls, daß bald die ganze Schweiz eingeladen ,verde, die 
bestehenden Verhältnisse zu ändern und die alte Ordnung \vieder herzustellen. 

Zun1 Glück für die neuen Kantone dachte die Mehrzahl der alten nicht an eine 
R.i.ickkehr zu den vorrevolutionären Zuständen. Nach den1 Einn1arsch der alliier
ten Truppen ersuchte der Landan11nann der Schweiz, Hans von Reinhard, die 
Kantonsregierungen, sogleich Deputierte nach Zürich abzuordnen. N achden1 
z,völf I{antone der Einladung Folge geleistet hatten, konstituierten sich die Ab

geordneten atn 27. Dezen1ber I 8 I 3 nicht als Tagsatzung, sondern als «Eidgenös
sische V ersan1111lung ». 6 Der Kanton Thurgau war zunächst durch Morell allein 

vertreten. 
Die Mediationsakte n1ußte den1 Begehren der Alliierten gen1äß preisgegeben 

,verden. Aber ihre Aufhebung brauchte nicht gleichbedeutend zu sein mit Wieder
herstellung der alten Ordnung. A111 29. Dezen1ber I 8 r 3 vereinbarten zehn alte 
Kantone eine Übereinkunft, die als Grundlage für einen neuen Bundesverein 
dienen sollte; die neuen Kantone wurden zun1 Beitritt eingeladen, die Unter

tanenverhältnisse ausdrücklich als abgeschafft erklärt. 
Morell betrachtete die Übereinkunft von1 29. Dezember als «wohltätigen Ret

tungs-Balken» und stinunte ihr sofort zu - ebenso die Gesandten von W aadt, 

Aargau und St. Gallen. 7 

Auch der thurgauische Kleine Rat gewann nun die Überzeugung, daß unter 
der « Macht der Un1stände» die Mediationsakte aufgehoben werden n1üsse; er 
stellte aber die Bedingung, daß «ebendieselben Grundsätze zur Basis einer neuen 
Verfassung genom1nen werden sollen, die in den bisherigen Einrichtungen be
stunden». 8 Der auf Morells Wunsch einberufene Große R.at erteilte atn 3 1. De
zen1ber 1813 der Übereinkunft vom 29. Dezember die Ratifikation. Er bevoll
mächtigte die IZegierung, der Gesandtschaft selbständig Instruktionen zu geben, 
und ern1ahnte sie, die Souveränität des Kantons Thurgau auf keinen Fall beein

trächtigen zu lassen. 9 

Die größte Gefahr für die thurgauische Selbständigkeit war durch die Über
einkunft von1 29. Dezember 1813 beseitigt. Aber itnmer noch verlangten Bern, 
Freiburg und Solothurn die Einberufung einer Tagsatzung der XIII alten Orte, 
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das heißt die R.ückkehr zur vorrevolutionären Ordnung.10 Sie intrigierten bei 
den verbündeten Monarchen gegen die Eidgenössische Versa1nn1lung, die sie als 
inkonstitutionell und jakobinisch verschrien.11 

Auch unter den Kantonen, die sich in Zürich vertreten ließen, herrschte keine 
Einigkeit. Die Gegensätze zeigten sich in den Beratungen über den neuen Bundes
verein. Der thurgauische Gesandte Morell stieß dabei - wie an den ersten Tag
satzungen der Mediationszeit - heftig niit den Vertretern der Urkantone zusa1n
men. Diese wollten nur einen lockeren Bund nach den1 Vorbild der alten Verträge 
eingehen.12 Morell dagegen verlangte die Einsetzung einer zentralen Behörde; 
nach seiner Meinung n1achten das «Bedürfnis der Zeit» und die Veränderungen, 
die in1 Ausland vor sich gegangen waren, einen kräftigen Bund nötig. Der Große 
Rat des Kantons Thurgau billigte Morells Stellungnahn1e. Als ihn1 der erste Ent
wurf eines Bundesvertrages vorgelegt wurde, der den Kantonen bereits eine stär
kere Stellung einräun1te als die Mediationsakte, setzte er sich für eine Ko1npetenz
erweiterung des Bundes ein: Militärkapitulationen sollten nicht durch die Kantone, 
sondern wie bisher durch die Tagsatzung abgeschlossen ,verden; Allianzen sollten 
auch für die verwerfenden Stände verbindlich sein; den1 Bundeshaupt sollten 
ständig drei Bundesräte beigeordnet sein. Der thurgauische Große Rat verlangte 
die Erhaltung des freien Niederlassungsrechtes in der Schweiz.13 

Die Stellungnahn1e des Kantons Thurgau zun1 neuen Bundesvertrag war da
n1it in den Grundzügen festgelegt. Es n1uß betont werden, daß sie in1 allgemeinen 
mit der der andern neuen Kantone übereinstin11nte. 

Bereits die ersten Beratungen über den neuen Bundesvertrag ließen erkennen, 
daß die Schweiz zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, bevor sie unter 
einer neuen Verfassung ihre innere Beruliigung finden konnte. 

Für den Thurgau waren zwei Forderungen besonders gefährlich, welche die 
Urkantone am 10. Februar 1814 erhoben: 

I. Entschädigung für ihr Privateigentum in den frühern gemeinen Herrschaften. 

2. Eidgenössische Gewährleistw1g der Klöster.14 

I)as erste Begehren mußte den Kanton Thurgau deshalb beunruhigen, weil vor
läufig keine genauen Objekte bezeichnet wurden.15 Die Forderung nach Klosterga
rantie traf den Thurgau an einer besonders en1pfindlichen Stelle; sie beeinträchtigte 
seine souveränen Ilechte. Morell erhob sofort scharfen Protest. Er erklärte, es wäre 
«das Schicksal eines freien Untertanen eine1n solchen Zustand vorzuziehen».16 

Ich werde im Schlußkapitel 1ncincr Arbeit auf die Erledigung der Klosterfrage 
und auf die Entscheidung über die Eigentumsansprüche der Urkantone zurück
komn1en. 
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Zu Beginn des Jahres 1814 konnte sich der Thurgau noch nicht von allen 
Gefahren befreit fühlen. Es war noch nicht sicher, ob er nicht den Eintritt in den 
neuen Bund niit Opfern an Souveränitätsrechten und Eigentum erkaufen n1üsse. 
Der Kleine IZat hielt es daber für eine seiner ersten Pflichten, Ruhe und Ordnung 
in1 Kanton zu sichern, un1 diesen desto besser durch die Zeit der U1nwälzungen 
in den neuen Bund hinüberführen zu können. Auch nachde1n die Schweiz sich 
von der Mediationsakte losgesagt hatte, blieben im Thurgau die alten Behörden 
in An1t und Würden. Durch eine Proklan1ation vo1n 4.Januar 1814 drückte die 
Regierung ihre Zufriedenheit darüber aus, daß die Ruhe in1 Innern des Kantons 
nicht die geringste Störung erlitten habe; sie forderte das Volk auf, ihr auch in 
Zukunft sein volles Vertrauen zu schenken.17 

Morell soll 1814 an der Tagsatzung behauptet haben, das Thurgauer Volk sei 
1nit den gegenwärtigen Zuständen zufrieden.18 Das war allerdings eine Übertrei
bung. Iin Thurgau gab es zwar, von den wenigen Gerichtsherren abgesehen, keine 
ehen1alige Privilegierte. An eine Wiederherstellung der alten Ordnung konnte 
nicht gedacht ,verden. Aber das Volk war durch die Kontinentalsperre und die mit 
großen1 Geldauf,vand betriebene französische Werbung in ,virtschaftliche Be
drängnis geraten. Es klagte über die hohen Steuern, über die nach seiner Meinung 
zu kostspielige Organisation des Kantons. 19 Die Rücksichtslosigkeit, 1nit der 
Freyenmuth ün Thurgau neue Straßen anlegen ließ, n1achte böses Blut; die 
Bauern waren darüber aufgebracht, daß sie selber die Straßenbauten ohne Ent
schädigung ausführen und nachher doch ein Weggeld entrichten n1ußten. Die 
Dienstpflichtigen ,varen erbittert über das neue Militärgesetz vom 8. Mai 1811, 
das sie z,vang, sich auf eigene Kosten die vorgeschriebene neue Unifonn anzu
schaffen. Der Regierung wurden Verschwendung und Prunksucht vorge,vorfen. 
Besonders die gepolsterten Sessel für den Kleinen und Großen Rat und die vier
spännige Kutsche der Tagsatzungsgesandtschaft erregten Anstoß. 

Es fehlte nicht an Stoff zu einer Gärung in1 Thurgauer Volk. Trotzdem blieb 
die Ruhe erhalten. Vom Volke, das sich während eines Jahrzehntes stillschweigend 
der Führung des Kleinen Rates anvertraut hatte, ging keine Bewegung gegen die 
Mediationsverfassung aus. Aber auch die Regierung traf zunächst keine Anstalten, 
die Kantonsverfassung abzuändern. Sie folgte den Ratschlägen Morells, der ihr 
empfahl, vor einer Einigung über den neuen Bundesvertrag überhaupt nicht an 
die Revision der Kantonsverfassung zu denken. Morell betrachtete es als not
wendig, daß die Regierung «fest und kraftvoll und unverändert in1 Wirken» ihre 
Stellung behaupte, bis die äußeren Gefahren überwunden seien. 20 
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17. Kapitel 

Die Vetjass1111gsrcvisio11 VOil 1814 

Der Anstoß zur Abänderung der thurgauischen Verfassung von 1803 kan1 

von außen. A1n 24.Januar 1814 traf R.egierungsrat Anderwert von Zürich her in 
Frauenfeld ein. Er teilte de111 Kleinen R.at den Wunsch des Landa111111anns Hans von 

R.einhard - der irn Einverständnis nut den1 österreichischen und dein russischen 

Gesandten handelte - 1nit, die thurgauische Verfassung solle «111it Beförderung 

un1geändert werden»; die neue Verfassung 1nüsse « den Grundlagen des Aristo

kratismus sich 111ehr annähern» und den «Einfluß der Volks1nasse» verhindern. 1 

Ein Bericht, den die Bundesverfassungskon1111ission der Eidgenössischen V er

sa1nn1lung ablegte, gab den Kantonsbehörden Klarheit, was sie unter « Aristokra

tisn1us » und Verhinderung des «Einflusses der Volksn1asse» zu verstehen hatten: 

I. « Geisteskultur>>, Erfahrung und Güterbesitz sollten bei den Wahlen begün

stigt werden. Mit andern W orten: Zensus und Mindestalter für die Wahl

berechtigung \Varen zu erhöhen, den Städten 1nußte eine bessere R.epräsen

tation eingeräun1t werden. 

2. Die Wahlfonnen sollten vereinfacht und die An1tsdauer der Behörden ver
längert ,verden. 

3. In den Kantonen ge1nischter Konfession sollte eine «liberale Parität» beob

achtet werden. 2 

Zu einer Zeit, wo über die Stellung des Kantons Thurgau in1 neuen Bunde 

noch nichts entschieden war, wurde er durch Druck von außen zu Un1gestaltun

gen in1 Innern 111it all ihren Gefahren von Unruhen und Verwirrung gezwungen. 

Der Kleine IZat war entschlossen, die Staatsleitung fest in der Hand zu behalten. 

Unter seiner Führung sollte der Kanton seinen äußeren Feinden gegenüber stark 

und einig bleiben. Der geringste Zwischenf.1ll, der zur Störung von IZuhe und 

Ordnung hätte Anlaß geben können, bewirkte das rücksichtslose Einschreiten der 

Regierung. Die Abwehrstellung gegen außen erklärt auch das eigen111ächtigc 

Vorgehen des Kleinen Rates in der Verfassungsfrage. Die Mediationsverfassung 

enthielt keine Revisionsbestirnmung. Die Frage blieb daher offen, wer für eine 

Verfassungsänderung kompetent sei. Da die Mediationsverfassung den Grundsatz 

der Volkssouveränität nicht aussprach und das Volk auch r 803 nicht über die 

Verfassung befragt worden war, da überdies die alliierten Mächte ausdrücklich 

den Wunsch nach Verminderung des Volkseinflusses in den neuen Verfassungen 
äußerten, dachte der thurgauische I{leine Rat r 8 r 4 gar nicht daran, das Volk un1 
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seine Meinung zur Verfassungsrevision zu befragen. Der Große llat, den1 die 
Mediationsverfassung die « höchste Ge\valt» verlieh, war an1 ehesten berechtigt, 
die Verfassungsrevision anzuordnen. Der Kleine Rat jedoch setzte eigen1nächtig 
eine dreizehnköpfige Verfassungskon11nission ein (5 llegierungsräte und 8 Mit
glieder des Großen Rates). 3 Diese erhielt den Auftrag, ihr Gutachten über die Ver
fassungsänderung «n1it Beförderung» den1 Kleinen Rate vorzulegen. 4 Die Regierung 
wollte die Kontrolle über die R.evisionsarbeiten behalten; erst der bereinigte V er
fassungsentwurf sollte den1 Großen llate zur letzten Entscheidung vorgelegt wer
den. l)er Kleine llat wollte schnell und ohne großes Aufsehen die verlangte lle
vision der Kantonsverfassung durchführen und die für lluhe und Ordnung 
gefährliche innere U111gestaltung 111öglichst rasch zum Abschluß bringen. Sein 
Vorgehen konnte jedoch als Verletzung der Verfassung betrachtet werden. 5 

l)ie llegierung erreichte ihr Ziel, dein Kanton ohne Störung der öffentlichen 
Ordnung eine neue Verfassung zu geben, nicht völlig. 

In1 April 1814 appellierten einige Thurgauer Bürger - an ihrer Spitze Salo1non 
Fehr, Sprößling einer alten Frauenfelder Schultheißenfa1nilie - über die Kantons
rcgierung und die thurgauische Tagsatzungsgesandtschaft hinweg an die Gesand
ten der alliierten Groß1nächte; sie verlangten eine Annäherung der künftigen V er
f:1ssung an die vorrevolutionären Zustände, besonders eine Ilepräsentation der 
Munizipalstädte und der Gerichtsherren. 6 Salon1on Fehr vertrat die Auft:1ssung, 
durch die Aufhebung der Mediationsakte sei auch die thurgauische Verfassung 
von T 803 außer Kraft gesetzt ,vorden, Kleiner und Großer Rat seien beseitigt, die 
alten « Stände» - Gerichtsherren, Munizipalstädte und Landvolk - sollten wieder 
ins Leben treten und durch gen1einsa1ne Beratungen den1 Kanton eine neue Ver
fassung geben. 7 l)ie Forderungen Salon1on Fehrs und seiner Freunde richteten 

sich nicht gegen die selbständige Existenz des Kantons Thurgau. 8 Die Untertanen
verhältnisse sollten nicht wiederhergestellt, aber doch den frühern Privilegierten 

Wahlvorrechte eingeräun1t werden. Die Ordnung, die vor der llevolution von 
1798 in1 Thurgau bestanden hatte, sollte wenigstens teilweise restauriert werden. 

Inden1 Fehr und seine Freunde gleichzeitig die Forderung nach einer V ern1in
derung der Steuerlasten erhoben, gewannen sie Anhang unter der Landbevöl
kerung, vor allem in1 Distrikt W einfelden. Hier entstand eine Gärung, die für die 
Fortdauer der bisherigen Staatsordnung gefährlich zu werden drohte, aber von 
der Regierung sofort erstickt wurde. Ein Aufstand brach nicht aus; eigentliche 
Umsturzpläne konnten durch die von1 Kleinen Rat eingesetzte Untersuchungs

konunission nicht nut Sicherheit nachgewiesen werden. 
Die brutale Unterdrückung der Oppositionsbewegung durch die Regierung 

war wohl zur Hauptsache durch Erwägungen der thurgauischen Außenpolitik 
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bestirnn1t. In eine111 Augenblick, da sich der Thurgau nach außen für die unge
schmälerte Fortdauer seiner selbständigen Existenz einzusetzen hatte, appellierten 
Fehr und seine Freunde gegen die eigene Regierung an außerkantonale und sogar 
ausländische Instanzen. Ihre Agitation schwächte die Stellung des Kantons 
Thurgau. 9 

Die Ereignisse von1 April I 8 r4 zeigten aber doch den1 Kleinen IZat, daß er in 
der Verfassungsfrage zu willkürlich vorgegangen war. An1 22. April 18 14 setzte 
der Große Rat eine neue V erfassungskonmlission ein; er übernah111 danlit selber 
die oberste Leitung der R.evisionsarbeiten.1° Auch das Volk erhielt die Möglich
keit, sich zur künftigen Verf.1ssung zu äußern: Jeder Kantonsbürger durfte seine 
Wünsche der Regierung niitteilen. 11 

Die Mediationsverf.1ssu11g blieb in1 Kanton Thurgau bis zur Einführung der 
neuen Konstitution in Kraft. Der Große Rat, der I 8 I 3 nach den Besti111111w1gen 
der Mediationsverfassung erneuert ,vorden war, entschied über die Gestaltung 
der neuen Staatsordnung. Die Kontinuität blieb gewahrt. Es fand kein U1nsturz 
der bestehenden Verhältnisse, kein Bruch rnit der Vergangenheit statt. Ohne 
Druck von außen ,väre die Verfassung von 1803 wohl gar nicht revidiert worden; 
der Thurgau hätte auch nach den1 Sturze Napoleons unter der Verfassung fort
gelebt, die ihn1 der Erste Konsul der französischen Republik gegeben hatte. Die 
Gärung iin Volke richtete sich- wie auch 1830 - gegen 1naterielle Lasten (Steuern, 
Straßen bauten, Militärgesetz); sie hatte mit prinzipieller Anfeindung der Ver
fassung nichts zu tun und vern1ochte die bestehenden Staatsgewalten nicht zu 
stürzen. Aber diese konnten die Revisionsarbeiten nicht nach eigene111 Gutdünken, 
unter Berücksichtigung der Wünsche des Großen Rates und des Thurgauer Vol
kes - so,veit sich dieses überhaupt äußerte - durchführen; denn die Gesandten der 
alliierten Groß111ächte, vor allein der Österreicher Baron von Schraut und der 
Russe Capo d'Istria, brachten ihren Einfluß stark zur Geltung. Sie besprachen 
sich wiederholt nüt der thurgauischcn Tagsatzungsgcsandtschaft in Zürich; sie 
luden die Kantonsregierung am 29. Juni 1814 ein, ihnen den soeben zustande 
gekommenen V erfassungsent,vurf zur Begutachtung einzusenden ;12 a1n 4. Juli 
1814 teilte Schraut dein thurgauischen Kleinen Rat die «Bemerkungen» der alliier
ten Gesandten zur neuen Kantonsverf.1ssung 1nit ;13 schließlich fand eine letzte 
Konferenz zwischen einer Deputation der thurgauischen Verfassungsko1nniission 
und den fremden Diplomaten statt.14 Die Gesandten der alliierten Großmächte 
erteilten der thurgauischen Regierung keine Befehle; sie drohten nicht mit der 
Anwendung 1nilitärischer Machtmittel, sondern begnügten sich da1nit, Wünsche zu 
äußern, Empfehlungen zu machen. Die fremde Einnüschung blieb verhüllt in den 
höflichen Fonnen diplomatischer Besprechungen. Aber angesichts der politischen 
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Gesan1tsituation durfte die thurgauische Regierung keinen Widerstand leisten; 

sie hätte dadurch leicht die selbständige Existenz des Kantons aufs Spiel setzen 
können. 

Die Einnüschung der Großn1ächtc ,vurde jedoch als lästig, ja geradezu ent

ehrend e111pfunden. Selbst Anderwert, der später oft angefeindete eigentliche 

Schöpfer der thurgauischen V erf:1ssung von I 814, klagte seine1n Freund Escher 

von der Linth: «Wir sind in1 Grunde in einer erbärn1lichen Stellung: diktieren 

,vill n1an uns nicht öffentlich, und uns geradezu n1achen zu lassen, wie wir wollen, 

findet rnan auch bedenklich, und so ist die ganze Einrichtung dazu geeignet, die 

redlichsten und rechtlichsten Männer auf die e1npörendste Art zu kon1proniit
tieren.»15 

Die Gesandten der Großn1ächte erwarteten von der neuen Kantonsverfassung, 

daß sie den Einfluß des Volkes auf die Staatsangelegenheiten beschränke. Die thur

gauische Verfassungskon1n1ission n1ußte diesen1 Wunsche Rechnung tragen und 

gleichzeitig auf die Erwartungen des Thurgauer Volkes n1öglichst Rücksicht 
nehn1en. 

Das Volk wünschte eine V ern1inderung der Steuern, eine Vereinfachung des 
Gerichts,vesens und die Beschränkung der Bea1ntenzahl - das heißt 1naterielle 

Entlastung.16 Der V erfassungskon1n1ission wurden aber auch Petitionen einge

reicht, die Forderungen zur künftigen politischen Organisation des Kantons ent
hielten. Sie waren teil,veise sehr konservativ und erstrebten eine Wiederbelebung 

der drei vorrevolutionären «Klassen» oder «Stände». Teilweise aber wurden For

derungen erhoben, die den Wünschen der Groß1nächte dia1netral entgegenliefen: 

Landsge111eindesyste1n n1it Wahl aller Bean1ten und Sanktion aller Gesetze durch 

das Volk; V olks,vahl des Großen Rates; Gesetzesinitiativrecht des Großen Rates; 

Volksabstiinn1ung über die neue Verf:1ssung. 

In der Verfassungskon1n1ission selber verlangte eine Minorität, der künftige 

Große Rat n1i.isse n1ehrheitlich aus direkter Volkswahl hervorgehen und der 

Exekutive gegenüber eine stärkere Stellung einneh1nen. Deshalb sollte er das 

Gesetzesinitiativrecht und ein Kontrollrecht über Straßenbauten und Militär

aufgebote erhalten.17 

Diesen Bestrebungen, die den Wünschen der Groß1nächte nicht Rechnung 

trugen, sondern im Gegenteil dem Volke oder doch dem mehrheitlich von ihm 
bestellten Großen Rate größeren Einfluß als bisher einräumen wollten, setzte sich 

besonders Regierungsrat Anderwert entgegen. Er wollte durch eine längere A1nts
dauer der Behörden die Wahlen auf ein Minünu1n beschränken, durch hohen 

Zensus und Einsetzung eines Wahlkollegiums der begüterten Bevölkerungsschicht, 

besonders den reichen Grundbesitzern, ein entscheidendes Übergewicht geben 
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und unter Preisgabe des Prinzips der Ge,valtentrennung das J ustiz\vesen der Kon

trolle der R.egierung unterstellen.18 Andcrwert trat n1it den Gesandten der Groß-

111ächtc in enge V crbindung, aber nicht als ihr willenloses W crkzeug, als bloßer 

«Bcfehlsübern1ittler», sondern weil ihre Wünsche seinen persönlichen Anschau

ungen naheka1ncn, weil er nüt Hilfe der fren1dcn Diplon1aten eigene Ideen in 

seine111 Hein1atkanton zu verwirklichen hoffte. 

Gegen heftige Opposition setzte sich Ander,vcrt zuerst in der Verfassungs

kon1111ission, dann in1 Großen R.ate durch; 19 dieser nah111 die neue V crf assung a1n 

28. Juli r 814 1nit 8 I gegen 8 Stinu11cn an. 20 Die Zustinu11ung des Volkes wurde 

nicht eingeholt. 

Die neue Verfassung 21 enthielt einige wesentliche Neuerungen: 

Der Große R.at ging nicht n1ehr in seiner Gcsan1theit aus Volkswahlen hervor, 

sondern er wurde in eine1n äußerst kon1pliziertcn Wahlverfahren zu einen1 l)rittel 

(3 2 Mitglieder) durch das Volk direkt, zu einc111 Drittel (3 2 Mitglieder) durch 
ein vo111 Volke völlig unabhängiges Wahlkollegiun1 und zu cine111 Drittel (36 Mit

glieder) durch die bereits gewählten 64 Kantonsräte selbst bestellt. Der so ge

wählte Große R.at war nicht mehr eine nach den1 revolutionären Prinzip der 

«Kopfrepräsentation» bestellte Vertretung des Thurgauer Volkes. Seine Zusan1-

n1cnsetzung stand unter dein Einfluß der reichen c;utsbesitzer und der Exekutive, 

des Kleinen llates. 22 Danüt war das Prinzip der Volkssouveränität, das die Ver

fassung von r 803 zwar nicht ausgesprochen, aber in der Volksvvahl der Legislative 

respektiert hatte, preisgegeben. Indem die Exekutive bei der Bestellung des Gro
ßen Rates 1nithalf, war auch das Prinzip der Gewaltentrennung verletzt. Über

haupt wurde durch die neue Verfassung die bereits übennächtigc Stellung des 

Kleinen Rates noch verstärkt. Dieser behielt nicht nur das alleinige Gesetzesinitia

tivrecht, sondern unter seine Kon1petenzen ,vurden die Oberaufsicht über die Ver

waltung der Kirchen-, Schul- und Arrncngüter und, rnit neuer krasser V erlctzung 

des Prinzips der Ge,valtentrennung, die Aufsicht über das Justizwesen aufgenom-

111cn. Von politischer Gleichberechtigung der Bürger war keine R.edc. Da jeder

rnann sein Aktivbürgerrecht nur in der Gen1einde und in1 Kreis ausüben durfte, 

wo er verbürgert ,var, so ,vurde von vornherein allen Niedergelassenen - auch den 

Kantonsbürgcrn - das Wahlrecht entzogen. Der Zensus, besonders für das passive 

Wahlrecht, wurde durchgehends erhöht, so daß nur reiche Leute ein An1t be

kleiden oder in den Großcn llat gelangen konnten. Die Amtsdauer der Behörden 

wurde verlängert und damit die Anzahl der W ahlcn verringert. Die an sich bereits 

geringe Möglichkeit eines starken Personenwechsels im Großcn Rat wurde durch 

die Bestimmung, daß jeweils nur die Hälfte der Legislative zu erneuern sei, völlig 
beseitigt. 
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Die thurgauischc V crfassung von1 28. Juli r814 sollte, wie Andervvert sich 
ausdrückte, Aristokratie und Dc1nokratic nütcinandcr vcrn1ischen. 23 Sie war ein 
V ersuch, cinc1n Staate, dessen selbständige Existenz eng 111it der R.cvolution ver

bunden war, der sich vvährcnd eines Jahrzehntes auf der Grundlage einer rcprä
scntativ-dcn1okratischcn Verfassung cntvvickelt hatte, aristokratische Forn1en zu 
geben. l)cr Thurgau war nie von einer «Aristokratie» regiert worden; eine ge
schlossene Schicht chc1naliger Privilegierter existierte nicht. Dieser Mangel n1ußte 
durch eine Begünstigung des R.cichtu1ns und durch ein künstliches, dcn1 Volke 
frc1ndcs Wahlverfahren ausgeglichen werden. l)ic Verfassung krankte an der Un
vereinbarkeit aristokratischer Forn1cn n1it einen1 Staate, der keine alte «Aristo
kratie» bcsaß; sie ,var dcn1 l{anton Thurgau nicht angen1cssen. 

Es zeugt von gesunder Urteilskraft des Großen Rates, daß er besonders das neue 
W ahlverfahrcn zur Bestellung der Legislative heftig bekän1pftc; erst als die Ge
sandten der Groß1nächtc unnachgiebig auf der Einsetzung eines W ahlkollcgiums 
beharrten, 2 '1 erteilte er seine Zustin1n1ung. Das W ahlkollegiun1 ,var die an1 n1cisten 
kritisierte neue Institution. An dieser Stelle cröffi1ctc Thon1as Bornhauscr andert
halb Jahrzehnte später in seiner Schrift «Über die V crbcsscrung der Thurgauischen 
Staatsverfassung» seinen Angriff gegen die Kantonsverfassung von 1814. 

Die innere Organisation des Kantons Thurgau erfuhr, abgesehen von der 
Trennung des Schulwesens nach Konfession, durch die Verfassungsrevision von 
1814 keine ,vcscntlichc Veränderung. Die alten Behörden blieben nüt neuen1 
Na1ncn bestehen. Selbst die Personen wechselten kau1n. Morell und Ander,vert 
standen als Landan1111änner weiterhin an der Spitze des Kleinen und Großen 
Rates; Freycn1nuth verwaltete wie bisher Finanz-, Straßcnbau- und Sanitätswesen. 

Diese Männer und ihre Mitarbeiter waren keine «Aristokraten». Sie ,varcn in 
ihrer Mehrzahl aus den1 einfachen Volke hervorgegangen. Viele hatten sich einst 
für Freiheit und Gleichheit begeistert. Durch die bitteren Enttäuschungen der 
Helvetik und durch die Erfahrung eines jahrelangen Staatsdienstes waren sie er
nüchtert, aber nicht zu grundsätzlichen Feinden der neuen Ideen geworden. Sie 
wollten nicht ein persönliches l~cgin1ent errichten. Sie glaubten aber, das Volk 
sei noch nicht fähig, politisch selbständig zu handeln, es brauche noch ihre väter
liche Führung und dürfe nur in allmählichem Fortschreiten in den Besitz seiner 
politischen Rechte gelangen. Die Folge war, daß der Kleine Rat fortdauernd 
Kleinigkeiten seiner Kontrolle unterwarf, seine Tätigkeit 111it Geheimnis umhüllte 
und keine selbständige Regung im Volke aufkon11ncn ließ. 

Es wäre falsch, die 1814 beginnende «Restaurationszeit» in1 Thurgau als eine 
Epoche der Stagnation oder gar des R.ückschritts zu bezeichnen. Die R.egierung 
setzte wie in der Mediationszeit ihre Bemühungen um die 111aterielle Förderung 

8 
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des Kantons fort. Aber es machte sich in1mer tnehr ein Mangel an frischen Kräften 
in den Behörden fühlbar. In1 Thurgau entstand eine unerfreuliche stickige At1no
sphäre, in die kein frischer Luftzug Bewegung und neues Leben brachte. Das 
Regiment der ergrauten Landesväter wurde für die heranwachsende Generation, 
die in ihren Reihen bedeutende, wissenschaftlich geschulte Köpfe aufwies, all
mählich unerträglich. Der Konflikt zwischen zwei Generationen, der alten, die 
sich allein zur Staatsleitung fähig glaubte, und der ungeduldig zu politischer Be
tätigung drängenden jungen, war ein Grund des Un1schwungs, der sich schließlich 
1830 im Thurgau vollzog. Ich bin 1nir bewußt, daß dan1it die Voraussetzungen 
der thurgauischen Regeneration nur zu eine1n geringen Teil erfaßt werden. 25 

18. Kapitel 

Der Kanton Thurgau und der Bundesvertrag vont 7. Aug11st 1815 

Während der Kanton Thurgau seine neue Verfassung erhielt, war seine Stel
lung iin neuen Bundesverein irmner noch ungesichert. Im März 1814 war die 
Schweiz in zwei feindliche Lager gespalten. Bern, Freiburg, Solothurn, Luzern, 
Zug und die Urkantone verlangten die Wiederherstellung der dreizehnörtigen 
Eidgenossenschaft und behielten dieser den Entscheid über das Schicksal der neuen 
Kantone vor. Sie vereinigten sich zu einer Gegentagsatzung in Luzern, während 
die Gesandten der übrigen alten und der neuen Kantone in Zürich versa1nmelt 
waren. Erst die Intervention der Großmächte, die sich endgültig für die Erhaltung 
der neuen Kantone entschieden hatten, erzwang schließlich die Vereinigung aller 
19 Stände zur außerordentlichen Tagsatzung in Zürich (6. April 1814). 

Der Kanton Thurgau konnte die Fortdauer seiner Selbständigkeit als gesichert 
betrachten. Noch lange aber mußte er sich gegen Forderungen zur Wehr setzen, 
die er als unvereinbar mit seiner Souveränität empfand. Das Begehren der Ur
kantone nach eidgenössischer Garantie der Klöster wurde durch den päpstlichen 
Nuntius erneuert und am 27. Mai 1814 von der Tagsatzung akzeptiert. Umsonst 
verwahrte die thurgauische Gesandtschaft die « Souveränitätsrechte ihres Kantons».1 

Zwar erhob keiner der alten Kantone Ansprüche auf thurgauisches Territorium; 
aber die Urkantone verlangten das freie Werbungs- und Niederlassungsrecht in 
den ehemaligen Untertanengebieten und überdies eine finanzielle Entschädigung. 2 

Erst die Deklaration des Wiener Kongresses vom 20. März 1815 erledigte gesamt
haft die Forderungen alter Stände an die neuen Kantone. Diese hatten eine Ent
schädigung von 500 ooo Franken zu bezahlen. Der Thurgau wurde wegen seiner 
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geringen finanziellen Kräfte von dieser Verpflichtung befreit. Durch den Bundes
vertrag vo111 7. August 1815 trat er als souveräner, gleichberechtigter Kanton in 
den neuen Bund ein. Die für seine Weiterexistenz kritische Periode, die auf den 
Sturz Napoleons folgte, war zu Ende. Der Thurgau erwies sich als fähig, auch 
ohne französischen Schutz selbständig weiterzuleben. In der Epoche der<(Restau
ration» 11ahn1 er zwar - seinen Kräften angen1essen - eine eher bescheidene Stel
lung unter den schweizerischen Kantonen ein; aber seine Selbständigkeit wurde 
nie mehr in Frage gestellt. 



Schlußkapitel 

Als die alte Eidgenossenschaft unter den1 Druck französischer Arn1een zu
san1n1enbrach, konnte sich der Thurgau an1 3. März r 798 von den Fesseln jahr
hundertelanger Untertänigkeit befreien. Doch erst die Mediationsakte von1 19. Fe
bruar 1803 gab ihtn die staatliche Selbständigkeit; sie legte gleichzeitig die künf
tige Organisation des Kantons in den Grundzügen fest. l)ie Mediationsakte sprach 
den wichtigen Grundsatz aus: «Es gibt in der Schweiz weder Untertanenlande 
mehr noch Vorrechte der Orte, der Geburt, der Personen oder Fanülien.» Da1nit 
waren die Freiheit des Kantons Thurgau und seine Gleichberechtigung nüt den 
andern Ständen gewährleistet. Die thurgauische R.egierung betrachtete es als ihre 
wichtigste außenpolitische Aufgabe, diese Errungenschaften ungeschn1älert zu 
behaupten. I)er Thurgau trat 1803 als Neuling in den Bund der sch,veizerischen 
Kantone ein. Er n1ußte durch seine Haltung iin täglichen V er kehr 111it den übrigen 
Ständen diese erst dazu bringen, ihn als vollwertig anzuerkennen. 

Der Kanton Thurgau verfolgte während der Mediationszeit gegenüber der 
Gesa1ntheit seiner Mitstände - verkörpert durch Tagsatzung und Landamn1ann 
der Schweiz - eine Politik, die z,vei ganz verschiedene Richtungen auf,veist: 

Gegen alle V ersuche, seine Souveränität zu beeinträchtigen, setzte sich der 
Thurgau zäh und oft leidenschaftlich zur W ehr. Er hatte danüt vor allem in der 
Klosterfrage Erfolg. Auf der andern Seite aber war er bereit, kantonale Schranken, 
nan1entlich auf wirtschaftlichem Gebiete, niederzureißen. 

Zwischen diesen beiden Richtungen der thurgauischen Außenpolitik bestand 
kein eigentlicher Widerspruch. Nicht aus Idealismus setzte sich der Thurgau für 
eine wirtschaftliche Vereinheitlichung ein, sondern weil sie seinen Interessen diente 
oder doch zu1n n1indesten nicht entgegenlief. Dennoch gebührt ihm die Anerken
nung, daß er auch nach dem Zusammenbruch des Einheitsstaates gemeinsam 
1nit wenigen anderen Kantonen die Forderungen nach Niederlassungsfreiheit, 
nach Beseitigung der Binnenzölle, nach Gleichheit von Maß und Gewicht 
überhaupt erhob. Danüt arbeitete der Thurgau bereits in der Mediationszeit 
wenigstens auf wirtschaftlichem Gebiete für eine Lösung, die erst der Bundes
staat verwirklichte. 
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])ie ,.vichtigste Voraussetzung für ein kräftiges Auftreten nach außen war die 
Sicherung einer 111ateriellen Grundlage für den jungen Kanton. Deshalb ben1ühte 
sich die thurgauische IZegierung, die Zürcher ])on1änen und das St. Galler Kloster
gut an sich zu ziehen. Unter ähnlichen Gesichtspunkten haben wir auch das V erhält
nis des Kantons Thurgau zu seinen deutschen Nachbarstaaten zu betrachten. Die 
jahrelangen, erfolglosen Ben1ühungen, Konstanz zu erwerben, dientenden1Zweck, 
den1 Thurgau das Gevvicht einer bedeutenden Hauptstadt zu verschaffen. Durch 
den IZegensburger R.eichsdeputationshauptschluß und nan1entlich durch die In
ka111eration vvurden die thurgauischen Interessen in I)eutschland aufs schwerste 
beeinträchtigt. Trotz zäher Verhandlungen konnte der Thurgau nur einen Teil 
seines gefährdeten Eigentu111s jenseits des lZheines retten, während der IZest für 
ün111er verloren ging. Einzig der günstige Auskauf der konstanzischen Besitzun
gen und (;efälle durfte als Erfolg gelten; er verschaffte de111 Kanton wenigstens 
den Grundstock eines Staatsvern1ögens. Dagegen nahn1en die vvirtschaftlichen 
Beziehungen zur deutschen Nachbarschaft in der Mediationszeit eine für den 
Thurgau ungünstige Wendung. Bisher hatte die thurgauische Landwirtschaft 
auf der (;rundlage eines unbehinderten Grenzverkehrs beruht: Der Thurgau ex
portierte Wein und Obst nach Deutschland und bezog dagegen Getreide, Vieh 
und Holz. I)ie neue Wirtschaftspolitik der süddeutschen Staaten erstickte alhnäh
lich diesen regen Güteraustausch 1111d zwang den Thurgau zu einer 1nindestens 
an1 1\nf:1ng sclunerzhaften wirtschaftlichen Un1stel!ung. 

Die außenpolitische Zielsetzung der thurgauischen R.egierung überschritt den 
engen Rahn1en der kantonalen Interessen nicht. Der Zweck dieser Arbeit bestand 
deshalb darin, zu zeigen, wie die Regierung eines ganz neuen, kleinen Staates 
unablässig, von stolzen1 Selbstbewußtsein erfüllt, auch durch R.ückschläge nicht 
entn1utigt, bestrebt vvar, ihren1 Kanton die Vorteile zu verschaffen, die sich mit 

seinen geringen Kräften verwirklichen ließen. 
Was der Thurgau an der Tagsatzung, in Auseinandersetzungen niit einzelnen 

Kantonen und in Verhandlungen 111it deutschen Nachbarstaaten erreichte, das 
,varen keine glänzenden Resultate, sondern sehr oft Kornpromißlösungen und 
kaun1 verhüllte Niederlagen. Aber er gewann doch eine 111aterielle Grundlage 
und moralisches Ansehen. Das Ergebnis der thurgauischen Außenpolitik in der 
Mediationszeit bedeutet einen hoffnungsvollen Anf:1ng; einer späteren Zeit war 
es vorbehalten, das Erreichte vveiter auszubauen. Die positiven Leistungen der 
thurgauischen Regierung - von denen hier nur ein Bruchteil dargestellt vverden 
konnte - heben sich auf erfreuliche Weise von den1 in1 allgetneinen dunklen 
Bilde ab, das der Druck der französischen Herrschaft der Mediationszeit verleiht. 
Auch der Thurgau litt n1ateriell schvver unter der französischen Werbung und 
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der Kontinentalsperre. Die R.egierung war sich bewußt, daß sie Napoleon illllner 
größere wirtschaftliche Opfer bringen n1lillte. Sie lebte in einer ständigen Angst 
vor der Brutalität des Kaisers. Das Verhältnis des Thurgaus zu Napoleon be
wahrte jedoch stets eine positive Seite. Napoleon gewährleistete durch seine 
Herrschaft dem Thurgau die Fortdauer seiner Selbständigkeit und seiner V erfas
sung von I 803. Er war der n1ächtige Schutzherr, an den sich die thurgauische 
Regierung wandte, wenn sie ihre Ilechte durch andere Stände beeinträchtigt 
glaubte und wenn sie Konstanz zu gewinnen hoffte. Sie bezeugte deshalb den1 
Kaiser bis zu seii1en1 Sturz stets Anhänglichkeit und Ergebenheit und ertrug willig 
seine Gewaltherrschaft. Tatsächlich führte der Zusan1n1enbruch der napoleoni
schen Hegen1onie eine für den Thurgau kritische Situation herbei - eine Krise, 
die er dank der Un1sicht und Entschlossenheit seiner Regierung, aber auch dank 
der seiner Selbständigkeit günstigen Stellungnah111e der verbündeten Mächte 
glücklich überwand. 

Der Kanton Thurgau durfte es als Gunst des Schicksals betrachten, daß seine 
Außenpolitik in diesen ersten Jahren seiner selbständigen Existenz von zwei Per
sönlichkeiten geleitet wurde, die sich - nach Herkunft und Wesen grundver
schieden - in selbstloser Tätigkeit itn Dienste ihres Hein1atkantons wunderbar 
ergänzten: 

Johannes Morell, Haupt der protestantischen Mehrheit und früherer Anhänger 
des Einheitsstaates, verkörperte durch seme offene, ja herausfordernde Haltung 
an der Tagsatzung und in den Verhandlungen mit einzelnen Kantonen das Selbst
bewußtsein des jungen Staates Thurgau. 

Joseph Anderwert, Katholik und Gegner der Revolution, n1aßvoll und zurück
haltend, fand mit diplomatischer Gewandtheit Kon1pron1ißlösungen, wo der 
1'hurgau seine Wünsche durch offenen Trotz nicht realisieren konnte. Ich hoffe, 
durch n1eine Arbeit diesen beiden heute fast vergessenen Regierungsräten, die 
mit Recht als die Landesväter des Kantons Thurgau bezeichnet werden können, 
ein bescheidenes Denkmal gesetzt zu haben. 
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i; « Project für Rettung der l(loster-lnstitutc)) (Manuskript), I 3 . I o. I 804, ST A. TG. N achlaß 

Anderwerts. 
18 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 19. 8. I 803, ST A. TG. 
19 Abschied 1803, S. 77 ff., STA. T(;. 
20 Dekret über die Vcnvaltung der Klöster, I I. 5. 1804, Tagblatt II, S. 160 ff 
21 Anderwert an Escher v. d. Linth, abgedruckt in J. C. Mörikofer, S. 94, ohne l)atu1n. 
" Andcr\vert an l)avid v. \Vyß, 4.4.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
" Die Akten i111 ST A. TC;. geben keinen Aufschluß darüber, ob die zürcherische Regierung 

der Anregung Anderwerts Folge leistete. Wenn tatsächlich eine zürcherische Intervention 
zugunsten der thurgauischen Klöster erfolgte, so sicher nicht auf offiziellcn1 Wege - denn 
das hätte eine Einniischung in innere Verhiiltnissc des Kantons Thurgau bedeutet-, sondern 
viel eher durch private Fühlungnah1ne, vor allen1 \Vohl niit Morcll. 

21 Ander\vert an l)avid v. Wyß, 13.5.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
" Abschied 1804, S. 127 ff, STA. TG. 
26 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 28.7.1804, STA. TG. 
27 l)ekret über die Rechnungsführung der Klöster, 15.6.1805. Tagblatt IV, S. 183 f[ 
28 Instruktionsent\vurC 5.5.1804, § 29, STA. TG. Instruktionsentwürfe 1804. 
" Abschied 1804, S. r27 ff. 
30 «Project fiir Rettung der Kloster-Institute» (Manuskript), 13.10.1804, STA. TG. Nachlaß 

Andcr\verts. 
31 Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 41 f[, STA. TG. 
" ])er päpstl. Nuntius Tcstaferrata an d. thurg. Kleinen Rat, 3. II. 1804, STA. TG. Klöster, 

Stifte 1803-48, XI 283. 
33 l)er thurg. Kleine Rat an den Nuntius, 9.12.1804 (I{op.), STA. TG. I{löster, Stifte 1803-

1848, XI 283. 
31 Klostergesetz, 9.5.1806, Tagblatt V, S. 163 ff. 
35 Instruktion, 9. 5 . 1806, § I 1, ST A. TG. Instruktionen 1806. 
36 Über das Folgende vgl. Abschied 1803, S. 81 u. Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 

27.8.1803, STA. TG. 
37 «Project für Rettung der l{loster-Institute» (Manuskript), 13.10.1804, STA. TG. Nachlaß 

Ander,verts. 
38 Siehe unter Kapitel 3 und 5. 
39 Über das Folgende vgl. Ander,vcrt an David v. Wyß, 4. 4. und 29.8.1804, ZB. Z. 

FA V. Wyß. 
40 Berichte der Tagsatzungsgesandtschaft, 27. 8. und 2.9.1803, STA. TG. 
11 Stapfer an d. thurg. Kleinen Rat, 13.6.1804, STi\. TG. Eidgenössisches 1804. 
42 Vgl. Instruktionsent,vurf, 5.5.1804, § 40, STA. TG. Instruktionscntwi.irfe 1804. 
43 Bericht der Tagsatzungsgcsandtschaft, 29.6.1804, STA. TG. Vgl. auch Albert W. Schoop: 

« Geschichte der Thurgaucr Miliz», S. 34. 
44 Abschied 1804, S. 78 ff. und Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 20.7.1804, STA. TG. 
"J. G. Müller an Johannes v. Müller, 18.8.1804, Haug I, S. 375. 
46 Andcrwert an l)avid v. Wyß, 29.8.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
" Beschluß des Großen Rates, 25.9.1804, STA. TG. Protokoll Großcr Rat 1804. 
48 Anderwert an David v. Wyß, 24.10.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
" ibid. 25.10.1803. 
'

0 Beschluß des Großen Rates, 15.6.1803, STA. TG. Protokoll Großcr Rat 1803. 
51 Gesetz über den Loskauf der Zehnten und Grundzinst:', 25.9.1804, Tagblatt III, S. 33 ff. 
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52 Gesetz über die Organisation der gerichtlichen Behörden, 17.6.1803, Tagblatt I, S. 177 ff. 
53 Beratung des Kleinen Rates, 17.3.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
54 Anderwert an Escher v. d. Linth, 29. 3. r 804, abgedruckt in: J. C. Mörikofer, S. 96/97. 
" Beschluß des Kleinen Rates, 21. 3. r 804, ST A. TG. Geheirnes Protokoll des Kleinen Rates. 
56 Anderwcrt an ])avid v. Wyß, 4.4.1804, ZB. Z. FA v.Wyß. 
''' Sitzung des Kleinen Rates, 26.3.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
''' Anderwert an I)avid v. Wyß, 4.4.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
59 Sitzungen des Kleinen Rates, 4. und 6.4.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
• 0 Beschlüsse des Kleinen Rates, 20. 3., 24. 3., I . 4. und 3 . 4. r 804. ST A. TG. Protokoll Kleiner 

Rat 1804. Vgl. auch Albert W. Schoop: «Geschichte der Thurgauer Miliz», S. 36 ff. 
61 Ander,vert an David v. Wyß, 4.4.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
6 ' Kesselring an den Kleinen Rat, 3 . 4. I 804, ST A. TG. Einzelne Kantone r 804. 
" Anderwert an l)avid. v. Wyß, 4.4. und 13.5.1804, ZB. Z. FA v. Wyß. 
"Abschied 1804, S.3off. STA.TG. 
" Instruktion, 11.5.1804 (Kopie), STA. TG. Geheirnes Protokoll des Großen Rates. 

2. Kapitel 

Bestrebungen zur Überwindung kantonaler Schranken 

1 Instruktion, 14.6.1803, §§4, 5, 13, STA.TG. 
'Vgl. Abschied 1803, S. 30, und Abschied 1804, S. 121 ff. und S. 175, STA. TG. 
3 Abschied 1804, S. 55 ff. 
4 Instruktion, 9.5.1806, § 25. STA. TG. Instruktionen 1806. 
' Instruktion, 10.5.1805, § 11 (K.opie), STA. TG. Gcheirnes Protokoll des Großen Rates. 
' Über das thurgauische Münzwesen vgl. die Untersuchung von Ulrich Zingg: «I)as Münz-

wesen im Thurgau in1 Mittelalter bis urn die Wende des 19. Jahrhunderts.» 
Da in meiner Arbeit hie und da Geldbeträge genannt werden nüissen, so soll an dieser 
Stelle eine knappe Übersicht der Geldsorten gegeben werden, die a111 Anfang des 19.Jahr
hunderts in1 Thurgau am meisten gebraucht wurden. 
Hauptwährung bildete der Gulden (f!.) Schaffhauser-, Appenzeller-, St. Galler- und Thur
gauer-Währung. Er war mit dein Gulden Reichswährung gleichwertig und entsprach 
a. 2. 12 Schweizerfranken neuer Währung (eingeführt durch Münzgesetz vo1n 7.5.1850); 
b. r. 50 Schweizerfranken alter Währung (eingeführt durch die Helvetik 1798). 
Der Gulden wurde geteilt in 

r 5 Batzen zu 14 Rappen neuer Währung 
oder 20 Groschen zu 10,6 R.appen 
oder 60 Kreuzer zu 3,5 Rappen 
oder 240 Pfennige zu 0,9 Rappen 
oder 480 Heller zu 0,45 Rappen 

Außerdem waren besonders folgende Geldsorten irn Urnlauf: 
a. Brabantertaler: I Brabantcrtaler = 2 fl. 42 Kreuzer. 
b. Louisdors: r Louisdor = I I fl. 
c. Zürchergulden: 10 Zürchergulden = Ir f!. 

7 Instruktion, 10.5.1805, § II (Kopie), STA. TG. Geheimes Protokoll des Großen Rates. 
8 Mediationsakte vorn 19.2.1803, XX. Abschnitt, § 5. 
• Abschied 1803, S. 92 ff., STA. TG. 

,o .b.d I I . 
11 Der Kleine Rat an die Tagsatzungsgesandtschaft, 23.6.1804 (Abschrift), STA. TG. Ge

heime Missiven des Kleinen Rates. 
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" Stapfcr an den thurgauischen Kleinen Rat, 13.6.1804, StA. TG. Eidgenössisches 1804. 
13 l)er Kleine Rat an die Tagsatzungsgesandtschaft, 23.6.1804 (Abschrift), STA. TG. Ge-

heiine Missiven des Kleinen Rates. 
11 Abschied 1804, S. 108 f[, STA. TG. 
" Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 59 ff., STA. TG. 
16 Instruktion, 9.5.1806, § 9, Instruktion, 6.5.1807, § 22, STA. TG. Instruktionen 1806/07. 
11 Abschied 1807, S. 126 ff., Abschied 1810, S. 124 ff., STA. TG. 
18 Bericht der thurgauischen Deputation, Bern 6.2.1805, STA. TG. Eigentu111sbcziehungen 

1805. 
19 Der Kleine Rat an die Deputation in Bern, 11.2.1805 (Entwurf), STA. TG. Eigentu1ns

beziehungen 1805. 
20 Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 59 ff., ST A. TG. 
21 Gesetz über die Niederlassung der Schweizer und Franzosen, 12.5.1804, Tagblatt II, 

s. 163 ff. 
" Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 119 ff., STA. TG. 
23 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 13.7.1805, STA. TG. 
"Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 119ff., STA. TG. 
" Abschied 1806, S. 63 ff., STA. TG. 

II. TEIL 

Auseinandersetzungen mit einzelnen Kantonen 

3. Kapitel 

Ko I I aturs trci t ig k e i ten 

1 An1 3. Januar 1799 erklärte das helvetische Direktorium die Kollaturrechte als aufgehoben. 
Die Geistlichen sollten fortan vom Staate besoldet werden. Die Besetzung der Pfarreien 
wurde den kantonalen Verwaltungskarnrnern übertragen. 

2 Vgl. H. Hasenfratz, S. 132 ff. 
3 Sitzung des Kleinen Rates, 23.1.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
' Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 29.6.1805, STA. TG. 
' Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 110 ff., STA. TG. 
' Rapport der diplomatischen Komn1ission, 6.4.1807, STA. TG. Evangelisches Kirchen-

wesen, XI 272. 
7 Beschluß des Kleinen Rates, 26. 1 . 1804, ST A. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
8 Beschluß des Kleinen Rates, 2. 3 . 1804, ST A. TG. Geheünes Protokoll des Kleinen Rates. 
0 Der Kleine Rat an Zürich, 7.3.1805 (Entwurf), STA. TG. Evangelisches Kirchenwesen, 

XI 272. 
10 Sitzung des Kleinen Rates, 2.4.1805, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1805. 
11 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 29.6.1805, STA. TG. 
12 Über das folgende vgl. Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 110 ff. und Bericht 

der Tagsatzungsgesandtschaft, 29.6.1805, STA. TG. 
13 Landammann Merian an den thurgauischen Kleinen Rat, 1 o. 9. 1806, ST A. TG. Evangeli

sches Kirchenwesen, XI 272. 
" Der Kleine Rat an Zürich, 9.8.1806 (Entwurf), STA. TG. Evangelisches Kirchenwesen, 

XI 272. 
" Rapport der diplomatischen Ko111mission, 24.10.1806, STA. TG. Evangelisches Kirchen

wesen, XI 272. 
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" J)as folgende ün Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 5.7.1807, ST A. TG. 
17 l)ie Waadt appellierte 1804 gegen den eidgenössischen Generalstab an Napoleon, St. Gallen 

ebenfalls 1804 iin Streit uni Sax und W erdenberg. 
1 ' Staplcr an P:iul Usteri, 23.6.1806, Luginbühl I, S. 189. 
10 Bericht der Tags:itzungsgcsandtschaft, 24.6.1806, ST A. TG. 
'° Note Zürichs an die thurgauische Tagsatzungsgcsandtschaft, 2.7.1806, ST A. TG. Eigcn

tun1sbcziehungcn l 806. 
21 Note der thurgauischen Tagsatzungsgesandtschaft an Zürich, 3.7.1806 (Ent,vurf), STA. 

TG. Eigentun1sbeziehungen 1806. 
22 Das folgende in Abschied 1806, S. 138 f[, STA. TG. 
"' Der I(lcine Rat an Zürich, 9.8.1806 (Entwurf), STA. TG. Evangelisches l(irchenwesen, 

XI 272. 
21 Landanunann Mcrian an den thurgauischen Kleinen Rat, 10.9.1806, STA. TG. Evangeli

sches Kirchenwesen, XI 272. 
20 J)er J(lcine Rat an Landa1111nann Mcrian, 24. ro. 1806 (Ent,vurf), STA. TG. Evangelisches 

Kirchenwesen, XI 272. 
26 Stapfcr an Paul Ustcri, l.11. 1806, Luginbühl I, S. 196. 
27 Rapport der diplo111atischen Kon1111ission, 6.4.1807, STA. TG. Evangelisches Kirchcn

,vescn, XI 272. 
28 Bericht der Tagsatzungsgcsandtschaft, 5.7.1807, STA. TG. 
"' Konvention zwischen Zürich und Thurgau, 27.6.1807, STA. TG. Eigentun1sbeziehungen 

1807. 
30 Die Pfarrei fclben wurde alternativ durch Zürich und den Thurgau besetzt, das erstetnal 

durch Zürich. 
31 Der Kleine Rat an die Tagsatzungsgcs:indtschaft, 2.7.1807 (Abschrift), ST A. TG. Gc

heitnc Missivcn des Kleinen l~ates. 
'" Bericht der Tagsatzungsgcsandtschaft, 5.7.1807, STA. TG. 
"' Der I(lcine Rat an Zürich, 6.7.1807 (Entwurf), STA. TG. Evangelisches Kirchen,vesen, 

XI 272. 
3 '1 Über das folgende vgl. Sitzung des Kleinen Rates, 6.2.1808, STA. TG. Protokoll Kleiner 

Rat 1808. 
05 Abschied 1808, S. 189 ff., STA. TG. 
0 0 Vgl. Sitzungen des I(lcinen l~ates, 13. 2. und 5.4.1808, ST A.TG. Protokoll I(leiner Rat 1808. 
'" Sitzung des Kleinen Rates, 10.2.1809, ST A. TG. Protokoll Kleiner Rat 1809. 
'" Instruktion für die Konferenz in Büren, 17.3.1809 (Abschrift), STA. TG. Geheitnes Pro

tokoll des Kleinen Rates. 
39 Der Kleine Rat an St.Gallen, 15 .4., 20.4. und 25.4.1809 (Abschriften), STA. TG. Missivc 

Kleiner Rat 1809. 
10 I)er Kleine Rat an St. Gallen, 15.4.1809 (Abschrift), STA. TG. Missive Kleiner Rat 1809. 
11 Abschied 1803, S. 153, STA. TG. 
" Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 19.8.1803, ST A. TG. 
43 Abschied 1803, S. 153, STA. TG. 
" Abschied 1804, S. 181 ff., STA. TG. 
" Instruktion für die Konferenz in Zürich, 21.3.1805, STA. TG. Eigentun1sbeziehungen 1805. 
46 Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 200 ff., STA. TG. 
47 Instruktion für die Konferenz in Zürich, 21.3.1805, STA. TG. Eigentumsbeziehungen 1805. 
48 Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 200 f[, STA. TG. 
·• 

0 An1 21 . 12. 1808 erklärte sich der thurgauischc Großc Rat mit der Loskaufsun1me einver
standen und beauftragte die Regierung n1it dcn1 Abschluß des Vertrages. Sitzung des 
Großen Rates, 21.12.1808, STA. TG. Protokoll Großer Rat 1808. 
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4. Kapitel 

Terri toria/frage11 

1 Vgl. Korrespondenz zwischen St. Gallen und Thurgau, 3. 10. l 803-28. 5. 1805, STA. TG. 
Grenzbeziehungen 1803-1805. 

' s. o. S. 54 ff. 
" Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 200 ff., und Abschied 1808, S. 189 ff., 

STA. TG. 
•
1 Botschaft des !<..leinen Rates an den Großen Rat, r 9. 4. 1806, ST A. TG. Grenzbeziehungen 

1806. 

5. Kapitel 

Die Dvmd11e1yrage 

1 Instruktion (Kopie) ohne Datun1, STA. TG. Consulta. 
2 l)ie lZegierungsko1n1uission an Zürich, 30.3.1803 (Abschrift), ST A. TG. Missive Kleiner 

Rat 1803. 
" Vgl. l)ie Regierungskonunission an Landa111111ann d' Affry, 22. 4. r 803 (Abschrift), ST A. 

TG. Missive I<..leiner Rat 1803. 
1 Zürich an den thurgauischen Kleinen Rat, 28.4.1803, STA. TG. Eigentun1sbeziehungen 

1803. 
5 Der Kleine Rat an die Liquidationskonuuission, 29.4.1803 (Abschrift), STA. TG. Missive 

Kleiner Rat 1803. 
" Der Kleine Rat an Zürich, 3.5.1803 (Entwurf), STA. TG. Eigentu1nsbcziehungen 1803. 
7 Landanunann d' Affry an den thurgauischen Kleinen Rat, 14.5.1803, STA. TG. Eigcnturns

bcziehungen r 803. 
8 Mcdiationsakte von1 19.2.1803, XX. Abschnitt: II. Anhang, § 2. 
' Landa1nn1ann d' Affry an den thurgauischen Kleinen Rat, 14.5.1803, STA. TG. Eigentun1s-

bczichungen 1803. 
10 Der I<..leine Rat an d'Affry, 27.5.1803 (Entwurf), STA. TG. Eigcnturnsbeziehungen 1803. 
11 Repertoriun1, Urkundenbeilage Nr. 36. 
1

' Berichte der Tagsatzungsgcsandtschaft, 16.6 und 7.7.1804, STA. TG. 
1

" siehe unten S. 99. 
14 Sitzung des Großen Rates, 25.9.1804, STA. TG. Protokoll Großer Rat 1804. 
15 l)ie Zürcher l)ornänen ,vurden itn August 1805 zu1n Verkauf ausgeschrieben (Wochen

blatt 1805 Nr. 34) und nach und nach veräußert. So karn z. B. das Schloß Wellenberg arn 
17.11.1815 in Privatbesitz. Vgl. J. Wälli: « Schloß W cllcnberg». 

1 ' Sitzung des Kleinen Rates, 7.3.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
1 7 Sitzung des Kleinen Rates, 7. 4. I 804, ST.A. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
18 l)er Kleine Rat an St. Gallen, 22.9.1804 (Entwurf), STA. TG. Eigentu111sbeziehungen 1804. 
10 St. Gallen an den thurgauischen Kleinen Rat, 4.10.1804, STA. TG. Eigentu111sbeziehungen 

1804. 
20 Sitzung des Kleinen Rates, 31.10.1804, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1804. 
21 l)er Kleine Rat an die Liquidationskonnuission, 31.10.1804 (Abschrift), STA. TG. Mis

sivc Kleiner Rat 1804 und I)ic Liquidationskonnnission an den thurgauischcn Kleinen Rat, 
15.12.1804, STA. TG. Eigenturnsbeziehungen 1804. 

22 St. Gallen an den thurgauischen Kleinen Rat, 16.4.1806, STA. TG. Eigcnturnsbeziehungcn 
1806. 

9 
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23 Instruktion, 9.5.1806, § 17, STA. TG. Instruktionen 1806. 
21 Abschied 1806, S. 88 ff., STA. TG. 
25 Landanunann Merian an den thurgauischen Kleinen Rat, 29.4.1806, ST A. TG. Eigentu111s-

beziehungen 1806. 
26 l)er Kleine Rat an Merian, 12. 5. I 806 (Kopie), ST A. TG. Eigentun1sbcziehungen r 806. 
27 Regensburger Reichsdeputationshauptschluß, § 29. 
28 Abschied 1807, S. 85 ff., STA. TG. 
" Vgl. Korrespondenz zwischen St. Gallen und Thurgau, I 9. r.-9. 2. I 807, ST A. TG. Eigen

tun1sbeziehungen I 807. 

III. TEIL 

Die Beziehungen zu den deutschen Nachbarstaaten 

6. Kapitel 

Konstanz 

1 Über das Folgende vgl. Ander,vcrt an das helvetische Direktoriu1n 1799, J. C. Mörikofcr, 
S. 25. l)er Kleine Rat an d'Affry, 19.6.1809 (Abschrift), STA. TG. Gchcüne Missiven des 
Kleinen Rates. Der Kleine Rat an Talleyrand, 12. II. 1811, J. C. Mörikofer, S. 131 ff. 
Anderwert an Schraut, 22.4.1814, J.(~. Mörikofer, S. 136 ff. Anderwert an l)r. Albrecht 
Renggcr 1814, J. C. Mörikofcr, S. 141 ff. 

2 Albert Schoop: «!)er Thurgau und Konstanz während der Mediationszeit». Schoop stützt 
seine Angaben auf ein Schreiben Morells an Landan1111ann Reinhard (1807), das sich in1 
Bundesarchiv in Bern befindet. 

3 Vgl. J. C. Mörikofer, S. 139 ff. 
' Anderwert an das helvetische Direktorium 1799, J. C. Mörikofer, S. 25. 
5 Der Kleine Rat an d'Affry, 19.6.1809 (Abschrift), STA. TG. Geheiine Missiven des 

Kleinen Rates. Der Kleine Rat an Talleyrand, 12.11.1811, J. C. Mörikofer, S. 131 ff 
' Anderwert an Schraut, 22.4.1814, J. C. Mörikofer, S. 136 ff. 
7 Anderwert an Wieland (ohne Datum), J. C. Mörikofer, S. 146/47. 
' Macaire an Anderwert, 21.9.1814, J. C. Mörikofer, S. 142. 
9 Morcll an Anderwert, 16.6.1809, Nachlaß Morclls. 

10 Macaire an Anderwert, 12.10.1814, J. C. Mörikofer, S. 144. 
11 J. C. Mörikofer hat in seiner Biographie Anderwerts einige Quclknstücke zur I{onstanzer 

Frage abgedruckt, die ich im Original nicht 1nehr vorf.1nd. In1 übrigen liegt das n1eiste 
Quellen1naterial i111 Staatsarchiv des Kantons Thurgau; ein Teil befindet sich ün Nachlaß 
Morells. 

12 Bericht des Ministers Stapfer an den Regierungsstatthalter Sauter (Kopie), 7.4.1803, 
Nachlaß Morells. 

13 Siehe unten Kapitel 8. 
" Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1805, S. 161 ff., STA. TG. 
"' Erklärung Crumpipens, 9.7.1805 (Kopie), ST A. TG. Eigentun1sbeziehungen 1805. 
" Vortrag Anderwerts vor dein !{leinen Rat, r 8. r. r 806, ST A. TG. Eigentumsbeziehungen 

1806. 
17 Die diplomatische Komn1ission an Stokar, 19.1.1806 (Kopie), Nachlaß Morells. 
18 Vgl. M. Wanner, S. 106. 
10 Vgl. J. C. Mörikofer, S. 126/27. 
20 Anderwert an Hans von Reinhard, 28.5.1809, ZB. Z. FA Rcinhard. 
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21 Morcll an Anderwert, 16.6.1809, Nachlaß Morells. 
" ])er Kleine Rat an Morcll, 19. 6. I 809 (Abschrift), ST A. TG. Geheitne Missiven des Kleit1en 

Rates. 
03 Morcll an den Kleinen Rat, 30.6.1809, STA. TG. Eigentun1sbeziehungen 1809. 
'

1 Morcll an Ander,vcrt, 16. 6. I 809, Nachlaß Morells. 
"Morcll an den I<.lcincn Rat, 30.6.1809, STA. TG. Eigentun1sbeziehungen 1809. 
" l)er Kleine Rat an d'Affry, 13. I 1. 1809 (Abschrift), STA. TG. Geheiine Missiven des 

Kleinen Rates. 
2 7 D' Atfry an den thurgauischen !<.leinen Rat, 2 7. 1 I . I 809, ST A. TG. Einzelne l{antone I 81 I. 
28 Der Kleine Rat an More!], 22.6.1809 (Abschrift), STA. TG. Gcheitne Missiven des Kleinen 

Rates. 
29 Abschied der ordentlichen Tagsatzung 1811, S. 158, STA. TG. 
30 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, II. ro. 1811, STA. TG. 
31 Rapport der diplo1natischen Konunission, 28. 10. 181 I, ST A. TG. Eigentu1nsbeziehungen 

1811 und l)erl{lcineRat an Talleyrand, 12.11.1811 (Abschrift), STA. TG. GeheitncMis
siven des Kleinen Rates. 

" Anderwert an Rouyer, 26.11.1811, J. C. Mörikofcr, S. 134. 
33 Anderwert an Schraut, 22.4.1814, J. C. Mörikofer, S. 136 ff. 
3

·
1 Vgl. Ander,vert :in die Gesandten der alliierten Großmächtc (ohne Datum), J. C. Möri-

kofer, S. I 17 ff. 
35 Abschied der außerordentlichen Tagsatzung 1814/15, II, Beilage 0, STA. TG. 
36 ibid. Beilage A, S. 6. 
37 Anderwcrt an I)r. Albrecht Rengger 1814, J. C. Mörikofer, S. 141/42. 
3

" Vgl. J. C. Mörikofer, S. 139 ff. 
30 Vgl. Macaire an Anderwert, 31.8. und 21.9.1814,J. C.Mörikofcr, S. 140/42. 
'° Andcrwcrt an Wieland (ohne l)atum), J. C. Mörikofer, S. 147. 
" Macairc an Anderwcrt, 12.10.1814, J. C. Mörikofer, S. 144. 
·
10 Vgl. Julius Werder: «Konstanz und die Eidgenossenschaft. Eii1 Beitrag zur Schweizer-

geschichtc». 
43 J C. Mörikofer, S. 128 und S. 150. 
41 Macaire an Ander,vert, 12.10.1814, J. C. Mörikofer, S. 144. 
" Reinhard an l)avid v. Wyß, 10.3.1815. Friedrich v. Wyß II, S. 182/83. 
" Ein letzter V ersuch wurde vor den1 Abschluß des z,veiten Pariser Friedens unternonuncn; 

die Tagsatzung be:iuftragte ihren Gesandten Pictet de Rochemont, die Gebietsansprüche 
der Kantone Thurgau, Schaffhausen und Zürich von neuen1 geltend zu 1nachen. Der Plan 
scheiterte aber an den widerstrebenden ausländischen Interessen (Wi.irttc1nberg, Österreich). 
Abschied der außcrordentlichen Tagsatzung 1814/15, III, Beilage N, STA. TG. 

7. Kapitel 

Der Regensburger Reichsdeputationslzauptschlt4i und der Auskauf der konstanzischen 
Besitzungen und G1fälle in der Schweiz 

1 Regensburger Rcichsdcputationshauptschluß, 25.2.1803, § 29, Iscle, S. 89. 
2 Tabelle des konstanzischen Eigentu1ns in1 Thurgau (ohne Datu111), STA. TG. Eigentu111s

beziehungcn 1803. 
' Regensburger Reichsdeputationshauptschluß, § ro. 
·
1 Note des Abtes Jacobus, 1.4.1803 (Kopie) und Abt Jacobus an den thurgauischen Kleinen 

Rat, 6.6.1803, STA. TG. Eigentu1nsbeziehungen 1803. 
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' ])er Kleine Rat an den Kon1111issär v. Steinherr, 7.6.1803 (Entwurf), STA. TG. Eigcn
tu1nsbczichungen I 803. 

6 Abt Jacobus an den thurgauischcn Kleinen Rat, 26.6.1803 (111it 2 Beilagen), STA. TG. 
Eigcntu111sbeziehungen 1803. 

7 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 23.6.1804, STA. TG. 
8 Abt Jacobus an den thurgauischen l(kincn Rat, 29.5.1803, STA. TG. Eigentu111sbczie

hunge11 1803. 
9 ])er l(lcinc Rat an Abt Jacobus, 31.5.1803 (Ent,vurf), STA. TG. Eigentun1sbcziehungcn 

1803. 
10 Mcn1oire des fiirstenbergischen Gesandten, 15.12.1803 (Kopie), STA. TG. Eigentu111s

bezichungen r So 3. 
11 Fürstenberg an den Abt Jacobus, 18.2.1804 (Kopie), STA. TG. Eigentun1s beziehungen 

1803. 
12 "fhurgovia Sacra II, S. 346/47. 
13 Abschied 1806, S. 73 ff. ST,'\.. TG. 
11 Sitzung des ]<:leinen Rates, 5.4.1806, STA. TG. Protokoll I<:kiner Rat 1806. 
15 ])er Kleine Rat an die Tagsatzungsgesandtschaft, 14.6.1808 (Abschrift), STA. TG. Gc-

heünc Missiven des Klcü1en Rates. 
16 Abschied 1806, S. 73 ff., STA. TG. 
1

' Rcpcrtoriu1n, § 29 B, 15.7.1803. 
18 ibid.' E, 3 . 7. I 807. 
1 • Abschied 1807, S. 107 ff., STA. TG. 
20 Beschluß des Kleinen Rates, 5.12.1807, STA. TG. Gchciines Protokoll des Kleinen Rates. 
21 Sitzung des ](leinen Rates, 15.9.1809, ST A. TG. Protokoll ](!einer Rat 1809. 
22 Übereinkunft 111it Prinz Hohenlohe-Schillingsfürst, r 5.6.1809, ST A. TG. 
23 Vgl. Isele, S. 100 ff. 
2 ·1 Tagsatzungsbeschluß von1 8.8.1803, abgedruckt in Iselc, S. 43 5. 
25 Tabelle des konstanzischen Eigcntu1ns iin Thurgau (ohne Datu111), STA. TG. Eigentun1s

bezichungcn 1803. 
26 Instruktion für den Schaffhauscr Kongreß, 30. r r. 1803, STA. TG. Eigentun1sbezichungen 

1803. 
27 Stokar an Staatssekretär Mohr, 27. Ir. I 802, Iscle, S. ro6. 
28 Erste Note der eidgenössischen Konunissäre, 5.12.1803, Iselc, S. 439 ff. 
29 Übereinkunft zwischen der Schweiz und Baden, 6. 2. r 804, Rcpcrtoriun1. Urkundenbeilage 

Nr. 6. 
30 Bericht der thurgauischen Deputation, 21. I. 1804, STA. TG. Eigentumsbeziehungen 1804. 
31 Übereinkunft über die Verteilung der konstanzischcn Besitzungen auf die Kantone, 

6.2.1804, Repcrtoriu1n. Urkundenbeilage Nr. 7. 
3 2 Übereinkunft zwischen der Schweiz und Baden, 6. 2. I 804, § 4, Repertoriu111. Urkunden

beilage Nr. 6. 
33 Übereinkunft über die Verteilung der konstanzischen Besitzungen auf die Kantone,§ rr, 

Rcpcrtoriu111. Urkundenbeilage Nr. 7. 
31 Rapport der Mecrsburger Liquidationskonunission, 19.5.1808, STA. TG. Eigentu111s

beziehungen 1808. 
35 Botschaft des Kleinen Rates an den Großcn Rat, II. 12. 1807, STA. TG. Eigentu111sbezie

hungen 1807. 
36 Bericht der Mcersburger Liquidationskon11nission (ohne Datun1), STA. TG. Eigentums

beziehungen 1803. 
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8. K.apitcl 

Die Inka111crationsl'erhand!tmgc11 

1 Über die Anfänge der Inka1ncrationsverbandlungen vgl. M. Wanncr: «Das Inca111erations
edict Österreichs gegen die Schweiz.>> 

' Bericht des thurgauischen Kleinen Rates an die eidgenössischen Konunissärc (Abschrift), 
ohne Datun1, STA. TC. Eigentu111sbeziehungcn 1804. 

3 Bericht der eidgenössischen Kornntissäre an Landanunann Wattenwyl (Kopie), 14.1.1804, 
ST A. TC~ .. Eigcntun1s bcziehungen 1804. 

4 ])er Kleine Rat an das Oberarnt Stockach, 14.1.1804 (Ent,vurf), und an das Obera1nt ()bcr
und Unterschwaben, 16.1.1804 (Entwurf), STA. TC. Eigcnturnsbeziehungen 1804. 

5 Kreisschreiben des IZleinen Rates, 21.1.1804 (Ent,vurf), STA. TC. Eigcntun1sbczichungcn 
1804. 

6 Landanunann Wattc1nvyl an die eidgenössischen Konunissärc, 17.1.1804 (IZopie ), ST A. 
TC. Eigentu1nsbcziehungcn 1804. 

7 Vgl. M. Wanner, Anhang, Beilagen 3b, 3b I+ II. 
' Generaletat des inkan1crierten Schweizercigentu111s (Kopie), ST A. TC. Eigcntun1sbezie-

hungen 1804. 
0 Note Crun1pipens, 14.2.1804 (IZopie), STA. TG. Eigentu111sbcziehungen 1804. 

10 Abschied 1804, S. 149 ff., STA. TC. 
11 Vgl. M. Wann er: «Das Incan1eratio11sedict ()estcrreichs gegen die Schweiz.» 
13 Ander\vert an J)avid v. Wyß, 29.2. und 24.10.1804, ZI3. Z. FA v. Wyß. 
"' Bericht der thurgauischen Deputation, Bern, 13.2.1805, STA. TG. Eigentun1sbezichungcn 

1805 und Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 13.7.1805, STA. TC;. 
11 Der Kleine Rat an Landan1111an11 Glutz, 21.11.1805 (Entwurf), STA. TC. Eigentun1s

beziehungcn 1 So 5. 
"' Landanunann Glutz an den thurgauischen Kleinen Rat, 13.12.1805, STA. TG. Eigenttuns

bcziehungcn 1805. 
" Ibid. 
1

' V cr,valtcr Hafen an den Kleinen Rat, 10.12.1805 und 8. 1 . 1806, Gc111eindcrat lJießenhofen 
an den Kleinen Rat, 16.12.1805, STA. TG. Eigentu111sbeziehungen 1805/06. 

" I)ic diplomatische IZonunission an Stokar, 19.1.1806 (I(opie), Nachlaß Morells. 
19 Badisches Dircktoriu111 in Meersburg an den thurgauischcn Kleinen l{at, 24.3.1806, STA. 

TG. Eigentt1111sbeziehungen 1806. 
,o Instruktion, 16.5.1808, § 26 (Abschrift), STA. TC. Gchciines Protokoll des Großcs Rates. 
" Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 27.6.1807, STA. TG. 
" Repcrtoriu111, § 21 J, 9.7.1808 und § 22 F, 9.7.1808. 
23 Rapport der diplon1atischen Ko11111tission, 18.1.1808, ST A. TG. Eigentu1nsbezichungen 

1808. 
21 Instruktion für die I(onfercnz in Schaffhausen, 4.9.1810, STA. TG. Eigentumsbeziehungen 

1810. 
25 Erklärung v. Arands, 9.9.1810 (Kopie), STA. TG. Eigentumsbeziehungen 1810. 
" Die Landgrafschaft Ncllenburg befand sich nördlich des Untersees. Sie grenzte an den Kan

ton Schaffhausen und nlit Radolfzell an den Untersee und erstreckte sich über Stockach 
bis gegen die obere I)onau. 

" Repcrtoriun1, § 21 N 
03 lbid. Urkundenbeilage Nr. 10, § 5. 
" Stokar an den thurgauischen Kleinen Rat, 30.4.1813, STA. TG. Eigcntu111sbeziehungen 

l 813. 
'

0 Der Kleine Rat an Stokar, 18.5.1813 (Entwurf), ST A. TG. Eigentun1sbczichungen 1813. 
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31 Landanunann Reinhard an den thurgauischen Kleinen Rat, 28.6.1813, STA. TG. Eigcn
tu1nsbezichungcn 1813. 

32 Instruktion für die l(onfcrenz in Schaffhausen, 4.9.l810, ST A. TG. Eigcntu111sbcziehungen 
l 810. 

33 Rapport der diplo1natischcn Ko1nnlission, 5. 7. l 8 I 3, ST A. TG. Eigcnttunslx:zichungcn I 813. 
" Protokollauszüge der Verhandlungen in Schaffhausen, 6.-8. 10. 1813, STA. TG. Eigcntu111s

bczichungcn 1813. 
" Der Kleine Rat an Dießenhofcn und die Klöster Kreuzlingcn, Miinsterlingcn, Feldbach 

und St. Katharinenthal, 7.12.l810 (Ent,vurf), ST A. TG. Eigentutnsbcziehungcn l 810. 
36 Abt Jacobus an den Kleinen Rat, 19.12.1810, STA. TG. Eigentun1s bczichungcn 1810. 
37 Bericht der Tagsatzungsgcsandtschaft, 15.6.1811, STA. TG. 
38 Ittner an den thurgauischcn Kleinen Rat, 7. 4. 18 T I, ST A. TG. Eigcntu1nsbezichungen I 8 I L 
39 Korrespondenz zwischen Schaffhausen und Thurgau, 8./9. 5. 18 l 1, STA. TG. Eigentu111s-

beziehungen I 8 I L 
40 I)er Kleine Rat an Baden, 31.5.1811 (Ent,vurf), STA. TG. Eigentun1sbczichungen 1811. 
41 Rcpertoriw11, § 20 V, 12. 6. I 81 r. 
•12 Abschied 1812, S. 147, STA. TG. 
13 Bericht der Tagsatzungsgcsandtschaft, 17. 7. 1S13, ST A. TC~. 
44 Abschied der außerordentlichen Tagsatzung 1814,'15, II, Beilage R. 
45 Instruktion für Pictct de Rochc1nont, 16.8.1815, Abschied der außerordentlichcn Tag

satzung 1814/15, III, Beilage N, STA. TG. 

9. Kapitel 

Ziil/e und Ha11del 

1 Württe1nbcrgischc Verordnung von1 9.10.1806 (Kopie), STA. TG. Zoll- und Handels 
bezichungen 1807. 

2 Der Kleine Rat an Landan1111ann Riittiinann, 6.2.1808 (Entwurf), STA. TG. Zoll- und 
Handelsbeziehungen 1808. 

3 Abschied der K.onfcrcnz von Frauenfeld, 12./13.5.1809, STA. TG. Zoll- und Handels
beziehungen 1809. 

' l)er Kleine Rat an Landan1111ann Riitti111ann, 6.2.1808 (Entwurf) und Abschied der Kon
ferenz von Frauenfdd, 12./13.5.1809, STA. TG. Zoll- und Handelsbeziehungen 1808/09. 

5 Distriktspräsidcnt Aepli an den Kleinen Rat, 5.2.1808, STA. TG. Zoll- und Handels
beziehungen 1808. 

' Rapport der diplo111atischcn I{o1111nission, 13. 9. I 808, STA. TG. Zoll-und Handelsbezie-
hungen 1808. 

' Instruktion, 16.5.1808, § 14 (Abschrift), STA. TG. Geheimes Protokoll des Großen Rates. 
5 Repertorium, § 122 D II, 13.7.1808. 
• Ibid., § 122 D VI, 19.6.1809. 

10 Protokoll der Konferenz von Freiburg, r . 4. 1809 (Abschrift), ST A. TG. Zoll- und Han
delsbeziehungen 1809. 

11 Untersuchungsbericht Hirzels, 23.2.1809, STA. TG. Einzelne Kantone 1811. 
12 An1t Bohlingen an den thurgauischen Kleinen R.at, 22. 2. r 809, ST A. TG. Einzelne Kan

tone 181 r. 
13 Der Kleine Rat an Distriktspräsident Gräflein, 23 . 2. 1809 (Entwurf), ST A. TG. Einzelne 

I(antone 181 r. 
"Der Kleine Rat an Landamn1ann d'Affry, 23.2.1809 (Entwurf), STA. TG. Einzelne 

Kantone 1811. 
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1
·' D' Affry an den thurgauischen Kleinen Rat, 28.2.1809, ST A. TG. Einzelne l{antone 181 I. 

16 Großherzog Karl Friedrich an d'Affry, 8.3.1809 (Kopie), STA. TG. Einzelne Kantone 
l 8 l I. 

17 J)' Affry an den thurgauischcn Kleinen Rat, 13. 3. und 20.3.1809, STA. TG. Zoll- und 
Handelsbeziehungen 1809. Einzelne Kantone 1811. 

" Protokoll der Konferenz von Freiburg, l .4. 1809 (Abschrift), STi\. TG. Zoll- und Han
delsbeziehungen 1809. 

"' Über das Folgende vgl. Abschied der J(onferenz von Frauenfeld, 12./13. 5. 1809, STA. TG. 
Zoll- und Handelsbeziehungen 1809. 

'° Instruktion für die l(onfcrenz von Frauenfeld, 9.5.1809, STA. TG. Zoll- und Handels-
beziehungen l 809. 

" Instruktion, 4.5.1809, § 8, ST A. TG. Instruktionen l 809. 
22 Repcrtoriun1, § 122 1) IV, V und VI, 6.7.1809. 
23 Ibid., § 122 D IVb, 27.6.1810. 
21 Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 22.6.1809, STA. TG. 
,.·, Instruktion, 9.5.1811, § 16, STA. TG. Instruktionen 1811. 
,,; Rcpcrtoriu111, § 122 J) Ve, 12.6.1811. 

" Der Kleine Rat an die l{onunissäre Finsler und Stokar, 16.6.1812 (Ent\vurf), STA. TG. 
Zoll- und Handelsbeziehungen 1812. 

08 R.cpertoriu1n, §1221) Vf, 15.7.1812. 
"' Freyenn1uth, 16.10.1813. 
30 lnstruktionscntwurffür die Konferenz in Schaffhausen, 6.10.1813, STA. TG. Tagsatzungs

vorbcreitung l 8 l 3. 
31 Protokoll der Konferenz von Schaffhausen, 13.-16. IO. 1813 (Abschrift), STA. TG. Zoll

und Handelsbeziehungen 1813. 
32 Repertoriu111, § 122 D VI b und c, 27.6. 1810/12.6. 1811. 
33 Landan1n1ann Wattcnwyl an den thurgauischen Kleinen Rat, 27.9.1810, STA. TG. Zoll

und Handelsbeziehungen 1810. 
3 -1 Memorial der Ge111einden Steckborn, Bedingen, Manncnbach, Salenstein und Ern1atingen, 

16.4.1811, STA. TG. Zoll- und Handelsbeziehungen 1811. 
3

·' Repertoriun1, § 122 D VI d, 10. 7. I 8 Ir. 
3 G Vgl. Instruktion für die Konferenz von Schaffhausen, 3 1 . 1 . 1812, und Protokoll der Kon

ferenz von Schaffhausen, 11.2.-19.3.1812 (Abschrift), STA. TG. Zoll- und Handels
beziehungen I 8 I 2. 

37 Rapport der diplomatischen Ko111nüssion, 2.4.1812, ST.I\. TG. Zoll- und Handelsbezie
hungen 1812. 

38 Abschied 1812, S. 117 rf. STA. TG. 
39 Separatvcrtrag zwischen der Schweiz und Baden, 19.3.1812 (I{opic), STA. TG. Zoll

und Handelsbeziehungen 1812. 



IV. TEIL 

Die Bistumsfrage 

10. ](apitel 

Die Bczich1111gcll des Kantons 'Thu~r;au zu111 Bist11111 Konstanz 

1 Über Wessenberg vgl. J.13eck: «Freiherr lgnaz von Wessenberg», Freiburg i. Br. 1862. 
2 K. Gröber: «J. H. v. Wesscnberg», Freiburger l)iözesanarchiv. Neue Folge XXVIII, 1927. 

Instruktion Wessenbergs, 27.3.1803, STA. TG. Bistu111sangclegenheiten 1803-17. 
3 Heinrich Hirzcl: «Rückblick in 111eine Vergangenheit», S. 94. 
·
1 Instruktion, 14.6.1803, § ro, STA. TG. Instruktionen 1803. 
5 Sitzung des ](leinen Rates, 30.9.1806, STA. TC. Protokoll Kleiner Rat 1806. 
6 Iscle, S. 200. 
7 Entwurf für «Konkursprüfungen», 12.5.1803 und Instruktion Wesscnbergs, 27.3.1803, 

STA. TG. Bistu111sangclegcnheiten 1803-17. 
8 Vgl. Ander,vert an Escher v. d. Linth, 13.6.1817, J. C. Mörikofi:r, S. 158. 
• Abschied 1803, S. 145 ff., STA. TG. 

10 Repertoriu111, § 112G, 10.7.1804. 
11 Thurgovia Sacra II, S. 349/50. 
12 Konkordatsentwurf, eingesandt durch W essen bcrg, 11 . 1 o. 1 806, ST A. TC;. Bistu111sangc

legcnheiten 1803-17. 
13 Sitzung des Kleinen Rates, 18. ro. 1806, STA. TG. Protokoll Kleiner Rat 1806. 
11 Das Aktenn1aterial ün Staatsarchiv des Kantons Thurgau enthiilt keinen Hiinvcis auf eine 

Fortsetzung der Besprechungen oder gar auf den Abschluß eines ](onkordats. 

1 I. Kapitel 

Die Trcnl!ung 110m Bistu111 Ko11sta11z 

1 Regensburger Rcichsdeputationshauptschluß, 25.2.1803, § 62, Iscle, S. 67, An111erkung 42. 
2 Siehe oben S. 97. 
3 Übereinkunft über die V crteilung der konstanzischen Besitzungen auf die J(antone, 

6.2.1804, §§ 9-11, Repertoriu111. Urkundenbeilage Nr. 7. 
4 Übereinkunft zwischen der Sch,vciz und Baden, 6.2.1804, § 8, Rcpertoriu111. Urkunden

beilage Nr. 6. 
5 Protokoll der Diözesankonferenz von1 25.7.1804, vgl. Isele, S. 170, Ann1erkung 54. 
' Kreisschreiben des Landa111n1anns Glutz, 11.2.1805, STA. TG. Bistun1sangclcgenheiten 

1803-17. 
7 Uri an den thurgauischen K.lcincn Rat, 5.4.1805, ST A. TG. Bistun1sangelcgcnhciten 

1803-17. 
' Rapport der diplo111atische11 Konunission, 12.4.1805, ST A. TG. Bistu111sangclegcnheiten 

1803-17. 
' Instruktion, 10.5.1805, § 20 (Abschrift), STA. TG. Gehciines Protokoll des Großes Rates. 

10 Vgl. Andcrwert an Escher v. d. Linth, Friihjahr 1816, J. C. Mörikofer, S. 157. 
11 Repcrtoriu111, § 30G, 13.7.1805. 
12 Uri an den thurgauischcn Kleinen Rat, 30. I. 1813, STA. TG. Bistun1sangelcgenheiten 

1803-17 . 
13 Vgl. Isclc, S. 201 ff 
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H Der Kleine Rat an Uri, r 6. 2. I 813 (Ent\vurf), ST A. TG. Bistu111sangclcgenhciten 1803-17. 
15 Protokoll der l)iözcsankonfcrcnzcn von1 24. 6. und 3. 7. I 8 I 3 (Abschrift), ST A. TG. Bis

tun1sangekgcnheiten I So 3-17. 
1

" R:ipport der katholischen Mitglieder des E.leinen Rates, 5.8.1813 und l)cr l(lcinc Rat an 
Uri, 6.8.13 (Ent\vurf), STA. TG. Bistu111sangclegenhcitc11 1803-17. 

17 Rapport Ander\vcrts über die l)iözesankonfcrenzcn von1 19. und 26. II. 1813 (ohne 
l)atu111), STA. TG. Distu1nsangclcgenhcitcn 1803-17. 

18 !)er l(lcinc Rat an Uri, 24.r2.I813 (Entwurf), ST A. TG. Distun1sangclegcnheiten 1803-17. 
19 Rapport Anderwerts über die l)iözcsankonfcrenzcn vo1n 19. und 26.11.1813 (ohne ])a

tu111), STA. TG. Bistun1sangelegenheiten 1803-17. 
20 Vgl. Iscle, S. 184. 
21 Vgl. Andcrwert an Wicl:ind (ohne Datu1n) und Rcngger an den thurgauischen Kleinen 

Rat, 24. I. I 815, bei J. C. Mörikofer, S. 146 ff. 
22 Vgl. Iselc, S. 208 ff 

V. TEIL 

Das Verhältnis zu Napoleon 

r 2. Kapitel 

Napoleons Ei11fl11f! au( die thurgauischc Politik im al(~c111ci;1c11. Die Bc11rtci/1111g des Kai5crs 
durch die Regierungsräte Andcn/Jcrt, More II und Frcye11111uth 

1 Vgl. W. ()cchsli T, S. 506. 
2 Ibid., S. 600. 
3 Zitiert nach Conrad v. Muralt: «Hans von Reinhard», S. 173/74. 
•
1 Rede Morells an der Tagsatzung, 5.6.1809, abgedruckt in Thurgauer Zeitung 1809, Nr. 24. 
" Freyenn1uth, 28. 6. I 8 I 3. 
' Thurgauer Zeitung 1812, Nr. 8. 
7 Vgl.Johannes Meyer: «Buchhändler Andreas Pccht. Ein Opfer napoleonischer Gewalt

herrschaft.» 
' Vgl. Albert Lcuteneggcr: «Ein Fall von Neutralitätsverletzung in1 I(riegsjahre 1809.» 
"Vgl. Ancler\vcrt an l)avid v. Wyß, 15.3.1803, Juni 1803, 25.10.1803, 29.2.1804 und 

24.10.1804, ZD. z. FA V. Wyß. 
10 Anrede Anderwerts an den Großcn Rat, 6. 5. 181 l (Entwurf), STA. TG., Nachlaß Ander

werts. 
11 Siehe oben S. 80. 
"Anreden Anderwerts an den Großcn Rat, 6.5.1811 und 9.4.1812 (Entwürfe), STA. TG. 

Nachlaß Andcrwcrts. 
1

" Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft, 9.6.1809, STA. TG. 
11 Rede Morells an der Tagsatzung, 5 . 6. r 809, abgedruckt in Thurgau er Zeitung I 809, Nr. 24. 
" Rede Morells an der Tagsatzung, 3. 6. 181 I, abgedruckt in Thurgau er Zeitung 1 SI I, Nr. 23. 
IG Pupikofer, S. 93. 
17 Salon1on Fehr: «Etwas über den Krieg gegen den allgc111einen Willen in1 Kanton Thurg:iu 

und Beantwortung der Proclamation der Regierung von1 18. April 1814.» 
" Thurgauisches Neujahrsblatt 1845: «Lebensabriß des Regierungsrates und Staatskassiers 

J. C. Freienn1uth.» 
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EINLEITUNG 

Es ist das V crclicnst Frankreichs, den Ideen der Aufklärung zun1 Siege ver
holfen zu haben. Keine Schranke vern1ochtc die zündenden W orte << Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit>> aufzuhalten. Noch 111chr aber als diese dürfte die Sehn
sucht nach Befreiung von den zahlreichen Fcudallasten den Weg zu einer neuen 
Zeit geebnet haben, ,vie denn schon bei der Reforn1ation wirtschaftliche Ge
sichtspunkte eine wichtige Rolle spielten. 

So ist es nicht vcr,vunclerlich, daß in1 Laufe des 18. Jahrhunderts auch in der 
alten Eidgenossenschaft bald da, bald dort Unruhen ausbrachen. 

Ennutigt durch die Ereignisse in den benachbarten st. gallischen Landen und 
in1 Zusan1111cnhang 1nit den ,virtschaftlichen Einschränkungen ,vährend des 

ersten Koalitionskrieges regten sich als letzte in der R.eihe auch die geduldigen 
Thurgaucr. Vor allen1 in der Herrschaft Tobel kan1 es 1795 zu etwelchen, glück
licherweise unblutig verlaufenden Aufstandsversuchen. In den zu den st. gallischen 
Malefizgerichten gehörenden Ortschaften He1111nerswil, Ober- und Nicdcrson1-
rneri und Hüttenswil ,vurden ohne obrigkeitliche Bewilligung Gen1einden abge

halten, wobei die <<Fruchtlieferungen>> den Hauptgegenstand der Beratungen bil
deten. Einzuschreiten wagte man hier vorläufig noch nicht, da die rechtlichen 
Verhältnisse den Provisionalorten Zürich und Luzern e1n1ges Kopfzerbrechen 

verursachten. 

I. DIE LANDESVERSORGUNG VOR 1798 

1. Aus1virkungen des ersten Koalitionskrieges auf die eidgenössische Wirtschaft 

Am 20. April 1792 brach der erste Koalitionskrieg aus. Österreichische und 

preußische Truppen n1arschierten in Frankreich ein. 
Die Tagsatzung beschloß, die diplon1atischen Beziehungen zum westlichen 

Nachbar abzubrechen und der Republik die Anerkennung zu versagen, sich im 
übrigen jedoch neutral zu verhalten. Manche Orte, wie Zürich, Basel, St. Gallen 

IO 



und Appenzell, waren darauf bedacht, ihren Handelsverkehr mit den1 neuen 
Frankreich fortzusetzen.1 

Der revolutionäre Wohlfahrtsausschuß verfügte Ende 1793, nebst der Aus
zahlung von Entschädigw1gen und Ruhegehältern an die entlassenen Sch,veizer
regitnenter auch die vertraglichen Salzlieferungen wieder aufzunehn1en. Die 1Ze
spektierung der schweizerischen Neutralität bot Frankreich die fast einzige Ver
bindungsmöglichkeit mit der Un1welt während der Wirtschaftsblockade. Fran
zösische Ko1n1nissare kauften in der Schweiz große Mengen Lebensn1ittel (J{orn 
und Vieh) und kriegswichtige Rohstoffe (Tuch, Salpeter, Kupfer, Waffen) auf. 
Die Preise erreichten eine ungeahnte Höhe, der Handel blühte. Der Auskauf griff 
bald auch auf die angrenzenden schwäbischen und österreichischen Gebiete über, 
ja bis Italien und Ungarn. Französische I{om1nissare nah1nen die Waren an der 
Grenze in Empfang, während die schweizerischen I{aufleute Riesenge,vinne aus 
dein Transit einstrichen. Die Folge davon war, daß die Alliierten ihrerseits die 
Belieferung der Schweiz einschränkten, ja sogar scharfe Sperrmaßnahmen ver
fügten, damit sie nicht in der Lage sei, einen allfälligen Überschuß an die Jako
biner weiterzuleiten. 2 

Um die eigene Bevölkerung vor Teuerung und Mangel zu bewahren, sah 
sich die Eidgenossenschaft schließlich gezwungen, Ausfuhrverbote zu erlassen 
und den Schmuggel (Ausschwärzung) durch Grenzbewachung zu unterbinden.3 

2. Maßnahmen des thurgauischen Landvogts Felix von Orelli von Zürich 
zur Sicherung der Lebensmittelversorgung 1794-1796 

Seit dem Noven1ber 1793 war die Lebensmittelversorgung stark erschwert. 
Die vorderösterreichische Regierung hatte gegen den Thurgau die <<engere Sperre>> 
verhängt. Zufolge eines Beschlusses der schwäbischen Kreisversammlung durften 
wöchentlich nur noch 100 Malter Frucht eingeführt werden.4 

Obwohl der Thurgau sonst beinahe den Eigenbedarf an Korn, Hafer, Obst, 
Kartoffeln und Rüben decken konnte, 1nachte sich Mangel und Teuerung be
merkbar, da durch den harten Frost im Winter 1793/94 die aufgesparten Kartof
feln und Rüben für Menschen und Vieh ganz ungenießbar geworden waren. 
Schon seit Jahr und Tag war die Ausfuhr des Viehs aus Schwaben gänzlich, aus 
dem Hohen Stande Zürich zum größten Teil gesperrt. Die Spätjahrnässe von 1793 

tat ein übriges. Viel Klein- und Großvieh verdarb, und am Ende des Winters 

1 Gitcrmann: Geschichte der Schweiz, S. 33 I. 2 Gagliardi: Geschichte der Schweiz, S. 1049. 
' Gitermann: Geschichte der Schweiz, S. 332. • M Lv 10. I I. 1794 St.A.Thg. 
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n1ußte eine Menge Kälber, un1 größeren Schaden zu verhüten, abgetan werden. 
Schlachtvieh ,var zu den übertriebensten Preisen beinahe nicht zu bekommen. 
Auch der Transit durch thurgauisches Gebiet venninderte den Viehbestand be
trächtlich, da vieles unter\vegs aufgekauft ,vurde; denn die Angebote waren zu 
verlockend.5 Die Händler nahn1en ihre Chance wahr, und der Schwarzhandel 
blühte, trotz der Ennahnungen und Verordnungen des Hohen Syndikats.6 

Mit Bekü111111ernis n1eldete untern1 29.10.1794 Landvogt von Orelli an die 
Hohen Provisional-Orte Zürich und Luzern: « Seit zien1licher Zeit hat die Be

gierde, nach Maßgabe der gegenwärtigen Zeitun1ständc durch Lieferungen an 
Aus,värtigc n1ehreres Geld zu gewinnen, eint und anderen thurgäuische Ange
hörige angelockt, sich niit gesetz,vidrige1n Vieh- und Viktualien-Aufkauf in1 
Land und niit Anschaffung von derlei Lebensbedürfi1issen von außen her und 

derselben Wiederabsetzung an Auswärtige zu be1nengcn. Da nun dieser Handel 
nicht nur dahin abzielet, das Land nach und nach von allen Lcbensbedürfi1issen 

zu entblößen, sondern auch sowohl bestehenden Landesgesetzen,7 als vorzüglich 
auch der letzthin ausgefertigten Hohen Syndikats-Verordnung8 vollkon1111en zu
\viderläuft, so habe ich n1ir es zur wichtigen Pflicht gemacht, alle hierüber ein
geschlichenen Mißbräuchen zu entdecken, und jederzeit die fehlbar zum Vor
schein Gekon1n1enen nachdenksam bestraft. . .. Indessen aber verleitete die Ge
winnsucht verschiedene thurgäuische Angehörige teils die Nachtzeit, teils meh
rere andere Auswege zu benützen, un1 die über diesen Gegenstand getroffenen 
V crordnungcn zu vcrcitlen.>>9 

3. Getreideversorgung 

Eifrig bemühte sich von Orelli, dem drohenden Gctreidcn1angel zu steuern. 
Nur vcrn1ehrte Zufuhren aus Schwaben konnten Not und Teuerung lindern. 
Bein1 Stadthaupt1nann von Konstanz v. Blanke wurde er wegen der geringen 
Fruchtzuteilung vorstellig, ja er reiste Mittte November 1794 selbst nach Kon
stanz, un1 sich über die Sperrmaßnahmen des nähern zu erkundigen.10 Die Stadt 

gehörte damals noch zu Österreich. An1 27.12.1794 richtete er in1 Auftrage 
der beiden Provisionalortc zugunsten seiner An1tsangchörigen folgendes Schreiben 
an die K.K.Regierung und Herrn Stadthauptmann von Blanke, sowie an die 

fürstbischöflichc Rcgiertu1g in Meersburg: 

:, A 323, 36 St.A.Z. 6 Syn.man. 1794 B VIII 220 St.A.Z. ' Syndikats1nanual 1794 B VIII 
220 St.A.Z. § 12. s Syndikatsmanual 1794 B VIII 220 St.A.Z. § 39. 'M Lv 29. ro. 1794 
St.A.Thg. 10 M Lv ro. 11. 1794 St.A.Thg. 



<< Zu111 öftern schon sind bei n1ir abseiten n1eü1er A1ntsangehörigen dringende 
Beschvverden eingegangen, daß die ihnen an den Marktstätten zu Costanz, .Mörs
purg, Überlingen und Zell (R.adolfszell) auf obrigkeitliche Attesta hin angevviesene 
Fruchtquanta nicht nur nicht n1ehr vollständig verabfolget vverden, \Velches sie 
außert Stand setzt, ihre besitzenden Ehehaften zu bewerben, sondern auch 
Mangel an Lebensbedürfi1issen in1 Land selbst veranlaßt, und daß dene1~enigen, 
die die erwähnten Marktstätte noch bis anhin besuchen, von dein daselbst aufge
stellten Militaire öfters nüt I-Iärte auf eine kränkende W eise begegnet vverde. 
Täglich liefen neue Vorstellungen ein, und es werde allgen1ein über Frucht1nangel 
geklagt ... N LU1 ist allge111ein bekannt, daß die so zahlreich bevölkerte Landgraf
schaft Thurgau für ihren eigenen Lebensw1terhalt bei vveite111 nicht genug eigene 
Früchten anbauen kann, vvozu noch die vvichtige Be111erkung ko111111t, daß ohn
geacht des inneren Fruchtn1angels dennoch als Grundzins und Zehenden ein sehr 
wichtiges und nan1haftes Quantun1 an ausvvärtige Stifter, Klöster und Herrschaften 
in natura abgeführt wird.,> 

U111 Mißbräuchen in seine1n Atntsbereich zuvorzuko111n1en, schlug Landvogt 
von Orelli die folgenden Maßnahn1en vor,jedoch ohne die Zustin1111ung der ange
gangenen Regierungsstellen zu erlangen: 

<<Vielleicht könnte diese Absicht an1 leichtesten dadurch erzielet werden, wenn 
unter der Aufsicht von beeidigten Marktauf,ehern 3 oder 4 Marktplätze in den1 
Innern des Thurgaus angevviesen vvürden und anstatt der bisherigen Special
Patente jeden1 dieser Plätze ein verhältnisn1äßiges Quantu111s-Patent zugeeignet 
und ein vvöchentlicher Markt angeordnet würde, wo111it bei gänzlicher Aus
schließung der Fürkäufer jeden1 Landn1ann gestattet vvürde, sein Benötigtes an 
Früchten selbst anzukaufen.,>11 

Daraufhin erließ von Orelli einen Befehl an die Unterseequartiere, daß sie keine 
Kornfuhren und << andere Lasten>> 111ehr auf der Seestraße passieren lassen sollten, 
sondern solche allenfalls zu arretieren hätten. Ende Dezember verbot er die Aus

fuhr des Hafers und am 2. Januar 1795 auch die des Korns und des gedörrten 
Obstes.12 

Verbote haben es in sich, daß sie immer wieder un1gangcn werden. So erhielt 
Propst Zieglcr von Wagenhauscn in1 Februar 1795 eine Vorladung, sich vor den1 
«loblichcn» Obera111t wegen seines Fruchthandels gczie1ncnd zu vcrantworten.13 

Anderseits konnte es geschehen, daß man einen Unschuldigen maßrcgelte, wie 
dies Johann Heinrich Ezwiler von Stein a. Rh. widerfuhr. 51 Säcke Getreide 
wurden ih111 beschlagnahmt, die jedoch wieder herausgegeben werden mußtcn, 

11 !vl Lv 27. r2. r794 St.A.Thg. 12 M Lv s. d. St.A.Thg. "M Lv Feb. r795 St.A.Thg. 



149 

,veil er sie auf Rechnung der Kornka111111er des Hohen Standes Bern angekauft 

hatte. 14 

Die an den Thurgau angrenzenden eidgenössischen Nachbarn waren aber mit 
den Anordnungen von Orellis nicht ganz zufrieden. Stein und St. Gallen 111ußten 
in bezug auf die verfLigtcn Einschränkungen darüber aufgeklärt werden, daß das 
Fruchtausfuhrverbot nicht gegen die dortigen Be,vohner gerichtet sei, sondern 

ergangen sei, un1 der Spekulation thurgauischer A1ntsa11gehöriger Einhalt zu ge
bieten, <<jedoch 111it den1 V erstand, daß andurch den1 ge1neinen Handel und W an
del gegen benachbarte eidgenössische Ortschaften und Partikularen in einem ge-
111äßigten Quanta, und von welchen1 inan versichert sein darf, daß darnit kein 
ohnerlaubter Handel getrieben werde, nichts be110111111en sein solle.>> Sofern kein 
Aufkauf an Fre111de gestattet ,vürde, solle der Verkehr niit den dortigen An1ts

angehörigen bewilligt sein.15 

Un1 seinen Maßnah1nen und Anordnungen den nötigen Nachdruck zu ver
leihen, legte Landvogt von Orelli den beiden Provisionalorten den Entwurf zu 
einen1 Mandat über die Ausfuhr des Viehes, des Getreides und anderer Landes

produkte zur Prüfung vor.16 Gleich nach dessen Geneh111igung durch die beiden 
Orte Zürich und Luzern17 ließ er das Mandat Ende Februar in1 ganzen Land pu
blizieren. Danach sollte jeglicher über111äßige An- oder <<Fürkauf>> von Getreide 
und gedörrte1n Obst sowie die Ausfuhr des Hafers bei hoher Strafe verboten sein. 
Überschüssiger Hafer sollte von den Eigentün1ern entweder auf die eigenen 
Märkte gebracht oder an die ansässigen Wirte, Müller oder Bäcker verkauft 

werden. 
Wie bereits erwähnt, waren die Ben1ühu11gen von Orellis bei den Regierungen 

von Konstanz und Meersburg nicht erfolgreich. Die eingegangenen Antworten 
waren ausweichend und zurückhaltend: <<So bereit man auch ,väre, auf eine ent
sprechende Weise zu Werk zu gehen, so könne für einn1al keine Willfahrt statt
finden, inden1 die Auf~icht über die Sperrung der Hand der Regierung entzogen 
und gänzlich unter der Gewalt des Militairs liege.>> Ii11111erhin wurde darauf auf-
111erksam gemacht, daß an der nächsten schwäbischen Kreisversa1nmlung in Uln1 
am 8. oder ro. März die Sperre gegen die Schweiz zur Beratung gezogen werde 
und unabänderliche Verordnungen für das ganze Jahr festgesetzt würden. 

In seinem Bericht an Zürich bat er <<in Dero vielvermögenden1 kräftigen Vor
ort-Schreiben an erwähnte Kreisversa111mlung das Interesse der Landgrafschaft 

Thurgau mit einschließen zu lassen.>>18 

"M Lv 9.2.1795 St.A.Thg. 15 M Lv 27.1.1795 und 10.2.1795 St.A.Thg. 16 A 323, 36 
(9.2.1795) St.A.Z. 17 B IV 518 (21.2.1795) St.A.Z. 18 M Lv 20.2.1795 St.A.Thg. 
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Kein Mittel ließ er unversucht, un1 günstigere Bedingungen für seine Land

vogtei zu erreichen. Von neuen1 gelangte er an den Stadthauptn1ann von Kon

stanz und ersuchte ihn, auf der Kreisversa111n1lung in Uhn << ein gütiges Vorwort>> 

für den Thurgau einzulegen. In den schwärzesten Farben 111alte er die bedenkliche 

Lage der Getreideversorgung: << Der drückende Mangel habe in der ih111 unter

gebenen Landgrafschaft einen solch widrigen Eindruck und einen so allgen1eine11 

Mißn1ut zu Stande gebracht, daß ,.vidrigen Auftritten leicht entgegengesehen 

werden dürfte, deren Folgen bei der gegen\värtigen Stit111nung der Ge111üter in 

dein wichtigen Zeitpunkt nicht leicht zu111 Voraus berechnet \verden können.>>19 

Die neuerlichen Anstrengungen des thurgauischen Landvogts scheinen nicht 

vergeblich gewesen zu sein. So konnte er dein <<löblichen VIII. Quartier-Kongreß >> 

zu W einfelden die erfreuliche Mitteilung zugehen lassen, daß statt der bisher be

willigten 100 Malter pro Woche nunn1ehr 2 r4 Malter Frucht von der schwäbi

schen Kreisversa1nn1lung zur Ausfuhr aus Konstanz freigegeben \Vorden seien, 

<< welches nicht ohne geringe Mühe erhaltbar ware.>> Seitens der vorderösterrei

chischen freiburgischen Regierung, als auch von den übrigen Stellen war der 

<< ernsthafte Wunsch>> und das << beliebige Ansinnen>> beigefügt \Vorden, daß <<nun-

111ehro diese Quanta in die Hände ihrer Bestirnn1ung geliefert und nicht ander

wärts entäußert werden sollen.>>20 

Die Freude über diesen Erfolg blieb jedoch nicht ungetrübt. Von den 214 

Maltern \Varen für die Angehörigen der Vogtei Eggen, \velche eine Gerichts

herrschaft der Stadt Konstanz war, allein 80 Malter bestinunt, wodurch die vor

gesehene proportionale V erteilw1g durch den Quartierkongreß über den Haufen 

geworfen wurde. In seiner Beschwerde an den Stadthauptn1ann von Konstanz 

führte von Orelli aus, daß Eggen zwar unter der niedern Jurisdiktion der loblichen 

Stadt Konstanz stehe, jedoch kein besonderes Prärogativ (Vorrecht) vor anderen 

thurgauischen Angehörigen irn Bezug der nötigsten Lebens111ittel besitze, insbe

sondere da sich die Vogtei Eggen des Wohlwollens ihres Gerichtsherrn erfreue und 

durch die eigene Lage begünstigt sei, in Konstanz Brot, Mehl und andere Lebens

bedürfiüsse täglich zu erhalten, was entfernteren Gemeinden unmöglich sei.21 

Nicht genug danüt! An1 14. Mai 1795 erging an die gesamte Eidgenossen

schaft ein Schreiben des Präsidenten der K.K.Regierung von Freiburg, Freiherrn 

von Su1nmerau, worin er anzeigte, daß die vorderösterreichische Regierung das 

am 21. März von den schwäbischen Kreisständen der Schweiz zugeschiedene 

vern1ehrte Fruchtquantum nicht anerkenne.22 Zuden1 verlautete, daß das Armee-

"M Lv 25.2.1795 St.A.Thg. 20 M Lv 20.4.1795 St.A. Thg. 21 M Lv 4.5.1795 St.A.Thg. 
22 EA 1795 B VIII 220 St.A.Z. 



ko111n1ando an der an1 ro. Juli in Meersburg stattfindenden Kreisversammlung 

beantragen werde, nur noch die Hälfte des ü11 Kreisbeschluß vorn 27. Oktober 

1794 zugestandenen Fruchtquantu1ns zur Ausfuhr in die Eidgenossenschaft zu 
be\villigen. 23 

l)ie Angelegenheit ,vurde nun eingehend auf der Jahresrechnungs-Tagsatzung 

von 1795 in Frauenfeld behandelt. Es vvurde beschlossen, Schreiben an verschie

dene Regierungsstellen zu richten, so an den Freiherrn von Sun1n1erau, an den 

Fürstbischof von Konstanz, an den Herzog von Württe111berg, an den kaiserlichen 

Minister Freiherrn von Degeln1ann und an Generalfeldrnarschall Graf von Clair

fait. Es \Vurde darauf hingewisen, daß der Getreidevorrat der Schvveiz kleiner 
sei, als erwartet; die Korneinfuhr sei zu bewilligen, un1 Unruhen zu vern1eiden; 

sän1tliche Quellen seien erschöpft; die Anstalten gegen den Schleichhandel seien 

so getroffen, daß es schlechterdings unn1öglich sei, nur das geringste außer Landes 

zu bringen; der Einkauf solle durch bestellte Kon1niissare geschehen; im übrigen 
habe die Verweigerung des Transites von österreichische111 und schvväbischen1 Ge

treide die Schweiz e111pfindlich getroffen. 

Ein weiterer Gegenstand der Beratung war, <<wie der künftigen Betreibung 

der Fruchtsachen bei auswärtigen Stellen eine wirksamere, der Ehre und den1 An

sehen der Eidgenossenschaft ange1nessenere Richtung gegeben werden könne, 

und ob nicht die allzugroße l{onkurrenz eidgenössischer Gesandtschaften den 

Unterhändlern n1ehr hinderlich als gedeihlich sein 111öchte.>> Die Nachgesandten 

von Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Basel und Freiburg beantragten, 

bei einer zu bewerkstelligenden Mission an den Schwäbischen Kreis dasjenige 

Fruchtquantu111, welches der Schvveiz ün Frühjahr zugeschieden worden war, als 
Grundlage der Verhandlungen anzunehn1en, und «es zweien loblichen Ständen 

von Stadt und Ländern zu überlassen, aus jede1n von beiden Orten einen Abge

ordneten zu ernennen.>> Die Gesandtschaft sollte sich niit << gemeineidgenössischer 

Vollmacht und Instruktion auf den Kreis begeben. Übrigens da der Fall eintreten 

könnte, daß, noch ehe die Begnehn1igung abseiten der I-Ioheiten an lob!. Stand 

Zürich erfolget, eine Kreisversa111mlung gehalten würde, und dahin jemand ab

geordnet werden müßte, so würde lob!. Stand Zürich ersucht, auf diesen Fall 
emen Gesandten zu wählen und den lob!. miteidgenössischen Ständen unverzüg

liche Nachricht davon zu erteilen, damit der Abgeordnete nicht allein das allge-

1neine Interesse besorgen, sondern auch eint 1u1d anderen lob!. Ständen, welche 

ebenfalls besondere Angelegenheiten hätten, die nötige Instruktion vernelunen 

könne.>> Dieser Vorschlag wurde von sän1tlichen Ehrengesandtschaften ad re-

23 Syn. Man. 1795 St.A.Thg. 
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ferendurn in den Abschied genon1n1en. Appenzell-Innerrhoden behielt sich in
dessen seine << Convenienz i> über diesen Gegenstand vor, und auch die Stadt St. Gal
len ,vünschte, daß sie, sofern es ihre Lage und Urustände erforderten, selbst <<gut

findende Schritte>> unternehn1en dürfe. 24 

Die Kreisversa1nn1lung fand tatsächlich bereits an1 10./ Ir. Juli I 79 5 in Meers
burg statt. In aller Eile ,vurde der thurgauische Landweibe! Rogg 111it <lern 
Schreiben der Session dahin abgesandt. 13ei seiner Ankunft ,var die Versa1nn1lung 
jedoch schon geschlossen, dagegen die Protokolle noch nicht 111it den Unter
schriften versehen. Sein Anliegen konnte er nur de111 Hofkanzler von Hebenstreit 
vorbringen und ihn1 das von der Session << aberlassene ,> Schreiben überreichen. In 
seinen n1ündlichen Ausführungen wies R.ogg von neuen1 daraufhin, ,vie drückend 
der Mangel an Getreide sei, betonte die freundnachbarliche Gesinnung der Eid
genossenschaft, erwähnte die nicht geringen Kosten für die Verhinderung der 
Wiederausfuhr, ließ das Schreckgespenst der durch eine Hungersnot zu erwar
tenden Unruhen aufsteigen und erinnerte an die bis anhin in natura abgelieferten 
beträchtlichen Grund- und Bodenzinse an österreichische und schwäbische Stel
len. Des Hofkanzlers Antwort war: Der Beschluß der I(reisversan11nlung könne 
unmöglich abgeändert ,verden. Die <<verengerte,> Sperre ,verde bis Septen1ber 
dauern, un1 das Ansteigen der schwäbischen Fruchtpreise zu verhindern. Die Re
gierung in Meersburg werde aber an1 Hofe zu Wien <<nicht ohne Erfolg, jedoch 
langwierig,>, die freie Ausfuhr verlangen.25 Wie zu er,varten war, lauteten auch 
die Antworten der angegangenen Regierungsstellen abschlägig. 

Als Gegen1naßnahn1e und un1 die Sperre zu 1nildern, verfügte Landvogt von 
Orelli arn 3 I. August, daß von nun an auswärtige Zinsen in Geld zu bezahlen 
seien. Das für den Thurgau bestirnrnte Getreidequantum wurde allerdings nicht 
den Quartierhauptleuten zur Verteilung an die Gen1einden geliefert, sondern 
direkt an die Marktgäste, <<will heißen: den Fürkäufern und Grenzlern ,>, verkauft. 26 

Eine leichte Entspannung der Lage trat Mitte Oktober ein; dem1 in emem Be
richt an Johann Caspar Escher, <<Secretarius der lob!. engeren Korncornmission 
des h. Standes Zürich,>, konnte von Orelli melden, daß die Landschaft in Kon
stanz wieder das ganze Fruchtquantum erhalten habe, <<mutrnaßlich, weil dort er
wartet werde, daß der Austausch von Haber wieder Platz greifen dürfte.,>27 Es 
scheint aber, daß dies ein einmaliger Erfolg ,var, da bis zum Ablauf der Amts
dauer Felix von Orellis als Landvogt weitere Berichte über die <<Fruchtsachen>> 
fehlen. 

2
·• EA 1795 B VIII 220 St.A.Z. 25 EA B VIII 22, 8.7.1795, Beilage I St.A.Z. " M Lv 

Sept. 1795 St.A.Thg. 27 M Lv 19.10.1795 St.A.Thg. 
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4. Erhaltung eines gc11iigenden Viehbestandes 

Der Lenkung des Getreidehandels war infolge äußerer U1nstände kein Erfolg 
beschieden. U1n den Viehhandel in geordnete Bahnen zu leiten, galt es 111ancherlei 
Widerstände iin Lande selbst zu über,vinden. 

I1n Abschied der VIII Stände und Zuge,vandten Orte der Eidgenossenschaft 
auf der Jahresrechnung zu Frauenfeld von 1794 waren Richtlinien in bezug auf 
den Viehhandel niedergelegt worden. Die 1nit Rücksicht auf Österreich ausge
sprochenen Verbote oder Einschränkungen des Viehverkaufs an << Fre1nde >> 
(Frankreich) in der Eidgenossenschaft sollten weiterhin in I(raft bleiben. «Was 
aber den Viehhandel von Fren1den gegen Fre1nde betrifft, ,vo dann das erkaufte 
Vieh durch sch,veizerische Lande geführt ,vird, so glaubten die san1tlichen Eh
rengesandtschaften, daß n1a11 ohne Behinderung desselben, jeden1 lobl. Stand 
überlassen solle, die diesfalls nötigen V orsichtsanstalten zu treffen; in der heiteren 
Meinung, daß bei ernstlicher Strafe jeden1 Bürger-Angehörigen oder Untertan 
verboten bleibe, sich als Ko1nmissare, Unterhändler oder auf irgend eine W eise 
n1ittel- oder ohnn1ittelbar in diesen Handel zu n1ischen.>>28 

Die Landvogteiä1nter Thurgau, R.heintal, Sargans und Oberes Freia1nt er
hielten zuden1 den Auftrag, << daß ,vann Fren1de 1nit erkaufte1n Vieh in eine von 

den erwähnten Herrschaften kon1n1en, nie111and als die hochheitliche Kanzlei be
fugt sein solle, ihnen die erforderlichen Durchpässe, auf landvögtlichen Befehl hin 
und unter den1 landvögtlichen Siegel, auch nüt Bezeichnung der Anzahl und 
Farbe des transitierenden Viehes, zu erteilen. In diesen Pässen ist zu ben1erken, 
daß das hereingebrachte Vieh von Fre1nden außer der Eidgenossenschaft erkauft 
worden und nur transitieren wolle; auch ,verden die Landvogteiä1nter sorgfältig 
darauf bedacht sein, daß solches Vieh nicht lange an den Grenzen verbleiben, 
sondern sobald 1nöglich weggeführt ,verde.>>29 

Un1 der bedrohlichen Abnahn1e des Viehbestandes durch Aufkauf und Aus
fuhr entgegenzu,virken, sowie die Kontrolle über den Viehhandel ausüben zu 
können, ordnete Landvogt von Orelli in de111 bereits erwähnten Mandat einen 
Viehbeschrieb an. Die Vorgesetzten sämtlicher Ge1neinden und Ortschaften 
wurden aufgefordert, alles Vieh in Viehverzeichnisse einzutragen, die den Quar
tierhauptleuten zuhanden des Landvogteian1tes abgeliefert werden sollten. Un1 
dem Lande Kosten zu ersparen, n1ußten die Beschriebe unentgeltlich aufgenorn
men werden. Sowohl Verkäufer als Käufer eines Stückes Vieh hatten einen Be
sitzwechsel ihrem Vorgesetzten zu 1nelden, der darüber einen R.odel führen 111ußte. 

2 • Syn. Man. 1794 § 12 St.A.Z. " Syn. Man. 1794 § 39 St.A.Z. 
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An Metzger durften nur z,vei, an Private nur ein Stück Vieh verkauft werden; 

an benachbarte eidgenössische Angehörige nur unter Vorweisung eines Zeug

nisses des Landvogteian1tes. Dadurch sollten alle Viehhändler ausgeschaltet ,ver

den. Gänzlich verboten war der Ankauf von Vieh ailer Gattung irn Land und 

dessen V er kauf außer Landes. 30 

Die Viehbeschriebe erregten bei den Landsleuten großes Mißtrauen. Sie wit

terten bereits eine neue Steuer (Auflag) und suchten die Anlage der Verzeichnisse 

zu hintertreiben. Mit Zirkular von1 I 5. Januar 179 5 befahl das Landvogteia111t sän1t

lichen Quartierhauptleuten << theils durch eigene Mitwirkung, als durch Auf

forderung der Vorgesetzten von allen Gen1einden und Ortschaften ein V erzeich

nis allen s.v. Viehs, ,vie solche von 111ehreren Orten schon eingesandt worden, zu 

erheben und anhero zu übennachen trachten.»31 Vorbildlich in der Ausführung 

dieses obrigkeitlichen Befehls scheint die Obervogtei W einfelden gewesen zu 

sein. Untenn 14. Januar 179 5 bestätigte Landvogt von Orelli den1 Obervogt Brun
ner, verschiedene Verzeichnisse aus dessen Quartier erhalten zu haben. Er 111öchte 

jedoch die noch fehlenden unter Strafandrohung einfordern. Er solle auch dafür 

besorgt sein, daß Unterbea1ntete keine Gebühren, wie schon vorgeko111111en, da

bei erheben, da sonst der Landmann aufgebracht werden n1üsse. Die Beschriebe 

seien kostenlos aufzunel1111en und fehlbare zu bestrafen.32 Gleichzeitig wurde 

Landeshauptn1ann Wirz in Arbon ersucht, auch von den Gerichtsherren und Herr

schaften eine Spezifikation ihres Viehbesitzes abzufordern.33 

Die Einschränkung des Viehhandels wollte vor allern den Hinterthurgauern 

nicht behagen. Angehörige der Quartiere Tänikon und Fischingen bekundeten 
ihre Unzufriedenheit durch einen <<Marsch auf Frauenfeld,>, dessen nähere Uni

stände im folgenden Kapitel dargelegt werden. Ob die Tags darauf erteilte Be

willigung des kleinen Grenzverkehrs gegen Wil damit in1 Zusa1111nenhang steht, 

bleibe dahingestellt.34 

Die unveränderte Lage in bezug auf die Viehversorgung äußerte sich auch in 

den <<Eidgenössischen Abschieden>> von 1795 dadurch, daß die Beschlüsse den 

Viehhandel und Transit von 1794 betreffend aufrecht erhalten, ja insofern ver

schärft wurden, daß die landvogteilichen Kanzleien <<für kein frömdes Vieh Tran

sitscheine ertheilen sollen, vvelches nicht schon mit Primitio-Pässen belegt, und 

1nithin seinethalben außer Zweifel gesetzt ist, daß dasselbe im Ausland erkauft 

worden und so beschaffen seye, daß in Rücksicht der Ansteckung (Seuche) keine 
Gefahr zu besorgen seye.>>35 

30 A 323, 36 St.A.Z. 31 M Lv 15.1.1795 St.A.Thg. 32 M Lv 14.1.1795 St.A.Thg. 
33 M Lv 14. r. 1795 St.A.Thg. 31 M Lv 28.3.1795 St.A.Thg. 3 .; EA 1795 B VIII 220 St.A.Z. 
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II. DIE UMTR.IEBE HANS GEORG RUCKSTUHLS 

1. Der << lvfarsch auf F'ra11e1ifeld >> 

DLirch dJ.s MJ.ndat über die Ausfuhr des Viehs und der Früchte versuchte 

LJ.ndvogt von Orelli in erster Linie jene Leute auszuschalten, die aus der Notlage 

des Landes Nutzen zu ziehen vennochten: die Grernpler, Vieh- und Getreide

händler. Deren Zahl belief sich nach seiner Schätzung in1 ganzen Thurgau auf 
höchstens fünfzig. 

Der Handel n1it land,virtschaftlichen Erzeugnissen scheint nun aber doch vor 

allen1 itn hintern Thurgau eine ge,visse Bedeutung besessen zu haben, da, wie 

von Orelli berichtet, ein großer Teil der Bevölkerung gerade rnangels genügender 

Eigenproduktion auch in guten Jahren sich damit befaßte. Hier in den beiden 

Quartieren Tänikon und Fischingen ,vurde der neuen Verordnung ein solcher 

Widerstand entgegengesetzt, daß die Quartierhauptleute es nicht ,vagten, die 

Viehbeschriebe durchzuführen. << Selbst Leute, ,velche zu Handhabung der Ord

nung die erste Pflicht hätten (Gen1eindevorgesetzte!), versuchten die Befolgung 

des ernanierten Mandats zu hintertreiben.>>36 

Freitag, den 27. März 1795, rotteten sich nun an die 40-50 Männer zusamm.en, 
zogen nach Frauenfeld und ließen sich irn Schloß als Vorgesetzte n1ehrerer Ge

rneinden 11an1ens der Quartiere Fischingen und Tänikon rnelden. Die Anführer 

dieser <<Deputatschaft>> waren Doktor und Viehhändler David An1mann von 

Matzingen, Viehhändler Hans Georg Ruckstuhl von Oberhausen 36" in der Ge

meinde Braunau und Lieutenant Jakob Bachmann, Vogt von Stettfurt. 

Die beiden Sprecher, An11nann und Ruckstuhl, eröffi1eten dein Landvogt in 

einer << weitläufig, in nicht ganz gewohnten (zie1nlich frechen und unanständigen) 

Ausdrücken abgefaßten Rede>> ihre Meinung und ihre Begehren: 

Das Ausfuhrverbot für Vieh, Getreide und andere Landesprodukte sei hart 

und äußerst beschwerlich. Nach ihrer Überzeugung bestehe Überfluß an Vieh, 
Hafer, Obst und andern Viktualien. Der freie Besuch der Marktstätten zu Wil, 

St. Gallen und Bischofzell sei ihnen wegen deren Nähe ganz unentbehrlich. Der 

verhängte Viehbeschrieb sei aufzuheben. Hingegen möge der Landvogt im Ge
treidewesen Ordnung schaffen und für vennehrte Zufuhren sorgen. hn übrigen 

solle er ohne langen Aufschub das publizierte Mandat in1 ganzen zurücknehn1en. 

Auf feine und kluge Weise wies von Orelli das Ansinnen dieser <<Abgeord-

36 M Lv 30.3.1795 St.A.Thg. 361 H. G. Ruckstuhl von Oberhausen (21. Februar 1747 
bis 11. Nove1nber 1826) vermählte sich a1n r 3. Januar 1782 mit Maria Anna Riescr von Tobel 
(24. Februar 1758 bis 28. Novcn1bcr 1833). 



nctcn>> zurück, indcn1 er be1ncrktc, es sei für ihn befrcn1dend, daß eine solch

zähligc Deputation zuwider der iin Land allge111ein bekannten und bisher noch 
imn1er beobachteten Übung in Quarticrangelcgcnhcitcn ohne ihre eigenen Quar
ticrhauptlcutc sich bei il1111 einfinde. W cnn ihre Quartiere ,vichtige Angelegen
heiten hätten, n1öchtcn die dicsfälligcn Vorstellungen in Zukunft durch die be
treffenden Personen gcn1acht ,vcrdcn. Auf ihre Forderungen könne er auch dcs

,vcgcn nicht eingehen, da das Mandat auf Befehl der Provisionalständc erlassen 
,vordcn sei und ohne deren Zustiin1nu11g keine Ausnal1111cn gc111acht werden 
dürften. Übrigens finde er es 111crk,vürdig, daß einerseits Übcrfluß und ander
seits Mangel an Lebensn1ittcln vorgeschützt ,verdc. 

Damit war diese <<unordentliche Dcputatschaft>> cntlassen. 37 

So ganz ohne Nachwirkungen blieb indessen dieser Aufn1arsch doch nicht. 
1111 Auftrag der Provisionalstände sollte sich der Landvogt niit den Quartierhaupt
lcuten darüber beraten, ,vic den Wünschen des Landes ohne offenbaren Schaden 
entsprochen ,verden könnte, tun in den << dennaligen Zeitun1ständen >> Unruhen 
zu venneiden.38 

Die Angelegenheit konnte da1nit als erledigt betrachtet werden und wäre für 
die Anführer der Abordnung ohne Folgen geblieben, wenn sie sich rnit ihren1 
scheinbaren Mißerfolg abgefunden und nicht wider den Stachel gelöckt hätten. 
Da sie ihr Ziel nicht erreicht zu haben glaubten, versuchten sie es nun auf andere 
W eise. Die Begehren wurden in einc1n Men1orial niedergelegt, dessen Initiant 
offenbar Chirurgus David Am1nann war. Un1 den1 Unternehn1en das nötige Ge
wicht zu verschaffen, sollte eine größere Anzahl Unterschriften gesarnmelt wer
den. Doch wurden diese, sei es aus Furcht oder Einsicht, <<von denen 111eist gut
denkenden Mitlandleuten>> verweigert. 39 

Das Men1orial konnte den1 Landvogt allerdings nicht n1ehr eingereicht vver
den; denn die Ereignisse in der Herrschaft Tobel verlangten ein rasches Ein
greifen der Behörden gegen die widersetzlichen Elen1ente. 

2. Rttckst11hls A11f1viegelttngsversuche in der Herrschaft Tobel 

<<Der Geist von Empörung und Neuerung begint auch albereits aus der be
nachbart anligenden St. Gallischen Landschafft sich in das Thurgau einzuschlei
chen, und 1nit einer Verkettung der ernpörendsten Ränke und Intriken ist der hier-

"A 323,367.4. r795 St.A.Z. "B L 5r8 rr.4. 1795 St.A.Z. "A 323, 36 16.4.1795 
St.A.Z. und B VIII 220 Syn.Man. 1795. 
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seitige Gerichts-Angehörige Hans Jörg R.ukstuhl von Oberhausen als das W crk
zcug desselben aufgctrcttcn.» Mit diesen W orten leitete der Sekretarius der Kon1-
n1cndc Tobel seine <<Denkschrift über die aufwieglerischen Handlungen des Hans 
Georg Ruckstuhl von Oberhausen zur Zeit der helvetischen Revolution>> ein. Da
nüt ist auch schon der un111ittclbarc Anstoß zu den Unruhen aufgczcigt.40 

Erfolg oder Mißcrfolg der Untcrneh1nungcn, ,vic sie Izuckstuhl vorschweb
ten, hing naturgc111äß von verschiedenen Un1ständcn ab. Die herrschende Gesell
schaftsschicht und die 111it ihr unn1ittclbar verkehrenden Kreise spürten begreif
licherweise kein V erlangen nach einer Änderung der bestehenden politischen und 
wirtschaftlichen V crhältnissc und versuchten daher auch nüt allen Mitteln, das Ein
dringen frcn1den Gedankengutes, das auf einen U111sturz hinzielte, zu verhindern. 

Die Lage der Landbevölkerung ,var, in1 Gegensatz zu dc1jcnigcn Frankreichs, 
in1 allgc111ci11cn anneh111bar. Handel und W andcl erfreuten sich zicn1lichcr Frei
heiten, \venn diese auch zufolge der Kriegsgefahr eingeschränkt werden 111ußten. 
In Gcn1eindcangclcgcnhcitcn war bereits eine gewisse Selbständigkeit erlangt. 
Eine Volksklasse, die nichts zu verlieren, wohl aber nur zu gc,vinnen hatte, be
stand in1 Thurgau nicht. 

Der weisen und wahrhaft väterlichen A111tsführung des regierenden Land
vogts von Orelli 111ag es zuzuschreiben sein, daß dcn1 Thurgau blutige Unruhen 
erspart blieben. In glcichen1 Sinne wirkte auch der Johanniterkomtur zu Tobel. 
Prinz Karl Philipp von Hohcnlohc erwies sich als ein edler, gütiger und sozial
denkender Herr, dcn1 das Wohl seiner Untertanen an1 Herzen lag. 

Bestrebungen zur Ablösung einzelner Feudallasten waren bereits iin Gange. 
Stellte doch iin Frül~ahr 1795 die Landschaft Thurgau an die Provisionalorte 
Zürich und Luzern das Ansuchen tun Auskauf des hoheitlichen Falls und der 
davon abhangcnden Abgaben. Die Gerichts- und Fallherren hingegen wünschten, 
daß n1an es beün alten belassen 111öchte, zeigten sich aber zugleich bereit, zu einen1 
billigen Auskaufe Hand zu bieten, wenn der Bitte der Landschaft entsprochen 
,verden müßte41 • 

Der Boden für eine Erhebung des Landvolkes gegen seine Herrschaft war also 
nicht eben gut vorbereitet, und ein äußcrer Anlaß, der zündende Funke, n1angelte 

vollends. 
Anderseits übten sicherlich die Erfolge der Goßaucr tu1ter der Führung 

Künzles einen starken Einfluß auf die Haltung des Landvolkes iin angrenzenden 
Thurgau aus. Hatte ihnen doch Fürstabt Beda Angchrn von Hagenwil 1793 und 
1795 bedeutende Rechte und Freiheiten zugestehen müssen. 

• 0 7'36'42 St.A.Thg. "EA VIII p. 356. 



158 

Als häufiger Besucher der Marktstätten zu Goßau, Bischofszell und Wil nahn1 

Ruckstuhl an den Vorgängen in der st. gallischen Landschaft regen Anteil und ver

suchte nun die bereits bc,vährten Mittel, wie verschiedene Parallelen zeigen, in der 

Herrschaft Tobel anzu,vcndcn. Allerdings übersah er den U instand, daß, itn Gegen

satz zu den V erhältnisscn in St. Gallen, hinter den1 Thurgau die Macht der eid

genössischen Orte stand. 
' 

Endlich n1uß venncrkt werden, daß Hans (;corg Ruckstuhl nicht das Fonnat 

eines Johannes Künzle, seines Vorbildes, besaß und sich zun1 Volksführer kaun1 

eignete. Nach verschiedenen Äußerungcn und nach den Eintragungen in1 <<Tob

lischen Bußenprotokoll>> war er ,veniger beliebt als gefürchtet und als gefährlicher, 

kühner, draufgängerischer Mann bekannt. Kennzeichnend für ihn ist auch, daß er 

sich an der Spitze der << Frauenfelder Deputation>> als Vorgesetzten seiner Ge1ncinde 

ausgab, ohne dies wirklich zu sein. Zur Hauptsache ,verden persönliche und nicht 

ganz uneigennützige Beweggründe für die Handlungen RuckstLil1ls bestin1n1end 
. 

gewesen sein. 

Schon vor W cihnachten des Jahres r 794 begann Ruckstuhl n1eist zu nächtlicher 

Zeit in den Ge111c1ndcn der Herrschaft Tobel für seine Pläne zu werben. In erster 

Linie suchte er die Gen1cit1devorgesctzten zu gcv,innen und sich ihren Einfluß 

zu sichern. Seine Absichten gingen dahin, in allen sechs Gc111einden itn Gchei111cn 

und gleichzeitig <<Gemeinden>> abzttl1alten, wobei Gegenstand der Beratungen die 

Fruchtverkäufe der Herrschaft sein sollten. Der Kon1tur 1nüssc verpflichtet vvcrdcn, 

drei <<Blumen>>, d.h. Ernten, auf Lager zu halten. V 011 jeder Ge1neindc sollten dann 

<< Aus geschossene>> verordnet werden und diese die Forderungen dcn1 Prinzen vor

bringen. W cnn der Komtur damit nicht einverstanden sei, so wolle n1an es recht

lich probieren oder dann auf<< toggenburgische >> Art n1it ihn1 verfahren. Dies wäre 

auch der beste Anlaß, u1n Fall, Fastnachthi.ihncr und << andere unnötige Sachen>>, 

wie Fertigungs- und Einhändigungsgcbührcn, wegzubringen. 

Offenbar gelang es Ruckstuhl leicht, die Vorgesetzten der von der Ko111turci 

entfernteren Gemeinden Braunau, Tägerschcn und Märwil von der Trefflichkeit 

seines Vorhabens zu überzeugen. Auf steinigen Boden fiel hingegen seine Saat in 

den Gemeinden Tobel, Affeltrangen Ln1d Zezikon. Der Antrag Ruckstuhls dünkte 

die Vorgesetzten der beiden letztgenannten Gen1einden zwar nicht unbillig, jedoch 

schien ihnen die Art und Weise seines Vorgehens bedenklich. Ihrer Meinung nach 

sollte man sich gütlich mit dcn1 Herrn verständigen, da man weder ihn noch den 

Obervogt Z\vingen könne, und überdies sei die geheime Abhaltung von Gemeinde
versammlungen widerrechtlich. Vor allem aber wollte man in Tobel mit den1 

<<Anschlag>> Ruckstuhls nichts zu tun haben. Konrad Hasler setzte sich warm für 

den Kon1tur ein. << Sie hätten keine Ursach, auf solche Art ihren Herrn anzufassen; 
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sie seien rnit ihrn zufrieden.>> Das veranlaßte Ruckstuhl zu der Bernerkung: <<Er 

\visse wohl, daß die Tobler in11ner \vidrig seien, wann etwas den1 ge1neinen Mann 
zu Nutzen ko1nn1en sollte, und wann sie schon nicht dazu einstinunen, rnüsse 
dieses gleich sein, wann auch niernand dabei wäre, als die Bratu1auer alleit1.>>42 

Einigkeit unter den sechs Gen1einden der Kon1111ende Tobel war also nicht 
erreicht worden. W eitere Schritte wurden vorläufig keir1e unternon1111en, und 
somit fand auch dieses Unternehn1en Ruckstuhls ein unrühn1liches Ende. 

3. Das Maiengericht des Jahres 1795 

Mittlerweile war der Tag angebrochen, an den1 Ruckstuhl gedachte, seinen 
Weizen doch noch zun1 Blühen zu bringen. Arn 29. April versan1111elte sich die 
gesa1nte Mannschaft der Herrschaft Tobel, in Anwesenheit des Kornturs und unter 

der Leitung des Obervogtes Meyer, in1 Hofe des Johanniterhauses zun1 ordent
lichen Jahrgericht. 

Nachden1 der << Secretarius •> ge\vohntennaßen die Offi1ung zun1 Teil verlesen 
hatte, verlangte Ruckstuhl, \Ve1111 inan sie zwinge, der Offnung gen1äß zu leben, 
daß die Haus Toblische Offi1ung in1 ganzen von Artikel zu Artikel zur Kenntnis 
gebracht werde. Man rnochte von Ruckstuhl so etwas erwartet haben; denn sofort 
versuchte der Sekretär ihn1 den Wind aus den Segeln zu nehn1en, inde1n er ver
sprach, die ganze Offi1ung verlesen zu wollen, nur \vürde dies zu lange dauern 
(die Offnung des Hauses Tobel von 1568 ist in den Thurgauischen Beiträgen 
Nr. 28. S. 86 abgedruckt und umfaßt dort 28 Druckseiten), und vorschlug, jedes 

Jahr daraus einige Punkte vorzulesen, bis sie irn ganzen bekannt gen1acht wäre. 
Ruckstuhl beharrte jedoch unbekümmert auf semer Forderung, <<die Burgere 
1nögen wohl zuwarten, 111an solle selbe nur verlesen.>> Wohl oder übel 1nußte der 
Bean1te in der Verlesung verschiedener Artikel weiterfahren, schloß aber endlich 
das Buch und begab sich danüt in die Komturei. 

Nun folgte die Vereidigung der <<jungen Gesellen>> und der Einzüglinge, wozu 
sie vorgerufen wurden. Bei dieser Gelegenheit rief ihnen Ruckstuhl zu: <<Nun habt 
ihr geschworen; ich wünsche euch Glück! Aber der Herr solle also auch schwören, 
daß er halten wolle>> (wie Abt Beda seinen Untertanen). Im gleichen Zuge brachte 
er noch verschiedene Beschwerden vor: Kaufsfertigungen, Konsens und Einhändi
gungsbriefe wären nur lästige Sachen, welche zu1n Schaden und Nachteil des ge
rneinen Manns neuerlich eingeschlichen und also sowohl unnütz als widerrecht-

" A 323, 36 7. 5. 1795 und Beilagen A und B.St.A.Z. 
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lieh seien. l)ie Einhändigungen in der Herrschaft Tobel seien so schädlich und den 

<< Debitores >> so nachteilig, daß sie keine << Creditores >> in ehr fänden. Wenn dann 

einer <<Fallit>> ,verde, so 1nüsse der Gläubiger zu dein Verlust sich noch die Güter 

einhändigen lassen. Auch die Fertigungen seien so belastend, daß seit <<Manns

gedenken>> in der Herrschaft annähernd 70-80 ooo fL Schulden ange\vachsen 

,vären. (Tatsache ist, daß Tobel zu jener Zeit eine der reichsten Gerichtsherr

schaften iin Thurgau ,var.) Weiter hätte früher eine Kindbetterin eine Kanne 

(Maß) Wein und ein l-Iausbrot (nach der Offi1ung 2 kleine Brötchen)43 erhalten, 

,vovon noch lebende Zeugen vorhanden ,vären; so inüssc auch dieses \Vieder ein

geführt ,verden. Unter allgeineinen1 rfun1ult, der in1n1erhi11 zeigte, daß R.uckstuhl 

vielen aus dein Herzen sprach, verlangte er die Abschaffung von Fall, Laß und der 

Fastnachtshühner. Überdies benehn1e inan den Vorgesetzten das R.echt, die I-läge, 

Güter, Marksteine etc. zu besichtigen, und gebrauche nun dazu den Vogt und 

Weibel, wodurch große Unkosten entständen. 

Alle Vorstellungen des Sekretärs, << daß auf eine111 öffentlichen Platz ,veder der 

Ort, noch dieses die ordnungsn1äßige R.echtsfonn zu einein solchen Vortrag 

seien, ,varen nicht vennögend, das unter Ruckstuhls Helfershelfern auf der Stelle 

entstandene Gen1un11el zu stillen; und als ferner ihine die Erinnerung geinacht 

\Vurde, daß der Fall, Fertigung, Einhändigung, Consens und anderes so\vohl den1 

loblichen Landvogteiaint in Frauenfeld als denen übrigen Gerichtsherren zustän

dige und von niemand bis anhin widersprochene Rechte seien, so widersetzte 

dieser init einer ihine angeborenen l)reistigkeit: Man 111uß an einen1 Ort den Anfang 

111achen !>> Erst der Intervention seiner fürstlichen Durchlaucht gelang es, die Ge

müter zu beschwichtigen, inden1 der I{omtur verfügte, daß ,,f1lls sie Beschwerden 

hätten, sie ihn1 solches in Anständigkeit vortragen, wo er dann jeden1 das Seinige 

nach Gebühr zukon1inen lassen wolle.>> 

Da111it war das ungewöhnliche Jahrgericht aufgehoben, die Ruhe jedoch noch 

nicht ,vieder hergestellt. Sogleich ,vurden aus sä111tlichen Geineinden Ausschüsse 

gewählt, welche in die Kon1n1ende zurückkehrten, un1 zu vernehmen, ob die 

Herrschaft gewillt sei, die ganze Offi1Lu1g bekannt zu geben. Als diesem Begehren 

ohne weiteres entsprochen wurde, hielten die Abgeordneten ganz n1anierlich 

darun1 an, Gemeinden abhalten zu dürfen, was ebenfalls bewilligt wurde. Unter

dessen <<rotteten sich aus allen 6 Gen1einden die Mißvergnügten zusammen, und 

der Hauptanstifter zog an gleichcn1 Tage an ihrer Spitze aus einem Wirtshaus ins 

andere, woselbst sie unterschiedliche Eingriffe und Aufhebung der Commenderie

Rechtsan1en unter sich verabredeten.>> 

43 Mörikofcr: Tobel N. BI. 1832. 
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In der Folge vvurden nun die Geineindeversan1111lungen durchgeführt, wobei 
inan verlangte, daß die OB:11ung nicht nur den Ausgeschossenen, sondern der 
gesainten Bürgerschaft vorgetragen werde. <<Wiewollen nun einige Zeit nachhero 
die von dein IZuckstuhlschen Blendwerk überzeugte vier Gen1einden Tobel, 
Tägerschen, Affeltrangen und Zezikon auf die nach ihren1 Verlangen in denen 
Gc1neindehäusern verlesene OB:11ung und vorgezeigten Gewahrsainen zu ihrer 
Pflicht und die gehörige Ordnung zurückgetreten, so beharrten doch die Gen1ein
den Mär,vil und Braunau auf ihrer alten Widersetzlichkeit.>> Durch wiederholte 

Ge1neindebeschlüsse forderten sie die Verlesung der Offi1w1g auf dein öffentlichen 
Sch,vörplatz in Gegen,vart der ganzen Mannschaft und die Vor,veisung sän1t
licher Toblischen Schriften und Aktenstücke. Un1 neuen Unruhen vorzubeugen, 
\\·urde auf dieses Begehren natürlich nicht eingetreten. Darauf beschlossen die 
Gemeinden Märwil und Braunau kurzerhand, sowohl das Fallrecht selbst, als die 
<<diesfällig ansuchende Geldauslösung>> für ihren Teil gänzlich aufzuheben. 

Die <<revolutionsn1äßige Gesinnung>> der Bra1u1auer äußerte sich auch darin, 
daß ein Nachbar Ruckstuhls, Josef Ruckstuhl von Oberhausen, zu dreien Malen 
<<unverschamte Schn1achschriften und Pasquill>> gegen den Prinzen von Hohen
lohe an dessen Betort in der Kirche niederlegte.44 

4. Zu gehöriger Abschreckun,(; 

Nun war das Maß voll. Fürst Philipp zu Hohenlohe bat in seiner <<schuld
pflichtigen Anzeige>> vom 4. Mai 1795 das Landvogteia1nt, <<daß zu seiner und 
der Herrschaft künftiger Ruhe und Sicherheit der Hergang hochobrigkeitlich 
untersucht und hauptsächlich der Aufwiegler zum warnenden Beispiel anderer 

nach Verdienste behandelt werden inöchte.>>45 

Sofort wurde Landweibel Rogg nebst der Kanzlei nach Tobel abgeordnet, um 
an Ort und Stelle den Tatbestand aufz1mehmen. Während sich die Zeugen aus 
Zezikon 1md Affeltrangen zu ihren eigenen, und soweit tunlich, auch zu Ruck
stuhls Gunsten vorsichtig ä1tßerten, stellten sich die Tobler ganz eindeutig auf die 
Seite ihrer Herrschaft. Merkwürdig berührt, daß keine Zeugen aus den Gemein
den Braunau, Tägerschen und Märwil verhört wurden. Vielleicht wünschte inan 

eher Belastungs- als Entlastungszeugen.46 

Unverzüglich leitete Landvogt von Orelli den Untersuchungsbericht an die 
Provisionalorte Zürich und Luzern ,veiter und erbat sich zu diesen1 Fall << gnädige 

44 A 323, 36 5.5.1795 St.A.Z. und 7'36'42 St.A.Thg. "A 323, 36 4.5.1795 St.A.Z. 
" A 323, 36 5.5.1795 St.A.z .• 
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V erhaltungsbefehle.>>47 Diese ließen nicht lange auf sich warten und lauteten: <<In 
Betrachtung nun, daß \veder ganze Ge1neinden, noch ihre Vorgesetzten sich zu 
\Virklich gefährlichen Schritten haben verleiten lassen, tragen \Vir Euch nunn1ehr, 
unter V erdankung Eurer Sorgfalt, lediglich auf, den gedachten l(ugstuhl selbst 
ebenfalls u111ständlich zu verhören und nach Maßgabe dessen, so auf ihn erwiesen 
werden kann, nüt ebenso gerechte111 als nülden1 Strafernst, zu gehöriger Ab
schreckung, denselben anzusehen." (Ein V erhörbericht findet sich leidernicht111ehr 

vor.) 
Ende Juni 1795 trat die Tagsatzung in Frauenfeld zusa111111en, \vobei von Orelli 

der << Hohen Session>> über die Unruhen in1 Thurgau Bericht erstattete. << Da san1t
lich diese Schritte bei denen dennaligen Zeitu111ständen so \vichtig als bedenklich 
schienen,>, wurde durch eine Ehrenkon1111ission der Nachgesandten der Stände 
Bern, Luzern, Glarus und Schwyz die «genaueste>> Untersuchung veranstaltet, 
die drei Angeklagten Ruckstuhl, A111111ann und Bachn1ann (Josef l~uckstuhl war 
bereits gebüßt worden) über ihr Betragen << behörig constituiert >> und endlich << be
funden und erkennt>> worden, 

<< r. Daß der Vogt Jacob Bachmann von Stettfurt seinen Schritt auf das Schloß 
allhier, teils mit den1 ehevor erhaltenen Auftrag von seiner Gn1eind, teils aber 
und sonderheitlichen, weil derselbe unversehens auf dein Weg zu der übrigen Mann
schaft gestoßen und von dieser 111it auf das Schloß zu gehen ersucht worden, da
selbsten auch ganz stillschweigend dein Vortrag zugehört und sein Ansuchen nach 
der Hand allein gezie111end eröffi1et hat, sich hinlänglich und begründt entschul
diget habe, und wurde dahero auch ohne einige Ahndung oder Straf als un
schuldig entlassen, solle aber gelegentlich von den1 Herrn Landvogten vorbe
schieden und von ferneren dergleichen ohnüberlegten Schritten abge111ahnet 
\Verden. 

2. Der David Anunann hingegen, \velcher nüt dem Ruckstuhl die Mannschaft 
auf das Schloß gebracht und dorten das Wort geführt, auch nach der Hand die 
Unterschriften sich zustellen lassen, solle vor der Hochen Session das Hochobrig
keitliche Mißfallen vernehn1en, 12 Louisdors Buß erlegen, 3 Jahr lang von allen 
Gemeindsversa111111lungen ausgeschlossen und schuldig sein, den 3. Teil an die 
erloffenen Kösten abzuführen, und endlich 

3. Der Hs. Geörg Rugstuhl wegen seinen unternommenen aufrührerischen 
Aufwieglungen auf 4 Jahr lang aus gesamt L. Eidgenossenschaft verwiesen sein, 
so daß de111selben auch nach Umfluß der 4 Jahren der Eintritt ins Land nicht an
derst gestattet werden solle, er könne dann durch gute Attestata bescheinen, daß 

" A 323, 36 7.5.1795 St.A.Z. 
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er sich still und wohl aufgeführt und betragen habe. Iin Fall auch ermelter Rug
stuhl sich unterstehen sollte, vor VerRuß der 4 Jahren sich vviederum in die Eid
genossenschaft zu begeben, so solle derselbe sogleich arretiert, an1 Leib abgestraft 
und sein Banissetnent verdoppelt vverden. Von dieser Urteil sollen denen benach
barten R.egierungen gezietnende Nachricht erteilt und der Rugstuhl signalisiert 
werden. An die Kösten solle derselbe 2/ 3 tel abführcn.>>48 

1111 Vergleich 1nit den Strafen, die Zürich in1 << Stäfi1er Handel>> verhängte, (Sep
tember 1795), darf das Urteil als 1nilde betrachtet werden. 

5. Ruckstuhls Verbannung und Begnadigung 

Ruckstuhl tnußte sich nun ins Exil begeben, überschritt die nahe Braunauer 
Ge1neindegrenze und befand sich damit bereits im st. gallischen <<Ausland>>, wo er 
wohl von Freunden aufgenom1nen wurde. 

Doch nach kaun1 einem halben Jahre n1achte er sich in seiner Heimat wieder 
ben1erkbar. Ungeachtet der «Strafsentenz>> übertrat er sein <<Banissement>> und 
kehrte nach Hause zurück, un1 mit eigener Hand seine Güter anzusäen, sein Mast
vieh zu füttern, die Märkte zu besuchen und dem <<seinem Land so schädlichen 
Schleichhandel» obzuliegen. 

Nachdern tnan Ruckstuhl einige Zeit hatte gewähren lassen, richtete der 
Obervogt Meyer von Tobel, der vor allem für die Sicherheit seiner eigenen Person 
Befürchtungen hegte, anfangs Februar 1797 in1 Auftrage seines Herrn an die Pro
visionalorte das Gesuch, den Ruhestörer f ortweisen zu lassen. 49 

Der Auftrag der Provisionalstände, sich Ruckstuhls zu bemächtigen, veranlaßte 
den nunmehrigen Landvogt, Kaspar Josef Hauser, Landeshauptmann des Standes 
Glarus, sich gegenüber den1 indirekten Vorwurf der Amtspßichtvernachlässigung 
zu rechtfertigen. << Gleich nach meiner Ankunft in hier (Frauenfeld) vernahn1e, 
was dieses Rugstuhlen wegen von dein vorjährig-hochen Syndicat verordnet 
worden, und daß dessen ohngeacht derselbe sich jedennoch erfreche, zu Zeiten 
um sich in sein Heimat zu begeben und in1 Land sehen zu lassen, deswegen gabe 
nicht allein sogleich Befehl, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, sondern 
auf das Ansuchen des hhl. Obervogt Meyers verordnete selbst beide hiesige Land
gerichtsdiener nacher Tobel, welche mehrere Tag und Nächte sich dorten auf
gehalten und den Rugstuhl arretieren zu können getrachtet hatten. Allein zu 
letzterem zeigte sich damalen keine Gelegenheit, und nach der Hand bestellte den1 
Titl. hhl. Obervogt einen Gewaltschein, kraft dessen der dortige Landgerichts-

" B VIII 220 Syn. Man. 1795 St.A.Z. 49 A 323, 36 7.2.1797 St.A.Z. 



diener befelchnet wurde, auf das erste V erlangen erforderliche Mannschaft auf

zufordern und niit dieser, es scie tags oder nachts, jenen zu arretieren. . . . .. so 

verhoffe ich, daß von dcn1 hiesigen Aint als pflichtrnäßig erfüllt vvordcn, was dern

selbcn hierüber obliegt.,150 

Es scheint, daß Obervogt Meyer sich gerne der unangcnchincn Pflicht eines 
Häschers entledigt hätte, uni sich nicht den1 Hasse des V crfcrntcn auszusetzen. 

Übrigens hatte Ruckstuhl kcinesvvcgs Lust, sich crvvischen zu lassen, und entzog 

sich hartnäckig seiner V crhaftung, indein er offenbar jedesinal rechtzeitig gewarnt 

wurde. 

Während Ruckstuhls Abwesenheit mochte es dessen Ehefrau Maria Anna 

Rieser nicht leicht gefallen sein, der Faniilic niit ihren fünf unn1ündigcn Kindern 

und dein Bauerngcvverbe, zu welchen1 an die 20 Stück Vieh gehörten, gebührend 

vorzustehen. So beinühte sie sich denn eifrig, die Begnadigung oder inindcstens 

eine Milderung des Strafurteils zu erlangen. Selbst << Seine Durchlaucht, der Prinz 

Commendeur in Tobel,> vvürde, angesichts der wahrhaft bedauerns,verten Lage 

von Ruckstuhls Fainilie, nichts gegen eine allfällige Begnadigung durch die Pro

visionalorte eingewendet haben, vvenn Ruckstuhl selbst darun1 gebeten hätte. Da 

sich aber Ruckstuhl einstweilen nicht dazu entschließen konnte, unterblieben auch 

seitens der Herrschaft sowie des Landvogteian1tes diesbezügliche Schritte. 

Mitte des Jahres 1797 ließ nun Maria Anna Rieser <<in gczieinender Unter
tänigkeit>> dein <<Hohen Syndicat>> ihre betrübliche Lage vorstellen, in welche sie 

durch das strafbare Betragen ihres Ehen1annes gegenüber seinen1 Gerichtsherrn 

geraten war. In ihrem Gesuche betonte sie, daß ihr Mann durch das ausgefällte 

Strafurteil und die zweijährige Verbannung aufbessere Gedanken gebracht worden 

sei, sich in Zukunft eines stillen, ruhigen und unklagbaren Betragen bef!eißen 

wolle und bitte, sie und ihre Kinder durch <<hochgeneigte >> Milderung des Urteils 

zu << consolieren >>. 

Nachden1 nun die Ehrengesandten am 14. Juli 1797 dieses << bittliche Ansuchen 

in nähere Erwägung gezogen, so haben sie das gegen den Hans Geörg Rugstuhl 

belangte Banissement in Gnaden gehoben und also demselben das Land wiederum 

geöffnet ... >>Weiter wurde bestimint, daß Ruckstuhl noch die nächsten zwei Jahre 
von allen Geineinde- und andern öffentlichen V ersanunlungen ausgeschlossen 

werde, und dem Landvogteiarnte aufgetragen, auf sein Betragen ein wachsames 

Auge zu halten. Falls dieser im geringsten zu neuen Klagen Anlaß geben sollte, 

<<selben gefänglich anzunehmen und mit schwerer Straf und Ahndung gegen ihn 
fi.irzuschreiten.>>51 
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Darnit schließen die Akten über den Aufwiegler Hans Geörg Ruckstuhl. 
Die Tage der Feudalherrschaft aber ,varen gezählt. In1 März des Jahres 1798 

wurde zu Frauenfeld, als der letzte Landvogt in1 Thurgau, Hauser von Glarus, 
abzog, eine Ehrenpforte errichtet, die aus lauter Farrenschwänzen bestand !52 

ANHANG 

1. Johann Felix vo11 Orclli 
1754-1798 

Hans Felix von Orelli entstamrnte der Linie Orelli ün Grabenhof in Zürich. 
In den1 in französischen Diensten stehenden zürcherischen Regiment Lochmann 
bekleidete er den Grad eines Sous-Aide-Majors. Schon nach wenigen Jahren 
quittierte er den Dienst und kehrte nach Zürich zurück. 1780 verheiratete er sich 
nüt Regula Landolt (1761-1827), einer Tochter des Landvogts Hemrich Landolt
Werdrnüller in1 Felsenhof. Durch diese Heirat gelangte er in die vornehmsten und 
einflußreichsten Familien Zürichs und damit in den Kreis der eigentlich regieren
den Geschlechter. Noch nicht 30 Jahre alt, wählte ihn die Konstaffel in den Großen 
Rat, und bald darauf wurde er zum Schultheißen d.h. zum Vorsitzenden des 
Stadtgerichtes ernannt. 1791 und 1793 amtete er als Obervogt von Rün1lang (nie 
aber als Landvogt von Grüningen, wie HBLS, Art. von Orelli angibt). In der 
zürcherischen Miliz avancierte von Orelli bis zum Obersten. Als solcher befehligte 
er während der Grenzbesetzung 1792, zur Zeit des ersten Koalitionskrieges, das 
eidgenössische Succurs-Regiment in Basel. 1794-96 residierte er als thurgauischer 
Landvogt in Frauenfeld. Bein1 Ausbruche der helvetischen Revolution stand er auf 
Seite der Altgesinnten. Wenige Wochen nach dem Sturze des Alten Zürich starb 
er kinderlos an1 8. April 1798. Den Einn1arsch der Franzosen miterleben zu müssen, 
blieb ihn1 erspart. 

Q11elle11 

H. Schultheß: Geschichte der von Orelli 1941. 
Verzeichnis der zürcherischen Vögte ST.A.Z. 
HBLS Art. von Orelli. 
Akten Ruckstuhl ST.A.Z. und St.A.Thg. 

"EA 8 1798 Anhang. 
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2. Philipp von Hohenlohe, Komtur zu Tobel 

Genealogie: 

Fürst Karl Albrecht I. 
von Hohenlohe-W aldenburg 

zu Schillingsfürst, 1719-1793, 

regierte 1750-1793. 

CO 1740 nüt Fürstin 
Sophia Wilhelmina von 
Lö,venstein-W erthein1-

Rochefort, gestorben 1749 

1. Maria Anna Theresia, 1741-,, Stiftsdame zu 
Essen und Thorn. 

2. Karl Albrecht II., 1742-1796, regierte 1793-

1796. Erbfolger des FürstentL1111s Walden
burg-Schillingsfi.irst. 

3. Karl Philipp Franz, 1743-1824, Kon1tur zu 
Tobel. 

4. Franz Karl Josef, 1745-1819, Do111graf zu 
Köln und Straßburg, Ad1ninistrator des Für
stentu111s W aldenburg-Schillingsfürst. 

5. Maria Christina Sophia Karolina, 1747-1749. 

Das Fürstentum Hohenlohe, ursprünglich Grafschaft, etwa 1800 kn12 groß, 
wurde 1806 aufgehoben. Der größere Teil ka111 als Hohenloher Ebene an 

Württen1berg. Die früh abgegangene Stan1mburg Hohenlohe lag nördlich von 
Rothenburg ob der Tauber. Schillingsfürst, ein Marktflecken 111it Schloß der 
Fürsten, befindet sich im nüttelfränkischen Bezirksan1t Rothenburg-Land, gehört 
also heute zu Bayern. Das Geschlecht von Hohenlohe leitet sich ab von Graf Gott
fried, einem Vertrauten des Kaisers Friedrichs II. Aus dem Z,veig Hohenlohe

Schillingsfürst ist an1 bekanntesten ge,vorden Fürst Chlodwig ( I 819-1901), 

deutscher Botschafter in Paris 1874-1885, Statthalter von Elsaß-Lothringen 
1885-1894 und deutscher Reichskanzler 1894-1900. 

Prinz Karl Philipp Franz von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst wurde 
am 17. Oktober 1743 zu Schillingsfürst geboren. Mit 23 Jahren erhielt er als Nach
folger des 1766 verstorbenen Freiherrn von Hatzfeld die Komturei Tobel und war 
als Ritter des Malteser Ordens gleichzeitig Kon1tur von Arnhem und Nymwegen 
(Holland), Herr in Öhringen, Langenburg (beide in der Hohenloher Ebene) und 
Kranichfeld (Sachsen-Meiningen) und General der Galeeren. Bis 1798 führte er das 
geruhsa111e Leben eines Landadeligen und galt als Freund der Kirchenn1usik. Im 
Revolutionsjahre wurde er ins thurgauische Bürgerrecht aufgenommen und zun1 
Obersten und für kurze Zeit zum Generalquartiern1eister der helvetischen Miliz 

ernannt. 1805 finden wir ihn als Obersten und Chef der leichten Infanterietruppen 
der thurgauischen Miliz. I 807 überging man ihn bei der Wahl eines Quartier
kommandanten. 1111 gleichen Jahre wurde die Komturei Tobel säkularisiert. 
Philipp von Hohenlohe wurde daraufhin nüt einer jährlichen Pension von 4000 fl. 
abgefunden. In Luzern verbrachte er den Rest seines Lebens. Seine freundliche 



Einstellung gegenüber seinen einstigen Untertanen bekundete er auch nach seinem 

W cgzugc von Tobel dadurch, daß er jährlich 400 fl. zur Unterstützung der Arn1cn 

aussetzte. Noch I 8 ro bestätigte ih111 die thurgauischc Regierung sein Bürgerrecht. 

r 823 verlangte der IZleinc R.at des Kantons Thurgau von1 Rate zu Luzern dieBcvor-

1nundung des Fürsten \vcgen hohen Alters und in1111cr n1chr zunch1ncnder Gcistcs
sch\vächc, die ihn1 nicht 1nehr crn1öglichtc, seine ökonornischcn Angelegenheiten 

selbst zu besorgen. Zun1 Vonnund wurde dann sein V crn1ögcnsvcrwalter, An1ts

schrcibcr Josef Scgesscr von Brunegg bestellt, den der Fürst tcstan1cntarisch zum 

Universalerben einsetzte. Der Kon1tur von Hohcnlohc starb an1 21. Januar r 824. 

Quellen 

J. J. Herwig: Entwurf einer genealogischen Geschichte des Hauses Hohenlohe. 
Schillingsfürst 1796. 
A. W. Schoop: Geschichte der Thurgauer Miliz. Frauenfeld 1948. 
Holzhalb: Lexikon 179 5. 
Sterbebuch 1800-1834. St.A.Luzern. 
Pcrsonalia A 2. St.A.Luzern. 
EA 1766 B VIII 205. St.A.Z. 
Akten Kon1turci Tobel. Ritterhaus Bubikon. 
Akten Ruckstuhl. St.A.Z. + Thg. 
K. Kuhn: Thurgovia sacra 1869. 
Journal des Joh. Konrad Frcycn111uth in Thurg. Beiträge 33, S. 60. 

J>rovisionalorte 

Provision bedeutet in1 Kirchenrecht die V crlcihung eines kirchlichen Arntcs. 

Nach dcn1 4. Landfrieden von 1712 bildete sich in der Verwaltung der Gc

n1cincn Herrschaften die Institution der sogenannten Provisionalortc heraus. Je 

ein Stand des evangelischen und des katholischen Lagers wurde crn1ächtigt, drin

gende Angelegenheiten in1 gegenseitigen Einvcrnehn1cn zu erledigen. Für den 

Thurgau waren es die beiden Stände Zürich und Luzern; für die ennetbirgischen 

Vogteien ka111 noch Uri dazu. Die Zustellung der Vcrhaltungsbcfchlc, Interims

oder Provisionalgutachten an den Landvogt erfolgten in der Regel durch den 

Vorort Zürich unter Mitteilung an die übrigen Schirn1ortc. Die endgültige Ge

nehmigung der Erlasse war dem Syndikat vorbehalten. 
Die Ausdrücke <<Provisionale,>, <<Provisionalorte» oder <<-stände>> erscheinen 

seit zirka 1740. 

Eidgenössische Abschiede 1743. 
0. Weiß: Die tessinischen Landvogteien der XII Orte im 18.Jahrhundert. 
Gen1eine Herrschaften: Akten Thurgau A 323 ST.A.Z. 



Thurgauer Chronik 1950 

von Egon Islcr 

Wir haben schon irn Vorjahr auf die zunclunende Spannung zwischen der Sowjetunion und 
ihren Satelliten einerseits und den W est111ächten und ihren Partnern in1 Atlantikpakt andrer
seits hingewiesen und dabei die Bedeutung des U1nschwunges in China betont. 1111 
Jahre 1950 brach plötzlich der Krieg in Korea aus durch Einfall nordkoreanisch-ko1111nunisti
scher Kräfte in die südkoreanische Republik. Die Vereinigten Staaten von A1nerika griffen 
irn Rah111en der UNO energisch durch und brachten eine Einigung der Mitglieder der UNO 
zustande, den Angriff 1nit aktive111 Widerstand abzuwehren. Anfänglich 11n1ßten die wenigen 
südkoreanischen und an1erikanischen Truppen weichen. Erst in1 Herbst schlugen die An1cri
kaner zurück und drangen fast bis zur koreanisch-chinesischen Grenze vor. ])er endgültige 
Sieg wurde aber durch Eingreifen chinesisch-konununistischer Anneen vereitelt und die UNO
Streitkräfte (zu den A111erikanern ,varen noch Briten, Kanadier, Australier, Neuseeländer, 
Türken, Franzosen und andere Hilfseinheiten gestoßen) en1pfindlich zurückgeschlagen. Neben
her gingen die üblichen Reibungen z,vischen den beiden Groß111achtblöcken in Europa, wo 
jede Einigung über deutsche Proble111e und den Friedensvertrag 111it Österreich verschleppt 
wurde. 

In der Wirtschaft hatten diese politisch-111ilitärischen Vorgänge einen plötzlichen e111pfu1d
lichen Einfluß auf die Preise. Seit Juni 1950 sind diese dauernd irn Steigen wegen der allseits 
einsetzenden verstärkten Rüstung aller Staaten. Rohstoffe ,vie Wolle, alle Buntn1etalle, Stahl 
wurden knapp; die Bewegung griff auch auf die Textilien über. Auf der anderen Seite erhielt 
die Konjunktur auf allen Gebieten erneuten Antrieb. Arbeitskräfte sind überall gesucht. Die 
Landwirtschaft hat ein gutes Erntejahr hinter sich. Die Trockenheit fand 1950 ein Ende. Trotz 
vennehrter Regenzeiten geriet der Jahrgang 1950 in unseren Reblagen günstig. Auch in der 
Schweiz gewannen die Bestrebungen zur Verstärkung der Annee Gestalt in einer neuen 
Truppenordnung, deren Beratung Ende 1950 einsetzte, und ferner in einen1 außerordentlichen 
Rüstungsprogranun von 1,7 Milliarden Franken, das ebenfalls in einer Botschaft den eid
genössischen Räten zugestellt wurde. 

Endrohertrag der Schweizerischen Landwirtsc/zafl in Millionen Franken 
Pflanzenbau 

1949 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 568,3 
19501 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587,6 

Tierhaltung 

1660,0 

1654,7 

1 beruht auf Schätzung des Schweizerischen Bauernverbandes, Sekretariat Brugg, die defi
nitiven Zahlen bringen jeweilen noch geringfügige Verschiebungen. 



Ackerbau Thurgai1 

1949 .................................... . 
19501 .................................... . 

Anba uflächc 
total 

II 985 ha 
I I 600 ha 

Übrige 
Getreide Ackerfrüchte 

7876 ha 
7454 ha 

4109 ha 
4146 ha 

Staatsrech1111ng: Verwaltungsrechnung Einnahrnen Fr. 37 613 432.69; Ausgaben Franken 
37 088 883. 36; Übcrschuß Fr. 524 549. 33. 

Ka11to11alba11k: Rcingc,vinn Fr. 2 492 046.60 + Saldo von1 Vorjahr 108 790.95 = Franken 
2 600 837. 55; Verzinsung des Grw1dkapitals Fr. I 143 750. -; übrige Verwendung des 
Reingc,vinnes: Zuweisung an die Reserven Fr. 390 000.-, Ablieferung an den Staat 
Fr. 780 ooo. - zuhanden der Staatskasse und des kantonalen Fonds für Hilfszwecke; Aus
zahlung an die anteilberechtigten Gerneinden Fr. 130 000.-; Vortrag auf neue Rech
nung Fr. 157 087. 55. 

Bodcnkreditmzstalt: Reingewinn Fr. I 333 835.29 + Saldo vorn Vorjahr Fr. 435 762.91 = 
Fr. r 769 598. 20. Er findet wie folgt Verwendung: Dividenden + Tanticrnen Franken 
r 555 762.91, Saldovortrag Fr. 649 598.20. 

Fra11c11feld-Wilbahn: Betriebscinnahrncn Fr. 563 or6. 76, Betriebsausgaben Fr. 468 805. 72, 
Betriebsüberschuß Fr. 94 2 r I . 04; Gewinn- und Verlustrechnung: Einnahmen Franken 
117 160. 27, Ausgaben Fr. 206 ro8. 15, Passivsaldo Fr. 88 947. 88. 

Mittel-Th11rgar1-Bafm: Betriebscinnah111en Fr. I 190 ooo. -, Betriebsausgaben Fr. I 263 ooo. -, 
Passivsaldo Fr. 73 ooo. - (keine Gewinn- w1d V erlustrechnung)2 

Verband ostschwcizerischer landwirtschajilicher Genossenschaften. Einnahn1en Fr. ro 463 383. 91; 
Ausgaben Fr. 9 898 132.48, Reinertrag Fr. 565 251.43, Gesarntwarcnwnsatz Franken 
II3 249 909.-. 

Verband schweizerischer Darlehenskassen. Einnahrnen Fr. 6 340 746. 45, Ausgaben Franken 
5 724 994. 35, Gewinnsaldo Fr. 615 725. ro; Zahl der Kassen in1 Thurgau: 43 mit 5873 
Mitgliedern, Gesamturnsatz Fr. 245 695 677. -. 

Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau: Einnahrnen Fr. 7 830 194. So; Ausgaben Fr. 7 215 175. 13, 
Betricbsübcrschuß Fr. 6r 5 019. 67; Verwendung des Reingewinnes: Abschreibung auf 
Anlagen Fr. 300 000.-, Ablieferung an den Staat Fr. 300 000.-, Vortrag auf neue 
Rechnung Fr. 15 019.67. 

Bodensee-Toggenburg-Bahn: Betriebseinnahrnen Fr. 4 955 468. 29, Betriebsausgaben Franken 
4 141 583. 92, Betriebsüberschuß Fr. 813 884. 37; Gewinn- und Verlustrechnung: Ein
nahn1en Fr. 987 525.78, Ausgaben Fr. 960 166. II, Überschuß Fr. 27 359.67. 

1 Schätzung des thurgauischen landwirtschaftlichen Kantonalverbandcs. 
2 gen1äß Schätzw1gen des Berichtes von Direktor Heinrich Hürlin1ann über die Mittel

thurgaubahn. Der Jahresbericht ist noch nicht erschienen. 
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Wittcrullg 

Januar: Meist Hochnebel und bewölkter Hin1111el, ,vcnig Niederschlag, 111äßig kalt. 

Februar: Wechselndes Wetter 111it zie111liche111 Niederschlag, da von Schnee 8 cn1. 

lvlärz: Trocken und n1eist kühl, wenig Niederschlag. 

April: V cränderlich, kühl, viel Niederschbg ii11 Wechsel 111it sonnigen Tagen. 

i'v1ai: Bei östlicher Luftströ1nung n1eist kühl 111it wenig Niederschlag. 

Juni: fruchtbares warmes Son1n1erwetter nüt geringen Regenfällen an 16 Tagen. 

Juli: Richtiger Sommern1onat 111it heißen Tagen, viel Gc,vittern und rcichliche111 Niederschlag. 

August: Weiterdauer des So111111crwetters niit reichlichen ge,vittrigen Niederschlägen. 

Septe111ber: Unbeständiges regnerisches Wetter herrscht vor, schon zie1nlich kühl. 

Oktober: Viel bewölkt, wenig Niederschlag, viel Nebel und wenig Sonne. 

Novelllber: Trübes, regnerisches Wetter nüt viel Gewölk und wenig Sonne, der niederschlags
reichste N ove111ber,seitde111111eteorologischcNotierungenin dieser Gegend gcn1acht werden. 

Dezclllbcr: Kalt, aber nicht übcnnäßig; a111 8. fällt Schnee, der sich den ganzen Monat über hält. 

Januar 

Allgc111cinc Erc(,!,nissc. r. Die Gen1einde Münchwilcn, die sich als neue Einheitsge111einde 
Münchwilen-Oberhofen-St. Margarethen von Sirnach gelöst hat, feiert festlich den Tag 
ihrer Entstehung. 3. Dr. rer. pol. Enül Küng ,vird zum a. o. Professor für Volkswirtschafts
lehre an der Handelshochschule St. Gallen ernannt. 4. In Berlingen stirbt a. Lehrer Georg Hui 
im Alter von 67 Jahren. 4. Oberstkorpsko1nmandant Gübeli tritt von seinen1 Ko111n1ando zu
rück. 13. Direktor Heinrich Hürlin1ann von der Frauenfeld-Wilbahn wird zun1 I)irektor 
der Mittel-Thurgau-Bahn berufen. Er bleibt Leiter der F.W.B. 14. In Frauenfeld wird alt 
Konswnverwalter Manz ins Grab getragen. 18. Der Kanton Thurgau hatte am 30. Sept. 1949 
als Stichtag 6758 Motorfahrzeuge und zwar 3574 Personenwagen, 1132 andere Motorwagen 
(1neist Last\vagen) und 2052 Motorräder, ist eher unter den1 Mittel anderer Kantone, auf die 
Bevölkerungszahl umgerechnet. 19. Tagung der thurgauischen Tierzüchter in Ron1anshorn. 
Als Referenten sprechen R. Moser: «Die genossenschaftliche Viehzucht als Mittel zur Förde
rw1g der Rindviehhaltung iin allge1neinen », Dr. Flückiger: « I)ie Gesetzesvorlage für die Be
kä111pfu11g der Rindertuberkulose». 21. In Weinfelden findet eine Tagw1g der landwirtschaft
lichen Fortbildw1gsschullchrer statt. Redaktor Sturzenegger aus Zürich spricht über: « l)ie 
landwirtschaftliche Berufslehre und ihre Bedeutung für den bäuerlichen Nachwuchs». 25. In 
Frauenfeld spricht in der Offiziersgesellschaft General Speidel «Über Panzerkärnpfe in West 
und Ost». 27. Der Große Rat rümmt nach zweiter Lesung das Gesetz über die öffentlichen 
Krankenanstalten an. ferner wird der Neuordnung über Regelung von Streitigkeiten auf dem 
Gebiete der Militärversicherung zugestiinmt. Dr. Merk reicht eine weitere Interpellation ein 
über die Waffenplatzerweiterung Frauenfeld. 29. Die eidgenössische Vorlage überWolu1bau-
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subventionen ,vird itn Kanton 1nit 9 289 Ja gegen 22 361 Nein verworfen (in der ganzen 
Schweiz 1nit 333 643 Ja gegen 387 159 Nein). 30. In Weinfelden beginnt ein Kurs für Ge
meindebehörden in Ortsplanung. 30. Die Fischer haben 1949 in1 Bodensee 276 ooo Kilo
granun, iin Untersee 59 ooo I{ilogranun Fische gefangen. 

Kii11stlerische Ereignisse. 9. l)as Cabaret Fcdcral gastiert in Frauenfeld. 9.-20. Frauenfeld: 
Dr. 0. Laubi und Ing. Hirzcl halten einen Kurs über schweizerische Elektrizitätswirtschaft. 
r 5. Die Solistin Margrit Oesch tritt in Berg in eine1n Liederabend auf. 19. Die Gesellschaft 
für Kunst und Literatur in I{reuzlingen gibt ein I{onzert des Zürcher Tonhallenorchesters, 
Werke von Beethoven, 1nit Volk111ar Andreae und Pianist Sava Savoff. 20. In Frauenfeld hält 
Henri de Zicglcr einen Vortrag: Geneve portrait d'une villc. 

Februar 

Allgemei11e Ereignisse. 12. In Sulgen hält Nationalrat Dr. Müller, A1nriswil, Präsident der 
Nationalbank, einen Vortrag über: «Die Bedeutung des Goldes für unsere Währung». 15. An 
der Tagung der Ehen1aligen von Arenenbcrg spricht A. Schönenberger über «Bauernarbeit 
und Arbeitstechnik». 24. In Frauenfeld spricht Oberst E. Uhhnann über «Die heutige rni
litärpolitische Lage der Schweiz». 25. In A1nriswil tagt die schweizerische Gesellschaft der 
Drarnatiker. 

K1dt11rellc Ereignisse. 9. In Kreuzlingen Kanunennusikabend n1it Ilse Fenigstein, Violine, 
Paul Danuser, Klavier, und Hans Will, Horn. 14. In der Volkshochschule Amriswil findet ein 
Kurs statt über Leiden und Heilen, Probleme der rnodernen Medizin, der in Weinfelden eben
falls ab 15. Februar läuft, während in Frauenfeld ab 21. Dr. Hans Mast über Wege zur neuen 
Kunst spricht. 26. In Frauenfeld wird durch den Oratoriengesangverein und das Stadtorchester 
das Oratoriurn Acis und Galatea von I-Iändcl aufgeführt. 

März 

Al/gemeine Ereignisse. 2. In Arbon stirbt Ingenieur Ernil Schläpfer in1 Alter von 72 Jahren. 
Er war großer Förderer des Lehrlingswesens. 5. Die Regierungsratswahlen sind dieses Jahr 
ehrenvolle Bestätigungen für alle Mitglieder der Regierung. 9. Laut Erhebungen des eid
genössischen Fabrikinspektorates hat der Thurgau 4 71 den1 Fabrikgesetz unterstellte Betriebe 
niit 20 649 Arbeitskräften. 15. In Neukirch-Egnach wird die Maul- und Klauenseuche fest
gestellt. 15. In St.Gallen stirbt Dr. h.c. Emil Bächler, der Erforscher unserer Eiszeit; 1868 in 
Frauenfeld geboren, besuchte er das Senunar I{reuzlingen. 19. Die Groppenfasnacht in Enna
tingen findet großcn Zuspruch, 20 ooo Zuschauer wohnen ihr bei. 26. An der Jahresvcrsamn1-
lung der thurgauischen Offiziersgesellschaft spricht Oberst Dingler über den russischen Solda
ten. Major Schatz wird zllln Präsidenten gewählt. 26. Die Großratswahlcn ün Kanton Thurgau 
bringen nur geringfügige Verschiebungen, die allerdings eine Mehrheit der freisinnig-bäuer
lichen Fraktion bewirken. 

Kulturelle Ereignisse. In Weinfclden wird vom thurgauischen Kammerorchester die Schöp
fung von Haydn mit Chören aus Weinfelden aufgeführt. 10. In Kreuzlingen wird von Julius 
Billinger und dem Oratorienchor die Johannespassion von J. S. Bach zu Gehör gebracht. 12. 



In Frauenfeld spielt das Ka111111erorchester Zürich mit Iris Herbst, Frank Tauner und Paul 
])anuser als Solisten Werke von J. S. Bach. 16. I)er Dichter Paul Ilg wird zu seine111 75. Ge
burtstage in Ro111anshorn gefeiert. 

April 

Al/gemeine Ere(~nisse. 3. In Ro1nanshor11 stirbt iin Alter von 74 Jahren l)r. n1ed. Heinrich 
Haab. 10. Das traditionelle Osterspringen in A1nriswil zieht wieder viel Volk an. 23. Die neue 
Gesetzes-Vorlage über das Spital ün Kanton Thurgau \vird niit 20954Ja gegen 8358 Nein ;in

genon1n1en. 23. Die Kreiswahlen spielen sich in1 gewohnten Rah111en ab nlit Ausnah111e von 
Kreuzlingen, wo ein Sprengversuch gegen Statthalter Raggenbaß fehlschlägt. 29. An der 
Jahresversarrunlung der thurgauischen naturforschcnden Gesellschaft spricht R. Signer, Bern, 
über «Organische Che111ie und Biologie». 

Kt1lt11relle Ereignisse. 7. In Ron1anshorn wird von1 Stadtorchester St. Gallen unter der Lei
tung von R. Bella das Requiem von Mozart gespielt. l 5. l):is Basler Instnunental-Quintett 
gibt in Kreuzlingen W crkc von Tclc111ann, Schubert w1d Mozart zu Gehör. 30. In Ennatingen 
gibt der Kirchenchor ebenfalls ein K.onzert 111it Werken von J. S. Bach. 25. I)as Cabaret 
Cornichon spielt in Frauenfeld. 30. !in Schloß Arbon stellen die drei Thurgauer Maler Ernst 
Graf, Kaspar Ilg und Willy Biefer aus. 

Mai 

Allgc111ei1te Ereignisse. 2. Alfred Sutter zeigt in Frauenfeld seinen Filrr1 von der Expedition 
in den Nepal-Himalaya. 7. In Ron1anshorn tagen die Delegierten des schweizerischen Schützen
vereins. General Guisan und Regierungsrat Dr. Stähclin besuchen die Versa111nilung. 1 I. In 
Kreuzlingen beginnen die Kurse des Frauenhilfsdienstes in der Kaserne Bernrain. 13. In Frauen
feld stirbt alt Metzgermeister Vögeli. 13.f14. In Weinfclden führt der thurgauische Hciinat
verband einen Kurs über « Mittel und Wege der Volksbildungsarbeit» durch 1nit verschiedenen 
Referenten. 14. Großer Flugtag auf der Alln1end Frauenfeld. 14. In An1riswil finden die W clt-
111eisterschaftsausscheidw1gen der schweizerischen Kw1stturner statt. 22. An der Sitzung des 
Großen Rates wird zum Präsidenten gewählt Dr. n1ed. vet. Merk aus Pfyn, zum Vizepräsidenten 
Gerr1eindeamn1ann Schlatter, Herdcm. Präsident des Regierungsrates wird H. Reutlinger, 
Vizepräsident Dr. Reiber. Die übrigen Wahlen gemäß Vorschlag bis auf ein Mitglied des 
V cr,valtungsrates des kantonalen Elektrizitätswerkes, bei der ein den übrigen Parteien ge
nehmes Mitglied und nicht der Vorgeschlagene gewählt wird. 30 Kantonsbi.irgerrechtsgesuche 
,vcrden gutgeheißen. 23. Aus verschiedenen Gc1neinden werden Hagelschäden ge1neldet. 29. 
l)as Pfingstrennen in Frauenfeld hat bei schönem Wetter einen Besuch von über 10 ooo Per
sonen. 3 I. Der Große Rat nin1mt die erste Lesw1g des neuen Steuergesetzes vor. 

Kt1ltt1relle Ereignisse. 10. In An1riswil werden Werke des An1riswilers Erwin Staeheli aus
gestellt. 17. In1 Rarunen der internationalen Festwochen in Schaffhausen wird in der Kloster
kirche St. Katharinenthal ein Konzert mit Werken von Haydn und Mozart aufgeführt. 19. 
Die österreichische Länderbühne in Wien spielt in Frauenfeld das Lustspiel von Goldoni «Der 
Diener zweier Herren». 21. Der Oratoriengesangverein Frauenfeld bringt Werke von J. S. 
Bach zu Gehör. 26. In Frauenfeld spielt das Luzerner Stadttheater die Operette von Paul 
Burkhard «Der schwarze Hecht». 
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Juni 

Al/gemeine Ereig11isse. 4. I)ie eidgenössische Vorlage über die Bundesfinanzrcfonn wird i.Jn 
Kanton Thurgau rnit 10 301 Ja gegen 19 798 Nein verworfen (ganze Sch,veiz 267 838 Ja gegen 
485 018 Nein). 9. l)ic thurgauischc Regierung hat für Arenenberg ein wertvolles Gcn1älde, 
ein Bildnis der Kaiserin Eugcnie, angekauft. 11. Der thurgauische Heirnatschutz besucht die 
Baudenkrnäler in Bischoflzell. 17. l)ie thurgauischc Regierung empfängt den Prinzen Napoleon, 
den bedeutendsten lebenden Sproß der Faznilie Bonaparte, zu einen1 Besuch aufSchloß Arenen
berg. 20. Ein thurgauischcs Sportflugzeug stürzt in der Schöllencn ab. Der Pilot und Eigen
tümer des Flugzeuges, ein Wirt in Wetzikon, findet saint seiner Frau den Tod. 21. Der kleine 
Grenzverkehr leidet iznrner noch unter kleinlichen Einschränkungen. Von Kreuzlingcn aus 
werden erneute Schritte der schweizerischen ßehörden angeregt. 

]11/i 

Al/gemeine Ereignisse. I. l)ie Grabungen auf dcrn Burghügel von Heitnau zertrgen sehr 
schöne Ergebnisse. 8. Erwin Thonrann, Professor für Straßen- und Eisenbahnbau an der ETH., 
tritt in den Ruhestand. 8. Sitzung des Großen Rats. l)ie Ersatzwahl in den Verwaltungsrat 
des kantonalen Elektrizitätswerks wird durch die Wahl von Gen1eindeammann Müller ir1 
Zihlschlacht entschieden. Das neue Steuergesetz wird in zweiter Lesung zum Teil durchbe
raten. Eine Motion verlangt bessere Bundesbeiträge für Heilungskosten von Tuberkulösen. 
9. Der erste IZredit für die Spitalcrweiterw1g (Ausbau von Münsterlingen) im Betrage von 
1,1 Millionen Franken wird in der Absti.Jnn1ung mit 20 115 Ja gegen 6600 Nein bewilligt. 
17. Die Mittel-Thurgau-Bahn ist in finanzieller Not. Die thurgauische Regierung wird um 
einen Vorschuß angegangen. 18. Die thurgauischen Volkshochschulen haben im letzten 
Wmter rund 27 Kurse in 9 Sektionen durchgeführt, die von 2500 Personen besucht wurden. 
21. Der ganze Kanton Thurgau gilt nunrnehr als kleine Grenzzone für den Nahverkehr mit 
Deutschland. 24. In Kreuzlingen stirbt Dr. n1ed. Egloff im 82. Lebensjahr. 

K11/t11relle Ereignisse. In Steckborn werden in diesen1 Monat auf dem Schulhausplatz durch 
das Stadttheater Winterthur verschiedene Aufführungen des «Weißen Rößl am Wolfgangsee» 
durchgeführt. 15. Im Hof des Seminars Kreuzlingen spielt das Sclunitt-Bohn-Trio Werke aus 
der Jugendzeit Beethovens. 

August 

Al/gemeine Ereignisse. 4. Die Obstverwertungsgenossenschaft Egnach feiert ihr 5ojähriges 
Jubiläwn mit einen1 Fest und einer Festschrift. 14. Die Steuergesetzinitiative wird zurückge
zogen, da in1 neuen Steuergesetz die rneisten Forderungen erfüllt sind. 15. In Dozwil stirbt 
Professor Hermann Schoop. 17. Der internationale Kongreß für Urgeschichte besucht unter 
der Führung von K. Keller-Tarnuzzer die Insel Werd. 25. Durch ein Flugzeugunglück 
kommt Dr. Heinz Knoll-Sulzer, gebürtig aus Frauenfeld, Leiter des großen Spitals in Addis
Abeba, ums Leben. 30. Der Thurgauer August Hollenstein aus Bettwiesen stellt einen neuen 
Rekord von 543 Punkten im Arrneewaffenkatnpf auf. Er gewinnt auch den ersten Preis mit 
der Sportwaffe. 

Kulturelle Ereignisse. In der Schloßkapelle zu Mammem gastiert das Strubquartett. 
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September 

Allge111ei11e Ereignisse. Professor Port1nann spricht an der Schulsynode in Frauenfeld über 
«Wandlungen iin biologischen Denken». 5. In der Sitzung des Großen Rates ko1nmt die be
drängte Lage der Mittel-Thurgau-Bahn zur Sprache und der Rat be,villigt ein Darlehen von 
200 ooo Franken. Zwei kleinere Nachtragskredite werden bewilligt und auf die Anfrage be
treffend Bundesbeiträge an Sanatoriu1nskurcn für Tuberkulöse vvill die Regierung a111 bisheri
gen Vorgehen festhalten. Das neue Steuergesetz ,vird nach zvveiter Lesung angenomrncn. 
9. In Frauenfeld tagt die schweizerische Staatsschrciberkonferenz. 10. Die thurgauischen 
Bauern wenden sich an der V ersa1nnilung des thurgauischen land,virtschaftlichen Kantonal
vcrbandes gegen den übermäßigen Iinport von ausbndischen Früchten. 22. Der erste Band 
der thurgauischen Kunstdenkmäler von Albert I{nöpfli erscheint. 24. In Pfyn stirbt a. c;c
meindearn111ann Adolf Merk, Tierarzt. 

Kult11relle Ere(r;nisse. Im Seniinar führen die Schüler Klcist's «Prinz von Hornburg» auf. 
24. Laurenz Custer gibt in Frauenfeld einen ersten Klavierabend. 

Oktober 

Allge111eine Ereignisse. I. Die Initiative der Jungbauern auf vern1chrten Schutz des Bodens 
wird irn Thurgau 111it 6480 Ja gegen 21 577 Nein in der Volksabstiinmung abgelehnt (Scl1,veiz: 
158 608 Ja gegen 428 205 Nein). 5. In der Jahresversa111mlung der thurgauischen Museu1ns
gesellschaft spricht Lehrer Josef Sager, Münch,vilcn, über thurgauische Münzgeschichte und 
Ziel und Zweck einer Münzsanunlung. 12.-22. Die OLMA (Ostschweizerische Land- und 
Milchwirtschaftliche Ausstellw1g) bringt eine Sonderschau der thurgauischen Landwirtschaft. 
17. In An1riswil spricht Dr. H. Zbinden über «Europa - Fiktion und Wirklichkeit». 21. Der 
internationale Bodenseeverband wird wieder ins Leben gerufen. 28. In Tägerwilen wird a111 
Geburtshaus von Hennann Müller-Thurgau, den1 bekannten Obst- und Weinbauf:1cl1111ann, 
eine Gedenktafel angebracht. 3 r. ])er Große Rat prüft und geneh111igt die Staatsrechnung 
für 1949, ebenso den Rechenschaftsbericht des R.egierungsrates. Eine neue Sekundarschule 
auf dein Seerücken wird die beteiligten Gcrncinden zu schwer belasten; der Plan wird 
deshalb fallen gelassen. Eine Neuordnung der Volksschulinspektion wird gewünscht. 

K11lt11relle Ereignisse. r. In Kreuzlingen findet ein Konzert niit Solisten und dem Winter
thurer Stadtorchester statt, das Bachkantaten spielt. 10. Horn veranstaltet eine Ausstellw1g 
der Werke von Theo Glinz zu seinem 60. Geburtstag. 18. In Frauenfeld spielt der Pianist 
Adrian Aeschbacher. 17. In Frauenfeld beginnt ein Volkshochschulkurs über Wetterkunde 
von Dr. M. Schüepp. 22. Laurenz Custer gibt in Frauenfeld einen Orgelabend. 25. Ein Gast
spielcnsernblc führt in Frauenfeld den «Fall Winslow» von Rattigan auf. 27. Das Quartett der 
Wiener PhiThannoniker spielt in Frauenfeld das Lerchenquartett von Haydn und das Forellen
quintett von Schubert. 29. In Arnriswil Kirchenkonzert vo111 Orchesterverein 111it Werken 
von Bach und Händel. 3 r. Professor Stepanow, Ron1, spricht in Frauenfeld über Tizian. 

Nove111bcr 

Al{rte111eine Ereignisse. r. Professor Dr. A. Ritter, Direktor des Kantonsspitals Münsterlingen, 
feiert seinen 60. Geburtstag. 5. Frauenfeld stimmt mit 2407 Ja gegen 122 Nein der Übernahme 
der Krankenanstalt durch den Kanton zu. 9. Vor 20 Jahren ist die Revierjagd im Kanton 
Thurgau eingeführt worden. 14. In Frauenfeld stirbt Conrad Raas, ein führender Gewerk-
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schaftcr. 14. In A1nriswil spricht Minister l)r. E. Zclhvegcr über «An1erika - Rußland». 14. 
In Bern feiert Professor l)r. Theo Guhl seinen 70. Geburtstag. 16. Der Bundesrat stün1nt einer 
neuen kleineren Vorlage zur Er\vciterung des Waffenplatzes Frauenfeld zu. 19. A1n Militär
,vettn1arsch in Frauenfeld ,vird 1nit 3 ,3 1 '49" Stunden ein neuer Rekord für die 42 k111 Strecke 
aufgestellt. 21. l)er Große Rat bcr,it den Rechenschaftsbericht zu Ende und niinn1t das Budget 
1951 in Angriff. 36 Kantonsbürgcrrechtsgesuche werden gutgeheißen und eine Motion über 
die Schulung gebrechlicher Kinder begründet. 23. An der Tagung der thurgauischcn Ge1ncin
nützigen Gesellschaft \vird der Plan eines Heinis für bildungsunfähige Kinder eingehend be
sprochen. l)r. F. Warte1nveiler spricht über Fragen der n1odernen Erwachsenenbildung. 24. 
Tod von alt Ständerat und Regierungsrat Dr. h. c. Anton Schniid. 25. Professor E. J)ieth spricht 
in Ro1nanshorn über «Heünatsprache». 27. An der evangelischen Synode \Vird Pfarrer Lutz zun1 
Präsidenten gewählt und der Kirchenrat bestätigt. In der Besprechung des Rechenschafts
berichtes \Vird auf die Bedeutung der Männerarbeit hingewiesen, auch wird eine Beschleunigung 
der Herausgabe des neuen Gesangbuches verlangt. Das neue Sonntagsgesetz wird kritisch be
sprochen. Eine Motion zur Schaffung einer neuen I(irchenordnung wird erheblich erklärt. 
27. l)ie andauernden Regenfälle führen zu verschiedenen Überschwe1111nungen und Erdrutschen, 
so in Jakobstal. 28. Minister Dr. Walter Stucki spricht in An1riswil über «Die Sch,veiz in der 
Nachkriegszeit». 28. Direktor Heinrich Hürlünann spricht in W einfclden über «Die öffentlichen 
Verkehrsdienste im Lichte der thurgauischen Verkehrspolitik und Volkswirtschaft». 

K11/t11relle Ereignisse. 5. In Ro1nanshorn spielt das St. Galler Streichquartett Werke von 
Haydn, Beethoven und Ravel. r r.-26. In W einfelden findet eine Ausstellung «Religiöse Kunst 
der Gegenwart» statt. r r. In Kreuzlingen beginnt ein Volkshochschulkurs von Dr. A. Zolliker 
«Lebenskonflikte». 12. Das thurgauische Ka1n1nerorchester veranstaltet in Weinfelden ein 
Bachkonzert. 14. In Weinfclden beginnt ein Kurs von 0. Sonnen über Beethoven als Klavier
kon1ponist. 24. In Frauenfeld spielt ein Gastspielcnse1nble Haupt1nanns «Biberpelz». 26. In 
Bischofszell wird das Oratoriu111 von Joseph Haas «Das Lebensbuch Gottes» zu Gehör ge
bracht. 

Dczc111ber 

Allgemeine Ereignisse. r. In der Offiziersgesellschaft Frauenfeld spricht Generahnajor Seile 
über Stalingrad. 2. Die Eröffi1ung der Belchenjagd gibt zürcherischen und anderen außer
kantonalen Kreisen erneut Gelegenheit, heftig gegen den Thurgau zu agieren. 2. In Kefikon 
stirbt Schulinspektor A. Bach, der Leiter des Landcrziehungsheünes Kefikon. 3. Die Doppel
abstimmung über die Bundesfinanzrefonn und die Mitgliederbeschränkung des Nationalrates 
fällt wie folgt aus: Finanzrefonn: Thurgau 23 ros Ja gegen 6850 Nein (Schweiz 515 485 Ja 
gegen 226 868 Nein), Mitgliederzahl des Nationalrates Thurgau: 20 245 Ja gegen 7873 Nein 
(Schweiz: 449 r59Ja gegen 218 133 Nein). rr. Der Große Rat berät das Budget zu Ende und 
geneh1nigt es. 12. Dr. Ernst Neuweiler, ein bekannter Botaniker an der Versuchsanstalt 
Oerlikon, stirbt in Zürich. r5. Iin Thurgau wohnen auf diesen Tag 9559 Ausländer, wovon 
2952 Männer, 5122 Frauen und 1485 Kinder; auf die Nationalitäten verteilt: ])eutschland 
3823, Frankreich 164, Italien 3956, Österreich 1168, Diverse 448. 31. Die Volkszählung ergibt 
für den Kanton Thurgau eine Bevölkerung von 149 360 Seelen 1nit 39 792 Haushaltungen 
(1940: 138 122 mit 35 822 Haushaltungen). 

Kulturelle Ereignisse. 3. In Ron1anshorn findet ein Rudolf-Bella-Abend statt. 8. In Frauen
feld wird die Operette «Der Zarewitsch» aufgeführt. 
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BZ 

Thurgauische Geschichtsliteratur 1950 
Zusammengestellt von Fritz Brüllmann, \Veinfelden 

Amriswiler Anzeiger, Amriswil 
Anzeiger am Rhein, Dießenhofen 

- Bischofszeller Nachrichten, Bischofszell 
-- Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Friedrichshafen 

Bote vom Untersee, Steckborn 
Bischofszeller Zeitung, Bischofszell 

IKUK ----
HH 
MThNG C 

NZZ -
Ob 

Im Kulturkreis unserer Kirche (Beilage zur Thurgauer Volkszeitung) 
Hinterthurgauer Heimatblätter (Beilage zum Volksblatt vom Hörnli) 
Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 
Der Oberthurgauer, Arbon 

SA 
SBZ 
ThA 
ThB 
ThJ 
ThT 
ThVf 

-- - Sonderabdruck 
--- Schweizerische Bodensee-Zeitung, Romanshorn 
- Thurgauer Arbeiterzeitung, Arbon 
-- Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Frauenfeld 
-- Thurgauer Jahrbuch, Frauenfeld 
-- Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 

ThVz ----
Thurgauer Volksfreund, Kreuzlingen 
Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld 

-- Thurgauer Zeitung, Frauenfeld ThZ 
- Weinfelder Heimatclätter (Beilage zum Thurgauer Tagblatt) \VH 

ZSAK -
ZSG 

Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Basel 
Zeitschrift für Schweizerische Geschichte, Zürich 

I. Ortschaften 
Aadorf 

Knöpfli Albert: Die Sulzersehe Rotfarb und Kattundruckerei zu Aadorf. ThJ 1951, 24-38. 1 

Amriswil 
Gremminger Hermann: Amriswiler Chronik für das Jahr 1949. AA 22. II. 1950. 2 
Rutishauser Albert: Die Mühlen von Amriswil und Umgebung. I.Teil. Amriswiler Schreibmappe 1951. 3 
Chronik von Amriswil und Umgebung vom I. X. 1949 bis 30. IX. 1950. Amrisw. Schreibm. 1951. 4 

Arbon 
Holzer Robert: Geschichtliche Skizze um Arbon, den heiligen Gallus und seine Kapelle. Ob 28. IV. 5 
Keller Heinrich: Arbons Wasserversorgung. (Heft 2 der Museumsgesellschaft Arbon. 8°, 32 S.). 6 
- Arbon. ThJ 1951, 3-5. 7 

Knöpfli Albert: Die St. Galluskapelle Arbon. Ob 26. V. 8 
Die Kapelle St. Gallus in Arbon. Zur Erinnerung an die Restauration in den Jahren 1949/50, hg. von 

der Katholischen Kirchenvorsteherschaft Arbon. Druck der Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld. 
8°, 40 S. Inhalt: Vorwort, von Josef Hofmann, Pfarrer, 5---7; Der Bau und seine Geschichte, von 
Albert Knöpfli, 9-30; Die Galluskapelle, eine Stätte der Toten, von A. Oberholzer, 31-39. 9 



Arenenberg 
Hugentobler Jakob: Eine Neuerwerbung des Napoleonmuseums. (Originalbild der Kaiserin 

von Franz Xaver Winterhalter). ThZ 10. VI. 
-- Arenenberg und Coppet (Bücherbesprechungen). ThT 22. VII. 
-- Du Camps Erinnerungen (und der Arenenberg). ThZ 9. IX. 

Knöpfli Albert: Die Romanzen der Hortense de Beauharnais. Tagesanzeiger für Stadt und 
Zürich. 21. IV. 5. Blatt. 

Berg 
Brüllmann Fritz: Der Chorgitterstreit zu Berg (1625). WH Nr. 52 vom 12. V., S. 253-256. 

Bettwiesen 
Tuchschmied Karl: Der Bundesbrief von Bettwiesen. ThZ 5. VI I I. 

BieBenhofen 
Knöpfli Albert: Die Marien- und St. Jakobskapelle in Bießenhofen. ThVz 15. IX. 
-- Die Kapelle Bießenhofen. AA 14. I X. 

Bischofszell 
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Eugenie 
10 
1 1 
12 

Kanton 
13 

14 

15 

16 
17 

Hofmann Franz: Zur Geologie des Thurgebietes von Niederbüren-Bischofszell. Blätter vom Bischofs-
berg 1950, 15-19. 18 

Knöpfli Albert: Das Lusthaus des Herrn Obervogts im Tobel (bei Bischofszell). BZ 25. I I. 19 
-~ Die Anlage von Bischofszell und einige seiner Baudenkmäler. BZ 10. VI. 20 
- Musikgeschichte von Bischofszell. Blätter vom Bischofsberg, Ausgabe 1951, 33-56. 21 
- Zur Geschichte der bischofszellischen Bürgerwaldungen. Bischofszeller Mappe 1951. 22 

Rickenmann Oskar: Männerchor Bischofszell. Blätter vom Bischofsberg, Ausgabe 1951, 25--32. 23 
Scheitlin Otto: Bischofsze!l, die Kleinstadt. Blätter vom Bischofsberg, Ausgabe 1951, 6-8. 24 
Zingg Ulrich: Die Aristokratie in Bischofszell. Die Bischofszeller Ringmauern und Stadttore. Die Wirt-

schaften im alten Bischofszell. Abschied vom Lindenbänkli. Unsere Thur. In: Bi. Mappe 1951. 25 
H. Sch.: Die Geschichte vom Schlößli Tobel in Bischofszell. ThZ 24. I l. BZ 16. I l. 26 
-w-: Das renovierte Obertorschulhaus Bischofszell. BN 13. l. 27 
25 Jahre Frauen- und Töchterturnverein Bischofszell. BZ 19. VIII. 28 

Blidegg 
Oberholzer Arnold: Schloß und Herrschaft Blidegg. ThVz 12. X. u. f. 6 Nrn. 29 

Dleßenhofen 
Stauber Emil: Die Burg Hettlingen. ( = 282. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 1949/50). 

Darin S. 33-61: Die Truchsessen von Dießenhofen. 30 
Waldvogel Heinrich: Das ehemalige Gasthaus zur Krone zu Dießenhofen. ARh 11., 13. IX. 31 
- Das Rathaus zu Dießenhofen. ThJ 1951, 45--50. 32 

Egnach 
50 Jahre Obstverwertungs-Genossenschaft Egnach. Sonderbeilage der SBZ vom 2. VIII. 

Frauenfeld 
Leisi Ernst: Bürgerlicher Wohlstand im Mittelalter (Frauenfeld). ThZ 30. XI l. 
Die neue Turnhalle Langdorf-Frauenfeld. ThVz 26. VIII. 

Hatswil bei Amrlswil 

33 

34 
35 

Zum Andenken für Johannes Straub in Haatschweil (Marsch über den gefrorenen Bodensee im Jahre 
1830). ThZ 4.111. 36 

Hauptwil 
l'v\. Br.-F.: Rotfarb Hauptwil Brunschweiler & Co. Blätter vom Bischofsberg, 46-49. 
K. H.: Einiges aus Hauptwils Dorfgeschichte. BZ 3. VI. 

Hefenhofen 
Reck Oskar: Hefenhofen. Kleiner Hinweis auf eine schöne Gemeinde. AA 20. V. 

Heltnau bei Tobel 
Leisi Ernst: Burg Heitnau bei Tobel. ThZ 1. VII. und ThVz 5. VII. 

37 
38 

39 

40 

12 



Homburg 
Huwiler Werner: Das neue Schulhaus Hamburg. ThVz 28. IX.; ThZ 28. IX. 41 

Horn 
Leemann Erwin: Gemeindestatistik von Horn 1948. Vervielfältigte Maschinenschrift 4°, 29 S. 42 

Ittlngen 
Knöpfli Albert: Das lttinger Vortragskreuz. ZSAK X. 43-56. Basel 1949. 43 

Klingenberg 
Schneiter Eugen: Besuch auf Schloß Klingenberg. Neue Zürcher Nachrichten 30. VI I I. 44 

Kreuzlingen 
Strauß Hermann: Die Herrschaftshäuser Schloß Hochstraß, Schlößchen Irrsee, Landhaus Ober

hochstraß. 8°, 44 S. (=Beiträge zur Ortsgeschichte von Kreuzlingen, Heft III, 1950. Herausge-
geben von der Vereinigung Heimatmuseum K. und Bürgergemeinde K.). 45 

- Das Schlößchen Irrsee in Emmishofen. ThZ 2., 9. XII. 46 
Voellmy Samuel: Unbekannte Freundschaftsbriefe aus den Jahren 1791-1794. Johann Anton Sulzer, 

Oberamtmann des Stiftes Kreuzlingen, an Daniel Girtanner, Bankherr in St.Gallen. In ,,Corona 
amicorum", Emil Bächler zum 80. Geburtstag 10. Februar 1948. S. 195-208. Tschudy-Verlag 
St. Gallen 1948. 47 

H. H.: Graf Ferdinand von Zeppelin (Girsberg ob Emmishofen). ThZ 4. X I. 48 

Märstetten 
E. R.: Ein Postjubiläum in Märstetten. ThZ 11. I I. 49 

Märwll 
Seiler Eugen: Schulhaus- und Turnhalle-Neubau in Märwil. Beilage z. Th T vom 6. X. 50 

Mauren 
100 Jahre Schulhaus Mauren. Beilage zum ThT vom 6. Juli. Schalch Hans: Zum Geleit; Unser Ge

meindewappen; Ein Stück Dorfgeschichte; Das Häberli-Gericht; Maurens Blütezeit; Streifzüge 
durch unser Schulleben. B. Ballmer-Grob: Erinnerungen an meine Schulzeit in Mauren anno 
1890-1897. 51 
Paradies 

Oberholzer Arnold: P. Joseph Bonavita Blank, Pfarrer und Beichtiger zu Paradies. Th Vz 18. I. 52 

Pfyn 
R.: Römerstraße in Pfyn. ThZ 7. XI I. 53 

Romanshorn 
Sallenbach Fred: Kleiner Querschnitt durch die Geschichte der Schützengesellschaft 

SBZ 6. V. 

Steckhorn 
Dutli-Rutishauser Maria: Mörike in Steckborn. ThVf 21. XII. 

Romanshorn . 
54 

55 
Wegmann Otto: Das Zinngießerhandwerk in Steckborn. 8°, 23 S. (=Veröffentlichungen der Heimat-

vereinigung am Untersee, Heft 10). Steckborn Buchdruckerei Louis Keller. 56 

Tägerwllen 
Strauß Hermann: Schloß Unter-Hochstraß. ThZ 4. u. 11. XI. 57 
Bericht über den Vortrag von H. Strauß: ,,Tägerwilen in alter Zeit." ThVf 15. II. 58 

Untersee 
Feger Otto: Das Fischereirecht im Untersee am Ende der ,,guten alten Zeit." ThVf 20. XI I. 59 

Weinfelden 
Brüllmann Fritz: Aus einer alten Weinfelder Herrschaftsrechnung (1613). WH Nr. 51 vom 23. I I. 60 
- Bürgergemeindearchiv Weinfelden, Schenkungen und Ankäufe 1948/49. Ebenda. 61 
- Verzeichnis der Hintersäßen in Weinfelden (1661). WH Nr. 52 vom 12. V. 62 
- Josua Maler, Pfarrer in Weinfelden von 1598-1599. WH Nr. 53 vom 11. VII., S. 257-264. 63 

Wendel Ernst: 50 Jahre Musikverein Weinfelden. Beilage zum ThT vom 13. V. 64 
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II. Sachgebiete 

Beamte 
Die thurgauische Beamten-Pensionskasse. 

Frauenfeld 1949. 
Entwicklung und Zustand eines Sorgenkinde~. 8°, 35 S. 

65 

Burgen siehe Arcncnberg 10-13, Blidegg 29, Heitnau 40, Klingenberg 44, Hochstraß 45, lrrsee 
45, 46, Untcr-Hochstraß 57. 

Chroniken 
lsler Egon: Thurgaucr Chronik 1949. ThB LXXXVII, 113-120. 1951. 
Larese Dino: Thurgauer Chronik vom I. X. 1949 bis 30. IX. 1950. ThJ 1951, 67-70. 
Siehe 2, 4. 

Geographie 

66 
67 

Bericht über den Vortrag von Gemeindeammann Dr. A. Schläpfer in Bürglen: ,,Der Grundwasser
strom im Thurtal mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Bürglen." ThZ 3. 111. 68 

Rimli Eugen: Fraumünster-Reiseführer Schweiz. (Thurgau). Fraumünster-Verlag Zürich 1950. Be-
sprochen von Ernst Nägeli in ThZ 14. IX. (Ein liederlicher Reiseführer). 69 

Geologie 
Tanner Heinrich: Aus der Werkstatt der thurgauischen naturforschenden Gesellschaft ( Inhaltsver

zeichnis der bisher erschienenen 34 Hefte, auch nach Fachgebieten und Verfasserverzeichnis). 
MThNG XXXV, 32-63. 70 

Siehe 18 

Gesangswesen 
Böhi Alfred: Der Chorgesang im Thurgau. Bischofszeller Mappe 1951. 
Fisch Samuel: Chorgesang. Blätter vom Bischofsberg, Ausgabe 1951, 10-15. 
Fuchs Hans: Aus der Geschichte des Thurgauischen Kantonal-Gesangvereins. Ebenda 17-24. 
Sieber Theodor: Ein bedeutsamer Fund (Erstauflage des ,,Nüw gsangbüchle" aus dem Jahre 

In: Der Evangelische Kirchenchor, 55. Jg., Nr. 5, S. 42-47. Zürich, Okt. 

Industrie Siehe I, 37. 

Kantonsgeschichte 

71 
72 
73 

1536). 
74 

Feger Otto: Reichenauer Besitz im Thurgau und sein Ende. Th Vf 15. XI I. 75 
- Probleme der Kriegsgefangenschaft im Schwabenkrieg. ZSG XXX, 595-601. Zürich 1950. 76 

Herdi Ernst: Luzern und seine Soldaten in der Franzosenzeit (Schlacht bei Frauenfeld 1799). Illu-
strierte Luzerner Chronik, Nr. 4, S. 26-27. 77 

Kirchengeschichte 
Hagen Joh. Ev.: Kurze Geschichte der katholischen Kirche im Allgemeinen und im Kanton Thurgau. 

Verfaßt für Schule und Haus. 8°, 76 S. Verlag der Vereinsbuchdruckerei in Frauenfeld. 78 

Kulturgeschichte 
Nägeli Ernst: Theater im Thurgau. ThZ 25. I I. 79 

Kunstgeschichte 
Knöpfli Albert: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band I. Der Bezirk Frauenfeld. Mit 

355 Abbildungen. Einleitung von Bruno Meyer (Der Kanton Thurgau, Kantonale Altertümer, 
Gebietseinteilung). 4°, 480 S. Herausgegeben von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstge
schichte, Bd. 23. Verlag Birkhäuser, Basel. - Besprochen von Murbach Ernst in ThZ 23. IX. 
Ebenda von E. Nägeli (Das Buch der Kunstdenkmäler). Walter Keßler in ThVz 16. X.; E. Br. 
NZZ 7. XI.; Fr. in ThVf 14. XII; E. Leisi in ZSAK Bd. 12, 1951, Heft 3, S. 189. 80 

Knöpfli Albert: Staats-Altertümer (Siegel, Wappen, Fahnen, Münzen) und ältere Karten des Thurgaus. 
ThB LXXXVI I, 83-112. Frauenfeld 1951. 81 

Leisi Ernst: Alte Kunst im Thurgau. ThZ 19. VI I I. 82 
Schneider Hugo· Kunstgeschichtliche Nachrichten (Alte Möbel 183, Schloß Arenenberg 58, Burg 

Heitnau 259, Wallfahrtskirche Klingenzell 58). ZSAK XI. 83 
Siehe 8, 9, 16, 17, 43. 
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Landwirtschaft 
Weber Werner· Die Terminologie des Weinbaus im Kanton Zürich, in der Nordostschweiz und im 

Bündner Rheintal. 8°, 218 S. Verlag Huber & Co., Frauenfeld 1949. (~Beiträge zur schweizer
deutschen Mundartforschung, Band I). 84 

Literaturverzeichnisse 
Brüllmann Fritz: Thurgauische Geschichtsliteratur 1949. Th B LXXXV I I, 121-130. 85 

Museen 
Mitteilungen aus dem Thurgauischen Museum. Heft 5. 8°, 16 S. Inhalt: Die Bischofsmütze von Kreuz

lingen, von E. Leisi. Kalktuffbildungen aus dem Thurg. Museum, von A. Zuberbühler. Neue ur
geschichtliche Funde (Doppelaxt von Eppelhausen, Schuhleistenkeil und Neolithisches Gefäß 
von Hüttwilen), von Karl Keller-Tarnuzzer. Museumsbesuche, von demselben. 86 

Personengeschichte 
a. Allgemeines 

teu.: Thurgauer in Bern - Berner im Thurgau. Vortrag von Theodor Greyerz im Thurgauer Verein in 
Bern. ThZ 8. IV. 87 

Die Toten des Jahres. In: ThJ 1951, 51-57. (Paul Fischer, Carl Thomann, Georg Hui, Heinrich Manz, 
August Keller, Emil Schläpfer, Dr. Emil Bächler, Dr. med. Heinrich Haab, Alfred Vögeli, Prof. 
Dr. Hermann Schoop, Adolf Merk). 88 

b. Personen und Familien 

Bäch !er 
Dr. h. c. Emil Bächler, in St. Gallen, von Egelshofen-Kreuzlingen. Nachruf von A. Sehe. ThZ 18. I I I., 
von Heinrich Tanner in MThNG XXXV, 77-78; von R. L.-B. in Ur-Schweiz XIV, Heft I; 
von K. K.-T. JBSGU XXXXI, S. 16. 1951. 89 

Benz 
Moppert Oscar: Pfarrer D. Gustav Benz. 1866--1937 (geb. in Fischingen, gest. in Basel). SA aus 
Basler Jahrbuch 1938. 8°, 32 S. 90 

Bion 
Rüsch Ernst Gerhard: Wilhelm Friedrich Bion (1797-1862). Th B LXXXVI I, 1-82. 1951. 91 

Böhi 
Ausderau Heinrich: Dr. Adolf Böhi (1884--1925), ein Pionier der gärungslosen Obstverwertung. 
In: Schweiz. Zeitschrift für Obst- und Weinbau. Nr. 11 vom 27. Mai. S. 210--213 und in: Die 
Freiheit, Blätter zur Bekämpfung des Alkoholgenusses, Nr. 15 vom 5. VIII. Lausanne. Beide als 
SA erschienen. Siehe auch ThJ 1951, 41--44. 92 

Bornhauser 
Frei Otto: Die geistige Welt Thomas Bornhausers. ThB 86, 1-85. Frauenfeld 1949. 
von Ernst Nägeli in ThZ vom 18. III. Haefliger Hans in NZZ 31. III. 1951, Nr. 686. 

Etter 

Besprochen 
93 

Konrad Etter, alt Lehrer in Bischofszell (geb. 24. V. 1873 in Mattwil, gest. I. II. 1950). Nachrufe 
in BZ 2. u. 4. II.; von Alfred Böhi in Bischofszeller Mappe 1951. 94 

Fey 
Jean Fey-Burkhart, Lehrer in Münchwilen. 24. III. 1885--30. VII. 1950. Nekrologe. 8°, 12 S. 95 

Fraefel 
J. M. I.: Nachruf auf Josef Fraefel, Pfarr-Resignat in Wängi. ThVz 19. X. 96 

G i Is i 
Weiskönig Werner: Fritz und Rene Gilsi. ThJ 1951, 19--23. 97 

Glinz 
Larese Dino: Theo Glinz (Kunstmaler in Horn). 4°, 10 S. Französische Übersetzung von Gustav 
Bauer, Romanshorn, 11 S. 16 Bilder. Druck H. Tschudi & Co., St. Gallen. Erschienen im Boden
see-Verlag, Franz Larese, Amriswil. Herbst l 950. 98 

Haffter 
W. A.: Martha Haffter, eine Malerin der Kinderwelt. ThZ 20. X. 99 



Hugelshofer 
Konrad Hugelshofer, alt Sekundarlehrer, geb. 14. II. 1879, in !!!hart, gest. 13. X. 1950 in Steck
born. Nachruf von -gm- in BU 17. X. 100 

I lg 
W. K. U.: Paul Ilg (in Uttwil, zum 75. Geburtstag). ThZ 18. III. 101 

Meier 
Villiger Joh. Baptist: Pfarrer August Meier, in Herdern, von Unterschönau bei Kirchberg (Nach
ruf). ThVz 25. I I I. 102 

Müller 
G. Sch.: Hermann Müller-Thurgau (von Tägerwilen). ThZ 21. X. 103 
Ammann Heinrich: Prof. H. Müller-Thurgau, der schweizerische Pasteur. ThJ 1951, 39-40. 104 

Rüd 
Rüd Konrad: 
Januar 1925. 

Schmid 

Ein Verdingkind. Lebenserinnerungen. Gute Schriften, Basel Nr. 144. 8°, 37 S. 
105 

Anton Schmid, Regierungsrat, von Malans, in Frauenfeld. Nekrologe in ThZ 25. XI. 106 
Schoop 

W. R. F.: Dr. Hermann Schoop (von Dozwil), Prof. in Neuenburg. NZZ 17. VI I I., Nr. 1703. 107 
Thomann 

Ein Thurgauer Professor im Ruhestand (Erwin Thomann, von Märwil, in Zürich). ThZ 8. VI I. 108 
von Toggenburg 

Edelmann Heinrich: Das alte toggenburgische Eigen im Thurgau. Toggenburger Heimat-Jahr
buch 1950, S. 52-57, mit Karte. Thur-Verlag E. Kalberer, Bazenheid. 109 

Wüger 
Dutli-Rutishauser Maria: 
richten 28. VI I 1. 

Rechtswesen 

Der Malermönch Jakob Wüger von Steckborn. Neue Zürcher Nach-
110 

Vögeli Ruth: Das Leibding. Erscheinungs- und Entwicklungsformen nach thurgamschen und zür
cherischen Quellen von den Anfängen bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts. 8°, 110 S. Zürcher 
Dissertation. Ohne Jahr. Druck von Huber & Co., Frauenfeld (1949). 111 

Sagen 
Möking Bernhard: Sagen und Schwänke vom Bodensee. 8°, 175 S. See-Verlag, Friedrichshafen 1938. 112 

Schulwesen 
Jahresheft 1950 ,,Altgymnastika und Ehemalige des Seminars Kreuzlingen." Sonderheft über Turnen 

und Sport. Amriswil. 8°, 36 S. 113 
Siehe 51. 

Urgeschichte 
Geiger Ernst: Petrographische Untersuchungen von Steinwerkzeugen aus thurgauischen Pfahlbau-

siedelungen. MThNG XXXV, 16-31. Frauenfeld 1950. 114 
Keller-Tarnuzzer Karl: Ein unbekanntes Steinzeitgerät oder Halbfabrikat? (Altnau, Güttingen, 

Keßwil, Uttwil). SA aus Melanges Louis Bosset. 8°, 16 S. Lausanne 1950. 115 

Urkunden 
Leisi Ernst: Thurgauisches Urkundenbuch VI, Heft 5, Nachträge 985-1364. Frauenfeld. Besprochen 

von E. Herdi in ThZ 12. I. 1951; M. Krebs, Zeitschrift für Gesch. des Oberrheins Bd. 99, 
S. 343-346, Elisabeth Meyer-Marthaler in Erasmus, Vol. 4, Nr. 13-14 (1951), S. 441. 116 

Vereine 
Eberli 0.: 50 Jahre Thurgauischer Milchproduzentenverband 1897-1947. 8°, 80 S. 117 
Von den Thurgauervereinen der Schweiz (Basel, Bern, Genf, Luzern, St. Gallen, Uster, Winterthur, 

Zürich). ThJ 1951, 61-66. 118 
Thurgauischer Heimatverband (Historischer Verein des Kantons Thurgau, Thurgauische Natur

forschende Gesellschaft, Thurgauische Naturschutzkommission, Der Thurgauer Heimatschutz, 



Thurgauische Kunstgesellschaft, Thurgauische J\1useumsgesellschaft, Museumsgesellschaft Arbon, 
Ortsmuseum Bischofszell, Heimatvereinigung des Bezirkes Dießenhofen, Vereinigung Heimat
museum Kreuzlingcn, Heimatvereinigung am Untersee). ThJ 1951, 58-61. 119 

Siehe Männerchor Bischofszell 23, Frauenturnverein Bischofszell 28, Schützengesellschaft Romanshorn 
54, Musikverein Weinfelden 64. 

Verkehr 
Hubmann Th.: Werden und Wachsen der Dampfschiffahrt auf Bodensee, Untersee und Rhein. (=Heft 

9 der Veröffentlichungen der Heimatvereinigung am Untersee. 8°, 16 S.). Stcckborn. 120 
Kolb J.: Die Anfänge des Telegraphen und des Telephons im Thurgau. ThZ 12., 14., 15. VIII. 121 

Wappenwesen 
Boesch Paul: Schweizerische Glasgemälde im Ausland: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Inns-

bruck (Scheibe Baumann-Anderes, Egnach, 1658, mit Abb.). ZSAK XI, S. 113. 122 
Meyer Bruno: Thurgauische Gemeindewappen (Altnau, Donzhausen, Eschlikon, Felben, Harcnwilen, 

Hefenhofcn, Mauren, Unterschlatt, Wellhausen). Th J 1951, S. l 8. 123 

III. Verfasserverzeiehnis 

Ausderau Heinrich, Lehrer, Bürglen: Böhi 92 
Böhi Alfred, Red., Frauenfeld: Chorgesang 71 
Boesch Paul, Dr., Zürich: Glasgemälde 122. 
Brüllmann Fritz, Lehrer, Weinfelden: Chorgitter-

streit Berg 14, Literaturverzeichnis 85, Herr
schaftsrechnung 60, Bürgergemeindearchiv 61, 
Hintersäßen 62, Josua Maler 63. 

Dutli-Rutishauser Maria, Schriftstellerin, Steck-
born: Mörike in Steckborn 55, Wüger 110. 

Eberli 0.: Thurg. Milchproduzentenverband 117. 
Edelmann Heinrich: Toggenburger Eigen 109. 
Feger Otto, Dr., Stadtarchivar, Konstanz: 

Fischereirecht im Untersee 59, Reichenauer 
Besitz im Thurgau 75, Kriegsgefangene im 
Schwabenkrieg 76. 

Fisch Samuel, Seminarlehrer, Kreuzlingen: Chor
gesang 72. 

Frei Otto, Dr., Redaktor, Schaffhausen: Thomas 
Born ha user 93. 

Fuchs Hans, Sekundarlehrer, Romanshorn: 
Kantonal-Gesangverein 73. 

Geiger Ernst, Dr. h.c., Sekundarlehrer, Hütt
wilen: Petrographische Untersuchung 114. 

Gremminger Hermann, alt Lehrer, Amriswil: 
Amriswiler Chronik 2. 

Hagen Johann, Evangelist, Domherr, Frauenfeld: 
Katholische Kirche im Thurgau 78. 

Herdi Ernst, Rektor an der Kantonsschule, 
Frauenfeld: Luzerner in der Schlacht bei 
Frauenfeld 77. 

Hofmann Franz, Dr., St. Gallen: Geologie Nieder
büren-Bischofszell 18. 

Hofmann Josef, Pfarrer, Arbon: St. Gallus
kapelle Arbon 9. 

Holzer Robert: Arbon 5. 
Hubmann Theodor, Lehrer, Mammern: Dampf

sehiffahrt 120. 

Hugentobler Jakob, Schloßwart, Arenenberg: 
Arenenberg 10-12. 

Huwiler Werner, Lehrer, Hamburg: Schulhaus 
Hamburg 41. 

lsler Egon, Dr., Kantonsbibliothekar, Frauen
feld: Thurgauer Chronik 66. 

Keller Heinrich, alt Sekundarlehrer, Arbon: 
Wasserversorgung Arbon 6, Arbon 7. 

Keller-Tarnuzzer Karl, Sekretär der SGU 
Frauenfeld: Museumsbesuche 86, Neue Funde 
86, Unbekanntes Steinzeitgerät 115. 

Knöpfli Albert, Bearbeiter der thurgauischen 
Kunstdenkmäler, Aadorf: Rotfarb Aadorf I, 
St. Galluskapelle Arbon 8, 9, Hortense de 
Beauharnais 13, Kapelle Bießenhofen 16, 17, 
Schlößli im Tobel (Bischofszell) 19, Anlage von 
Bischofszell 20, Musikgeschichte von Bischofs
zell 21, Bürgerwald Bischofszell 22, I ttinger 
Vortragskreuz 43, Kunstdenkmäler des Thur
gaus (Bd. I, Bezirk Frauenfeld) 80, Altertümer 
und Karten 81. 

Kalb J., Frauenfeld: Telegraph und Telephon 121. 
Larese Dino, Lehrer, Amriswil: Thurgauer 

Chronik 67, Theo Glinz 98. 
Leerr.ann Erwin, Dr., Zürich: Horn 42. 
Leisi Ernst, Dr., alt Rektor, Frauenfeld: Bürger

licher Wohlstand 34, Heitnau 40, Kunst im 
Thurgau 82, Bischofsmütze 86, Urkunden
buch 116. 

Meyer Bruno, Dr., Staatsarchivar, Frauenfeld: 
Einleitung zu Kunstdenkmäler 80, Gemeinde
wappen 123. 

Möking Bernhard, Dr.: Sagen 112. 
Moppert Oscar: Nekrolog Benz 90. 
Nägeli Ernst, Dr., Redaktor, Frauenfeld: Ein 

liederlicher Reiseführer 69, Theater im Thur
gau 79, Bornhauser 93. 



Oberholzer Arnold, alt Museumverwalter, Arbon: 
Galluskapelle Arbon 9, Schloß Blidegg 29, 
Blank 52. 

Reck Oskar, Redaktor, Amriswil: Hcfcn
hofen 39. 

Rickenmann Oskar, Bischofszcll: Männerchor 
Bischofszcll 23. 

Rüd Konrad, Herisau: Lebenserinnerungen 105. 
Rüsch Ernst Gerhard, Pfarrer, St. Gallen: 

Bion 91. 
Rutishauser Albert: i\1ühlen von Amriswil 3. 
Sallenbach F red, Dr., Redaktor, Romanshorn: 

Schützengesellschaft Romanshorn 54. 
Schalch Hans, Lehrer, Mauren: Schulhaus 

Mauren 51. 
Scheitlin Otto, Dr., St. Gallen: Bischofszell 24. 
Schneider Hugo: Kunstgeschichtliche Nach

richten 83. 
Schneitcr Eugen, Journalist, Zürich: Schloß 

Klingenberg 44. 
Seiler Eugen, Lehrer, Märwil: Schulhaus Mär

wil 50. 

Sieber Theodor, Pfarrer, Weinfelden: Nüw Gsang
büchli 74. 

Stauber Emil, Dr., Zürich: Burg Hettlingen 30. 
Strauß Hermann, Kreuzlingen: Hochstraß, I rrsee, 

Oberhochstraß 45, 46, 57, Tägerwilen 58. 
Tanner Heinrich, alt Professor, Frauenfeld: In

haltsverzeichnis MThNG 70, Nekr. Bäehler 89. 
Tuchschmid Karl, Sekundarlehrer, Eschlikon: 

Bundesbrief von Bettwiesen 15. 
Villiger Joh. Bapt., Prof., Luzern: Aug. Meier 102. 
Vögeli Ruth: Leibding 111. 
Voellmy Samuel: Freundschaftsbriefe 47. 
Waldvogel Heinrich, Dießenhofen: Krone Dießen-

hofen 31 , Rathaus Dießenhofen 32. 
Weber Werner: Terminologie des Weinbaus 84. 
Wegmann Otto, Lehrer, Steckborn: Zinngießer 56. 
Weißkönig Werner: Gilsi 97. 
Wendel Ernst, Weinfelden: Musikverein Wein

felden 64. 
Zingg Ulrich, alt Bankverwalter, Bischofszell: 

Alt-Bischofszell 25. 
Zuberbühler A., Frauenfeld: Kalktuffe 86. 

Berichtigung zu Heft 85 

In Heft 85 der Thurgauischen Beiträge, S. 13, erwähnt J. C. Maurer in seiner «kleinen 
Spazierreise» einen Porträtzeichner Meyer in Waldkirch, von dein wir dort in einer Note sagen, 
daß wir ihn nicht identifizieren können. Herr Sekundarlehrer Ernst Giger in Waldkirch 
teilt uns mit, daß Maurer den Namen verwechselt hat. Es handelt sich nämlich u1n Johann 
Jakob Müller (1762-1817) von Waldkirch, dem Philipp Mieg im Bulletin du n1usce histo
rique de Mulhouse, Band 46, Jahrgang 1926, eine Biographie gewidmet hat. Iin Schweiz. 
Künstlerlexikon, Supple1nent, 1917, S. 323 und 327 f. wird Müller 111it cine111 1755 gebornen 
Bruder verwechselt. Das von Maurer erwähnte Haus steht als «Schlößli» heute noch, nord
westlich von Waldkirch, und auch die Erinnerung an den Künstler ist im Dorf noch lebendig. 
Sein Vermögen hatte sich Müller durch Miniaturporträte in Mülhausen und in Frankfurt 
a. M. erworben. E. Leisi. 



Jahresversammlung 

San1stag, den 22. September 1951 in An1riswil, Hotel Bahnhof 

Das freundliche Anerbieten von Herrn Dr. E. Isler, einen Vortrag über die 
Flurnamen von Amriswil zu halten, gab dem Historischen Verein Veranlassung, 
wieder einn1al in dein aufblühenden, aber an geschichtlichen Ereignissen nicht 
reichen Flecken Amriswil zusa1u1uenzukommen, wo seit 1899 keine Versan1mlung 
der Geschichtsfreunde mehr stattgefunden hat. Und da es möglich war, nach der 
Zusamn1enkunft noch die Entwicklung von zwei weitern stattlichen Ortschaften 
zu studieren, so fanden sich über sechzig Teilnehmer zu der von Präsident Dr. 
E. Leisi geleiteten Tagung ein. Sie wurde übrigens auch von den Behörden der 
Munizipalgemeinde Amriswil beachtet und durch die humorvolle Begrüßung 
eines Mitglieds des Ge1neinderates, sowie durch die Verteilung einer Gabe, der 
Amriswiler Schreibn1appe 1951, erfreut. 

In seinen1 Jahresbericht entschuldigte der Vorsitzende zunächst das verspätete 
Erscheinen von Heft 87 der Thurgauischen Beiträge zur vaterländischen Ge
schichte. Ihr Druck wurde dadurch verzögert, daß die Druckstöcke für den Auf
satz « Staatsaltertün1er und ältere Karten des Thurgaus» von A. Knöpfli längere 
Zeit nicht erhältlich waren. Neben dieser Untersuchung enthält das Heft eine 
größere, interessante Arbeit zur Geschichte der Regeneration im Thurgau, indem 
Professor E. G. Rüsch in St. Gallen das bewegte Leben von Pfarrer W. F. Bion 
in Schönholzerswilen darstellt. Dazu kommen noch die dankenswerte Chronik 
des Kantons für 1949, verfaßt von Dr. Egon Isler, und die sehr nützliche Über
sicht über die erschienenen historischen Arbeiten, zusa1umengestellt von Fritz 
Bri.illmann. Von1 Thurgauischen Urkundenbuch, das sich in den Nachbarkan
tonen und auch jenseits der Landesgrenze einer zunehmenden Beachtung erfreut, 
ko1111te der Bearbeiter E. Leisi das Schlußheft von Band VI mit den Registern 
herausbringen und dadurch wieder eine reiche Fülle von historischen Nachrichten 
zugänglich und benützbar 1uachen. 

Die Ausgrabung der Ruine Heitnau bei Tobel, der sich besonders Frau Fr. 
Knoll-Heitz, St. Gallen, durch die technische Beratung und Sekundarlehrer K. 
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Tuchschnud, Eschlikon, durch die Erforschung der lustorischen Tatsachen ange
no1nmen haben, konnte dank einen1 erneuten Beitrag der Regierung weiter
geführt werden, ist aber noch nicht abgeschlossen. Dabei wurde auch die geologi
sche Beschaffenheit des Bodens untersucht (durch Dr. h.c. Geiger in Hüttwilen) 
und der Baun1bestand des Hügels zur Zeit der Burggründung nut Hilfe der Pollen
analyse ( durch Dr. Lüdi vorn geobotanischen Institut Rübel in Zürich). Es ist be
absichtigt, den Bergfried auf eine gewisse Höhe wieder aufzubauen und als histo
risches Denk1nal stehen zu lassen. 

Wie üblich hat der Verein eine Studienfahrt nach einer gescluchtlich besonders 
interessanten Gegend unternon11nen. An1 9. Mai 1951 besuchte er den Hegau, wo 
der Präsident des Verkehrsvereins, Buchhändler Weber in Singen, in freundlicher 
W eise die Führung übernahn1. Besichtigt wurden der Hohentwiel, die Aachquelle 
und das neu eröffnete Hegau111useum in Singen, alles mit wissenschaftlichen Er
läuterungen. Bei der Einkehr im «Löwen» zu Aach ergab sich Gelegenheit zu 
Rede und Gegenrede, wobei die Besucher aus der Schweiz ihre Freude über die 
Fülle der schönen Eindrücke äußerten. 

Der Vorstand weist dieselbe Zusarnmensetzung auf, wie in den letzten Jahren; 
nur hat aufNettjahr 1951 der Kassier, Staatsarchivar Dr. B. Meyer, dem hier noch 
der warme Dank fi.ir seine zuverlässige Geschäftsführung ausgesprochen sein soll, 
sein Amt niedergelegt, worauf unser Vizepräsident, Pfarrer W. Wuhrmann, die 
Kassenverwaltung übernommen hat. Die Mitgliederzahl ist etwas zurückgegan
gen, von 415 auf 400. Durch den Tod hat der Verein leider verloren die Herren 

Bach August, Schulinspektor, Kefikon 
Bri.ischweiler Johann, Notar, Schocherswil 
Hugelshofer Konrad, Sekundarlehrer, Steckborn 
Jucker Jakob, Pfarrer, Dießenhofen 
Keller Niklaus, Sekundarlehrer, Alterswilen 
Ki.ibler Otto, Verleger, Trogen 
Lemmenmeyer Hermann, Lehrer, Arbon 
Dr. Nagel Ernst, Gerichtspräsident, Bischofszell 
Dr. Oppikofer Hans, Universitätsprofessor, Zürich 
Dr. h. c. Sclunid Anton, Regierungsrat, Frauenfeld 
Stutz Jakob, Lehrer, Arbon. 

Neu eingetreten sind elf Mitglieder. 
Die bedeutendste geschichtliche Arbeit des letzten Jahres, die den Thurgau 

zu1n Gegenstand hatte, ist allerdings nicht bei uns erschienen; wir meinen den 
von A. Knöpfli verfaßten ersten Band der Thurgauischen Kunstaltertün1er. 
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Auf den von der Versan1n1lung 1nit Beifall aufgenonlillenen Jahresbericht 
folgte die Jahresrechnung, welche Pfarrer W uhrn1ann vorlegte. Auch sie wurde 
von den Anwesenden n1it Dank genehinigt. An die Stelle des zurücktretenden 
Rechnungsprüfers Dr. K. Wiki, dein der Präsident seine Anerkennung für die 
während fünf Jahren geleisteten Dienste aussprach, wurde Dr. E. Bucher, Frauen
feld, gewählt. 

In seinem anziehenden Vortrag «Die Flurnan1en von An1riswil als Spiegel 
bäuerlicher Kultur» wies Dr. Egon Isler nainentlich auf zwei Schichten dieser 
Namen hin, auf diejenigen, die schon nut oder gleich nach der Besiedelung ent
standen sind, und solche, welche die Dreizelgenwirtschaft spiegeln. Die Arbeit 
wurde init großem Interesse angehört und von1 « An1riswiler Anzeiger» zuin 
Druck angenommen. 

Nun harrten aber noch andere Dörfer auf den Besuch der Historiker. Mit 
einem Wagen der Amriswil-Muolen-Bischofszell-Autogesellschaft und zurn Teil 
in eigenen Vehikeln fuhr die Gesellschaft durch den sonnigen N achnuttag über 
Sommeri nach Güttingen. 1111 Schloßgarten stellten sich die Besucher im Schatten 
einer n1ächtigen Platane rings uin eine Statue auf, während zur Seite der blaue 
See glänzte. In schwungvoller Rede begründete der Schloßherr C. Hoenig seine 
Annallille, daß die alte Burg der Herren von Güttingen, die «Kachel», an den1 
Platz des jetzigen Herrschaftshauses, nicht etvva draußen irn See, gestanden habe, 
und daß auch die Residenz des bischöflich-konstanzischen Vogtes hier gewesen 
sein n1üsse, so daß das jetzige « Schloß » wohl noch Grundn1auern von der hoch
mittelalterlichen Veste der Freiherren aufweist. Wir hoffen, daß der einleuchtende 
Gedanke sich noch durch Urkunden werde stützen lassen. Nachdern sich die Ge
sellschaft in dem schönen Garten ergangen hatte, führte sie die Fahrt weiter nach 
U ttwil, wo irn Badhotel der In1 biß bereit stand. Der Präsident berichtete von 
einigen Hauptereignissen in der Geschichte des stattlichen Dorfes, so von dein 
Edelgeschlecht v. Uttwil, dein Uttwiler Handel, der Blütezeit des Dorfes vor 
Erbauung des Romanshorner Hafens und den Sclucksalen des sogenannten Bades. 
Daran reihte Kunstinaler E. E. Schlatter in Uttwil noch einige launige Hinweise 
auf die Maler- und Schriftstellerkolonie in seinem Dorfe und auf den drolligen 
Humor der Seeanwohner. Schon war die Dän1n1erung hereingebrochen, als die 
Wagen sich wieder in Bewegung setzten und die heimkehrenden Teilneluner 
über Romanshorn nach An1riswil zurückbrachten. 

Damit endete eine schöne, aufschlußreiche Tagung, die trotz zahlreicher ande
rer Veranstaltungen (Versamrnlungen der Lehrer, der Kunstliebhaber, der Natur
forschenden Gesellschaft) einen ansehnlichen Besuch herbeigelockt hatte. 

Ernst Leisi 
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Jermann Max, Bildhauer, Weinfelden 
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Der Kassier: Willy Wuhr111a1m 

Lötseher Emil, Journalist, Metzgergasse 3, Arbon 
Müller Jakob, Bankdirektor, Weinfelden 
Neff-Leutenegger Johann, Heiterschcn bci Wittenwil 
Reutimann Jakob, Prokurist, Rebenstraße 5, Arbon 
St. Gallisches Staatsarchiv, St. Gallen 
Dr. Schwerz Franz, Seeblickstraße II, Zürich 38 
Staatsarchiv des Kantons Zürich, Predigerplatz, Zürich 1 
Stadtarchiv Konstanz 
Suter Engen, Lehrer, Unterschlatt 
Ullmann Emil, Lehrer, Schönenberg an der Thur 


